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4 Die altnordische Historiographie

Bisher liegen erst wenige Arbeiten in der Altnordistik vor, die die Theorien zum
kulturellen Gedächtnis auf die Literatur zu applizieren versuchen. Einer der ersten
Hinweise auf die Wahrnehmung der Assmann'schen Theorien findet sich in Jürg
Glausers Artikel in der Skandinavischen Literaturgeschichte, in dem er den Isländersagas

den Charakter von <Begründungsgeschichten> zukommen lässt. Der
Gründungsmythos der Isländer hat ihm zufolge charakteristische mythische Strukturen,
die sich vor allem im Motiv der Landnahme kumulieren.112 Die den Gründungsmythos

betreffenden Texte, also vor allem die Isländersagas und die Lb.,

[... ] sind unter einem solchen Gesichtspunkt Elemente der mythenbehafteten Erzählung

über die Vorgeschichte, den Exodus, die Einwandemng und Besiedlung, den
Glaubenswechsel. Dieser Meta-Text hebt die Kontingenzen der historischen Entwicklung

aufund stellt einen in sich schlüssigen, bis zu einem gewissen Grad als logisch und
konsequent dargestellten Verlauf her, so dass die auf fiktionaler Basis beruhende
Geschichtsauffassung, die diese Texte entwerfen, dank ihrer sinnstiftenden Kraft als eine

narrativ wohlstrukturierte Einheit in das kulturelle Gedächtnis aufgenommen werden
kann. Dieses ist auf Fixpunkte in der Vergangenheit gerichtet und kann die Identität
der erinnernden Gmppe durch den Vergangenheitsbezug fundieren (Assmann).113

Fast zehn Jahre später bemerkt derselbe Autor im Vorwort einer Aufsatzsammlung
zum Thema Erinnerung in der altnordischen Literatur, dass die Betrachtung der
altnordischen Literatur hinsichtlich erinnerungstheoretischer Aspekte noch immer
erst an ihrem Anfang stehe: „Although quite a number of shorter and longer pertinent

publications have appeared during the last few years, [... ] a more systematic
and large-scale examination of Old Norse-Icelandic culture relating to memory and

112 Die Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder herausstellen können, wie stark
in der altnordischen Literatur mythische Strukturen implizit und konzeptionell für die Darstellung
von Vergangenheit herangezogen wurden. Verschiedene Begrifflichkeiten gilt es hier zu
unterscheiden: «mythological overlay* soll eine bewusste Referenz eines Verfassers auf mythologische
oder mythische Motive bezeichnen („Eddaic allusions and reminiscences", vgl. Haraldur Bessa-

son. Mythological Overlays. In: Sjötiu ritgerdir helgadar Jakobi Benediktssyni 20. jüll 1977, 1. Ed.

by Einar G. Pétursson, Jonas Kristjänsson. Reykjavik 1977. S. 273-292, S. 275), während mit dem

Begriff «prolonged echoes* die in der Tiefenstruktur der Saga angesiedelten mythischen Strukturen

beschrieben werden (vgl. Margaret Clunies Ross (ed.). 1998a. Prolonged Echoes: Old Norse
Myths in Medieval Northern Society. II: The reception of Norse Myths in Medieval Iceland. In:
Viking Collection, 10. Odense, John Lindow, fslendingabök and Myth. In: Scandinavian Studies,
69, 4. Provo/ Utah 1997. S. 454-464, Preben Meulengracht Sorensen (ed.). 2001b. Freyr in den

Isländersagas. In: At fortœlle historien. Telling history. Studier i den garnie nordiske litteratur.
Studies in Norse Literature. Udgivet i samarbejde med Sofie Meulengracht Sorensen. Trieste.
S. 179-191 u.v.m.).

113 Vgl. Glauser 2006, S. 44.
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making use of recent memory theory is still more-or-less at its beginning."114 In den
dazwischen liegenden Jahren folgten seinem ersten Versuch, die Theorien des kulturellen

Gedächtnisses auf die altnordische Literatur zu applizieren, erst in jüngster
Zeit einige konkretere Ansätze. Allen voran ist hier die dänische Skandinavistin Per-
nille Hermann zu nennen, die sich in mehreren Aufsätzen mit der Frage nach der

Erinnerungskultur in der altnordischen Sagaliteratur sowie den historiographischen
Texten befasst.115 Eine ihrer entscheidenden Beobachtungen ist, dass in der
altnordischen Literatur Erinnerung als ein „imperfect storehouse" bzw. <Archiv> ganz im
Sinne der klassisch-mittelalterlichen Perspektive betrachtet wurde, das mithilfe der

Verschriftlichung eine Dauerhaftigkeit erlangen sollte.116 2010 veröffentlichte die

norwegische Historikerin und Skandinavistin Else Mundal in Form eines Artikels
eine überblickshafte Darstellung verschiedener Identitätsdarstellungen in der
altnordischen Literatur.117 Darin wagt sie den Versuch, die Rolle der Vergangenheit für
die mittelalterlichen Gesellschaften Skandinaviens zu beschreiben. Sie stellt fest,
dass Erinnerung und Identität eng miteinander verknüpft waren und benennt
verschiedene Identitätsebenen in den Texten. Unter anderem spricht sie von einer weit
gefassten kulturellen Identität innerhalb ganz Skandinaviens, deren Grundlage sie

vor allem in gemeinsamen mythischen Konzepten sieht.118 Ihrer Meinung nach
verstärkte die Literatur später in Form eines „literary program" (darunter fasst sie allen

voran die familienzentrierten Isländersagas) eine kollektive Identität und kommt zu
folgendem Schluss: „[...] there was a growing feeling of a common identity among
people who lived within areas that developed to become states. This can be observed

in the North, especially in Iceland which was a nation that could remember its own
birth, so to speak."119 Die aktuellste erinnerungstheoretische Abhandlung innerhalb
der altnordistischen Forschung stellt die bereits oben genannte Aufsatzsammlung
(Minni and Muninn. Memory in Medieval Nordic Culture) dar, die durch eine
Workshopreihe zum Thema „Memory Studies and Pre-Modern Scandinavian Culture"

angeregt wurde. Ziel dieser Aufsatzsammlung ist es, in die komplexen Gedächtnistheorien

einzuführen und in Form einzelner Studien, die keineswegs auf Vollständigkeit

ausgelegt sind, unterschiedliche Aspekte der Applikation verschiedener
Ansätze auf die altnordische Literatur zu demonstrieren. Besonders hilfreich ist hier das

Vorwort, das die Herausgeber Pernille Hermann, der amerikanische Folklorist und

114 Glauser 2014, S. x.
115 S. dazu v.a. Concepts of Memory and Approaches to the Past in Medieval Icelandic Literature. In:

Scandinavian Studies, 81, 3. Lund 2009. S. 287-308; Cultural Memory and Old Norse Mythology
in the High Middle Ages. In: Myth and Theory. Ed. by Stefan Brink. Turnhout/ Brepols (ausstehend)

sowie Saga Literature, Cultural Memory and Storage. In: Scandinavian Studies, 85, 3. Lund
2013. S. 332-54.

116 Vgl. Hermann 2009, S. 290 f.
117 Else Mundal. Memory of the Past and Old Norse Identity. In: The Making of Memory in the

Middle Ages. Ed. by Lucie Dolezalovâ. Later Medieval Europe, 4. Leiden/ Boston 2010. S. 463-
472.

118 Vgl. ebd., S. 466.
119 Vgl. ebd., S. 467.
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Skandinavist Stephen A. Mitchell und die isländische Historikerin Agnès S. Arnörs-
dottir einführend in die theoretischen Zusammenhänge verfasst haben. Zudem
eröffnet vor allem der Aufsatz von Hermann mit expliziten Verweisen zur mittelalterlichen

Sicht auf Erinnerungen wichtige grundsätzliche Zusammenhänge von Erinnerung

und Vergessen, Erinnerungskunst sowie mnemonischen Techniken wie mne-
monische Landschaften und Bilder. All diese Abhandlungen heben jedoch vorrangig
darauf ab, die „klassischen" Isländersagas oder die mythologischen Dichtungen unter

dem Aspekt der Erinnerung zu betrachten. Insbesondere die Isländersagas
eignen sich aufgrund ihrer eindeutigen Gruppenzugehörigkeit und ihrer
Vergangenheitsdarstellungen hierzu besonders, wie bereits Jürg Glauser feststellte: „[...] the
work ofJan Assmann [... ] utilizes the concepts of'forming tradition', 'relationship
to the past', 'written culture', and 'formation of identity' for its theoretical definition
of cultural memory. In the case of the Icelandic sagas all four of these elements are

conspicuously present."120 Noch in den aktuellsten Abhandlungen wird deutlich,
dass es noch immer an empirischen, umfassenden Studien der altnordischen Literatur

mangelt. Hierbei gerieten vor allem die historiographischen Texte aus dem Blick,
sofern sie nicht in Form direkter Autorkommentare die mittelalterliche Perspektive
auf Erinnerung und Gedächtnis erhellen konnten. Daher soll diese Abhandlung der

Frage nach der Rolle der altnordischen Historiographie zwischen 1100 und 1300 in
der isländischen Erinnerungskultur nachgehen und Anregungen liefern, in welchem
Verhältnis sie dann zu anderen Textformen, wie beispielsweise den Isländersagas,

gestanden haben könnte.

4.1 Die Landnâmabôk - (Allianz zwischen Herrschaft und

Erinnerung)

Anfang des 12. Jahrhunderts setzt auf Island die vernakulare Literatur ein. An deren

Anfang lässt sich nur mit Sicherheit die Ib. datieren, allerdings meint man ihr sowie
weiteren Referenztexten entnehmen zu können, dass ihr Verfasser, der Priester Ari
Porgilsson, auch Anteil an einer ersten Version der Lb. hatte - jedenfalls ließe sich so
der Umstand erklären, wieso die Sagaliteratur insgesamt sieben Mal hinsichtlich
genealogischer Beziehungen auf Ari verweist, die aber nicht in der Ib. überliefert
worden sind.121 Diese stellen hingegen einen zentralen Aspekt in der Lb. dar, deren
Inhalt im Uhrzeigersinn um die Insel herum organisiert ist und in registerartiger
Form 430 Landnehmer (landnâmsmenn) auf Island sowie deren Nachkommen
aufzählt. Ihr Stoff ist in den überlieferten Versionen kapitelartig aufgeteilt in die sich

120
Jürg Glauser. Sagas of the Icelanders (Islendinga sögur) and f>aettir as the Literary Representation
of a new social space. In: Old Icelandic Literature and Society. Ed. by Margaret Clunies Ross.

Cambridge Studies in Medieval Literature, 42. Cambridge 2000. S. 203-220, S. 210.
121

Vgl. Islendingabök: tilegnet Islands alting 930-1930 av Are hinn ftööe Torgilsson. Af Dansk-
Islandsk Forbundsfond. Udgiven ved Finnur Jonsson. Kobenhavn 1930, S. 63-64; Auflistung aller
Verweise s. Eva Hagnell. Are Frode och hans Författerskap. Lund 1938, S. 142 f.
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allerdings erst später ausbildenden <freistaatlichen> Rechtseinheiten fjôrdungar
(«Landesviertel»). Viele der Berichte sind ausgeschmückt mit anekdotenhaften

Erzählungen^ die Interpolationen aus den Isländersagas geschuldet sind.122 Mit der
Lb. sollten ursprünglich möglicherweise Rechte auf Ländereien und Besitztümer
oder sogar der Kirchenzehnt fundiert werden, was die These einer frühen

Entstehung zu Aris Lebzeiten unterstützen würde.123 Darauf lässt sich auch aufgrund
der verschiedenen Redaktionen des Textes schließen. Die ihrer ursprünglichen
Form wohl am nächsten kommende Handschrift Melabôk (M)124 enthält kaum
anekdotenhafte Ausschmückungen und Interpolationen aus den Isländersagas.
Hierunter sind neben M zwei weitere mittelalterliche Handschriften Sturlubôk (S)125

und Hauksbôk (H)126 sowie zwei neuzeitliche Zusammenführungen jener, die
Skardarârbôk (Sk)127 und die Pôrdarbôk (b)12S, zu nennen. Die mittelalterlichen

122 Wegen der umfassenden genealogischen Informationen, die in der Lb. enthalten sind, hatte sie

unentbehrlichen Wert für die Isländersagas, die allesamt auf die Siedlergeneration sowie den
Stammbaum der jeweils im Vordergrund stehenden Familie zurückgreifen. Somit entsteht
zwischen der Lb. und den Isländersagas im 13. und 14. Jahrhundert eine auffallende reziproke Inter-
textualität (vgl. Meulengracht Sorensen 1993, S. 82).

123 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson 2001a. Art. „Landnämabök". In: RGA, 17, 2. S. 611-617, S. 612 f. Ob¬

wohl die Lb. auf den ersten Blick den Anschein erweckt, als diene sie der Landlegitimation, wurde
berechtigte Kritik an dieser Sichtweise geäußert. Meulengracht Sorensen ist beispielsweise der
Ansicht, dass es in den überlieferten Varianten der Lb. nicht primär um genealogische Rückführung

ginge, sondern vornehmlich um die Konstruktion eines Anfangs der isländischen Gesellschaft

(vgl. Meulengracht Sorensen 1993, S. 83 f.). Auch Adolf Friäriksson und Orri Vésteinsson
gehen aufgrund einiger Unstimmigkeiten zwischen der archäologisch verifizierbaren historischen
Realität des 13. Jahrhunderts und den dargestellten Verhältnissen der Landnahmezeit davon aus,
dass dem Land vielmehr eine Geschichte <eingeschrieben> wurde, um die Vergangenheit zu
rekonstruieren, als dass eine Landlegitimation forciert worden wäre (vgl. Adolf Friöriksson/ Orri
Vésteinsson 2003, S. 145 ff.).

124 Die Melabôk (M) entstand vermutlich um 1272. Vom ursprünglichen Manuskript eines Perga¬
mentkodexes von Snorri Marküsson vom Hof Melar aus dem 14. Jahrhundert sind lediglich ein
Fragment und zwei Pergamentblätter (AM 445b 4to) überliefert. M lässt sich heute daher nur
noch aufgrund ihrer Einarbeitung in die Redaktion f> (AM 106 fol.) unter Zuhilfenahme der

Fragmente rekonstruieren (vgl. Sveinbjörn Rafnsson. Studier i Landnämabök, kritiska bidrag tili
den isländska fristatstidens historia. Lund/ Gleerup 1974, S. 29 ff.).

125 Die Sturlubôk (S) entstand um 1270 und ist vollständig in einer Papierhandschrift (AM 107 fol.)
als Kopie einer Pergamenthandschrift durch Jon Erlendsson aus dem 17. Jahrhundert überliefert
(vgl. ebd., S. 20 ff.).

126 Die Hauksbôk (H) ist ein zwischen 1299 und 1301 entstandener Pergamentkodex, der teilweise in
der originalen Pergamenthandschrift überliefert wurde, die durch eine Papierhandschrift komplettiert

werden kann. Hierbei handelt es sich wie bei S um eine im 17. Jahrhundert von Jon Erlendsson

angefertige Abschrift (bewahrt in AM 105 fol.). Erhalten ist H außerdem fragmentarisch in
AM 371 4to, die 18 von einer Hand geschriebene Pergamentblätter enthält (14 Lb., 5 Kristni saga)
und dessen Auftraggeber Haukr Erlendsson ist (vgl. ebd., S. 13 ff.).

127 Die SkarSsârbôk (Sk) ist eine Zusammenführung der Handschriften S und H, spätestens ent¬

standen um 1636. Das Original ist nicht überliefert. AM 371 4to stellt eine der bestbewahrtesten
Handschriften dar (vgl. ebd., S. 34 ff.).

128 Die Pôrdarbôk (b) ist eine Zusammenführung der Handschriften Sk und M, deren originale
Abfassung überliefert wurde. Verfasst wurde sie von böröurJönsson vor 1670 und bewahrt in AM
106 fol. und AM 112 fol. (vgl. ebd., S. 36 f.).
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Handschriften lassen sich formal in zwei Gruppen differenzieren: einerseits die
Handschrift M mit ihrer wohl ursprünglichen Anordnung des Stoffes in Landesviertel

und andererseits S und H, die eine sekundäre Anordnung aufweisen, in der
das südliche Viertel noch einmal geteilt wird, um die Kapitel zu dem ersten
Landnehmer Ingolfr Arnarson einzubeziehen und damit die Besiedlung ganz gezielt
im Südwesten beginnen zu lassen. Außerdem weisen S und H im Gegensatz zu M
Prologe und Epiloge auf. Diese späte Tendenz deutet der isländische Historiker
Sveinbjörn Rafnsson als den Versuch, den Text im 13. Jahrhundert zu einem
Geschichtswerk zu historisieren:

Ein Register dieser Art verdient kaum den Namen Geschichtswerk - eine Auffassung,
die man auch im MA teilte. Dementsprechend versuchte man, die L. zu einem
Geschichtswerk zu machen, sie zu historisieren.129

Er begründet die Gruppierungen der Handschriften mit zwei verschiedenen

Entwicklungslinien: die eine sei der Versuch einer <totalen Historisierung> mittels
Veränderung der Textstruktur gewesen, indem das Anfangskapitel mit den

Entdeckungsberichten eingeschoben wurde und die Kristni saga (eine Erzählung von
der Christianisierung Islands) als Fortschreibung an das Ende angehängt wurde
(wie H es überliefert). Er interpretiert diese Entwicklungslinie als Einbettung der
heidnischen Vorzeit in das christliche Weltbild, um das isländische Heilsgeschehen
zu sichern. Damit schreibt er dieser Entwicklungslinie primär klerikale Motivationen
zu.130 Die zweite Entwicklungslinie stelle eine <partielle Historisierung> dar, d.h. es

habe eine Umstrukturierung einzelner Landnahmeberichte gegeben sowie
Interpolationen aus der Sagaliteratur. Hierin sieht er eine säkulare Stellungnahme der

Oligarchen des 12. und 13. Jahrhunderts zum Zweck der Manifestation ihres

eigenen Machtanspruchs. Diese Entwicklungslinie sei somit vorrangig in weltlichen
und politischen Motivationen begründet.131 Diese variierenden Redaktionen der Lb.
betrachtet Sveinbjörn Rafnsson daher als Fortschreibungen einer Überlieferung, die
seines Erachtens sogar noch vor der Niederschrift der Ib. durch Ari borgilsson, also

vor 1122, begonnen haben müsse.132 Allerdings muss es hinsichtlich der
Überlegungen zu früheren Vorstufen bei Hypothesen bleiben, da das Verhältnis der
Handschriften zueinander überaus komplex ist und noch nicht abschließend
diskutiert worden ist.133 Sicher lässt sich sagen, dass die früheste belegte Version die

129 Sveinbjörn Rafnsson 2001a, S. 612.
130 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson 2001a, S. 615.
131 Vgl. ebd., S. 616.
132 Vgl. ebd., S. 613 f. Da diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, soll die Lb. in dieser

Abhandlung vor der Ib. untersucht werden, obwohl ihre überlieferten Redaktionen ein Produkt
des späten 13. Jahrhunderts sind.

133 Ein Stemma der Handschriftenrelationen und deren hypothetischer Vorstufen findet man bei Jon
Johannesson (vgl. Jon Jôhannesson. Gerôir Landnâmabôkar. Reykjavik 1941, S. 226). Die
wichtigsten Abhandlungen hierzu sind von den isländischen Skandinavien Björn M. Olsen, Jon
Johannesson, Jakob Benediktsson und dem bereits erwähnten Sveinbjörn Rafnsson verfasst
worden. Insbesondere die Dissertation von Jon Johannesson (Geröir Landnâmabôkar 1941) stellt
dabei eine wichtige Grundlagenarbeit zur Erschließung des Verhältnisses der verschiedenen
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verlorene Styrmisbôk, eine Version von Styrmir Kârason (oder auch Styrmir frööi
genannt, *1170-41245) gewesen ist, auf die Haukr Erlendsson in dessen Epilog in
seiner Version H Bezug nimmt.134 Entsprechend Styrmirs Lebensdaten muss sie
daher wohl in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden sein. Darüber hinaus

lassen die drei überlieferten Handschriften aus dem ausgehenden 13. Jahrhundert

keinen Zweifel daran, dass es in der Zeit (wieder?) ein starkes Interesse am
Inhalt der Lb. gab, vermutlich bedingt durch das Ende der politischen Unabhängigkeit

Islands und der Angliederung an Norwegen. Viele mächtige Männer, hçflingjar
(«Anführer/ Häuptlinge») und hirdmenn («Gefolgsmänner des Königs»), haben
diese Ereignisse dazu veranlasst, dem Text ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Drei
dieser mächtigen Männer sind die drei Auftraggeber (oder Verfasser) der
mittelalterlichen Lb.-Redaktionen: Sturla EorÖarson (*1214-1284f), Snorri Marküsson (*?-

1313t) und Haukr Erlendsson (*?-1334t). Sie nutzten ihre Redaktionen unter
anderem dazu, ihre eigene Familie auf die landnämsmenn zurückzuführen und damit
ihre eigene gesellschaftliche Stellung zu fundieren.135

4.1.2 Der Gründungsmythos in der Landnâmabôk: die zeitlose
Identitätskonstruktion

In der nun folgenden Diskussion sollen weniger die inspirierten oder interpolierten
wiederkehrenden Motive und Erinnerungsfiguren aus der Sagaliteratur wie die
Rebellion gegen den tyrannischen Norwegerkönig Harald Schönhaar, die Auswanderung

über See zum Erhalt der persönlichen Freiheit oder die Ansiedlung und
Etablierung sozialer Strukturen diskutiert werden, da dies bereits mehrfach an anderer
Stelle geschehen ist.136 Vielmehr soll angesichts der besonderen Rezeptionsge-

Handschriften dar. Sveinbjörn Rafnsson lieferte 1974 eine ausführliche Aufarbeitung des

gesamten Forschungsdiskurses zu den Fragen der Überlieferung der Lb. (Sveinbjörn Rafnsson
1974).

1.4 Styrmir Kârason war Gesetzessprecher in Island in den Jahren 1210-1214 und 1232-1235. Außer¬
dem war er zwischen 1228 und 1235 Hofpriester in Reykholt bei Snorri Sturluson, dem Verfasser
der Hkr. und etlicher anderer Texte. In dieser engen Verbindung sieht man auch heute Styrmirs
literarisches Schaffen begründet, der neben seiner Lb.-Version und einer Isländersaga (HarSar saga
ok Hôlmverja) auch Anteil an einer Version der Königssaga über König Sverrir (Sverris saga) hatte
sowie einen der frühesten Texte über Olaf den Heiligen verfasste (Ltfssaga Oldfs helga). Die letzten

zehn Jahre seines Lebens verbrachte er als Prior im Kloster auf der Insel Viöey im südwestlichen

Island.
1.5 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson. 2001b. Sögugerö Landnämabökar. Um islenska sagnaritun â 12. og 13.

öld. Reykjavik, S. 9; vgl. auch Bruhn 1999, S. 172 f. sowie Gisli Sigurösson. Constructing the Past

to Suit the Present: Sturla böröarson on Conflicts and Alliances with King Haraldr hârfagri. In:
Minni and Muninn: Memory in Medieval Nordic Culture. Ed. by Pernille Hermann, Stephen A.
Mitchell and Agnes S. Arnörsdöttir. Acta Skandinavica, 4. Turnhout 2014, S. 175-196.

136 Untersuchungen zur Interferenz der Sagaliteratur mit der Lb. findet man in den Arbeiten von Rolf
Heller, bes. in Laxdaela saga und Landnâmabôk. In: Arkiv for nordisk filologi, 89. Lund 1974.
S. 84-145, darüber hinaus bei Weber 1981 (<Freiheitsmythos>), Glauser 2006 (<Begründungsge-
schichten>). Eine Diskussion dieser Motive und ihrer Funktion im isländischen Gründungsmythos

habe ich zuvor an anderer Stelle vorgenommen und soll daher im Folgenden nur im Einzelfall
erneut aufgegriffen werden (vgl. Laura Wamhoff. Der isländische Gründungsmythos. Ein Struk-
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schichte der Lb. die ihr innewohnende spezifische Identitätsfundierung und ihre
Identitätskonstruktion herausgestellt werden, um die Frage nach ihrer Gestalt und
ihrer Wahrnehmung durch das Mittelalter hindurch zu beantworten.137 Eine der
zentralen zu diskutierenden Aspekte wird dabei sein, warum die Lb. durch die
Isländersagas nicht obsolet wurde, sondern im 13. Jahrhundert sogar einen populären
Aufschwung erhielt.

4.1.2.1 Der Anfang der Landnahmeberichte (ca. 1100-1250): familienzentrierte
Erinnerung

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lb. zu Beginn nicht gleich ein überregional
organisiertes Projekt darstellte, sondern diese Berichte anfangs in einem begrenzten
Gebiet zusammengetragen wurden. Hierfür spricht die Rekonstruktion eines Textes
über die Landnahme von Kolskeggr inn vitri, den Haukr Erlendsson in seiner Redaktion

H sogar im Epilog als eine seiner Quellen nennt. Auf jenen greifen für eine klar
abgegrenzte Anzahl an Landnahmeberichten allerdings alle Lb.-Versionen explizit
zurück: Nü hefir Kolskeggrfyrir sagt hedanfrä [in H fehlt hedanfrd] um landnäm (S

287/ H 248; «Von hier an [fehlt in H] hat jetzt Kolskeggr über die Landnahme
berichtet.») bzw. Nü hefir Kolskeggrfyrir sagt heöan um landnäm. (Sk) sowie HeÖan

frâ hefir Kolskeggr Âsbjarnarson fyrir sagt um landnäm (F, so dann auch M) - daraus

kann man darauf schließen, dass auch die früheste Version Styrmisbôk den Hinweis
auf Kolskeggr beinhaltete.138 Diese Vermerke verweisen auf eine bestimmte Art der

Darstellung der Landnehmer, die Jakob Benediktsson in Form der ersten Aufzählung,

die die Redaktionen Kolskeggr zuweisen, als repräsentatives Beispiel anführt:
„Gott dcemi um stüinn er fyrsti kaflinn sem Kolskeggi er eignadur (S 288): „Porsteinn
kleggi namfyrstr [fyrst H/ Sic] Hüsavtk ok bjô par, hans son var An, er Hüsvtkingar eru

frâ komnir."m Diese formale Regel der Darstellung (Name des Landnehmers, sein

in Besitz genommenes Land, seine Nachkommen sowie das Geschlecht, das von

turprinzip in der Landnamabök und anderen Landnahmeerzählungen der Sagaliteratur?
Unveröffentlichte, schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines Magister Artium (M.A.) der
Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, eingereicht 2010 sowie
weiterführende Literatur).

137 Daher soll einleitend auf einen Forschungsüberblick zur gesamten Lb.-Forschung verzichtet wer¬
den, die sich bisher hauptsächlich mit der Klärung von Fragen in Bezug auf die Isländersagas und
ihrer Interferenz mit der Lb. beschäftigte und erst in den letzten Jahren vermehrt anthropologische

Gesichtspunkte in den Blick nahm (einen Überblick erhält man bei Jens Peter Schjodt.
Contemporary Research into Old Norse Mythology. In: Reflections on Old Norse Myths. Ed. by
Pernille Hermann. Studies in Viking and Medieval Scandinavia, 1. Brepols 2007. S. 1-16). Hierbei
wurden das isländische Selbstverständnis, die Identität und die Funktion der Literatur vor dem
historischen Hintergrund betrachtet. Wichtige Vertreter dieser anthropologischen Forschungsrichtung

sind Sveinbjörn Rafnsson, Kirsten Hastrup, Preben Meulengracht Sorensen, Ole Bruhn
und Jürg Glauser, auf deren Ausführungen an gegebener Stelle zurückzukommen sein wird.

138 Vgl. Jakob Benediktsson. Formäli. In: IF I. Islendingabök, Landnamabök. Fyrri hluti. Reykjavik
1986. S. V-CLIV, S. CVI f.

139 Ebd., S. CVII: «Ein gutes Beispiel für diesen Stil ist das erste Kapitel, das Kolskeggr zugeschrieben
wird (S 288): „borsteinn kleggi nahm als erster Land in Hüsavik und wohnte dort. Sein Sohn war
An, von dem die Familie der Hüsvikingar abstammt."»
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ihm abstammt) sei erst durch die späteren Sagastoffinterpolationen verändert worden.

Für diese These spricht sowohl, dass dieses Darstellungsprinzip auch noch

später in der Sagaliteratur an entsprechenden Stellen vorkommt, um Personen
einzuführen, als auch ein kurzer Absatz in der Ib., in der nach genau derselben Art und
Weise vier verschiedene Landnehmer sowie ihre Nachkommen geschildert werden
(vgl. Ib, Kap. II, S. 6)140. Es wird kaum ein Zufall sein, dass diese Darstellungsweisen
exakt übereinstimmen, woraus man auf eine wichtige Mnemotechnik schließen
kann. Es liegt nahe, dass der eigene Besitz schon zu Beginn der Besiedlung gegenüber

anderen Landnehmern verteidigt werden sowie die gesellschaftliche Position
eines jeden zwecks Heirats- oder Handelsbündnissen nachweisbar sein musste. Als

Anfangspunkt wird in diesen Aufzählungen einhellig die Landnahme gesetzt (und
nicht etwa der Herkunftsort der Siedler in ihrem Ursprungsland), die aber gleichzeitig

in Verbindung mit dem gegenwärtigen Zustand gebracht wird, nämlich dem

Sippennamen, der sich von dem jeweiligen Landnehmer und dem Ort seiner
Landnahme ableitet. Hierin lässt sich die Herstellung einer familienzentrierten Identität
erkennen, da die Landnehmer nicht ihre ursprüngliche Herkunft in Erinnerung
behalten und daraus ihre Macht ableiten, sondern eine neue Identität konstruieren -
so stammt dann beispielsweise von oben genanntem borstein n kleggi die Familie
der Hüsvtkingar («Leute aus der Hüsavik») ab.141 Aus diesen Beobachtungen lässt
sich einerseits ableiten, dass schon früheste Landnahmedarstellungen nach einer
spezifischen Konvention erinnert wurden, die den Bedürfnissen der Isländer
entsprochen haben muss. Diese konventionalisierte Darstellung war anscheinend

unabdingbar für die Fundierung der Familie an ihrem Wohnort sowie für den
Legitimitätsnachweis ihres Besitzes. Dabei ist zu bedenken, dass Kolskeggr inn vitri wohl
keine Art von Lb. schrieb, sondern gemäß Haukr Erlendssons Epilog genau wie Ari
borgilsson lediglich «über die Landnahme» schrieb, weshalb wie bei Ari mit einer
kurzen und unvollständigen Darstellung zu rechnen ist. Und doch behielt man die

Darstellungskonvention der Landnehmer in den späteren Lb.-Versionen bei.
Andererseits lässt sich ableiten, dass zu Beginn der Gesellschaftsformierung die Identität
der Familie oder eines Individuums (in Form seiner personalen Identität142) vor einer

140 Allerdings werden dort, im Unterschied wahrscheinlich zur ursprünglichen Version der Lb., die
Herkunft aus Norwegen in Form von Adjektivattributen (z.B. norrœnn «norwegisch») expliziert,
was wiederum aber mehr mit dem Konzept der Ib. zusammenhängt als mit einem grundlegenden
Darstellungsprinzip, wie an späterer Stelle noch zu zeigen sein wird.

141 Dieses Beispiel ist repräsentativ für die Verortung von Identität und Erinnerungsfiguren in der
isländischen Landschaft (<mapping>), denn häufig nennen sich die neu entstandenen Familien
nach ihrem Wohnort, womit wiederum ihre Verbindung zu ihrem Besitz fundiert wird. Durch die

Topographie entsteht ein Konnex zwischen Ort und Landnehmer, der für die Erinnerung an die

Ereignisse grundlegend ist (ein sog. <Erinnerungsort>). In der altnordischen Literatur scheint

Erinnerung grundsätzlich in enger Verbindung mit der Namensgebung zu stehen, da Ereignisse häufig

mit Orts- oder Personen(bei)namen verknüpft werden (vgl. Whaley 2000, S. 168).
142 Der Begriff der personalen Identität soll im Folgenden angelehnt an Assmann in Abgrenzung zum

Begriff der kollektiven Identität verwandt werden. Assmann unterscheidet die Ich-Identität in <in-
dividuelle> und «personale Identität», wobei erstere das „im Bewußtsein des Einzelnen aufgebaute
und durchgehaltene seines [...] irreduziblen Eigenseins, seiner Unverwechselbarkeit und Uner-
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möglichen kollektiven Identität der Gesellschaft Vorrang hatte - das Bedürfnis einer
personalen Identitätsfundierung war wichtiger als das der Gemeinschaft.143 Damit
fundieren schon die frühesten Erinnerungen einzelner an die Landnahme und die
Inbesitznahme ihres Landes retrospektiv ihre eigene Identität, um bestimmte
Ansprüche zu legitimieren: „Herrschaft braucht Herkunft. Wir wollen dies die
retrospektive Seite des Phänomens nennen."144 Es lässt sich daraus schließen, dass Erinnerung

generell dafür sorgte, die Ordnung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und
damit eine elementare Funktion innerhalb der Gesellschaft erfüllte.145 Die Externali-

sierung dieser Erinnerungen in die Form der Lb. hat den Zweck einer Fundierung,
wobei die Verschriftlichung anfangs als reine Archivierung von vielen einzelnen

familiengebundenen Erinnerungen zu verstehen ist und damit wahrscheinlich nur
eine Erinnerungsstütze darstellte, die je nach vermuteten Entstehungsumständen
entweder weltliche Besitztümer oder die Abgaben des Kirchenzehnten legitimieren
sollte.

setzbarkeit" bezeichnet, wohingegen zweitere „demgegenüber der Inbegriff aller dem Einzelnen
durch Eingliederung in spezifische Konstellationen des Sozialgefüges zukommenden Rollen,
Eigenschaften und Kompetenzen" bezeichnet (Assmann 2007, S. 131 f.). Der Hintergrund für diese

Unterscheidung ist die Dialektik zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv: beide können nicht
ohne den jeweils anderen existieren. Damit wird ein entscheidender Aspekt der sozialen Prägung
von Gedächtnis und Identitätsbildung benannt. Daher soll der Begriff der personalen Identität als

ein konstituier Teil der kollektiven Identität hier als Abgrenzung gebraucht werden, um sich
dabei auf Personen (und ihre Familien), nicht aber auf ein Individuum im Sinne der Idee des
Individualismus zu beziehen, die nachweislich erst im Zuge der aufkommenden Aufklärung und dem
Humanismus der Moderne auftrat. Im Rahmen dieser Abhandlung soll der Begriff der personalen
Identität daher die Identität einer Familie bzw. eines Einzelnen im Hinblick auf seine soziale Funktion

bezeichnen.
143 Das liegt außerdem deshalb nahe, weil die Siedler mit ihren Familien nach Island kamen und dort

erst einmal ihre Lebensgrundlage schaffen und sichern mussten. Archäologisch ist nachgewiesen
worden, dass die Menschen nicht in einer großen Bewegung gemeinsam aufbrachen und jede
einzelne Familie sich separat ansiedelte, wie es die hochmittelalterliche Literatur darstellt, sondern
sich mehrere Familien in dorfähnlichen Siedlungen gemeinsam ansiedelten, um eine Überlebensgrundlage

zu schaffen (vgl. Orri Vesteinsson 1998-2001, S. 1-29). Die sich anscheinend nur ca.

zwei Jahrhunderte später entwickelnde Tendenz, die eigene Familie in Abgrenzung zu anderen zu
benennen und sie an ihrem Wohnort zu fundieren, deutet auf ein großes Bedürfnis einer (Re-?)
Individualisierung und Fokussierung auf die eigene Familie hin. Womöglich war die Lebensgrundlage

in der Zeit soweit gesichert, dass sich Familien wieder selbstständiger machten und daraus

Besitzaufteilungen und -Umverteilungen resultierten, die wiederum gesichert werden mussten.
144 Assmann 2007, S. 71; Hervorhebungen im Original. Wobei einzuwenden ist, dass man bei den

frühen mündlichen Erinnerungen noch nicht von Herrschaft im Sinne der späteren Oligarchie
sprechen kann, sondern wohl erst einmal im praktischen Sinne von Besitz- und Ansehenssiche-

rung.
145 Pernille Hermann stellt anhand verschiedener Beispiele aus mythologischen Texten sowie den

Isländersagas heraus, dass Erinnerung stets eine soziale Regulation erfüllt und das Vergessen die
bestehende Ordnung zerstören würde (vgl. Pernille Hermann. Memory and Remembering in Old
Norse-Icelandic Literature. In: Minni and Muninn: Memory in Medieval Nordic Culture. Ed. by
Pernille Hermann, Stephen A. Mitchell and Agnes S. Arnörsdöttir. Acta Skandinavica, 4. Turn-
hout 2014. S. 13-39, S. 27).
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Geht man also davon aus, dass der ursprüngliche Charakter des Textes eine

registerartige Auflistung der Landnehmer gemäß oben genannter Konventionen war,
kann man in der Zusammenfuhrung mehrerer dieser personalen Identitätsfundierun-

gen (wie schon bei Kolskeggr) unter einem gemeinsamen Aspekt (eine gemeinsame
Vergangenheitsversion mit dem Anfangspunkt Landnahme) die erste nachweisbare

Strategie einer kollektiv-isländischen Identitätskonstruktion verstehen: die Platzierung

der personalen (familiengebundenen) Identitäten in einer gemeinsamen
Vergangenheit. Hieran zeigt sich, dass die Erinnerungsfigur der Landnahme ein starkes

Inzentiv der isländischen Historiographie darstellte, da mit ihr der bedeutsame
Wandel betont werden konnte sowie Anreize zur Neustrukturierung geschaffen
wurden. Ob man zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits von einer frühen kollektiven
Identität sprechen kann, ist eher fraglich, da in einer so frühen Phase der Schriftlichkeit,

wie Assmann es überzeugend herausstellt, mittels Schrift noch keine kulturelle
Kohärenz hergestellt wird, sondern sie erst einmal im Rahmen alltäglicher Kommunikation

und nicht im Funktionsbereich des kulturellen Gedächtnisses genutzt
wird.146 Somit konnten die frühen Landnahmebeschreibungen zwar erst durch die
Medientransformation und die folgenden Innovationen entstehen. Sie sind daher
nicht als <kulturelle Texte >, sondern als Kollektive Texte > zu bezeichnen, die dem
Zweck der Zirkulation von Wissen dienten. Zudem erinnerte wahrscheinlich jeder
bzw. jede Familie (in der oralen Erinnerungskultur) nur die eigene, personale Identität

und nicht auch die aller anderen. Man platzierte sie nur zum Zweck der Abgrenzung

zu den Nachbarn oder anderen Isländern in einem gemeinsamen Kontext,
ohne aber dabei ein gemeinschaftliches Ziel zu verfolgen.

4.1.2.2 Die Perspektive der Historiographen auf die Lb. zwischen 1250 und 1300

Die erste nachweisbare Version der Lb., deren Inhalt einen größeren Teil Islands

(wenn nicht schon ganz Island) umfasste, ist die in H erwähnte Styrmisbôk. Auf
diese verweist Haukr Erlendsson im Epilog in H als eine der ihm vorliegenden Lb.-

Versionen, aus denen er seine Fassung kompiliert habe:

Nü er yfir farit um landnâm J>au, er verit hafa ä Islandi, eptir J>vi sem fröäir menn hafa

skrifat, fyrst Ari prestr hinn frööi borgilsson ok Kolskeggr hinn vitri. En jaessa bök
ritaöa <ek>, Haukr Erlendsson, eptir jaeiri bök, sem ritat hafÖi herra Sturla lçgmaôr,
hinn frööasti maör, ok eptir jaeiri bök annarri, er ritat hafÖi Styrmir hinn frööi, ok haföa
ek Jaat ör hvärri, sem framar greindi, en mikill Jaorri var ]pat, er jaaer sçgôu eins baöar, ok
|pvi er Jaat ekki at undra, ]po <at> jaessi Landnämabök sé lengri en nçkkur çnnur. (H
354, S. 395+7)

Nun sind jene Landnahmen abgehandelt [worden], die auf Island stattgefunden
haben, gemäß dem, was kundige Männer aufgeschrieben haben; zuerst der Priester Ari
borgilsson und Kolskeggr hinn vitri. Und dieses Buch schrieb <ich>, Haukr Erlendsson,

gemäß dem Buch, das der Gesetzessprecher Herr Sturla geschrieben hatte - der

kundigste Mann - sowie gemäß dem anderen Buch, das Styrmir hinn frööi geschrieben
hatte. Aus beiden entnahm ich [jeweils] das, was ausführlicher berichtet [war]. Aber

1+6 Vgl. Assmann 2007, S. 91 f.
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einen großen Teil berichteten beide gleich, weshalb es also nicht verwunderlich ist,
dass dieses Buch der Landnahmen länger als manch anderes ist.

Aus dieser Erklärung wird nicht nur seine Vorgehensweise deutlich (also die

Zusammenführung der Berichte aus verschiedenen, ihm vorliegenden schriftlichen
Versionen), sondern sie ist auch ein entscheidender Beleg für das ununterbrochene
Interesse an der Landnahmezeit innerhalb der Oberschicht seit 1100. Auch wenn
diese Darstellung keine Vollständigkeit über mögliche schriftliche Fassungen
verspricht, zeigt sie dennoch die grundsätzliche Entwicklung, die der Text durchlaufen
hat. Obwohl anfangs nur auszugsweise über die Landnahme geschrieben wurde
(dabei werden regionale Begrenzungen bei der Stoffauswahl eine entscheidende
Rolle gespielt haben), will Haukr Erlendsson einen inhaltlichen Zusammenhang
zwischen diesen frühen Berichten und den späteren, heute bekannten Versionen des

Lb.-Textes sehen. Dennoch werden die frühen Entwicklungsstufen sprachlich von
den Versionen Styrmis- und Sturlubôk aus dem 13. Jahrhundert differenziert, die er
im zweiten Absatz seiner Erklärung als gleichwertig vorstellt, indem beide Versionen
mit dem Begriff -bôk als Abgrenzung zu den ersten Landnahmeberichten der beiden
Verfasser Ari und Kolskeggr gekennzeichnet werden. Man kann demnach vermuten,
dass die Styrmisbôk bereits einen umfassenderen Charakter hatte als die ersten
Landnahmeberichte und eher den uns bekannten Textformen entsprach.147 Diese
«Buch»form (wohl zu verstehen als eine die Insel umfassende Beschreibung der

Landnahme) scheint die Lb. also erstmals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
anzunehmen, woraus sich ein größeres (überregionales) Interesse am Stoff ableiten
lässt als noch zur Zeit der Zusammentragung weniger einzelner Berichte. Der zuvor
vorrangig regionale Fokus wird nun auf die gesamte Insel ausgeweitet, woraus sich
für den Beginn des 13. Jahrhunderts das Bedürfnis ableiten lässt, alle Landnehmer
erfassen zu wollen und in den gemeinsamen Kontext der Landnahme stellen zu wollen.

Doch wie kam es zu einem Umschwung von dem anfangs regional- und
familienzentrierten Fundierungsinteresse hin zu einem kollektiven Fundierungsbedürf-
nis?

4.1.2.3.1 Personale und kollektive Identität

Auf eines der wichtigsten Inzentive für diese Entwicklung gibt ein
Verteidigungsepilog in der Handschrift F (ehemals also wohl auch M) einen Hinweis: die
Isländer des 13. Jahrhunderts wollten mit der Verschriftlichung der Landnahmen

zeigen, dass ihre Vorfahren keine Flüchtigen waren, geschweige denn Aussätzige

147 Allerdings ist seit den Untersuchungen von Jôn Jöhannesson bekannt, dass die Styrmisbôk am
besten durch M repräsentiert wird, sodass man davon ausgehen muss, dass die Styrmisbôk noch
keine <historisierte> Fassung war (vgl. Jôn Jôhannesson 1941, S. 174). Eine Hierarchisierug der
Quellen gemäß ihres Quellenwertes für Haukr Erlendsson findet man in seinem Epilog nicht,
dennoch könnte ein Hinweis auf die Autoren hierauf hindeuten: Er bezeichnet alle Verfasser von
Texten über die Landnahme als «kundig» (frôSr), hebt von ihnen aber einen besonders hervor,
nämlich Sturla Eöräarson, dem er nicht nur einen Ehrentitel (herra) zuerkennt, sondern ihn auch
als «den kundigsten Mann» (hinn frôôasti maSr) bezeichnet und dessen Version damit einen
gewissen Sonderstatus verleiht.
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oder Kriminelle. Damit antworteten sie offenbar auf die Außen-Perspektive auf sie,

wie sie in der H.N. aus dem 12. Jahrhundert deutlich formuliert wird: nachdem
Island dort nur nebenbei als eine der tributpflichtigen Inseln angeführt wird, vermerkt
der Text, dass die ausgewanderten Siedler Mörder und Gesetzlose gewesen seien:
Tune quidam Norwagenses Ingwar et Hiorleifr ob reatus homicidiorum patriam fugentes

[... ] (H.N., Kap. VIII, S. 68; «Damals flohen zwei Norweger, Ingwar und Hiorleifr
[d.s. Ingölfr Arnarson und sein Pflegebruder Hjçrleifr], wegen Mordanklagen aus
ihrem Heimatland [...].»).148 Der Epilog in f> scheint darauf eine direkte Reaktion
darzustellen, mit der eine deutliche Abgrenzung einhergeht:

bat er margra manna mal, at J>at sé öskyldr frööleikr at rita landnâm. En vér Jxykjumsk
heldr svara kunna ütlendum mçnnum, J>â er Jaeir bregöa oss Jwl, at vér séim komnir af
Jjraelum eöa illmennum, efvér vitum vist värar kynferöir sannar, svâ ok Jaeim mçnnum,
er vita vilja forn fraeöi eöa rekja aettartçlur, at taka heldr at upphafï til en hçggvask i mitt
mal, enda veru svâ allar vitrar ]ajööir, at vita vilja upphaf sinna landsbyggöa eöa

hvers<u> hvergi til hefjask eöa kynslööir. (IF I, S. 336, Anm. l)149

Viele haben die Ansicht, dass es unnötiges Wissen darstelle, [wenn wir] über die
Landnahme schreiben. Doch meinen wir, dass wir eher den ausländischen Leuten

entgegnen können, die uns vorwerfen, dass wir von Knechten oder Schurken abstammen

würden, wenn wir sicher unsere Abstammungen kennen. Genauso [können wir besser]

den Männern [entgegnen], die heidnisches Wissen kennenlernen oder Genealogien

zurückverfolgen wollen, [wenn wir] lieber am Anfang beginnen, als mitten in der
Geschichte anzufangen. Schließlich sind alle weisen Völker so, dass sie über den
Anfang ihrer Besiedlungen, wie [sie] im Nirgendwo beginnen oder über die Geschlechter
wissen wollen.

Es liegt nahe, dass durch Angriff und Kritik von außen die <Mythomotorik> der
zunächst fundierenden Landnahmeerinnerungen bedeutend verstärkt worden ist
und so das Bedürfnis nach einer kollektiven Fundierung der primär regional organisierten

Isländer in besonderer Weise <entzündet> wurde. Die zunächst fundierenden

Erinnerungen erhalten so eine <kontrapräsentische> Funktion, eingesetzt
zur Veränderung der als defizitär empfundenen Gegenwart. Diese Tendenz einer

Kollektivierung fand schließlich nach der politischen Angliederung an Norwegen

148 Historia Norvegiae. Ed. by Inger Ekrem and Lars Boje Mortensen. Transi, by Peter Fisher. Copen¬
hagen 2003. Zwar gestaltet sich die Datierung des Textes schwierig, doch haben die umfassenden

Untersuchungen von Inger Ekrem wahrscheinlich gemacht, dass er um 1050 im Zuge der

Bistumsgründung in Nidaros entstand (vgl. Inger Ekrem. Nytt lys over Historia Norwegie. Mot en

lesning i debatten om dens aider? Bergen 1998, S. 8-13), was wahrscheinlich macht, dass die
Auffassung der Norweger über Island 20-30 Jahre zuvor nicht nennenswert abwich. Auch wenn diese

Texte jünger sind als die Ib., kann man wohl davon ausgehen, dass die Isländer vorher kein
bedeutend größeres Ansehen genossen haben werden.

149
Jön Jöhannesson meint diesen Vermerk sogar auf die Styrmisbök zurückführen zu können (vgl. Jön
Jöhannesson 1941, S. 203 ff.), womit bereits Anfang des 13. Jahrhunderts ein Abgrenzungsbedürfnis

der Isländer gegenüber Norwegen belegt wäre. Preben Meulengracht Sorensen sieht in
diesem Zusatz auch eine Bestätigung dafür, dass die Lb. primär einen Ursprungsmythos darstellen
und nicht lediglich Besitzansprüche legitimieren sollte (vgl. Meulengracht Serensen 1993, S. 86).
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1262-64 ihren Höhepunkt in der schon eingangs erwähnten <Historisierung> des

Textes in Form der heute vorliegenden Fassungen S und H.
Betrachtet man diese Tendenz nun unter dem Aspekt der Sinnstiftung, lässt sich

einerseits feststellen, dass die <partielle Historisierung>, also die Auffüllung einzelner

Berichte durch Sagastoffinterpolationen, auf ein stärkeres Bedürfnis personaler
(familienbezogener) Sinnstiftung gegen Ende des 13. Jahrhunderts hinweist. Diese

Entwicklung lässt sich ebenfalls an der Entstehung der familienzentrierten Isländersagas

zwischen 1250 und 1350 beobachten. Das, was man dort festhielt, sollte
vermutlich auch in dem (kohärenten) Kontext der Landnahmeberichte fundiert werden.

Gleichzeitig geschah aber auch die Umstrukturierung des Textes in seiner
Basis, die <totale Historisierung>. Dabei wurden grundlegende Änderungen vollzogen,

die alle Landnahmeberichte in einen neuen Sinnrahmen einbetteten: eingangs
wird ein Kapitel über die Geographie Islands in Nordeuropa (S/ H l) ergänzt, dazu
werden die Berichte über die Entdeckung der Insel (S/ H 2-5) und den ersten
(wiederum in bekennender Abgrenzung zu den oben zitierten Ausführungen der H.N.),
zum Stammvater überhöhten Landnehmer Ingölfr Arnarson eingefügt (S/ H 6- S 9/
H 10) sowie am Ende Zusammenfassungen der mächtigsten bzw. bedeutsamsten
Landnehmer (S 397-398/ H 354) und Epiloge hinzugefügt (S 399/ H 354 & 356).
Dieser Kontext enthält eine dem Text vorher nicht innewohnende Sinnstiftung: den

Versuch, die isländische Gesellschaft als Kollektiv auf der Basis der bestehenden

personalen Identitäten in einem gemeinsamen Kontext zu verorten und damit zu
fundieren. Die Identitätsstrategie ist somit nun nicht mehr vorrangig familienzentrierter

Art, sondern es erfolgt aufparallelem Weg eine kollektive Identitätskonstruktion,

indem nicht nur alle Landnehmer in diesen Besiedlungsprozess eingebettet
werden, sondern auch ein gemeinsamer Startpunkt und damit eine gemeinsame
Vergangenheit festgelegt wird. Die Zusammenführung aller Landnehmer in ein und
dieselbe Vergangenheit bedeutet die Rückführung gegenwärtiger Verhältnisse auf
einen ursprünglichen ordo. Man muss daher schlussfolgern, dass (mindestens) die
Lb.-Redaktoren des ausgehenden 13. Jahrhunderts personale und kollektive Identität

für addierbar hielten, wobei die kollektive grundsätzlich erst von der Gesamtheit
der personalen Identitäten abgeleitet werden kann. Es kann folglich keine Konkurrenz

zwischen diesen beiden Strategien gegeben haben, da die eine die andere nicht
bedroht hat - das heißt, dass die Funktionsbereiche dieser beiden Sinnstiftungen
sich nicht überschnitten. Gleichzeitig wird mit dieser Verknüpfung beider
Identitätskonstruktionen eine entscheidende Abhängigkeit deutlich: ohne die personale
Identität gäbe es keine kollektive. Die Lb.-Redaktionen S und H beinhalten also zwei
ambivalente identitätsstiftende Ebenen: Es wird an den Ursprung und die Entwicklung

einerseits des Kollektivs - also der literaturproduzierenden Oberschicht - und
andererseits jeder einflussreichen Familie erinnert. Diese zweigliedrige Struktur
bezeugt, dass es zwei wesentliche Institutionen gab, die der Fundierung mittels

Erinnerung bedurften: Auf der einen Seite die Oberschicht, die sich auf irgendeine
Art als Gruppe begriffen haben muss und das Bestreben hatte, sich von anderen

Gruppen zu distanzieren, mit dem Ziel der überregionalen <Distinktion> (Tren-
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nung/ Abgrenzung). Auf der anderen Seite jede einzelne Familie, die in Abgrenzung
zu anderen Familien ihre eigene Identität zu fundieren bestrebte, d.h. auf regionale
<Distinktion> (Trennung/ Abgrenzung) abzielte.

Ein überregionales Vergangenheitsbewusstsein und ein kollektives Verständnis
der Landnahme als bedeutsames Moment der Veränderung lässt sich schon an der

Styrmisbôk ableiten, die bereits für den Anfang des 13. Jahrhunderts das Bedürfnis

bezeugt, eine umfassende Darstellung der Landnehmer auf Island erstellen zu wollen.

Die Versionen S und H weisen für einige Jahrzehnte später (Ende des 13.

Jahrhunderts) eine spezielle Ausformung dieser Kollektivierung auf - die Redaktoren
verstärken diese Entwicklung, indem sie sich auf eine gemeinsame Vergangenheit,
d.h. eine einzige Version des Landnahmeprozesses und seiner Umstände einigen
und damit einen Rahmen schaffen, in dem jede einzelne Landnahmeerinnerung
wiederum eingebettet werden kann.150 Damit hat der Mythos der Landnahme nicht
mehr nur fundierende Funktion, sondern wirkt auch kontrapräsentisch in die
Zukunft: die Landnahmeumstände und die mythisch begründete Auffindung und

150 Diese Kollektivierung wird darin unterstützt, dass in die historisierten Fassungen erstmals Quel¬

lenbenennungen und -kritik Eingang finden (im M-Fragment sind solche nicht nachweisbar).
Damit wird ein breiter Konsens über die isländische Geschichtsversion suggeriert, auf den sich die
Verfasser beziehen. Durch diese Angliederung an eine kontinuierliche Geschichtsschreibung
erfolgt eine Identifikation nach innen mit der Geschichtskonstruktion, die in den älteren isländischen

Texten erinnert wird. So gibt es einerseits Angaben zur mündlichen Erinnerung in Formeln
wie en svâ er sagt, svd segja vitrir menn, at(S/ H 1, S. 31; «und so wird erzählt», «so erzählen weise

Männer, dass») oder eptir pvi sem vitrir menn okfrôdir hafa sagt (S 335, S. 334; «gemäß dem, was
weise und kundige Männer erzählt haben»; auch im Epilog S 398/ H 355 & S 399/ H 356,
S. 396) oder auch selten personale Erinnerungen wie pat sagdi Jçkull stigamadr, at (S 180/ H 147,
S. 223; «es erzählte Jçkull stigamaSr, dass»). Andererseits werden aber auch schriftliche Texte als

Quellen genannt. Diese können in allgemeiner Form wie â bôkum er sagt (S/ H 1, S. 31; «in
Büchern wird berichtet» bzw. à bôkum enskum «in englischen Büchern») und sem ritat er (S 54/ H
42, S. 87; «wie geschrieben wird [/steht]») vorkommen (unklar ist dabei, ob man es bei Hinweisen

wie sem segir t sçgu hans (S 309/ H 270, S. 316; «wie es in seiner Saga [/Geschichte] berichtet
wird» mit Hinweisen auf mündliche oder schriftliche fixierte Erinnerungen zu tun hat, da saga
sowohl eine mündliche Erzählung als auch einen schriftlichen Text bezeichnen kann). Es gibt aber
auch einige Vermerke auf Texte durch ihren Titel (z.B. par afgerdisk Svarfdcela saga S 219/ H 185,
S. 254; «davon handelt die Svarfdcela saga») oder ihren Verfasser wie svâ sagdi Sœmundr prestr
ennfrôdi (S 3, S. 34; «so berichtete es der Priester Saemundr enn frööi») und svd segir Ari Porgils-
son (H 78, S. 133; «so berichtet Ari Porgilsson»). AufAnhieb scheint es dabei kein Muster zu
geben, vor allem wahrscheinlich dadurch bedingt, dass der Text keinen inhaltlichen roten Faden hat,
sondern aus einzelnen wieder für sich alleine stehenden, kurzen Erzählungen besteht. Auffällig ist
jedoch, dass vor allem Eingangskapitel und Epiloge, die mit Sicherheit erst dem späten 13.
Jahrhundert zuzuordnen sind, eine interessante Unterscheidung zwischen schriftlichen außerisländischen

sowie mündlichen und schriftlichen innerisländischen Zeugnissen machen: außerisländische

Zeugnisse werden immer mit ihrem Titel und ihrer Herkunft zwecks Abgrenzung von
isländischen schriftlichen Quellen genannt, die im Gegensatz dazu durch den Verfasser wie eine
mündliche Quelle gekennzeichnet werden (so z.B. ein Hinweis auf die Ib.: svd segir Ari Porgilsson
(H 78, S. 133; «so sagt/ erzählt/ berichtet Ari Porgilsson»). Außerdem sind fast alle innerisländischen

Quellenberufungen (bis auf die Phrase svd er sagt) mit der Ergänzung «weiser und kundiger
Männer» (vitrir okfrôdir menn) bewertet. Hierbei kann es sich auch um schriftliche Texte
handeln, die aber mit diesem Hinweis zusammengefasst werden können.
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Erstbesiedlug der Insel durch Ingölfr drücken eine gottgewollte Besiedlug aus und
demonstrieren sowohl nach innen als auch nach außen, dass die isländische
Gesellschaft eine unabhängige Etablierung und Entwicklung durchlebt hat, die auch
noch zu Zeiten der politischen Abhängigkeit von Norwegen (seit etwa 1265) die
kollektive Identität formen kann. Statt sich also nach der Aufgabe des <Freistaats>

mit Norwegen zu identifizieren und sich auf die (ja vorhandenen) norwegischen
Wurzeln zu berufen, um eine entsprechende Kontinuität über die Vergangenheit
hinweg zu rekonstruieren, wählten die Isländer die Identitätsstrategie der <Distink-
tion>: ihre eigene Identität scheint sich Mitte des 13. Jahrhunderts so sehr von der

norwegischen zu unterscheiden, dass sie ihnen schützenswert vorkam und nicht
(mehr?) vereinbar war mit einer gemeinsamen Vergangenheit mit ihrem einstigen
Elerkunftsland.

4.1.2.3.2 Mythische Landnahme und <natürliche Religion>lsl

Um eine Kontinuität von der Besiedlung bis zur Sagazeit zu schaffen, über die dann
die Isländersagas ausführlich berichten, wird nicht nur eingangs ein chronologischer
Rahmen in den historisierten Versionen geschaffen, der den Besiedlungsbeginn auf
etwa 870 datiert, sondern es werden auch verschiedene Phasen der Besiedlung
differenziert.152 Hier kann man zwischen primären und sekundären Besiedlungen
unterscheiden, von denen letztere in einer späteren Zeit platziert werden. Diese

Zeitspanne der Besiedlung wird in den Schlussworten der beiden Editionen S und H
in Anlehnung an ihnen vorliegende Darstellungen der Landnahme (darunter vor
allem Aris Ib.) auf sechzig Jahre festgelegt (S 398/ H 355), also bis ca. 930. Nach
dieser Besiedlungszeit, so wird anschließend konstatiert, hätten die im Folgenden
aufzuzählenden Landnehmer den größten Einfluss ausgeübt. Abschließend weist der

Epilog noch auf die nach der Besiedlung folgenden 100 Jahre hin, in denen Island

gänzlich heidnisch gewesen sei, obwohl einige der Landnehmer bereits christlich

gewesen seien:

Sva segja vitrir menn, at nçkkurir landnâmsmenn hafi skiräir verit, jaeir er byggt hafa

Island, flestir jaeir, er kömu vestan um haf. Er til Jaess nenfdr Helgi magri ok 0rlygr enn
gamli, Helgi bjöla, Jçrundr inn kristni, Auär djüpauöga, Ketill enn fiflski ok enn fleiri
menn, er kömu vestan um haf, ok heldu jaeir sumir kristni til dauöadags. En J>at gekk
öviöa 1 aettir, javi at synir Jaeira sumra reistu hof ok blötuöu, en land var alheiöit naer

hundraäi vetra. (S 399/ H 356, S. 396)

So sagen weise Männer, dass einige Landnehmer, die Island besiedelten, getauft gewesen

seien; die meisten von ihnen kamen aus dem Westen über das Meer. Dahingehend
werden Helgi magri und 0rlygr enn gamli, Helgi bjöla, Jçrundr inn kristni, Auâr
djüpauöga, Ketill enn fiflski genannt und noch weitere Männer, die aus dem Westen
über das Meer kamen, und viele behielten den christlichen Glauben bis zu ihrem
Todestag. Aber das führte man in den Familien nicht fort, weil die Söhne der meisten

151 Die Ausfuhrungen der folgenden zwei Kapitel beruhen zum Teil auf den bisher unveröffentlichten
Erkenntnissen meiner Magisterarbeit (vgl. Wamhoff2010, unveröffentlicht).

152 Am Anfang beider Versionen werden wie in der Ib. die Herrscher aus anderen Ländern bis nach
Rom als chronologischer Vergleichswert angeführt (S 2/ H 2, S. 32-33).
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Tempel errichteten und opferten. Und das Land war an die einhundert Jahre vollständig

heidnisch.

Diese Episode soll verdeutlichen, dass sich auf Island in den ersten Jahrzehnten nach
der Besiedlung bis zur Annahme des Christentums eine neue Gemeinschaft mit
neuen Werten und Normen entwickeln konnte. Doch auch ein weiterer Aspekt wird
hier betont: Nämlich dass viele (zum Teil christliche) Siedler aus dem Westen
kamen - also aus Irland und von den Britischen Inseln bzw. mindestens über diese als

Zwischenstationen einwanderten, sofern sie aus Norwegen aufgebrochen waren. Es

wurde vermutet, dass mit der zuvor genannten Passage der Eindruck revidiert werden

sollte, dass sich das so nach Island gebrachte irisch beeinflusste Christentum
dort etabliert haben könnte, weil es im Frühmittelalter als häretisch galt.153 Die Veri-
fizierbarkeit dieser These muss jedoch, da das irische Christentum seine häretische
Zeit im 9. und 10. Jahrhundert längst überwunden hatte, in Frage gestellt werden.
Deutlich wird hinsichtlich des betonten religiösen Rückfalls', wie man schnell urteilen

könnte, dass er aus der christlichen Perspektive ganz und gar nicht negativ
konnotiert wird. Die lange heidnische Periode, die auf die Landnahmezeit folgt, wird

sogar positiv hervorgehoben. Man könnte diese Zeit als Phase einer positiven
allgemeinen Religiosität auf Basis eines heidnischen Brauchtums auffassen, das in diesem
Schlusswort mithilfe der signifikanten heidnisch-religiösen Begriffe «Tempel» (hof)
und «opfern» (blota) plakativ zusammengefasst wird. Diese beiden Bezeichnungen
sind keine polemischen oder dämonischen Schilderungen des Heidentums, sondern
demonstrieren den Umstand, dass das Land tatsächlich heidnisch war - aber religiös
integrer (im Sinne einer natürlichen Religion>) als andere, denn sonst hätten die

Isländer die Traditionen, die mit dem Heidentum verbunden waren, trotz des
Kontaktes mit dem Christentum nicht wieder aufleben lassen. Der Grund für diese

Darstellung liegt also wohl eher darin, dass so für die isländische Gesellschaft eine
eigenständige soziale und kulturelle Entwicklung rekonstruiert werden konnte, die ihr
eine gewisse Unabhängigkeit verleiht. Auch die eigenständige Entscheidung Islands,
das Christentum anzunehmen (wie in der Ib. und Kristni saga beschrieben), wird
hiermit betont bzw., sofern man die Kristni saga als auf die Lb. folgenden Text
anerkennt, vorbereitet.154 Gleichzeitig wird damit ein gemeinsames Wertekonzept und
damit einhergehend ein heroisches Zeitalter (re)konstruiert, das die kulturelle Identität

Islands nach der Besiedlung sichert. Diese Erinnerungen haben eine <kontra-

präsentische Mythomotorik>, indem sie eine Vergangenheit und Werte erinnern, an
denen die defizitäre Gegenwart hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung
ausgerichtet werden soll. Damit wird neben dem chronologischen Rahmen noch eine

weitere Form der Kontinuitätsbildung eingesetzt: die kollektive Identität und
Vergangenheit werden mittels mythischer Motive und Strukturen über ihre religiöse
(d.h. auch kulturelle) Entwicklung definiert. Die Lb. scheint sich aufgrund der Dar-

153 Vgl. Böldl 2005, S. 177.
154 Vgl. Pernille Hermann, fslendingabôk and History. In: Reflections on Old Norse Myths. Studies

in Viking and Medieval Scandinavia, 1. Ed. by Judy Quinn, Stefan Brink, John Hines. Brepols
2007. S. 17-32, S. 27 £
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Stellung dieser Motive in zwei inhaltliche Phasen teilen zu lassen: Zum einen gibt es

die Phase der mythischen Landnahme, in der primär der Besiedlungsbeginn und die

Auswanderungsgründe fundiert werden, und zum anderen die Phase einer
abgeschwächten Form von Religiosität, die man als natürliche Religion>'ss bezeichnen
könnte. Dieses christliche Deutungsmuster der heidnischen Geschichte ist aus

unterschiedlichen Herkunftsgeschichten zwecks Einbindung der autochthonen
Geschichte bekannt, aber im isländischen Fall könnte der Anknüpfungspunkt für diese

Darstellung in einer Äußerung Adam von Bremens zu sehen sein und damit viel

pragmatischere Gründe gehabt haben. Dieser vermerkt nämlich in seinen Gesta

Hamburgensis in den 1070er Jahren folgendes: De quibus noster metropolitans im-
mensas Deo gratias retulit, quod suo tempore convertebantur, licet ante susceptam fidem
naturali quadam lege non adeo discordabant a nostra religione (Gesta Hamburgensis, IV
36, S. 486: «Ihretwegen [d.s. die Isländer] dankte unser Erzbischof Gott von Herzen,

haben sie sich doch zu seiner Zeit bekehrt, wenn sie sich auch durch eine Art
Naturrecht selbst vor der Annahme des Glaubens nicht weit von unserer Religion
unterschieden.»).156 Offenbar sieht Adam von Bremen Island erst mit der Weihe des

Bischofs Isleifr (1054/55) durch Erzbischof Adalbert I. christianisiert, also etwa 50

Jahre nach dem in den altnordischen Quellen genannten Jahr 1000. Der
Zusammenhang sowie die Intention dieses Vermerkes sind unklar, aber der Anknüpfungspunkt

offensichtlich: hier wird den Isländern mit dem «Naturrecht» die Vorlage für
die Eingliederung ihrer eigenen Geschichte geliefert.

Die mythische Landnahmephase beginnt mit den ersten vorangestellten Kapiteln,

in denen eine schicksalhaft vorbestimmte Phase der Besiedlung einer
paradiesisch wirkenden Insel erinnert wird: ofc var pä skögr milli fjalls ok fjçru (S 4,
S. 36; «und damals war Wald zwischen Gebirge und Küste»).157 Die mythisch

155 Der Begriff der <natürlichen Religion> ist an Weber angelehnt, der damit zunächst eine heilsge¬
schichtlich ausgerichtete, allgemein-religiöse Frömmigkeit beschreibt (vgl. Gerd Wolfgang Weber
(Hrsg.). Irreligiosität und Heldenzeitalter. Zum Mythencharakter der altisländischen Literatur. In:
Mythos und Geschichte. Trieste 2001. S. 15-41. [Erstmals veröffentlicht in: Spekvlvm Norroe-
nvm. Norse Studies in memory of Gabriel Turville-Petre. Ed. by U. Dronke et al. Odense 1981.
S. 474-505]). Die Übertragung seines Begriffs auf das in der Lb. vorliegende Phänomen erfordert
jedoch die Abgrenzung von dem implizierten heilsgeschichtlichen Prozesscharakter, da den
mittelalterlichen Geschichtsschreibern jegliches Prozessdenken fremd war. Mit dem Begriff <natürliche

Religion* soll hier deshalb erst einmal lediglich die Abschwächung von religiösen Merkmalen

bezeichnet werden, ohne deren Zweck von vornherein bestimmen zu wollen.
156 Übersetzung Werner Trillmich. In: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der

Hamburgischen Kirche und des Reiches. Rimbert Leben Ansgars, Adam von Bremen Bischofsgeschichte

der Hamburger Kirche, Wipo Taten Kaiser Konrads II, neu übertragen von Werner
Trillmich. Hermann von Reichenau Chronik unter Benützung der Übersetzung von K. Nobbe,
neu bearbeitet von Rudolf Buchner. Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters.

Freiherr von Stein Gedächtnisausgabe, XI. Hrsg. v. RudolfBchner. Darmstadt 1961, S. 487.
157 Vgl. Margaret, Clunies Ross. Textual Territory: The Regional and Geographical Dynamic of

Medieval Icelandic Literary Production. In: New Medieval Literatures. Ed. by Rita Copeland, David

Lawton and Wendy Scase. Oxford 1997. S. 9-30, S. 21; Clunies Ross 1998a, S. 145 und Margaret

Clunies Ross. 1998b. Land-Taking and Text-Making in Medieval Iceland. In: Text and Territory.

Geographical Imagination in the European Middle Ages. Ed. by Sylvia Tomasch, Sealy
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konnotierte Landnahme stellt dabei die AnfangsSetzung der Besiedlung dar, auf die

immer als autochthon-isländisches Motiv referiert wird. Sie charakterisiert sich
insbesondere durch exklusiv heidnisch-religiöse Motive, die auffallend positiv
konnotiert werden.158 Der Text informiert zum einen über einige der heidnischen

Göttergestalten, an die durch einzelne Siedler mit Affinitäten zu ihnen in Form von
<mythological overlays> reminiszent erinnert wird: zwischen dem Entdecker der
Insel Flöki und dem Gott Odin (altn. Odinn) lassen sich aufgrund von dessen Rolle
im Landnahmeprozess und dessen Affinität zu Raben, die er aussendet, damit sie

sich an seiner Stelle ,über dem Land' orientieren, deutliche Parallelen feststellen.
Der Gott Thor (altn. Pörr) gilt als Schirmherr der Landnahme und lenkt die über
Bord geworfenen Hochsitze der Siedler, während dem Landnehmer Ingimundr
aufgrund seines Lebensverlaufes und etlicher Fruchtbarkeitsmotive Charakteristika
zugeschrieben werden, die an den Fruchtbarkeitsgott Frey (altn. Freyr) erinnern.159

Zum anderen werden facettenreich religiöse Symbole (wie die Hochsitzpfeiler160,
Amulette, Opferstäbchen u.a.) und religiöse Praktiken (wie Opfer, Weihe sowie die

Verehrung heiliger Plätze) beschrieben sowie Elemente des Volksglaubens in Form
der landvœttir («Landgeister»)161 erwähnt. Keines dieser Motive wird dämonisch
oder polemisch beschrieben, wie man es durchaus auch aus der altnordischen

Gilles. Philadelphia. S. 159-184, S. 174. Das Motiv kommt sowohl in der Ib. als auch in der Lb. vor.
Der Überschaubarkeit halber wurde ein Motiv-Index mit mythischen und religiösen Motiven in
der Lb. erstellt. Siehe daher bzgl. aller paradiesähnlichen Beschreibungen Motiv-Index, S. 247-254
im Anhang dieser Abhandlung; unter «I Landnahmeriten: Ig Paradiesische Beschreibungen».
Diese kommen nur in den Berichten der ersten Besiedlungsphase vor, wodurch noch stärker ein
paradiesischer, unberührter Zustand suggeriert wird.

158 Siehe Motiv-Index, S. 247-254 dieser Abhandlung, unter «I Landnahmeriten: Ih Göttlich gelei¬

tet», wobei auffällig ist, dass die relevanten Motive nur bis zur Mitte des gesamten Textes (bis S.

216) auftreten, da sie in der späteren Besiedlungsphase eine Bedeutungsveränderung erfahren, auf
die an späterer Stelle noch zurückzukommen sein wird. Eine umfassende Zusammenstellung der

mythischen Landnahmetraditionen hat vor allem Dag Strömbäck geliefert (vgl. Att helga land.
Studier i Landnama och det äldsta rituella besittningstagandet. In: Folklore och Filologi. Valda

uppsatser utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 13.8.1970. Uppsala 1970. S. 135-165).
159 S. hierzu auch parallele Untersuchungen in den Isländersagas von Preben Meulengracht Sorensen

(Meulengracht Sorensen 2001b).
160 Die Hochsitzpfeiler (çndvegissûlur oder hdsceti genannt) stellen eines der elementarsten Motive

der Landnahmeriten dar. Von ihnen wird berichtet, dass man sie vor der Küste über Bord warf,
damit sie dem Siedler den Ort seiner neuen Wohnstätte weisen mögen. Es scheint hauptsächlich
der heidnische Gott Thor zu sein, dem die Leitung der Pfeiler zugeschrieben wird (vgl. Heinrich
Beck. Art. „Hochsitz". In: RGA, 15. 2000. S. 14-16, S. 15). Es gab in der Forschung bisher bereits

einige Untersuchungen zu ihrem religiösen Symbolstatus, ihrer historischen Entsprechung in der
skandinavischen Hauskonstruktion und ihrer Funktion innerhalb der Landnahmeriten (s. dazu

v.a. Wilhelm Holmquist. Art. „Högsäte". In: KLNM, 7. Kobenhavn 1962. S. 290-292; Strömbäck
1970, S. 136 ff.; Vilhelm Kiil. Fra andvegissüla til omnkall. Grunndrag i Torskulten. In: Norveg, 7.

Oslo 1960. S. 183-246, S. 188 f. sowie Böldl 2005, S. 163 ff.).
161 Die landvœttir sieht man insbesondere in Verbindung mit ursprünglich heidnischen Vorstellun¬

gen, da in einigen Rechtstexten der christlichen Zeit verboten wurde, ihnen zu opfern. Man meinte,

sie würden an verschiedenen Orten der Natur hausen wie z.B. in Hügeln, Steinen, Wasserfällen
etc. (vgl. François-Xavier Dillmann. Art. „Vaettir". In: RGA, 35.2003. S. 326-334, S. 327 f.).
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Literatur kennt.162 Im Gegenteil: insbesondere in der mythischen Landnahmephase
wird beispielsweise die Einhaltung der Landnahmeriten als unabdinglich für eine

erfolgreiche Ansiedlung angesehen (am deutlichsten realisiert in der Episode von
Ingölfr und Hjçrleifr, vgl. SH 7-9/ H 10). Eine weitere Erinnerungsfigur im Rahmen
der mythischen Landnahmephase ist die Motivation für die gesamte Auswanderung
aus Norwegen, die insbesondere durch die <Archegeten>163 Ingölfr und Skalla-

Grimr im ersten Teil der Lb. begründet wird: sie verlassen ihre Heimat wegen der

tyrannischen Machtträger in Norwegen (vgl. SH 6, S. 40 f. und S 29, S. 68).164 Die
beiden <Archegeten>-Berichte zeichnen sich dadurch aus, dass keine numinose
Macht näher identifiziert wird, unter deren Schutz ihre Landnahme steht, wodurch
eine allgemeine religiöse Integrität betont wird. Als Stammvater der isländischen
Gesellschaft fungieren diese beiden <Archegeten> jedoch nicht. Hierfür wird der

norwegische Herse Bjprn buna eingesetzt, dessen Nachkommen Island in das soziale

Netzwerk im Norden eingliedern, indem sie über verschiedene Zwischenstationen
dorthin reisen, auf denen sie ihre Kinder verheiraten oder soziale Strukturen etablieren:

Frd Birni er ncer allt stôrmenni komit â Islandi (S 10, S. 46; «von Bjçrn stammen
fast alle herausragenden Männer auf Island»); peir vdru dgcetir menn, okfrd jpeim er

flest allt stôrmenni komit d Islandi (H 11, S. 49; «sie [d.s. seine Söhne] waren
berühmte Männer und von ihnen stammen die meisten herausragenden Männer in
Island ab»).165 Der christliche Status seiner vier Nachkommen, die sich in jedem
Viertel ansiedeln, spielt allerdings überhaupt erst in den Textredaktionen des 13.

Jahrhunderts eine Rolle, weshalb sich bestimmte religiöse Fundierungsbedürfnisse
der Verfasser des späten 13. Jahrhunderts vermuten lassen.166 Die Ansiedlung selbst

162
Vgl. allgemein zu Dämonisierung und Polemik v.a. Weber 1994, S. 3 ff. Man findet z.B. in einigen
Texten der altnordischen Literatur kurze, polemische Bekehrungsanekdoten, insbesondere in
Form einigerpxttir (z.B. dem Vçlsa pâttr), die in die Königssagas eingeschoben sind (vgl. Stefanie
Würth. Elemente des Erzählens. Die paettir der Flateyjarbök. In: Beiträge zur nordischen Philologie,

20. Hrsg. v. der Schweizerischen Gesellschaft für skandinavische Studien; Oskar Bandle und
Jürg Glauser [u.a.]. Basel [u.a.] 1991, S. 113 ff. und 149 f.).

163 Ein <Archeget> ist eine Art Kulturheros. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bezeich¬

net einen Stammvater, also einen mythischen Gründer (vgl. Hermann Reichert. Art. „Kulturheros".

In: RGA, 17. 2001. S. 452-457, S. 452 f.). In der altnordischen Literatur gibt es derartige
Gestalten nicht. Dennoch scheint es sinnvoll, im Fall der Lb. diesen Begriff aufbestimmte Siedler
mit herausragenden zivilisatorischen Aufgaben zu übertragen.

164 Der Landnahmebericht Skalla-Grimrs ist nur in S verzeichnet. Exakt diese Episode fehlt in H, da
dort ein Blatt fehlt (IF I, S. 69, Anm. 8). Dass Skalla-Grimr in H aber auch eine Rolle gespielt
haben muss, zeigt H 55. Dort findet sich die Anmerkung: Nu eru peir menn taldir, er byggt hafa t land-
nämi Skalla-Grims. Die Episode über Skalla-Grimr scheint auch in M vorhanden gewesen zu sein
und war wohl unabhängig von der Egils saga (ebd. nach b, S. 95, Anm. 8). M scheint keine Vorlage
für S gewesen zu sein, da der Landnahmebericht Skalla-Grimrs dort in das erste Kapitel vorgezogen

wird und dem Bericht der Egils saga folgt. Zur Deutung und Funktion des Erstsiedlerberichts
von Ingölfr vgl. Wamhoff 2010, S. 22-25 und des Berichts über Skalla-Grimr vgl. dies., S. 25-27
sowie weiterführende Literatur.

165 Auch Meulengracht Sorensen ist der Ansicht, dass Bjçrn buna als Stammvater in der Lb. funktio-
nalisiert wird (vgl. Meulengracht Sorensen 1993, S. 82).

166 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson 2001b, S. 66 ff. Durch diese Konstruktion erlangt die Familie Bjçrn
bunas und seines Sohnes Ketill flatnefr besondere Bedeutung innerhalb der Landnahmezeit. AI-
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wird als ein unabhängiges Unterfangen einzelner Familien erinnert, das durch die

Verwendung verschiedener Trennungsszenarien gemeinsam segelnder Familien
(meistens durch Stürme) fundiert wird.167 Dadurch wird eine unabhängige
Landnahme der einzelnen Siedler bzw. Familien rekonstruiert, die jedoch archäologisch
widerlegt werden konnte.168 Dieses Trennungsmotiv hat einen deutlichen
Gegenwartsbezug (mit dem kontrapräsentisch formulierten Anspruch auf Veränderung
hin zu einer anderen Machtverteilung). Folglich kann man die Erinnerungsfigur der

unabhängigen Landnahme als «heiße Erinnerung» bezeichnen, welche die Funktion

hat, die gesellschaftliche Entwicklung der Gegenwart und Zukunft daran
orientierend zu gestalten.

Die Auswanderungsideologie ändert sich mit dem zuvor genannten Ingimundr
enn gamli etwa in der Mitte des Textes und leitet die zweite Phase des Gründungsmythos

der Lb. ein, die sich durch die Abschwächung von heidnischer Religiosität
und der Betonung allgemein-religiöser Motive charakterisiert und daher als natürliche

Religion> bezeichnet werden kann.169 Hauptsächlich handelt es sich hier um
Hinweise auf Opfer und Zauberkunst, die insbesondere in den letzten
Landnahmegenerationen bzw. am Ende des Textes auftreten und durch ihre fehlende
Konkretisierung nicht mehr deutlich von christlichen Vorstellungen differenziert werden
können.170 An einigen Stellen wird zwar das Motiv des <Edlen Heiden> benutzt, um

lerdings gibt es zwar in jedem Landesviertel christliche Landnehmer, doch erwerben diese nur
mithilfe der heidnischen Landnehmer und nicht unabhängig Land. Der heidnisch-mythischen
Landnahme wird also mehr Gewicht verliehen als der christlichen.

167 Diese Szenen kommen nur in den ersten Besiedlungserzählungen der mythischen Landnahmezeit

vor; siehe Motiv-Index, S. 253-260; unter «I Landnahmeriten: If Motiv der Trennung auf See

zwecks unabhängiger Landnahme».
168 Vgl. Orri Vésteinsson 1998-2001, S. 1-29. Meulengracht Sorensen hat bereits die Vermutung

geäußert, dass in der Lb. mithilfe unterschiedlicher Mittel der Eindruck erzeugt werden soll, als ob
die Grundlage des <Freistaats>, also die Landnahme, eine Unternehmung vieler unabhängiger
Familien gewesen sei, die dann auch noch in der <Freistaatszeit> unabhängig voneinander Macht
kumulieren konnten (vgl. Meulengracht Sorensen 2001a. Sagan um Ingölf og Hjörleif. Athuga-
semdir um söguskoöun îslendinga à seinni hluta pjöäveldisaldar. In: At fortaelle historien. Telling
history. Studier i den garnie nordiske litteratur. Studies in Norse Literature. Udgivet i samarbejde
med Sofie Meulengracht Sorensen. Trieste. S. 11-25, S. 18 f.). Von dieser These ließe sich
allerdings wieder eine kollektive Idee ableiten, die die Familien trotz Rivalitäten gemeinsam erinnert
hätten.

169 Im Motiv-Index wird in den jeweiligen Kategorien ab S. 216 (Ingimundr-Episode) die Reduktion
der religiösen Motive und dafür auffällige Zunahme der Zaubereimotive deutlich, siehe Motiv-
Index, S. 253-260. Dass mit der Ingimundr-Episode eine Art Wendepunkt im Text konzipiert
wurde, lässt sich auch anhand der Verteilung der Landnahmen durch den Ritus des Überbordwerfens

von Hochsitzpfeilern erkennen: Sowohl vor als auch nach seiner Episode gibt es jeweils fünf
Landnahmen, bei denen Hochsitzpfeiler eine Rolle spielen; siehe Motiv-Index, S. 253-260; unter
«I Landnahmeriten: Ib Göttlich geleitet, Hochsitzpfeiler (çndvegissûlur)». Anhand dieser
Gegenüberstellung wird deutlich, dass zwischen den Landnahmen vor Ingimundr und den auf ihn
folgenden deutliche Konnotationsunterschiede bestehen, die mithilfe des veränderten Vokabulars
sowie ihrer Bewertung realisiert werden (vgl. dazu Wamhoff 2010, S. 38-42).

170 Vgl. Motiv-Index S. 247-254. Man findet auch andere Texte mit ähnlichen Vorstellungen in der
altnordischen Literatur, wie beispielsweise die Snorra Edda und die Hkr., in der mit Hinblick auf
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vereinzelte Personen religiös integrer darzustellen als andere, jedoch gibt es keinerlei
Hinweise im Text, die vermuten ließen, dass es sich bei der Abschwächung
mythischer und religiöser Motive um eine heilsgeschichtlich ausgerichtete Ausdeutung

vorchristlicher Zeit handelt. Vielmehr weist die fehlende Verbindung der
Landnehmer mit speziell heidnischen Riten oder Göttern in dieser zweiten Phase

auf eine (für christlich geprägte Literatur untypische) Annäherung an die christliche

Religion hin.
Mit Ingimundr wird innerhalb der Lb. also eine grundlegende Bewertungsveränderung

eingeleitet, die sich auch durch eine andere Auswanderungsmotivation
auszeichnet, die nun nicht länger nur durch die Tyrannei begründet wird:
Ingimundr wird als politischer Mitspieler Harald Schönhaars dargestellt. Er hält mit
dem Norwegerkönig auch nach seiner Auswanderung eine gute Freundschaft; er
schenkt ihm beispielsweise ein Eisbärjunges, woraufhin Harald ihm ein gutes Schiff
überlässt. Er entscheidet sich also zwar für das Leben auf Island, bricht aber dennoch
die Verbindung zum Heimatland nicht ab. Die Erinnerungsfigur der Königsfreund-
schaft dient dazu, die verwandtschaftlichen Verbindungen nach Norwegen erinnern
und gleichzeitig eine neue Identität in einer neuen Gesellschaft fundieren zu
können. Diese pronorwegischen Landnehmer befinden sich in einem Drahtseilakt
zwischen politischer oder (wie in Ingimundrs Fall) sogar freundschaftlicher
Beziehungen zu Norwegen und der Suche nach einer neuen Identität. Zu überlegen wäre
deshalb, ob diese Figuren das Bestreben im 13. Jahrhundert ausdrücken, sich durch
andere Werte und Vorstellungen als durch die Herkunft abzugrenzen, um sich so

einen Teil autochthoner Kultur und damit ein eigenes Selbstbild zu erschaffen. Das

liegt vor allem deshalb nahe, weil genealogische Verbindungen im Allgemeinen, die

in jener Zeit zudem von exorbitanter Wichtigkeit für die soziale Ordnung waren,
nicht geleugnet werden konnten.171 Insofern liegt es nahe, aufgrund anderer
Referenzpunkte wie beispielsweise der mythischen Landnahme, einer folgenden <natür-
lichen> Religion und der folglich möglichen kontinuierlichen kulturellen Entwicklung

eine neue Identität zu definieren. Die Erinnerung an eine mythische
Landnahme wird in jedem einzelnen Gründungsmythos (d.h. dem einer Person/ Familie)

immer wieder aktualisiert. Dabei fällt auf, dass besonders später in der Literatur
hervorgehobenen oder mächtigen Familienstammvätern (selten -müttern wie bei
Auör) eine besonders religiös-integre Einstellung nachgesagt wird. Damit behauptet

die christliche Universalgeschichte heidnische und christliche Zeit als kohärentes Kontinuum
erinnert werden, um die eigene Vergangenheit zu integrieren (vgl. Hermann 2009, S. 295).

171 Die Rolle der Genealogie wurde in der Forschung mehrfach für die altskandinavische Herrscheri¬

deologie herausgestellt (vgl. u.a. Olof Sundqvist. The function of genealogy. In: Freyr's offspring.
Rulers and religion in ancient Svea society. Uppsala 2002. S. 146-175). Sie stellt in kulturtheoretischer

Hinsicht die typischste und ursprünglichste Form der Erinnerung (gemäß Jan Assmann)
dar, da sie die mythischen Anfänge mit der Gegenwart verbindet. So vermerkt auch Glauser: „Dieser

[d.i. der priviligierte Status; LW] wird primär über genealogische Anknüpfung an prominente
Dynastien in Norwegen vermittelt, denn Herrschaft braucht auch im mittelalterlichen Island
Herkunft." (Glauser 2006, S. 43). Er bezeichnet dieses Phänomen treffend als die <Attraktion der
Herkunft>.



60 4 Die altnordische Historiographie

der Text: Ist ein Siedler besonders religiös integer (egal ob heidnischen Glaubens im
Heimatland Norwegen oder durch Kontakt mit dem Christentum auf den Hebri-
den), kumuliert er auch weltliche Macht und damit vor allem das Recht auf Landbesitz

und auf gesellschaftliche Anerkennung. Es gibt hinsichtlich ihrer Bewertung
seitens der Verfasser also keine Unterschiede zwischen christlichem und heidnischem

Glauben. Das sieht man auch an den wenigen christlichen Motiven, die nur
im Rahmen der Landnahmeberichte geschildert werden. Sie lassen sich nicht
zweifellos als exklusiv christliche Motive identifizieren, da sie insbesondere im Rahmen
der < natürlichen Religion» häufig nicht eindeutig von heidnischen zu differenzieren
sind (siehe beispielsweise das Wasserlauf-Umleitungs-Motiv bei Loämundr; S 289/
H 250, S. 302 ff.).172

Die Entmythifizierung dieser Motive, die im zweiten Teil der Lb. einsetzt, hat
nicht zum Ziel, das Heidentum abzuwerten, sondern eine Annäherung zum
christlichen Glauben durch Angleichung und Parallelisierung zu erreichen. Diese
werden auf unterschiedliche Weise realisiert: Die erste Möglichkeit ist die

Darstellung einer allgemein-religiösen Integrität, die zwar eindeutig heidnisch ist,
deren Glaubensform aber der christlichen ähnelt. Das beste Beispiel dafür ist wieder
Ingölfr, der als frommer Landnehmer positiv bewertet wird und dessen Moral und
Ethik dem christlichen Glauben auf der religiösen Ebene gleichen (vgl. SH 7,
S. 42).173 Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass einzelne Motive in heidnischen
sowie in christlichen Kontexten verwendet werden (wie das Reichtum-Motiv: bei

Ingimundr sind es Schweine, bei Äsölfr Fische, etc.)174 und sie dadurch nicht
ausschließlich einer Glaubensform zuzuordnen sind. Diese Motivübertragung zeigt
sich in einem erweiterten Sinnrahmen auch bei Helgi inn magri, bei dem eindeutig
nicht der Gott Frey für den Schweinereichtum zuständig ist, sondern dieser seinem
Glauben an Christus zugeschrieben werden kann (vgl. S 217 f., S. 246 ff./ H 184,
S. 247 ff.). Gleichzeitig stellt Helgi ein gutes Beispiel für die dritte Möglichkeit der

Parallelisierung dar: Er glaubt sowohl an einen heidnischen Gott als auch an
Christus. Der schwedische Religionshistoriker Anders Hultgârd bezeichnet dieses

Phänomen als <individuellen Synkretismus», wodurch der Versuch der Vereinbarkeit

beider Glaubensformen ausgedrückt wird.175 Somit suggeriert der Text, dass sich

172 Siehe Motiv-Index, S. 247-254; unter «III Zauberei / Prophezeiungen / numinose Erschei¬

nungen».
173 Darüber hinaus wird der Bericht über Ingölfr wie ein exemplum formuliert (vgl. Meulengracht

Sorensen 2001a) und sein Enkel, Porkell mâni, als <Edler Heide» charakterisiert, der bereits die
Herrlichkeit Gottes erkannte, obwohl er noch Heide war. Dieses christliche Deutungsmuster in
der altnordischen Literatur deckte Lars Lönnroth auf (vgl. Lars Lönnroth. The noble Heathen: A
theme in the sagas. In: Scandinavian Studies, 41,1. Provo/ Utah 1969. S. 1-29).

174 Siehe Motiv-Index, S. 247-254.
175 „In einer Zeit durchgreifender Relig.veränderungen kommt es aus unterschiedlichen Gründen off

plötzlich zu Konversionen von einer Relig. in die andere, doch kann man auch beobachten, wie
einzelne Individuen in den Übergangszeiten in ihrem Glauben und ihrer Lebensweise verschiedene

relig. Traditionen zu vereinen suchen. Das beste Beispiel stellt wohl die Aussage des Helgi inn

magri dar (Landnamabök nach Hauksbök, c. 184), er habe einen sehr gemischten Glauben: hann

var mjçk blandinn Î trirnni. Es heißt, er glaube an Christus, hätte aber in bestimmten, bes. wichtigen
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heidnischer und christlicher Glaube ergänzen konnten, anstatt etwaige Unterschiede
zwischen ihnen zu betonen. Die vierte und letzte Möglichkeit einer Parallelisierung
ist die analoge Darstellung ganzer Landnahmeberichte. So wird z.B. der christliche
Landnahmebericht Äsölfrs mit dem des heidnischen Forsteinn raudnefr auf der
strukturellen Ebene parallelisiert:

Äsölfr hét maär. [... ] Hann var kristinn vel ok vildi ekki eiga viö heiöna menn ok eigi
vildi hann Jüggja mat at J)eim. [... ] t>â var um forvitnazk, hvat hann hafSi til fœzlu, ok
sa menn i skâlanum â fiska marga. En er menn gengu til lœkjar Jaess, er fell hjâ skâla-

num, var hann fullr af fiskum, svâ at silk undr jaöttusk menn eigi sét hafa. En er heraäs-

menn uröu jaessa varir, râku J)eir hann â bmtt ok vildu eigi, at hann nyti gœâa Jaessa. Fâ

fceröi Äsölfr byggä sina til Miöskäla ok var Jaar. ha hvarf â brutt veiäi çll ör lceknum, er

menn skyldu til taka. En er komit var til Äsölfs, Jsä var vatnfall J>at füllt af fiskum, er feil
hjâ skâla hans. (S 24/ H 21, S. 59 ff.)

Äsolfr hieß ein Mann. [... ] Er war ein guter Christ und wollte nichts mit heidnischen
Männern zu tun haben und wollte kein Essen von ihnen erhalten. [... ] Damals wurde
sich darüber erkundigt, was er an Lebensmitteln zur Verfügung hätte, und Männer
sahen in seinem Haus viele Fische. Und als die Männer zu dem Bach gingen, der bei
seinem Hof hinabfloss, war dieser voll von Fischen, so dass es den Männern schien, als

wenn sie noch nie etwas so Verwunderliches gesehen hätten. Aber als die Männer aus
dem Gebiet das erführen, jagten sie ihn davon und wollten nicht, dass er diese Güter
nutzt. Da verlegte Äsölfr seinen Hof nach Miäskäli und wohnte dort. Da verschwand
der ganze Fischfang aus dem Bach, als die Männer diesen fangen wollten. Aber als man
zu Äsölfr kam, da war der Wasserfall, der bei seinem Haus niederfiel, voll von Fisch.

Forsteinn rauänefr var blötmaär mikill; hann blötaäi forsinn, ok skyldi bera leifar allar
â forsinn. Hann var ok framsynn mjçk. Forsteinn lét telja sauöi sina ör rétt tuttugu
hundruà, en Jjâ hljöp alla réttina jsaäan af. Fvi var sauärinn svâ margr, at hann sâ â

haustum, hverir feigir vâru, ok lét J>â skera. En et siäasta haust, er hann liföi, |xi madti
hann i sauâarétt: „Skeri \>ér nü sauöi ]aâ, er ]aér viliö; feigr em ek nü eöa allr sauärinn el-

ligar, nema baeöi sé." En J>â nött, er hann andaäisk, rak sauärinn allan 1 forsinn. (S 355/
H 313, S. 358 f.)

Forsteinn rauönefr war ein großer Opferer; er opferte einem Wasserfall und man sollte
alle Speisereste zum Wasserfall bringen. Er war auch sehr vorausschauend. Forsteinn
ließ zwanzig seiner Schafe von hundert aus dem Gehege auszählen, aber da liefen alle

abgetriebenen Schafe von dort weg. Dadurch waren die Schafe so viele geworden, dass

er im Herbst sah, welche todgeweiht waren, und ließ sie schlachten. Aber den letzten
Herbst, in dem er lebte, da meinte er beim Schafabtrieb: „Schlachtet ihr nun die Schafe,

die ihr wollt, todgeweiht bin ich nun, oder genauso alle Schafe, wenn nicht sogar
beides geschieht." Und in der Nacht, in der er starb, trieb es alle Schafe in den Wasserfall.

Situationen statt dessen Thor angerufen: en pô hét hann â Pôr til sœfara ok til hardrœda ok alls pess

er honum pôtti mestu varSa (,und doch rief er Thor an wegen der Seefahrt und gefährlicher
Unternehmungen und all dem, was für ihn am meisten von Bedeutung war')" (Anders Hultgärd [u.a.].
Art. „Synkretismus". In: RGA, 30. 2001. S. 216-230, S. 229).
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Die Beschreibungen gleichen sich dahingehend, dass beide Männer religiöse Integrität

gegenüber den numinosen Mächten aufweisen - jeder natürlich auf seine Weise:
Während Äsölfr aufgrund seiner christlichen Frömmigkeit reich an Fisch wird,
opfert Forsteinn gewissenhaft einem Wasserfall. Beide werden daraufhin mit Fruchtbarkeit

belohnt und müssen sich nicht um ihren Lebenserhalt sorgen. Jedoch scheint
es auch nicht im Interesse der Lb. zu sein, ein möglichst christentumnahes Heidentum

darzustellen, sonst wäre wohl kaum der Verweis auf Menschenopfer und den
Menschen- und Tieropferplatz, dem Porsstein, in den Text gelangt (S 85/ H 73,
S. 126). Es geht nicht um die Gleichwertigkeit beider Glaubensrichtungen, sondern
vielmehr um ihre Vereinbarkeit mit der Einschränkung unterschiedlich entwickelter
zivilisatorischer Stadien, da das Heidentum naturgemäß (und chronologisch
betrachtet) eine Art Vorstadium des Christentums darstellt. Ein weiterer Hinweis
darauf, dass der heidnische Glaube akzeptiert und nicht christlich ausgedeutet wird, ist
auch das Motiv der sakralisierten Landnahme. Diese scheint für die christlichen
Autoren nicht ersetzbar zu sein, da sie sogar in christliche Landnahmeberichte wie
dem des christlichen 0rlygr in Form der Hochsitzpfeiler integriert wird (S 15/ H 15,
S. 52 ff.). Diesem Landnehmer wird von Bischof Patrekr prophezeit, dass er sich auf
Island ansiedeln und einen bestimmten Ort in Besitz nehmen solle. Obwohl er diesen

findet, wird zusätzlich darauf verwiesen, dass dort auch seine Hochsitze an Land
getrieben worden sind.176 Motiviert werden die hier angeführten entmythifizierten
Hochsitzpfeiler (mit dem abgeschwächten Begriff häsetar im Gegensatz zu den
üblicheren Begriffen çndvegi(ssûlur) bezeichnet)177 dadurch, dass in diesem christlichen
Landnahmebericht von der ersten Errichtung einer Kirche berichtet wird und damit
die Etablierung kirchlicher Macht verbunden ist. Die Beschreibungen der Pfeiler
scheinen nach dem Vorbild der Hochsitzpfeiler-Erinnerungsfigur aus anderen
Kontexten analog konzipiert worden zu sein und könnten demnach die Funktion haben,
eine frühe Legitimierung der Kirchenmacht zur Landnahmezeit anzustreben. Durch
ihre Entmythifizierung wird deutlich, dass hier keine Verbindung zu einem heidnischen

Gott besteht. Sie implizieren vielmehr eine grundsätzliche Legitimierung,
wozu sie semantisch verändert und funktionalisiert werden. Daraus lässt sich

schlussfolgern, dass es also entweder keine passende Alternative für diese

Erinnerungsfigur im Rahmen der mythischen Landnahme gab oder man gar nicht erst
versucht hat, eine zu finden. Durch all diese Darstellungen und die außergewöhnlich
positive Bewertung der heidnischen Motive wird ein religiöser Anfangszustand
rekonstruiert, auf dessen Basis sich die Gesellschaft autochthon entwickelt und
jeglichem Einfluss für längere Zeit Widerstand leistet.

4.1.2.3.3 Kulturelle Kontinuität auf Basis eines religionsgeschichtlichen Deutungsmus¬
ters

Die hier kurz skizzierten mythischen und religiösen Motive, die im Laufe der

Einwanderungserzählung in Form einer Abschwächung hin zu einer natürlichen

176 Siehe Motiv-Index, S. 247-254; unter «I Landnahmeriten: Id Christlich geleitete Landnahme»,
177 Siehe Motiv-Index, S. 247-254; unter «Ib Göttlich geleitet Hochsitzpfeiler (çndvegissulur) »
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Religion> konzipiert worden sind, stellen das Leitmotiv des Gründungsmythos in der
Lb. dar, über das die isländische Identiät fundiert und ihre Kontinuität rekonstruiert
wird. Diese Darstellung unterscheidet sich grundsätzlich von der der Landnahme
und Gesellschaftsgründung der Isländer in der Ib., die religiöse Motivationen oder

mythische Motive allenfalls am Rande vermerkt, womit offenbar eine andere

Identitätsstrategie einhergeht. Allerdings findet man hinsichtlich der Konzeption
einer Religiositätsabschwächung eine mit der Lb. vergleichbare Darstellung in der

Königssagakompilation Heimskringlal7S von Snorri Sturluson (ca. 1225-30). Diese

beginnt mit einer mythischen Herleitung des schwedischen (und später durch
Wanderbewegungen entstehenden norwegischen) Königsgeschlechts der Ynglingar
in einem separaten Text namens Ynglinga saga. Auffällig an einem ersten Vergleich
der Texte ist nicht nur, dass etliche mythische und strukturell an die Mythologie
angelehnte Erinnerungsfiguren sich sehr ähneln, sondern auch, dass das
strukturierende Konzept der Hkr. ebenfalls eine mit der Wanderbewegung immer weiter
sich abschwächende Religiosität impliziert.179 Der Skandinavist Klaus von See hat
bereits im Zuge seiner Untersuchungen zu einer möglichen Sonderkultur Skandinaviens

in der Hkr. eine Art religionsgeschichtliches Deutungsmuster herausgestellt, das

diese sich abschwächende Religiosität erklären soll.180 Insbesondere eine strukturelle
Anlehnung an die Hkr. in der S-Version der Lb. von Snorri Sturlusons Neffen Sturla

böröarson, der zudem bei Snorri einige Jahre aufwuchs und sein Schüler war, liegt

178 Die Heimskringla (im Folgenden Hkr.) bzw. der hier primär zu betrachtende Text, die Ynglinga

saga (abgekürzt Y.s.), wird im Folgenden nach IF XXVI, Hkr. I zitiert.
179 Interessant ist darüber hinaus, dass auch Adam von Bremen in seinen Gesta Hamburgensis Phä¬

nomene beschreibt, die Ähnlichkeiten mit den Beschreibungen der sich abschwächenden Religiosität

zeigen. Zunächst einmal beschreibt er für Schweden einen überaus barbarischen heidnischen
Opferkult, den er in direkter Verbindung zum Tempel in Uppsala als «Mittelpunkt des barbarischen

Irrglaubens» sieht (vgl. Gesta Hamburgensis, IV 26-27, S. 470 f., bes. 474). Als er allerdings
zur Beschreibung Norwegens ansetzt, kann er als einzige religiöse Tätigkeit die Zauberei anfuhren
(vgl. 476 ff.), an denen die ansonsten mittlerweile religiös-integeren «guten Christen» mit ihren
«trefflichen Sitten» (S. 478) noch festhalten. Diese Beschreibung endet dann mit dem bereits
zuvor zitierten Vermerk, dass Island durch ein «Naturrecht» der christlichen Religion immer sehr
nahe gewesen sei.

180 Vgl. Klaus von See (Hrsg.). 1999b. Snorris Konzeption einer nordischen „Sonderkultur". In:
Europa und der Norden im Mittelalter. Heidelberg. S. 345-372, S. 355. Bei der Betrachtung eines
solchen Deutungsmusters sieht man sich mit den Prinzipien der mittelalterlichen Geschichtsschreibung

und dem mittelalterlichen Weltbild konfrontiert. Dem mittelalterlichen Geschichtsschreiber

liegt das Verständnis für Entwicklungen fern (vgl. Aaron J. Gurjewitsch. Das Weltbild
des mittelalterlichen Menschen. Aus dem Russischen von Gabriele Loßack. 5., unveränderte Aufl.
München 1997 sowie Hans Ulrich Gumbrecht. Schriftlichkeit in mündlicher Kultur. In: Schrift
und Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation. Hrsg. v. Jan und
Aleida Assmann. München 1983. S. 158-174, S. 164 f.). Dieses Phänomen zeigt sich in der
Sagaliteratur sowohl aufgrund des Schicksalsglaubens als auch dadurch, dass die Personen keine
Entwicklung durchlaufen; ihr Charakter ist bereits im Kindesalter festgelegt. Sowohl im Falle der Hkr.
als auch der Lb. ist ein mögliches Deutungsmuster aber nicht im Sinne eines Prozesses, sondern
vielmehr im Sinne einer Anpassung zu verstehen, die keineswegs impliziert, dass es sich bei dem
Produkt der Entwicklung um ein besseres, fortgeschritteneres handelt. In diesem Sinne ist das

religionsgeschichtliche Deutungsmuster mit der Abschwächung von Merkmalen zugunsten einer Konti-
nuitätsfingierung und Parallelisierung zu definieren.
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aufgrund der Verfasserverwandtschaft nahe. In der Gesamtbetrachtung von Sturlas
literarischem Schaffen scheint die S-Version der Lb. (von der man glaubt, sie habe

einst wie H auch die Kristni saga enthalten) die Einleitung einer isländischen

Entwicklungsgeschichte darzustellen, die ihren Fokus auf die gegenwärtige Geschichte
des 13. Jahrhunderts legt.181 Anhand der Sturla zugeschriebenen Sagas (vor allem
der Kristni saga, die die Bekehrung Islands zum Christentum beschreibt, und vieler
der Gegenwartssagas wie die îslendinga saga), meint man ersehen zu können, dass

sein primäres Interesse nicht die Herkunft der Isländer und ihre weltgeschichtliche
Einordnung, sondern vielmehr die Entwicklung der isländischen Gesellschaft bis zur
Verfasserzeit (den Sturlungaöld) war.182 Sofern man dieser These folgen will, liegt
der Gedanke nahe, dass Sturla als Neffe Snorri Sturlusons eine Art analoges
Geschichtswerk zur Hkr. entworfen haben könnte.188 Eine Entwicklungsgeschichte
von einem Stammvater bis zur Etablierung einer Gesellschaft, die unter anderem
eine Art religionsgeschichtlichen Verlauf fokussiert, erinnert stark an die Hkr. In
diesem Sinne könnte die Lb. analog zur Hkr. den mythischen Anfang der
isländischen Geschichte darstellen, dementsprechend also die Funktion der Y.s.

181 Vgl. Jakob Benediktsson. Art. „Landnämabok". In: Pulsiano 1993. S. 373-374, S. 374. Dass die
Kristni saga auch ursprünglich in S integriert war, meintenJon Jöhannesson und Sveinbjörn Rafns-

son nachweisen zu können (vgl. Jon Jöhannesson 1941, S. 16-19) und diesen nochmal bekräftigend

Sveinbjörn Rafnsson (1974, S. 22, 38 ff., 60 sowie Sveinbjörn Rafnsson 2001b, S. 15).
Berechtigte Zweifel an dieser These legte Irene Ruth Kupferschmied vor und konstatiert, dass

aufgrund einiger Formalia und der inhaltlichen Konzeption der Kristni saga nicht mit letzter
Sicherheit davon auszugehen ist, dass die Kristni saga wirklich in S integriert war (vgl. Irene Ruth
Kupferschmied. Untersuchungen zur literarischen Gestalt der Kristni saga. In: Münchner Nordistische

Studien, 3. Hrsg. v. Annegret Heitmann und Wilhelm Heizmann. München 2009, S. 14-19).
Da die Kristni saga nicht in S überliefert ist, muss dieses in die Betrachtung der Handschrift einbezogen

werden und S deshalb auch für sich stehend bewertet werden.
182 „Og vi fâr efter min mening forst nu en rigtig oversigt over Sturlas hele planmaessige, historiske

foretagende; han har villet give en sammenhœngende fremstilling af hele Islands historié fra
begyndelsen af of til sine dage. Han har gjort det ved at sammenknytte de enkelte sagaer, der var
de vigtigste for landets historié i dens helhed; at forbindelsen undertiden blev noget los, havde
mindre at sige; det var den kronologiske fortsœttelse og sammenhaeng, der var det vigtigste. Raek-

kefolgen blev altsâ denne: Landnämabok, tiden fra c. 870 til langt ind i det 10. ârh. i det mindste -
Kristnisaga, c. 980-1118 - Hafliäa saga ok borgils, 1117-21, - Sturlusaga, det 12. ârh. til 1183 -
Sturlunga saga c. 1183-1262. Ligesom Landnâma, sâledes er ogsâ Kristnis. TEldre end Sturla; han
har optaget dem forst i sin saga-cyldus [...]" (Hauksbôk. Udgiven efter de arnamagnasanske
hândskrifter no. 371, 544 og 675, 4° samt forskellige papirshândskrifter af Det Kongelige Nordiske
Oldskrift-Selskab. Ud. ef. Eirikur Jönsson og Finnur Jönsson. Kobenhavn 1892-96, S. 70 f.). Siehe
auch Sveinbjörn Rafnsson (2001b, S. 15), der noch weiter geht als Finnur Jönsson und die These

vertritt, dass die Kristni saga von Sturla selbst als Fortsetzung der Lb. konzipiert worden sei. Dass
diese Hypothese jedoch nicht weiter zu erhärten ist, kritisiert Kupferschmied und konstatiert, dass

die Kristni saga in ihrer uns vorliegenden Rezeption zwar an die Lb. angepasst ist, doch nicht weiter

verifizierbar ist, ob Sturla diese Bearbeitung vorgenommen hat (vgl. Kupferschmied 2009.
S. 159 f.).

183 Dieser Vermutung ist bereits Preben Meulengracht Sorensen am Rande nachgegangen, als er
darauf hinwies, dass auch Sturla ähnlich wie Snorri einen Stammvater der Isländer hervorhebt -
Bjçrn buna, von dem laut Sturla alle wichtigen Männer Islands abstammen würden (vgl. Meulengracht

Sorensen 1993, S. 82).
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erfüllen. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass sich die Lb. und die Y.s. in
vielerlei Hinsicht ähneln: Eine erste gemeinsame Erinnerungsfigur stellt dabei die
euhemeristisch gedeutete Einwanderung der später vergöttlichten Könige - also die

Einwanderung der Götter - dar.184 In der Lb. wird diese aufgrund der fehlenden

Differenzierung der Götter- und Menschenwelt und der symbolischen Einwanderung

der Götter durch die einzelnen Siedlern zugehörig erklärten Symbole
dargestellt: Flöki und seine Raben würden demnach an die Einwanderung Odins

erinnern, dessen Entdecker-Aufgabe auf der Insel durch die Rückfahrt Flökis
beendet wird.185 Auf ihn folgen ebenfalls zwei Siedler, welche die Götter Thor und

Frey repräsentieren, die somit symbolisch in Island einwandern. Im ersten Teil der
Lb. wird eher der kulturstiftende Gott Thor bevorzugt (,Kultur' meint hier soziale

Ordnung), symbolisch durch die rituelle Verwendung der Hochsitzpfeiler
dargestellt, um dann die weitere Landnahme mehr auf Frey bzw. auf Fruchtbarkeitsmotive

zu konzentrieren, die an Frey erinnern.186

In der Begründung der Y.s. für die Auswanderung der euhemeristisch
betrachteten Götter wird die zweite ähnliche Erinnerungsfigur deutlich: Die Asen,
insbesondere Odin, müssen aufgrund des Unfriedens fliehen, den die römischen

Könige in dessen Ländereien verursachen: Ipann timaforu Rümverja-hgßingjar vida

um heiminn ok brutu undir sik allar pjôdir, en margir hoflineiar flydu fyrir peim ôfridi af
sinum eimum (Kap. 5, S. 14; «In dieser Zeit zogen die Anführer der Römer weit um
die Welt und unterwarfen alle Völker mit Gewalt, und viele Anführer flüchteten

184 Unter Euhemerismus versteht man die frühchristliche Apologetik gegenüber polytheistischen
Religionen, die zu einem mittelalterlichen Argumentationsschema zur Deutung vorchristlicher
Göttergestalten wurde. Die euhemeristische Deutung besagt, dass die Götter ursprünglich
Menschen waren und sich entweder selbst zu Göttern erhoben oder nach dem Tod zu solchen
gemachtwurden (vgl. Gerd Wolfgang Weber. Art. „Euhemerismus". In: RGA, 8. 1994. S. 1-16).

185 Der Text gibt keinen Grund dafür an, wieso unbedingt der Siedler, der unter Odins Schutz steht,
wieder nach Norwegen zurückfahrt. Vergleicht man jedoch die Wanderung der Götter in der Y.s.

mit diesem Phänomen, dann wird deutlich, dass dort eine Textstelle Ähnliches berichtet: Pdfôr
hann nordr til sjâvar ok tàk sér büstad i ey einni (Kap. 5, S. 14). En er Odinn spurSi, atgôSir landskostir
vâru austr at Gylfa,fôr hann pannok [... ] (Kap. 6, S. 16; «Dann zog Odin nordwärts zur See und
ließ sich auf einer Insel nieder. [... ] Als aber Odin erfuhr, dass es im Osten bei Gylfi gute Ländereien

gab, zog er dorthin [...].») Deutlich wird, dass Odin auf seiner Reise ebenfalls einen
Entdecker-Aufgabe erfüllt und viel umherzieht. In Anlehnung an diese Vorstellung könnte Flöki also in
der Lb. als Entdecker der Insel erinnert worden sein. Diese Verbindung lässt sich allerdings nur
deshalb wahrscheinlich machen, weil viele der Motive in der Lb. denen der Y.s. gleichen, wie im
Folgenden deutlich wird.

186 Die häufige Verknüpfung des gesamten Landnahmeprozesses mit dem Gott Thor entspricht dabei
nicht der Y.s. Ihr zufolge liegt die genealogische Reihenfolge der herrschenden Götter Odin -
Njörd (altn. Njçrdr) - Frey vor. Die Lb. konzentriert sich aber primär auf Thor und tauscht ihn
quasi mit Njörd aus. Möglich wäre, dass hier ein Reflex der Landnahmerealität überliefert ist;
dafür sprechen namenskundliche Forschungen, die nachweisen, dass auf Island in der

Wikingerzeit die Eigennamen überaus vieler Personen mit der Vorsilbe Pär- begannen (vgl. Jon V.

Sigurösson 1999, S. 186). Es lässt sich mindestens für die Landnahmeberichte des 13. Jahrhunderts

(wenn nicht schon früher) hinter diesem Motiv eine mögliche kulturelle Abgrenzung von
Norwegen und Schweden vermuten, die durch die Aktualisierung eines zwar bereits bekannten,
aber bisher nicht rituell vereinnahmten Motivs eine neue Sinngebung ermöglichte.
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wegen dieses Unfriedens von ihren Besitztümern.»). Auffällig ist, dass für die
Landnahme im ersten Teil genau dieselbe Begründung erinnert wird, nur mit dem

Unterschied, dass der Norwegerkönig statt der Römer für diesen Unfrieden
verantwortlich gemacht wird. Klaus von See deutet dieses Motiv in der Y.s. als

Flucht in eine Gegenwelt, einer Art terra nova, die aufgrund der Möglichkeit eines

Neuanfangs auch ein geschichtliches Eigenleben entwickeln kann.187 Die
symbolische Abgrenzung von Rom dient in Snorris Fall laut von See der

Abgrenzung von der sehr präsenten Kirchenmacht des Hochmittelalters. Eine
ähnliche Motivation zeigt sich auch bei der strukturell ähnlichen isländischen
Landnahme: Die in der Erinnerung rekonstruierte Abgrenzung nach Norwegen
bedeutet die Distanzierung von einer durchaus präsenten Macht des 9. und 10.

Jahrhunderts, dessen Einflussgebiet man sich in Island kaum entziehen konnte.
Diese Erinnerungsfigur hat in beiden Texten dieselben Auswirkungen. Die
Betroffenen verlassen unfreiwillig ihre Heimat, geben dort ihren Besitz auf und
flüchten aus Not in eine nicht bewohnte neue Welt, die ihnen einen Neuanfang
verspricht.

Interessant ist auch die kulturelle Tradition Asiens, also des Heimatlandes Odins,
die in der Y.s. keine zentrale Rolle spielt, da jegliche Kultur von den Asen im Norden
selbst geschaffen wird (so beispielsweise die Skaldendichtung und die Zauberkunst;
Kap 6, S. 17).188 In der Lb. wird diese Erinnerungsfigur ähnlich rekonstruiert: Die
Etablierung sozialer und kultureller Werte geschieht in Island selbst, wenn
beispielsweise beschrieben wird, wie Förölfr Mostrarskegg einen Felsen für heilig
erklärt, einen Tempel baut und damit eine Thor-Verehrung in seiner Gegend etabliert.
Der Fokus der Lb. liegt deshalb genau wie in der Y.s. auf einer Entwicklung der eigenen

Kultur und Religiosität.
Der eigentümliche Beginn der Inselerkundung in S durch den Schweden

Gardarr, der aufgrund der Prophezeiung seiner Mutter nach Island fährt (im Gegensatz

zu H), wäre vielleicht ebenfalls analog zur Y.s. zu deuten: Naddoddr entdeckt
die Insel, woraufhin der erste schwedische Erkunder nach Island kommt. Auf ihn
folgen dann erst die eigentlichen norwegischen Siedler, von denen ja auch gemäß
der Lb. einige christlich waren. Entsprechend Snorris religionsgeschichtlichem

Deutungsmuster entwickelt sich der heidnische Glaube der Ynglingarkönige von Schweden

ausgehend mit ihrer Wanderung nach Westen (Norwegen) immer weiter hin
zum Christentum.189 Den Grundgedanken einer solchen Deutung, wie ihn Klaus

187 Vgl. von See 1999b, S. 346 f.
188 Eine Ausnahme bilden anscheinend die Opfer, welche die Asen bereits in ihrem Heimatland

abhielten (Kap. 2, S. Ii). In der Lb. zeigt sich sogar in diesem Fall dieselbe Tendenz, nämlich
indem von den Landnehmern berichtet wird, sie würden Opfer vor der Fahrt nach Island ausrichten
(vgl. Motiv-Index, S. 247-254; unter «I Landnahmeriten: Ia Opfer im Rahmen des Landnahmeritus»).

189 „Wie sehr sich Snorri dazu noch bemüht, den Übergang vom Heidentum zum Christentum in
kleinen, kaum merkbaren Schritten sich vollziehen zu lassen, also die Epochenschwelle, den sida-

skipti, eher zu verwischen als zu betonen, [...]: Einerseits verschwinden die anstößigen
Menschenopfer allmählich, je mehr sich die Darstellung der Missionszeit nähert, und es mehren sich
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von See für die Hkr. beschreibt, impliziert die Lb. ebenfalls durch die sich abschwächende

Religiosität.
Eine weitere strukturelle Ähnlichkeit zwischen den beiden Texten zeigt sich in

der Erinnerungsfigur der Auswanderung selbst. In Bezug auf die Äsen wird in der
Y.s. erinnert, sie hätten einige Gebiete auf dem Weg in den Norden eingenommen
und von dort Wohnstätten an ihre Hofgoden verteilt: Odinn tôk sér büstad viö Lçginn,
par sem nü eru kailadar fornu Sigtünir. Hann gafbüstadi hofgodunum (Kap. 5, S. 16;
«Odin nahm seinen Wohnplatz bei Lçginn ein, dort, wo es nun Alt-Sigtünir heißt.
Er gab seinen Tempelgoden Wohnplätze.»). Genauso erinnert die Lb., dass die
Landnehmer unter anderem von Norwegen aus auch Teile der Britischen Inseln, die
Färöer und Irland besiedeln bzw. dort ihre Macht etablieren. Wenn sie dann in
Island ankommen, teilen sie Land ein und geben ihren Gefolgsleuten in ähnlicher
Weise wie die Asen Wohnstätten (vgl. z.B. die Landnehmerin Auör, die ihren
Knechten Höfe zuteilt, S 98-103, S. 140 ff./ M 27, S. 141).

Insbesondere die zweite Phase des Gründungsmythos in der Lb., die der
«natürlichen Religion», scheint analog zur topographischen Wanderung der Könige
und damit auch zur Hinwendung zum Christentum rekonstruiert worden zu sein.190

Hier wird ein Heidentum forciert, das sich bereits vom heidnischen Kult entfernt hat
und sich mehr durch Frömmigkeit und Rechtschaffenheit auszeichnet. Dass diese

Zeit eine wirtschaftlich prosperierende auf Island war und damit positiv konnotiert
wird, zeigt sich an analogen Erinnerungsfiguren mit einem Bezug zu Frey und zum
FröcSi-Frieden in der Y.s. - dem Frieden innerhalb des Herrschergebietes aufgrund
wirtschaftlicher Prosperität, die dem herrschenden König Frey zugeschrieben
wird.191 Diese Zeit ist in der Y.s. chronologisch noch vor der Wanderung gen Westen
einzuordnen und suggeriert eine sozial intakte Ordnung, die wirtschaftlich autonom
funktioniert. In der Lb. wird diese Fruchtbarkeitsidee durch eine starke

Ahnenverehrung der Landnehmer ausgedrückt, die vor allem durch das Errichten von
Grabhügeln (haugar) dargestellt wird. In diesem Sinne wären auch die Berichte zu
verstehen, die beschreiben, wie Menschen in Grabhügel gehen (eine symbolische
Beschreibung für den Tod) oder Tote aus Grabhügeln Strophen sprechen.192 Auch

statt dessen Kult- und Glaubensformen, die schon dem Christentum ähneln [...]" (von See

1999b, S. 355; vgl. auch Klaus von See (Hrsg.). 1999a. Heidentum und Christentum in Snorris

Heimskringla. In: Europa und der Norden im Mittelalter. Heidelberg. S. 311-344, S. 327 f.).
190 An dieser Stelle gilt es sich bereits von Webers Definition der «natürlichen Religion» zu distan¬

zieren, da die Darstellung dieser Zeit scheinbar nicht aufgrund einer theologischen Deutung
zustande kommt, sondern vielmehr aus identitätsstiffenden Gründen erwächst, wie Klaus von See

sie für Snorris Hkr. herausstellte: zur Verwischung des Bruchs zwischen Heiden- und Christentum
mittels Annäherung aneinander.

191
Kap. 10, S. 24: Â hans dçgum hôftsk Frôdafridr. Pd var ok dr um çll Içnd. Kendu Sviarpat Frey («Zu
seiner Zeit begann der Frööi-Friede; damals gab es auch ein gutes Jahr im ganzen Land und die
Sviar verbanden das mit Frey.»). Klaus von See stellt überzeugend heraus, dass der Frööi-Friede
in der Y.s. von Snorri aus nordischer Sicht und nicht etwa aus einem universalgeschichtlichen
Hintergrund heraus konzipiert wurde (vgl. von See 1999b, S. 346).

192 Der Umstand, dass Tote aus Grabhügeln sprechen, scheint ebenfalls ein Symbol der Ahnenvereh¬

rung zu sein, könnte aber auch eine Assoziation mit Frey sein, der laut der Y.s. in einem Hügel be-
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durch den Verweis auf eine Art Frey-Hügel, der in der Y.s. als immergrün
beschrieben wird, wird auf die Fruchtbarkeit hingewiesen, für die der Gott
symbolisch im nordgermanischen Pantheon steht: Laugarbrekku-Einarr var heygdr
skammt frd Sigmundarhaugi, ok er haugr hans dvallt grœnn vetr ok sumar (S 75,
S. 108/ H 63, S. 109; «Laugarbrekku-Einarr wurde nahe bei dem Sigmundarhaugr
in einem Hügel begraben und sein Hügel ist immergrün, im Winter wie auch im
Sommer.»).193 Hügel hatten sowohl in der Landnahmezeit als auch noch im 13. und
frühen 14. Jahrhundert in Norwegen nicht nur kulturelle, sondern vor allem
rechtliche Bedeutung. So funktionierte das bestehende Landrecht (Odalrecht) nur
aufgrund des erfolgreichen Nachweises, dass man die direkte Abstammung in
männlicher Linie anhand der Ahnengrabhügel bis in heidnische Zeit (til haugs ok til
heidni) sowie deren Verbindung zu dem betreffenden Land belegen konnte.194

Auffällig ist jedoch, dass es dieses Odalrecht wohl nicht ohne Modifizierung für
Island gegeben haben wird.195 Hier wird also in Bezug auf die Rechtsprechung, im

stattet wurde, der wie ein Haus konzipiert war - nur damit das Volk nicht erfuhr, dass er tot war.
Er wurde also für lebendig gehalten und ihm wurden immer noch Gaben entgegengebracht (vgl.
Kap. 10, S. 24).

193 Laugarbrekku-Einarr ist ein Vorfahre des Snorri godi, dem Enkel Pörölfr Mostrarskeggs, der als

erster bei Helgafell lebte und dort eine Kirche erbaute, nachdem Förölfr Mostrarskegg den Hügel
Jahre zuvor für heilig erklärte und das Land später mit Gudrun, der Heldin der Laxdœla saga,
tauschte. Damit könnte eine Überhöhung (und die Frey-Parallelisierung) des Laugarbrekku-
Einarr in seiner religiös-zivilisationsstiftenden Funktion begründet werden, die in der Geschichte
des heiligen Ortes Helgafell unabdinglich scheint.

194 [... ] landgfedgatal til haugs ok til heiôni eftirpvi sem vottar ôdalssôkn t landabrigdabâlkinum (Norges
garnie love: Lovgivningen efter Kong Magnus Haakonssöns Död 1280 indtil 1387. In: Norges
garnie love indtil 1387, III. Udg. ef. Rudolph Keyser, Peder Andreas Munch. Christiania 1849,
S. 121).

195 Es ist anzumerken, dass es keine eindeutigen Hinweise darauf gibt, dass dieses Gesetz tatsächlich
auf Island eine Rolle spielte, da die Gesetzesüberlieferungen kein eindeutiges Bild der <Freistaats-
zeit> überliefern (vgl. Sveinbjörn Rafnsson 1974, S. 142 f.). Aufgrund dieser Unsicherheit muss
man in Erwägung ziehen, dass die Verfasser der Lb. auf traditionelle, norwegische Elemente zu-
rückgriffen. Wie Kirsten Hastrup außerdem nachvollziehbar herausstellte, hat sich die odalbasierte

Einwanderergruppe wohl aufgrund der Inbesitznahme unbewohnten Landes ein modifiziertes
Odalprinzip erschaffen, das sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits das Recht auf das Erbe

implizierte. Diese Gesellschaften werden als <cognatic society> bezeichnet und stellen ein erweitertes

Prinzip des patrilinealen Schemas dar (vgl. Kirsten Hastrup. Island ofanthropology. In: The
Viking Collection. Ed. by Preben Meulengracht Sorensen, Gerd Wolfgang Weber. Studies in
Northern Civilization, 5. Odense 1990, S. 49). Auch die Tatsache, dass ein solches Vererbungsprinzip

in der <Freistaatszeit> existierte, spricht gegen die Existenz eines Odalrechtes, da sonst
zwei Systeme kollidiert wären und es keine Einheitlichkeit das Recht betreffend gegeben hätte.
Die Isländersagas zeigen aber ein einheitliches Bild hinsichtlich der Existenz eines so komplexen
familienbezogenen Vererbungsschemas. Auch wenn in Rechtsbelangen grundsätzlich in der
altnordischen Literatur häufiger der Schwerpunkt auf die männliche Vererbungslinie gelegt wurde,
so gibt es auch Beispiele, in denen es dem Verfasser günstiger schien, auf die mütterliche Linie zu
verweisen wie beispielsweise Ari Borgilsson in seiner Ib. Er zieht seine mütterliche Linie der
väterlichen vor, weil sie einflussreicher war und bezieht sich auf die Landnehmerin Auör djüpauöga als

Begründerin seiner Familie, den Breidfirdingar (Ib., Kap. 10, S. 26 f.). Wieso in der Landnahmezeit
retrospektiv auf das norwegische Odalrecht referiert wird, kann durch den Vergleich mit der Y.s.

erhellt werden.
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Gegensatz zu allen anderen kulturellen Werten, explizit auf deren Herkunft aus

Norwegen verwiesen. Dieselbe Erinnerungsfigur tritt auch bei den Gesetzen selbst

auf, welche laut der Y.s. von Odin in den Norden mitgebracht werden: Oöinn setti Içg

i landi sinu, pau er gengit hçflufyrr med Âsum (Kap. 7, S. 20; «Odin setzte die Gesetze

in seinem Land fest, welche zuvor bei den Asen gegolten hatten.»). In der Lb.

zeigt sich eine ganz ähnliche Tendenz: Die Gesetze (Ûlfljôtslçg) stammen aus

Norwegenbzw. aus dem Ausland: Ülfljötrflutti Içghingat (S 307, S. 312; «Ülfljötr brachte

das Gesetz hierher.»).196 Der Grund dafür, auswärtige Gesetze zu übernehmen,
liegt aber wohl nicht in der angestrebten kulturellen Identifikation mit Norwegen,
sondern darin, allgemein den Ursprung von Elementen aus dem Rechtsbereich im
Herkunftsland zu verorten. Es scheint der Vorstellung beider Texte fremd, dass sich
Gesetze eigenständig in einer Gesellschaft entwickeln. Vielmehr werden sie im Sinne

einer kollektiven Vorstellung als Grundvoraussetzung für jegliche kulturelle
Entwicklungen erinnert, weshalb bestehende Gesetze in ein neues Land überführt werden

und aus diesem Verständnis heraus auch nicht der Identitätsstiftung dienen
können. Beide Texte erinnern daher, dass sie gemeinsame rechtliche Traditionen
mit dem Auswanderungsland nachweisen können, aber eine eigene Entwicklung von
kulturellen Werten betonen, über die die Gesellschaft sich in Abgrenzung zum
Herkunftsland definiert.

Ein letzter gemeinsamer Wesenszug beider Texte könnte die Freundschaft der
Auswanderer nach Norwegen sein. So stellt Klaus von See heraus, dass in der Hkr.
alte ethnisch zusammengehörige Territorien gute Beziehungen pflegten.197 Dieselbe

Erinnerungsfigur wird - nur aus isländischer Perspektive - in der Lb. erinnert. Von
See sieht darin ein nordisches Identitätsbewusstsein, weil eine fortdauernde politische

Abhängigkeit suggeriert wird.198 Diese lässt sich zwar nicht eins zu eins auf die
Lb. übertragen, aber das Motiv wird dort innerhalb eines kleineren Rahmens
gebraucht, indem die Isländer auf der einen Seite als frei dargestellt werden und
Norwegen keine Rechtfertigung schulden, auf der anderen Seite halten sie ohne konkre-

196 Die Antwort auf die Frage, ob Ülfljötrs Reise, um Gesetze nach Island zu bringen, eine Konzepti¬
on in Analogie zu mythischen Vorstellungen ist oder sogar mythische Ursprünge hat, ist
problematisch. Laut der Y.s. (Kap. 7, S. 20) hat Odin zivilisationsstiftende Funktion, indem er die Gesetze

aus seinem Heimatland in sein neues Land bringt. Zudem ist er ein Gestaltenwandler und
erscheint vielen auf seinen Reisen fürchterlich. Die Verbindung zu Wölfen wird in der Y.s. (Kap. 8,
S. 20) in Form der Berserkerdarstellungen beschrieben, weshalb der Name Ülfljötr («hässlicher
Wolf») möglicherweise in Analogie zu Odin erklärbar wäre. Das Prinzip einer Reise, um Wissen
zu erwerben, findet sich in der Mythologie häufiger, wie beim Dichtermet-Raub Odins (vgl. Edda.
Snorri Sturluson: Skâldskaparmâl 1. Introduction, Text and Notes. Ed. by Anthony Faulkes. In:
Viking Society for Northern Research. University College London 1998. Kap. 58, S. 4 f.) oder der
Erlangung von Wissen durch eine Initiation - in seinem Fall durch das Hängen im Baum, was im
weitesten Sinne auch eine Reise darstellt (vgl. Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten

Denkmälern. Hrsg. von Gustav Neckel und Hans Kuhn. 5., verbesserte Auflage. Heidelberg
1983. Hàvamàl, Str. 138-141, S. 40). John Lindow meint ein solches mythisches Denkmuster in
der Ülfljötr-Episode ausmachen zu können (vgl. Lindow 1997, S. 457, Anm. 3).

197 Vgl. von See 1999b, S. 354.
198 Vgl. ebd., S. 354.
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te Motivation freiwillig dorthin gute Freundschaften aufrecht. Hier wird nur indirekt
eine ähnliche politische Abhängigkeit deutlich, wie von See sie in der Hkr. sieht,
weshalb man in dieser Erinnerungsfigur die isländische Begründung für den Kontakt
nach Norwegen sehen kann: In der Realität scheinen sie eher abhängig von Norwegen

gewesen zu sein, doch dieser historische Kontakt wird in der Lb. umgekehrt
begründet: nämlich als freiwillige Entscheidung. Kirsten Hastrup nennt dieses Motiv
doyal interpretation».199 Dementsprechend wird die Erinnerungsfigur der königlichen

Freundschaft für das isländische Identitätsbewusstsein versinnlicht, um eine

etwaige Abhängigkeit zu Norwegen a priori auszuschließen.
Diese kurze vergleichende Analyse macht deutlich, dass für viele Erinnerungsfiguren

aus der Lb., die den Gründungsmythos konstituieren, mindestens strukturelle
Gemeinsamkeiten mit der Y.s. existieren. Allerdings liegt hier nicht einfach eine

Motivübertragung vor, sondern eine Aktualisierung der fundierenden Erinnerungen
der Y.s., die dadurch in der Lb. mit einem neuen Sinnrahmen versehen werden. Aus
diesem Grund zeigt sich im kollektiven Gründungsmythos der Lb., dass er auf
mythische urzeitliche Grundmuster referiert und damit aufgrund seiner
Wiederholungsstruktur auch eine mythische Fundierung erhält.

Die Hauksbôk unterscheidet sich von S bereits dadurch, dass es sich bei der
Handschrift um einen Kodex handelt. Dieser beinhaltet neben einer Version der Lb.
auch viele andere Erzählungen, die vor allem historische Begebenheiten im Alten
Orient, im Westen und zu guter Letzt auch im Norden (also Norwegen, Island,
Grönland und Vinland - Nordamerika) thematisieren. Darüber hinaus enthält er
außerdem Kapitel über Mathematik und über kosmographische Gegebenheiten mit
historischem sowie genealogischem Schwerpunkt, entlehnt von frühmittelalterlichen

Historikern wie Isidor de Sevilla.200 Sverrir Jakobsson stellt überzeugend
heraus, dass die Konstruktion des Kodexes einem bestimmten Strukturprinzip
unterliegt, nämlich dem eines speziell isländischen Weltbildes. Haukr Erlendsson

199 Vgl. Kirsten Hastrup. Defining a society: The Icelandic free State between two worlds. In: Scandi¬

navian Studies, 56. Provo/ Utah 1984. S. 235-255, S. 247 ff. In diesem Punkt kann man der These

Hastrups, die allerdings in einigen Punkten auch kritisch zu betrachten ist, hinsichtlich des literarischen

Freiheitsmotivs zustimmen. So meint sie herausstellen zu können, dass der Lb. und der
Sagaliteratur eine Freiheitsideologie, in Anlehnung an Webers «Freiheitsmythos» zugrunde liege,
der schon früher in der Forschung thematisiert wurde (zuerst bei William Paton Ker. Epic and
Romance. Essays on medieval literature. London 1908 und daran anlehnend bei Victor Witter
Turner. An Anthropological Approach to the Icelandic saga. In: The Translation of Culture.
Essays to E.E. Evans-Pritchard. Ed. by Thomas Owen Beidelmann. London 1971. S. 349-374). Diese
Abhandlung hat jedoch herausstellen können, dass bereits innerhalb der Lb. kein einheitlicher
«Freiheitsmythos» vorliegt, da vor allem im zweiten Teil viele Landnehmer ein freundschaftliches

Verhältnis zu Norwegen pflegen und nicht aufgrund des Unfriedens auswandern. Dieses Motiv

tritt erst im 13. Jahrhundert in den isländischen Texten auf, kann aber historisch nicht als

Begründung der Auswanderung belegt werden (vgl. Preben Meulengracht Sorensen. Saga og
samfund. En indforing i oldislandsklitteratur. Kobenhavn 1977, S. 22-25).

200 Vgl. Sverrir Jakobsson. Hauksbök and the Construction of an Icelandic World View. In: Saga
Book of the Viking Society for Northern Research, 31. London 2007. S. 22-38, S. 26 ff.
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scheint den Schwerpunkt seiner Zusammenstellung, ganz im Gegensatz zur island-
und gegenwartszentrierten Perspektive in S, auf die Herleitung einer Historie und

Genealogie des Nordens gelegt zu haben. Ihm schien es wichtig, die Verortung
Islands und Norwegens im christlichen Weltbild vorzunehmen und zwar mit dem

Schwerpunkt auf einer historischen Wanderung, die vor allem die Entdeckung
Grönlands und Vinlands einbezieht. Sein starkes Interesse an mythischen Motiven
betrachtet Sverrir Jakobsson als ein wesentliches Merkmal des Verfassers und
bewertet es als allgemeines antiquarisches Interesse. Doch scheint es ebenfalls

wichtig, dass sich Haukr nicht nur auf heidnische Motive des Nordens begrenzt,
sondern sie in seiner Kompilation in Verbindung mit dem Alten Orient und
Griechenland bringt. So funktionalisiert er die heidnischen Götter und Bräuche als

Bindeglied zwischen östlicher und westlicher Herkunft mit der des Nordens und
nutzt die historische Wanderung, um genealogische Kontinuität bis hin zur
Besiedlung Islands zu suggerieren.

Anhand eines nur in H überlieferten Kapitels über die Ûlfljôtslçg lassen sich für
diesen Text spezifische Fundierungsbedürfnisse herleiten.201 Diese legen fest, dass

jeder Schiffsführer, bevor er die Küste Islands erreicht, die verzierten Tierköpfe vom
Steven entfernen muss, damit die landvœttir nicht verschreckt würden:

Fat var upphaf hinna heiänu laga, at menn skyldu eigi hafa hçfuôskip l haf, en ef Jaeir

heföi, J)â skyldi Jjeir af taka hçfuô, äör Jjeir kœmi i landsyn, ok sigla eigi at landi med

gapandi hçfSum eöa ginandi trjönum, svâ at landvœttir faelisk viô. (H 268, S. 313)

Es war der Beginn des heidnischen Gesetzes, dass die Männer keine Drachenköpfe auf
dem Meer haben sollten, und wenn sie welche hätten, dann sollten sie die Drachenköpfe

abnehmen, bevor sie in Landsicht kämen. Und sie sollten nicht an Land segeln
mit Rachen aufsperrenden Köpfen oder aufgesperrten Mäulern, so dass die Landgeister

dadurch erschreckt werden.

Die Einführung dieses ersten, alle Siedler betreffenden Gesetzes wird von ihm an
den Beginn der Etablierung einer Gerichtsbarkeit gestellt.202 Die Ûlfljôtslçg werden
dort in Verbindung mit börär skeggi gebracht (S 307, S. 312/ H 268, S. 311), dessen

mythisch-sakrale Landnahme im ersten Teil der Lb. beschrieben wird, um dann
wiederum im zweiten Teil in Verbindung mit der Einführung der Ûlfljôtslçg wieder
aufgegriffen zu werden. Haukr erweitert den Bericht von den Ûlfljôtslçg bis zu der

gerichtlichen Situation des <Freistaats> und berichtet, dass die Gesetze durch
Ülfljötr und seinen Schwager nach norwegischem Beispiel in Island eingeführt
wurden und dass daraufhin das Allthing (aljpingi), das oberste Gericht Islands,
etabliert wurde, wodurch gleichzeitig ein einheitliches Gesetz erlassen worden ist:

201 Vgl. ebd., S. 32.
202 Der ausführliche Bericht der Ûlfljôtslçg befindet sich lediglich in H, ob er in M vorhanden war, ist

unsicher (vgl. Sveinbjörn Rafnsson 1974, S. 82). S erwähnt nur kurz, dass das erste Gesetz des
Landes von Ülfljötr, der Land von börör skeggi kaufte, nach Island gebracht wurde: Hann seldi pâ
Lônlçnd Ûfljôti, erlçgflutti ûthingat (S 307, S. 312).
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En er Ülfljötr var sext0gr at aldri, för hann til Nöregs ok var ]aar ]orj ä vetr. far settu Jjeir
]>orleifr hinn spaki mööurbrööir hans lçg J>au, er siöan vâru kçlluô Ulfljôtslçg. En er
hannkom üt, var sett aljnngi, okhçfÔu menn siöan ein lçg â landi hér. (H 268, S. 313)

Und als Ülfljötr sechzigJahre alt war, fuhr er nach Norwegen und war dort drei Winter
lang. Dort setzten er und sein Onkel mütterlicherseits, Forleifr hinn spaki, die Gesetze

fest, die dann ÎJlfljôtslçg genannt wurden. Und als er wieder nach Island kam, wurde
das Allthing eingerichtet, und die Männer hier im Land hatten daraufhin ein gemeinsames

Gesetz.

Es folgt eine Beschreibung der religiösen Aufgaben eines godi («Goden»): Er muss
einen Ring auf einer Art Altar (stalli) liegen haben, der zu jedem gerichtlichen
Anlass getragen und zuvor durch das Blut eines Opfertieres gerötet werden muss.
Auf diesen Ring werden vor Gericht Eide geschworen. Einen solchen Eid auf Frey,

Njörd sowie einem alltmächtigen Gott203 zitiert Haukr in seinen Ausfuhrungen.204
Daraufhin wird beschrieben, dass Island in Viertel (jjordungar) geteilt wird und dass

Goden gewählt werden, die die Viertel vertreten. Mit dieser Beschreibung wird die
Geschichte der Gerichtsbarkeit auf Island von Beginn an bis in die <Freistaatszeit>
kurz skizziert und es werden die wichtigsten Eckpunkte erläutert. Diese Episode
wurde in der Forschung eingehend diskutiert. Olof Olsen ist der Meinung, dass die

Ulfljôtslçg ihren Ursprung in den Texten des 13. Jahrhunderts hätten.205 Andere, vor
allem im Vergleich mit weiteren altnordischen Quellen, gehen davon aus, dass dieser
Bericht eine gewisse Authentizität habe und ein Stück weit die Realität des 10.

Jahrhunderts auf Island repräsentiere.206 In H wird diese Verbindung sogar bis zum
Kirchenzehnten des 13. Jahrhunderts (re)konstruiert und die Hierarchie und die

dadurch entstehenden Abgaben-Verhältnisse der <Freistaatszeit> zwischen dem
maör («freien Mann») und dem hgfudhofj«Haupttempel») jedes Viertels mit dem
Verhältnis zwischen dem freien Mann und der Kirche, der man den Kirchenzehnten
(kirkju tiund) abgeben musste, parallelisiert (vgl. H 268, S. 315). Damit legitimiert

203 Die Forschung hat, diese Bezeichnung betreffend, bereits diskutiert, ob es sich hierbei um Odin
handelt. Am naheliegensten scheint zu sein, dass hier Thor gemeint wurde (vgl. u.a. Gabriel
Turville-Petre. The Cult of OSinn in Iceland. In: Nine Norse Studies. Viking Society for Northern
Research, 5. Ed. by Gabriel Turville-Petre, P. G. Foote. London 1972. S. 1-19, S. 19 sowie in
Gabriel Turville-Petre. Thurstable. In: Norse Studies. Viking Society for Northern Research, 5. Ed.

by Gabriel Turville-Petre, P. G. Foote. London 1972. S. 20-29, S. 26). Möglich ist jedoch trotz
etwaiger ursprünglicher Bedeutungen (sofern es eine solche gegeben hat und dieser Eid nicht erst
hochmittelalterlichen Ursprungs ist) auch, dass sich hier in Analogie zum christlichen Gott auf
eine über allem stehende Macht bezogen wird und damit wieder ein Hinweis auf die Entmythifi-
zierung religiöser Motive vorliegt, um einen allgemein-religiösen Glauben zu suggerieren.

2114 Siehe Motiv-Index, S. 253-260; unter «I Landnahmeriten: Ib Göttlich geleitet, Frey».
205 Vgl. Olof Olsen. Horg, hov og kirke. Historiske og arkaeologiske vikingestudier. Kobenhavn 1966,

S. 48 ff.
2"" Vgl. Peter Foote (ed.). Observations on "synkretism" in early Icelandic Christianity. In:

Aurvandilstâ: Norse Studies. Viking Collection: Studies in northern civilization, 2. Odense 1984,
S. 93 sowie darauf aufbauend Peter Foote (ed.). The Conversion of Iceland. A survey. In: Viking
Society for Northern Research, 6. Transi, and annot. by Peter Foote. London 1975, S. 40 ff; vgl.
Jön Hnefill Aöalsteinsson (ed.). Blot and fùng- In: A piece of Horse liver. Myth, Ritual and Folklore

in Old Icelandic Sources. Reykjavik 1998. S. 35-56, S. 50.
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Haukr sozusagen den Kirchenzehnten (und gleichzeitig auch die Besitztümer der

Kirche) mithilfe der Geschichte und Entwicklung der Gerichtsbarkeit.207 Dabei
werden Heidentum und Christentum - bzw. die religiösen Institutionen des
Heidentums und die des Christentums - parallelisiert. Nur so kann eine Kontinuität für
eine legitime Herleitung von Macht geschaffen werden. In H wird also der mythischreligiöse

Bericht über die ersten Gesetze funktionalisiert, um die Entwicklung bis in
das 13. Jahrhundert zu legitimieren und unangreifbar zu machen.208

Der bereits herausgestellten inhaltlichen Teilung der Lb., die sowohl S als auch H
betrifft, könnten aufgrund dieses ausführlichen Berichtes unterschiedliche Fundie-
rungsbedürfnisse bzw. <Erinnerungsinteressen> zugrunde gelegen haben, welche
besonders durch den unterschiedlichen Aufbau der Handschriften deutlich werden.
Während S wie besprochen keine weiteren Erzählungen beinhaltet, wird die
Geschichte Islands in H durch die Lb. und die Kristni saga abgedeckt. Haukr legt
seinen Schwerpunkt nicht auf die Entstehung der isländischen Gesellschaft, sondern
vielmehr auf ihre Herkunft sowie auf ihre heilsgeschichtliche Einordnung und
Einbettung in das christliche Weltbild. Daher muss man in Erwägung ziehen, dass in H
möglicherweise eine christliche Ausdeutung der isländischen Geschichte vorliegt.
Im Hinblick auf die der Lb. stofflich ähnlichen Ib. postulierte bereits Pernille
Hermann eine typologische Struktur, von der sie meint, dass ihr eine
heilsgeschichtlich ausgerichtete Struktur, angelehnt an die neutestamentarischen Römerbriefe

des Paulus, zugrunde liege.209 Da die Themen beider Texte, insbesondere im
Hinblick auf die Betonung der Ulfljôtslçg sehr ähnlich sind, lohnt es sich zu überprüfen,

ob das H zugrundeliegende Prinzip dem der Ib. gleichen könnte. Die von
Hermann herausgestellte Struktur ist dreigeteilt: Die erste Periode ist die Zeit ante legem

(«vor dem Gesetz»), also die Zeit des natürlichen Gesetzes. In diese fällt die gesamte
Geschichte bis hin zur Landnahmezeit auf Island, die der Entdeckung Grönlands

und Vinlands, in der die Menschen ohne kodifizierte Gesetze nach einem
naturgegebenen Prinzip leben. Die zweite Periode, die in H durch die Ulfljôtslçg eingeleitet
werde, ist die sub lege («unter dem Gesetz»), die Zeit eines kodifizierten Gesetzes,
das aber noch nicht die Offenbarung mit sich bringt. Dieses Gesetz stelle im
isländischen Fall die Rechtsbestimmung der Ulfljôtslçg dar, eines zwar heidnischen,
aber gemeinhin gültigen Gesetzes, dem alle Bewohner Islands unterworfen sind. Die
dritte Periode werde dann durch die Kristni saga repräsentiert, nämlich die Zeit sub

gracia («unter der Gnade»). In dieser Zeit leben die Menschen dank der Christiani-

207 In H wird nicht nur an dieser Stelle eine Verbindung mit der christlichen Zeit forciert: In der

Episode von Ingölfr lässt sich ebenfalls die Fortführung seiner Familie bis zur Christianisierung
nachvollziehen (vgl. H 10, S. 47). In S gibt es auch diese Verbindung nicht. Das erhärtet die These,

dass in H die Legitimierung christlicher Institutionen eher als in S intendiert wurde.
208 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson 2001b, S. 67.
209 In den Paulinischen Briefen schreibt Paulus an die Römer im Zuge der verschiedenen existieren¬

den Glaubensformen (Judenchristen und Heidenchristen) über das Evangelium und versucht
Israel unter anderem in die Heilsgeschichte einzubetten. Diese heilsgeschichtliche Deutung könnte
als christliche Deutung (oder bekannte Geschichtsdarstellung) der Ib. zugrunde liegen (vgl.
Hermann 2007, S. 28 f.).
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sierung im Offenbarungsbewusstsein. Dieses Bewusstsein wird auch in der Ülfljöts-
/pg-Episode mithilfe der Verbindung zum zeitgenössischen kirkju tiund (Kirchenzehnt)

angedeutet. Innerhalb der Lb. ergibt sich zwar eine Teilung der Landnahmezeit

in zwei Phasen, doch muss sie im Kontext der gesamten Handschrift auch in
einen erweiterten Bedeutungsrahmen gestellt werden, der ein christliches Deutungsmuster

vermuten lässt.

Die Verwendung der mythischen Erinnerungsfiguren innerhalb des Lb.-Textes in
H scheint also vornehmlich im antiquarischen Interesse des Auftraggebers Haukr
begründet zu sein, stellt aber im größeren Rahmen das Bindeglied zu anderen
heidnischen Kulturen dar, die bereits im Vorwege als Ursprung der isländischen
Gesellschaft bezeichnet werden.210 Somit wird die isländische Kultur in die
Weltgeschichte eingeordnet und damit in das christliche Weltbild des 13. Jahrhunderts.
Der kollektive Gründungsmythos in H bekommt daher einen heilsgeschichtlich
ausgerichteten Charakter, der gleichzeitig auch die Einordnung in die
gesamtweltliche Geschichte sowie eine Identitätskonstruktion über die skandinavischen
Grenzen hinaus ermöglicht. Die Grundlage für die Thematisierung und Deutung
der mythischen Erinnerungsfiguren in H ist damit vor allem eine euhemeristische

Interpretation des Heidentums. Die Betonung einer euhemeristischen Herkunft
erinnert wieder an die Hkr. Aufgrund dieser Grundlage könnte man das H-
Manuskript als ein Werk betrachten, das auf der norwegischen Geschichte aufbaut
und Snorris Herleitungsmodell aufgreift (vermutlich bedingt durch S als Vorlage)211,

um Island mittels seiner Entstehungsgeschichte wiederum abzugrenzen. Der
Unterschied zur Hkr. liegt jedoch darin, dass H wahrscheinlich ein über den
Euhemerismus hinausgehendes, christliches Deutungsmuster impliziert: die
Dreiteilung der Heilsgeschichte, angelehnt an die heilsgeschichtliche Einordnung Israels

in den Römerbriefen. Diese unterschiedlichen Konzepte, die nachweislich durch
gelehrte Texte in der Schreiberkultur bekannt waren, waren also offenbar für Haukr
Erlendsson kombinierbar; so griff er auch besonders lobend auf Sturla Löröarsons
Text zurück, der keine christlichen Geschichtsdeutungen zu implizieren scheint.
Diese Konzepte sind daher allesamt als existente Vergangenheitsversionen und
damit Identitätsgrundlagen der kollektiven Identität der Isländer zu betrachten.

Zur Bewertung der Unterschiede beider Lb.-Redaktionen lässt sich damit
abschließend sagen, dass ein intentionales Deutungsmuster in Anlehnung an Snorri
Sturluson aufgrund familiärer Verbindungen am ehesten Sturla LorÖarson
zuzuschreiben ist, das dann wiederum hinsichtlich vieler Beschreibungen in H
übernommen worden wäre. Schließlich scheint es nicht unwahrscheinlich, dass die meisten

Beschreibungen in H aus S und deren Vorlagen stammen und Haukr seinen

Vorlagen auch dementsprechend gefolgt ist - mit Ausnahme einiger eigener Eingrif-

2111
Vgl. SverrirJakobsson 2007, S. 30 f.

211 Diese Annahme soll keineswegs den in anderen Belangen zutreffenden, eigenständigen Charakter
des Hauksbôk-Kodexes in Frage stellen, den u.a. besonders Sverrir Jakobsson sowie auch Irene
Kupferschmied aufschlussreich begründen (vgl. Kupferschmied 2009, S. 140 ff.).
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fe in den Text.212 Während Haukr mit seinem Kodex die genealogische Herleitung
der Isländer sowie die Einordnung Islands in das christliche Weltbild erinnert,
scheint es Sturla doch mehr um die innerisländische Geschichte zu gehen. Genauso

wenig nimmt Sturla zu kirchenpolitischen Fragen Stellung, obwohl er doch wie
Haukr ein kirchliches Amt innehatte. All diese Auslassungen deuten daraufhin, dass

Sturla primär eine andere Gesellschaftsfundierung mit seiner Version der Lb.
verfolgte. Er zeigt mehr Interesse an der Entwicklung der Gesellschaft und der Religiosität,

welche er mithilfe des religionsgeschichtlichen Deutungsmusters rekonstruiert. Es

liegt nahe, dass eine solche Vorstellung der religiösen Annäherung eines (wenigstens)

regionalen «kollektiven Gedächtnisses» entstammt (wenn man bedenkt,
dass offenbar nur Schreiber der Sfur/wngar-Familie diese Erinnerungsfiguren in der
Literatur (aktiv) rekonstruierten) und offenbar entsprechenden Anklang in der

literaturproduzierenden Oberschicht fand. Dies bezeugt nicht nur die besondere
Interferenz mit den Isländersagas, sondern auch Haukr Erlendssons lobender
Kommentar über Sturla sowie dessen Rückgriff auf S.

Die Aktualisierung bekannter mythischer Denkmuster lässt sich allerdings auch
noch in einen größeren Rahmen einbetten: es lässt sich ein gemeinsames Verständnis

von Gesellschaftsentstehung und -entwicklung innerhalb des kollektiven
Gedächtnisses Islands ableiten, auf das hier zurückgegriffen wird. Dieser Rückgriff ist
eine Form der isländischen Identifikation mit anderen Gesellschaften, nämlich der
schwedischen und der norwegischen, da für all jene eine gemeinsame mythische
Vergangenheit erinnert wird. Allerdings geschah diese Anknüpfung erst durch die
isländischen Historiographen, die offenbar eine Fundierung innerhalb des Nordens
im 13. Jahrhundert intendierten.

Beiden Handschriften der Lb. scheint in jedem Fall gemein zu sein, dass sie die

Erschaffung einer Ära, also einer mythischen Epoche, vor der Christianisierung
forcieren und dass sie die mythischen Zusammenhänge des Anfangs fundieren wol-
en.213 Das entscheidende Moment ist dabei die mythische Landnahme, auf die
rekurriert wird und die die einzige Erinnerungsfigur ist, die absolut autochthon ist und
im einen Fall der Abgrenzung, im anderen Fall der an die Wanderung anknüpfenden
Identifikation dienen kann. Deshalb scheint sich die isländische Identität vor allem
auf die mythische Landnahme zu stützen, die als Anfangspunkt gesetzt und funktio-
nalisiert wird: Einerseits dient sie zur Demonstration von Integrität gegenüber den
numinosen Mächten und andererseits dazu, eine Identität durch Identifikation nach

innen und Abgrenzung nach außen aufzubauen. Gleichzeitig zeigt sich mit ihr aber
auch die logische Fortführung der Wanderung von Ost nach West. Aus diesem
Grund scheint über sie eher das isländische Selbstbild reflektiert zu werden als durch
direkte politische Stellungnahme - die zudem (man denke an das Bild Harald
Schönhaars) in der Lb. auch nicht einheitlich zu sein scheint.214 Diese Anfangsset-

212 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson 1974, S. 81 ff.
213 Vgl. Meulengracht Sorensen 1993, S. 86.
214 Uber rekonstruierte Erinnerungsfiguren wie Harald Schönhaar in den Lb.-Versionen s. Gisli

Sigurösson 2014, S. 175-196.
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zung ist jedoch auch eine Zeitspanne von etwa 60 Jahren, welche die Lb. zwar nicht

primär chronologisch schildert, aber die der Text dennoch durch einige wichtige
Anhaltspunkte (vor allem die der Datierung und der allgemein demonstrierten
Zeitentiefe) als Zeitspanne erkennt und die demnach auch als eine Entwicklung zu
sehen ist.

Deutlich wird, dass die Lb. zwar auf einen Ursprungsmythos referiert, aber mit
ihm dennoch so kunstvoll umgeht, dass nur bestimmte Erinnerungsfiguren auf der
strukturellen Ebene im isländischen Kontext aktualisiert werden. Daraus ergibt sich,
dass die Lb. entgegen dem Forschungskonsens durchaus mehr als nur politische und
gesellschaftliche Funktion hatte. Sie ist Ausdruck eines aktuellen Perspektivenwechsels

auf die Überlieferung, wie sie Preben Meulengracht Sorensen mit dem Beginn
des 13. Jahrhundert herausstellte, nämlich „at den mundtlige tradition og dens

fortaellinger om fortiden var ved at fâ en ny betydning [...]. Folk tror igen pâ de

garnie historier [...], og det sker efter den mundtlige traditions begreb om sandhed

og i en efterligning af dens form og teknik."215 Nur durch diese Entwicklung konnten
die Isländersagas ihrem Anspruch auf Authentizität gerecht und eine Fundierung
der Familien durch jene in der vorchristlichen Vergangenheit möglich werden. Daher

muss man einerseits das enge Verhältnis zwischen Lb. und Isländersagas und
andererseits die Aktualisierung mythologischer Erinnerungen in einen Zusammenhang

stellen: beide Phänomene lassen sich als Rückgriff auf ein gemeinsames
Symbolsystem verstehen, durch welches das Selbstbild der Gruppe und ihr identitätsstif-
tendes Wissen konstituiert wird:

Das Bewusstsein sozialer Zugehörigkeit, das wir «kollektive Identität» nennen, beruht
auf der Teilhabe an einem gemeinsamen Wissen und einem gemeinsamen Gedächtnis,
die durch das Sprechen einer gemeinsamen Sprache oder allgemeiner formuliert: die

Verwendung eines gemeinsamen Symbolsystems vermittelt wird. Denn es geht dabei
nicht nur um Wörter, Sätze und Texte, sondern auch um Riten [...]. Alles kann zum
Zeichen werden, um Gemeinsamkeit zu kodieren. Nicht das Medium entscheidet,
sondern die Symbolfunktion und Zeichenstruktur.216

Die Landnahme wird als Wiederholung einer mit anderen Gründungsmythen
gemeinsamen Zeichenstruktur erinnert und aktualisiert so das Bestehen der kosmischen

Ordnung, also das Symbolsystem. Assmann hält allerdings zu Recht fest, dass

es einen gravierenden Unterschied darstellt, ob eine fundierende Geschichte bereits
in illo tempore verortet wird, von der sich die Gegenwart nie weiter entfernt, da sie

das Gewordene darstellt, oder ob eine fundierende Geschichte erst in die historische
Zeit fällt, wo sie nicht mehr vergegenwärtigt, sondern lediglich als «geschichtlicher
Mythos > erinnert werden kann.217 Mit der strukturellen Übertragung des Deu-

215 Meulengracht Sorensen 1993, S. 50.
216 Assmann 1997, S. 139.
217 Vgl. Assmann 1997, S. 78. Assmann erläutert dies anhand des Beispiels Israel, das mithilfe der

Erzählung über den Exodus und die Besiedlung neuen Landes seine Geschichte erinnert und
damit sein geschichtliches Werden begründet. Diese Erinnerung kategorisiert Assmann deshalb als

«heiße» Erinnerung.
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tungsmusters aus der Y.s. auf die isländische Geschichte konstruiert der Text den

Mythos auf zwei Ebenen: Die eine ist die mythische Ebene in illo tempore, durch die

Analogie zur Y.s. Diese Erinnerungen lassen sich als <kalte Erinnerungen» bezeichnen,

weil sie das reflektieren, was das zugrundliegende Weltbild erklärt. Auf der
zweiten Ebene findet aber auch eine strukturelle Übertragung dieses Mythos statt,
indem in Form eines Gegenwartsbezugs die Vergangenheit kontrapräsentisch als

Anlass für Veränderungen in der als defizitär empfundenen Gegenwart erinnert
wird. Mittels dieser Übertragung werden die einst <kalten Erinnerungen» in <heiße»

umgekehrt. Ähnlich lassen sich auch die Verknüpfungen mit den Isländersagas
verstehen, die eine Vergangenheit erinnern, die die Gegenwart zwar einerseits begründen

soll, aber andererseits auch die gegenwärtigen Strukturen im Sinne einer <kont-

rapräsentischen Mythomotorik» verändern soll: das Ungleichgewicht (gleichzeitig
das Inzentiv dieser Erinnerungen) in der Gesellschaft Mitte des 13. Jahrhunderts
wird häufig in den Isländersagas gespiegelt und zugunsten einer Lösung dieser
Verhältnisse in der Gegenwart die Vergangenheit als Anlass dafür rekonstruiert (z.B. in
Form von in ihr begründeten Machtverhältnissen oder bestimmten
Gesellschaftsdarstellungen).218

Um auf die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung der historisierenden

Fassungen der Lb. vor diesem Hintergrund zurückzukommen: Sveinbjörn Rafnsson

misst ihnen einerseits klerikale und andererseits weltliche Merkmale bei. Er geht von
einer fast geistlosen Interpolation aus der Sagaliteratur aus und erwägt nicht, dass

dem Text ein intendiertes Strukturprinzip zugrunde liegen könnte. Die hier
angebrachten Überlegungen führen jedoch zu einer Erweiterung seiner Betrachtungsweise,

da zum einen festgestellt werden konnte, dass die Lb. bzw. die isolierten
Landnahmeberichte trotz der Entstehung der Isländersagas um die Mitte des 13.
Jahrhunderts keineswegs obsolet wurden. Die starke Reziprozität untereinander erzeugt
aufgrund eines starken Fundierungsbedürfnisses der Familien eine kohärente
Darstellung der Vergangenheit zwischen Isländersagas und Lb., in der sowohl die personale

als auch gleichzeitig die kollektive Identität fundiert werden konnte:

Erst die medialen Errungenschaften, die die Schrift mit sich brachte, ermöglichte
jedoch auch die Herausbildung einer Poetik der Intertextualität, wie sie für die Isländersagas

und angrenzende Gattungen spezifisch ist, und dadurch das Entstehen eines Feldes

von kohärenten, vergangenheitsbezogenen Erzählungen mit fundierenden
Funktionen in Bezug auf einzelne Gruppen der isländischen Gesellschaft im isländischen
Hoch- und Spätmittelalter.219

218 Vgl. Wamhoff 2010, S. 86-96. Hier konnte in einer Vergleichsanalyse zwischen Lb. und Eyrbyggja

saga herausgestellt werden, dass in der Saga die Referenz auf die Landnahme für eine
Gegenwartskritik der <Freistaatszeit> funktionalisiert wird, indem vergleichend auf einen ordo verwiesen
wird, der in der Gegenwart Anlass für einen Umbruch geben soll. Diese Beobachtung widerspricht
der Durrenbergers, es handle sich bei der isländischen Gesellschaft des Mittelalters um eine <lcalte

Gesellschaft», dessen Literatur einzig dem Zweck der Kodifikation diene (vgl. Edward P. Durren-
berger. The Icelandic Family Sagas as Totemic Artefacts. In: From Sagas to Society. Comparative
Approaches to early Iceland. Ed. by Gisli Pâlsson. Reykjavik 1991. S. 11-17, S. 14 f).

219 Glauser 2006, S. 48.
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Sie ergänzen einander daher durch ihre <imitierende Intertextualität>, die bei
Rassischen Texten> gemäß Assmann die typische variationsreiche Form der Herstellung

kultureller Kohärenz darstellt, weshalb man die Isländersagas (und für sie
wiederum die Lb.) mit Recht als Rassische Texte> (im Sinne ihrer Vorbildhaftigkeit
für folgende Texte) betrachten darf.220

Zum anderen funktioniert die Erinnerung einer fundierenden Geschichte, die erst
in die historische Zeit fällt, über die Erhaltung der Texte im <Traditionsstrom>.221

Dieser Traditionsstrom beinhaltet „ein [en] Vorrat von Texten normativen und for-
mativen Anspruchs, die nicht als Vertextung mündlicher Überlieferung, sondern aus
dem Geist der Schrift heraus entstehen."222 In diesen werden nur solche Texte

aufgenommen, die zum Wiedergebrauch bestimmt sind. An der Form dieser Texte wird
deutlich, dass <textuellen Kohärenz>Variationen begrüßt und neue Texte den
Bestand bereichern können. So wird in den Lb.-Redaktionen S und H der vorliegende
Stoff durch die Historisierungen und die strukturelle Anlehnung der Anfangssetzung
an bekannte Ursprungsmythen in einem neuen Sinnrahmen aktualisiert, wodurch
jeder Text für sich eine innovative Ausgestaltung erfährt. Das Wissen über die
Landnahme und den mythischen Beginn der Gesellschaft bestimmt in Form von <Dis-
tinktion> die Identität und Kohärenz der Gesellschaft und führt zu einer Semiotisie-

rung der Geschichte. Nur durch die Wiederaufnahme und Aktualisierung erhält der

Gründungsmythos in Form eines <kulturellen Textes> seine normative und formative

Verbindlichkeit. Im Sinne einer solchen Betrachtung wird deutlich, dass man die
Lb. als ein kulturelles Produkt betrachten muss, dem normierte Vorstellungen
zugrunde liegen und das aufgrund der zeitlosen Identitätskonstruktion - angeregt
durch eine <Allianz von Herrschaft und Erinnerung» - stets anschließbar und
wiederaufnehmbar blieb.

220 Vgl. Assmann 2007, 101 f.
221 Diesen Begriff führt Assmann in seinen Studien in Anlehnung an die Ausführungen des österrei¬

chischen Assyriologen Adolph Leo Oppenheim und des amerikanischen Ethnologen Robert Red-
field ein, modifiziert ihn aber hinsichtlich seines Funktionsbereichs (vgl. Assmann 2000, S. 138).
<Traditionsstrom> bezeichnet damit die erste Stufe einer Schriftkultur, auf die weitere wie die

Kanonisierung oder eine Interpretationskultur folgen können.
222 Assmann 2007, S. 92.
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4.2 Die Islendingabök - «Allianz zwischen Herrschaft und

Vergessen»

Neben den vermutlich ältesten Landnahmeberichten entstand am Anfang des 12.

Jahrhunderts auch die Ib. Sie wurde zwischen 1122 und 33 von dem Priester Ari
froöi borgilsson (*1067-1148+) verfasst.223 Neben dem Verfasser wird im Prolog des

Textes auch die Beteiligung zweier Bischöfe, borlâkr Rünolfsson (1118-1133+) und
Ketill borsteinsson (1122-1145+), vermutlich als Auftraggeber des Textes,224
vermerkt:

Islendingabök goröa ek fyrst byskupum örum, börläki ok Katli, ok syndak baeöi Jjeim
ok Stemundi presti. En med Jovi at Jjeim lfkaäi svä at hafa eàa J>ar viär auka, ]pa skrifaäa
ek Jressa of et sama far, fyr ütan âttartçlu ok konunga aevi, ok jôkk Jjvi es mér varcS siöan

kunnara ok nü es gerr sagt â Jjessi en â Jaeiri. En hvatki es missagt es l froeöum Jaessum,

faa es skylt at hafa Jaat heldr, es sannara reynisk. (Prolog, S. 3)

Das Buch der Isländer verfasste ich zuerst für unsere Bischöfe, borlâkr und Ketill, und
gab es sowohl ihnen als auch dem Priester Sasmundr zur Ansicht. Und weil es ihnen
mit nur wenigen Ergänzungen hier und dort gefiel, schrieb ich hier vorliegende Version

in gleicher Weise, ausgenommen die Genealogien und das Leben der Könige.
Außerdem fügte ich hinzu, was mir seitdem noch bekannt wurde und nun in diesem Buch

genauer berichtet wird als in dem vorigen. Aber wenn etwas in diesen Uberlieferungen
falsch berichtet scheint, dann ist das eher auszuwählen, was wahrer erscheint.

Auch der Priester und Gelehrte Saemundr Sigfusson - der laut der Ib. als erster,
wahrscheinlich auf Latein, eine Art Geschichtswerk über die norwegischen Könige

223 Vgl. Jakob Benediktsson 1986, S. XVII. Ari borgilsson war ein isländischer Gelehrter und Autor,
der als Nachfahre der berühmten Landnehmerin Auär djüpauöga in den Westfjorden Islands
geboren wurde und nach dem frühen Tod seines Vaters borgils bei seinem Großvater Gellir
borkelsson aufwuchs. Nachdem auch dieser bald darauf starb, kam Ari als Siebenjähriger zur Pflege

zu Hallr börarinsson ins südwestlich gelegene Haukadalr. Ebenfalls bei Hallr zur Pflegeschaft
war Teitr Isleifsson (der Sohn des Bischofs Isleifr Gizurarson), der bald zu Aris Mentor und Lehrer

wurde. Ari wurde am Ende seiner Ausbildung zum Priester geweiht und hatte wohl auch
mindestens einen Teil eines Godentums inne, jedenfalls wird er in zeitgenössischen Annalen als Höfding

bezeichnet. Durch seine Kindheit und Ausbildung im Haukadalr baute Ari enge Verbindungen

zur Familie der Haukdcelir auf, die als eine der mächtigsten Familien die Kirche auf Island

von Beginn an bis in das 13. Jahrhundert, später in Allianz mit ihren Nachbarn, den Oddaverjar,
und den Sturlungar dominierte (überblickshaft dazu vgl. Magnus Stefänsson. Art. „Iceland". In:
Pulsiano. S. 311-319, S. 315 sowie weiterfuhrende Literatur). Neben der Ib. bringt die Forschung
Ari auch in Verbindung zu einer frühen Lb.-Fassung (s. Kapitel 4.1.). Zur Veranschaulichung von
Aris Position innerhalb dieses Machtgefüges vgl. Ari und die Haukdœlir im Anhang, S. 255.

224 Vgl. Jon Hnefill Aöalsteinsson. Under the Cloak. A Pagan Ritual Turning Point in the Conversion
of Iceland. 2. extended Edition. Ed. by Jakob S. Jönsson. Reykjavik 1999, S. 55 sowie Mundal
1994, S. 68. borlâkr Rünolfsson (*1086-1133t), Neffe 1. Grades von Aris Pflegevater Hahr
börarinsson war Bischof von 1118-1133 in Skälholt im Südwesten und Ketill borsteinsson
(*1075-1145f), der Schwiegersohn von Bischof Gizurr Isleifsson, war Bischof von 1122-1145 in
Hölar im Norden Islands.
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schrieb, habe laut dem Prolog als Redaktor und Berater an der Ib. mitgewirkt.225 Die
Entstehungszeit des Textes wird anhand der sich überschneidenden Amtszeiten
dieser beiden Bischöfe sowie dem Todesjahr 1133 des Priesters Saemundr festgesetzt.

Bei der überlieferten Fassung handelt es sich allerdings um eine von Ari
nachträglich edierte Version (vermutlich um 1125-30) der ersten, ursprünglich längeren
Version, die Königsviten (konunga œvi) sowie weitere Stammtafeln (œttartçlur)
enthalten habe (die jedoch von den Bischöfen herausgestrichen wurden). In welchem

Umfang man sich diese vorzustellen hat, ist jedoch umstritten.226 Genauso ist fraglich,

welche Änderungen durch Ari von der ersten, durch die Auftraggeber und
Saemundr redigierten Version, zur heute vorliegenden jüngeren Version vorgenommen

wurden.227

Besonders an diesem historiographischen Text ist nicht nur, dass der Verfasser
bekannt ist, sondern auch, dass er den Anfang der Überlieferung volkssprachlich
erzählender Literatur auf Island markiert. Überliefert ist er allerdings nur sehr spärlich

in zwei späten Kopien aus dem 17. Jahrhundert, die jedoch wahrscheinlich
wegen enthaltener älterer sprachlicher Formen direkt auf ein Manuskript des 12.

Jahrhunderts zurückgehen.228 Die spärliche Rezeption des Textes bis zur Neuzeit deutet

225 Saemundr frööi Sigfusson war Gelehrter und Priester auf dem Hof Oddi (ebenfalls im Südwesten
Islands gelegen), wo er auch selbst unterrichtete, und gilt als einer der gelehrtesten Männer seiner
Zeit. Er soll als erster Isländer im Ausland (Frakkland, Franken oder Frankreich; vgl. Halldör
Hermannsson. Saemund Sigfusson and the Oddaverjar. In: Islandica, XXII. Ithaca/ New York
1932, S. 5 f.) studiert haben, worauf sogar die Ib. in Kapitel 9 (S. 21) verweist. Auf Saemundr
rekurrieren mehrere historiographische Texte Islands, u.a. die Landnâmabôk und die Olâjs saga
Tryggvasonar, geschrieben von Oddr Snorrason (vgl. Svend Ellehoj (ed.). Studier over den aeldste

norrone historieskrivning. Kopenhagen 1965, S. 16-25), doch keiner seiner eigenen Texte wurde
überliefert. Er gilt als Stammvater der Familie der Oddaverjar. Sa;mundrs Rolle in den politischen
und kirchenpolitischen Aktivitäten seiner Zeit stellt Orri Vésteinsson gut zusammengefasst heraus

(vgl. Orri Vésteinsson 2000, S. 36 f.), eine Übersicht zu Saemundr als historische Person findet
sich bei Sverrir Tomasson (Art. „Saemundr Sigfusson". In: RGA, 26. 2004, S. 77-79) sowie neuerliche

Diskussionen über dessen Leben und literarischen Schaffens bei Gunnar Haröarson und
Sverrir Tomasson (1 garäi Saemundar fröda: fyrirlestrar frä räSstefnu i bjööminjasafni 20. mai
2006. Reykjavik 2008).

226 Einen Überblick zur entsprechenden Literatur findet sich bei Jakob Benediktsson (Art.
„Islendingabök". In: Pulsiano. S. 332 sowie Jakob Benediktsson 1986, S. VIII-XVIl).

227 Da diese ältere Version nicht überliefert wurde, lässt sich lediglich vermuten, wie sie ausgesehen
haben mag. Man kann den möglichen Grad der Veränderung jedoch wenigstens insoweit grob
einschätzen, indem auch die zweite Version nicht über Ereignisse um das Jahr 1120 hinausgehend
berichtet, d.h. von Ari dahingehend nichts mehr hinzugefügt wurde. Es liegt allerdings kein Hinweis

darauf vor, dass schwerwiegende Abänderungen (bis auf die von Ari im Prolog eigenhändig
berichteten) zwischen erster und zweiter Fassung stattgefunden haben. Das Hauptaugenmerk dieser

Analyse liegt letztlich auf der vorliegenden Textform und dem dort konstruierten Selbstbild,
wofür die ältere Version nur von sekundärem Interesse sein wird. Daher soll an dieser Stelle nur
auf die hilfreiche Darstellung des Forschungsstandes bei Jakob Benediktsson verwiesen werden (s.

Jakob Benediktsson 1986, S. VIITXVII).
228 Vgl. Jakob Benediktsson 1986, S. XVII f., Ellehjoj 1965, S. 35 f., Björn Sigfusson. Um Islendin¬

gabök. Reykjavik1944, S. 20-33). Die beiden erhaltenen Handschriftenkopien aus dem 17.
Jahrhundert (AM 113 a und b fol.) wurden von Jön Erlendsson erstellt, vermutlich auf Geheiß des Bi-
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daraufhin, dass der Text entgegen seiner zu erwartenden kollektiven Relevanz im ab

1300 einsetzenden Rezeptionsprozess nur wenig Anklang fand. Hierin liegt aber sein
entscheidender Wert: durch die geringe Abwandlung des Textes liegt heute ein fast
unverfälschtes Abbild der Erinnerungskultur um 1120/30 vor. Vor allem diese
besonderen Umstände seiner Entstehung sowie seine Überlieferungssituation haben in
der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen hinsichtlich seiner Funktion
geführt, die bisher keine zufriedenen Ergebnisse liefern konnten.229

Zum Inhalt hat die Ib., wie der Titel bereits andeutet, die Geschichte der isländischen

Gesellschaft: îslendinga-bôk - «das Buch der Isländer». So berichtet sie

chronologisch geordnet von der isländischen Geschichte, beginnend mit der Landnahme

um 870 bis hin zu wichtigen Ereignissen der Gegenwart des Verfassers im Jahr 1120.
Sie endet schließlich mit einer Art Appendix - den sog. JEttartala («Stammbäume»),

in denen sowohl vier Genealogien der ersten isländischen Bischöfe als auch
die Abstammung Aris und seiner Familie (der Breidfirdingar aus dem BreicSafjord)

von den heidnischen schwedischen Ynglingarkönigen aufgelistet werden. Der Inhalt
wird von Ari in 10 Kapitel unterteilt, die jeweils eine Überschrift tragen und sich
behelfsweise in fünf inhaltliche Teilbereiche zusammenfassen lassen: die Besiedlung
Islands, die Bildung der administrativen Struktur, die Besiedlung Grönlands, die

Christianisierung sowie Informationen zu den ersten Bischöfen in Island. Der Text
zeigt als erster volkssprachlicher Text eine für die folgenden Jahrhunderte charakteristische

Akkulturation der lateinischen Schrift- und Wissenskultur (vor allem der

doppelte Titel Libellas Islandorum - îslendingabôk, absolute Datierungen,
Kapitelunterteilungen, Titel wie rex, römische Ziffern u.v.m.)230 und gleichzeitig die Behandlung

autochthonen Stoffes. Daher prägen den Text im Gegensatz zu Texten wie der
Lb. Nüchternheit und Pragmatik. Er wurde von einem Autor zusammengestellt, der

aus dem Umfeld eines der mächtigsten Magnatenkollektive (der Haukdcelir)

stammt, die sich seit der Christianisierung das Monopol auf die kirchlichen Belange
gesichert hatten. Aus eben jenem Umfeld stammen auch Aris Gewährspersonen für

schofs Brynjölfr von Skälholt (so vermutet es der isländische Handschriftensammler Arni Mag-
nüsson im 18. Jahrhundert.; vgl. Jakob Benediktsson 1986, S. XLV).

229 Überblickshaft hierzu Hagnell 1938, bes. S. 1-27, Einar Arnörsson. Ari frööi. Reykjavik 1942 sowie
Jakob Benediktsson 1986, S. XVII-XX.

2,0 Man ist sich uneins, inwiefern und in welchem Ausmaß Ari lateinische Texte kannte oder sie sogar
als Vorlage nutzte, da er selbst keine Quellenverweise zu solchen Texten angibt. Häufig wurden in
der Forschung mögliche Ähnlichkeiten mit Bede und Adam von Bremen sowie anderen annalistischen

Quellen diskutiert (vgl. Else Mundal. îslendingabôk vurdert som bispestolskronike. In: al-
vissmäl: Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens, 3. Berlin 1994. S. 63-72 oder
Roland Scheel. Lateineuropa und der Norden. Die Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts in
Dänemark, Island und Norwegen. Berlin 2012, bes. S. 133-140), wobei der Text primär formale
und teilweise inhaltliche Ähnlichkeiten mit den Gattungen historia und origo gentis aufweist. Einen
Überblick zur entsprechenden Literatur gibt Jakob Benediktsson 1986, S. XXII ff., s. auch bes.

Björn Sigfusson 1944, S. 75-85; Siân Duke. From Bede to Ari. Extending the Boundaries of
Christendom. In: Quaestio. Selected Proceedings of the Cambridge Colloquium in Anglo-Saxon Norse
and Celtic, 2. Cambridge 2001, S. 27-41, S. 33 ff.; Joanna Louis-Jensen. Ari og Gregor. In: Nordis-
ka Studier i filologi och Iingvistik. Festskrift tillâgnad Gösta Holm. Ed. by Lars Svensson et. al.

Lund 1976. S. 273-279 u.v.m.) sowie weiterführende Literatur bei Hermann 2005.
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den Stoff der Ib. Die sich daraus ergebende und bisher nicht zufriedenstellend
beantwortete Frage nach dem ,Sitz im Leben' sowie der Intention der Ib. wurde vielfach

innerhalb der Forschung diskutiert und wird im Folgenden in der Analyse an

entsprechender Stelle aufgegriffen werden, weshalb sich ein davon isolierter
Forschungsdiskurs erübrigt. Um sich der Frage nach der Intention des Autors und
seiner Auftraggeber auf andere Weise als bisher anzunähern, soll im Folgenden sowohl
nach der isländischen Gesellschaftskonstruktion als auch danach, wie die Geschichte
erinnert wird, gefragt werden: In welcher Form und zu welchem Zweck (rekonstruiert

der Text die isländische Identität?

4.2.1 Der Gründungsmythos in der fslendingabök: lineare Geschichts¬

konstruktion

Die für die Lb. herausgestellte Aktualisierung von Erinnerungsfiguren mythischer
Herkunft in einem neuen Sinnrahmen spielt in der Ib. auf den ersten Blick keine
Rolle. Erst bei näherem Hinsehen lassen sich in der Tiefenstruktur des Textes einige
mythische Denkmuster in Form von «prolonged echoes> aufdecken, die mythologische

und religiöse Vorstellungen transportieren.231 Charakteristisch ist hierbei im
Gegensatz zur Lb., dass dem Text keine intendierte strukturelle Anlehnung an einen

Ursprungsmythos, sondern ein unbewusstes mythisches Weltverständnis zugrunde
liegt. Man kann also darauf schließen, dass diese Denkmuster den Erinnerungen, auf
die Ari um 1100 zurückgreift, bereits zugrunde lagen und damit ein konstituierendes
Element der mündlichen Mnemotechnik darstellten. Sie sind bei der Darstellung
der Vergangenheit nicht verzichtbar und werden unbewusst auch noch im Übergang
zur Schriftlichkeit als Paradigma in Erzählungen vom gesellschaftlichen Anfang
gebraucht. Hier stellen die mythischen Elemente allerdings keine identitätsfundie-
renden Erinnerungsfiguren dar, wie es für das religionsgeschichtliche Deutungsmuster
in der Lb. herausgestellt werden konnte. Im Falle der Ib. werden ganz bewusst keine

religiösen und mythischen Elemente für die Identitätskonstruktion in den

Vordergrund gestellt. Der Fokus liegt vielmehr auf einer unterschiedlichen Ausdeutung
der isländischen Geschichte. Ist es in der Lb. beispielsweise der tyrannische
Norwegerkönig Harald Schönhaar, der die Isländer zur Auswanderung zwingt,
sofern sie ihre Freiheit erhalten wollen, gibt die Ib. auf den ersten Blick keine Erklärung

für die Besiedlung Islands. Sind die mächtigsten Landnehmer in der Lb. die
Nachkommen Bjçrn bunas respektive dessen Sohnes und Erstauswanderers Ketill
flatnefr, fokussiert die Ib. die Landnehmer, von denen die späteren Bischöfe

abstammen, usw. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Texten liegt
allerdings darin, dass die Ib. die isländische Geschichte mit prospektivem Fokus lineari-
siert, wohingegen die Lb. sie retrospektiv fundiert, um bestimmte Ansprüche zu

2,1 S. u.a. Lindow 1997, S. 454-464; Jôn H. Aöalsteinsson, 1999. Auf diese mythischen Erinnerungsfi¬

guren wird an entsprechender Stelle in der Analyse hingewiesen und daher auf eine separate
Zusammenstellung an dieser Stelle verzichtet. Vorweg ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ihre
Aktualisierung eine konstituierende Rolle für die Identitätsbildung spielt.
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legitimieren. Während die Lb. also durch Erinnern zum Zweck einer Fundierung
geprägt ist, liegt der Schlüssel zur Identitätskonstruktion der Ib. im Weglassen,
sprich im Vergessen von inkontingenten Ereignissen und Einbrüchen:

Unterdrückung ist ein Inzentiv für (lineares) Geschichtsdenken, für die Ausbildung
von Sinngebungsrahmen, in denen Bruch, Umschwung und Veränderung als

bedeutungsvoll erscheinen (Lanternari I960). [...] „Ereignisse, Einbrüche von Kontingenz
lassen sich nicht eliminieren, aber es läßt sich verhindern, daß sie sich zur Geschichte
verdichten." (A. Assmann, in: A. u. J. Assmann 1988, 35 f.).232

Damit steht gemäß der Assmann'schen Begriffe der <Allianz zwischen Herrschaft
und Erinnerung» in der Lb. die <Allianz zwischen Herrschaft und Vergessen» in der
Ib. gegenüber.

4.2.1.1 Die Landnahme als Machtfundierung im 12. Jahrhundert

Der Text beginnt im ersten Kapitel nach einer kontextlos erscheinenden Genealogie
des Norwegerkönigs Harald Schönhaar mit der Landnahme Islands.233 Im Gegensatz

zu den hochmittelalterlichen Nachbearbeitungen der Lb. vermag die Ib. die
Umstände der Landnahme kaum zu erhellen. So heißt es dort nach wenigen
einführenden Worten zur Datierungshilfe ganz knapp, dass ein Mann namens Ingolfr als

erster aus Norwegen nach Island kam und im Südwesten siedelte, wie «es
zuverlässig erzählt wird» (es sannliga es sagt, Kap 1, S. 5). Im Gegensatz zur Lb.
fehlen in der Ib. jegliche Hinweise auf die Überhöhung Ingolfrs als Stammvater, er
wird lediglich in seiner Funktion als Erstsiedler dargestellt. Auffällig ist zudem, dass

an dieser Stelle im Gegensatz zur Lb. keine weiteren Details über Ingolfr und seine
Rolle für die Gesellschaft geschildert werden. Erst im Verlauf des Textes lässt sich
herauslesen, dass er durchaus eine relevante Rolle bei der Etablierung der
Gesellschaft gespielt haben muss, da auf ihn die ersten Gesetzessprecher und
Initiatoren der Gerichtsbarkeit zurückgeführt werden: es sind wie in der Lb. sein
Sohn borsteinn Ingolfsson, der das erste Thing einrichtet (Kap. 3, S. 8: [...] en âdr

vas ping â Kjalarnesi, pat es Porsteinn Ingolfssonr landnâmamanns, fadir Porkels mâna

Içgsçgumanns, haßi par [...]), und sein Enkel, der Gesetzessprecher borkell mâni, der
die Jahresberechnung per Gesetz einführt (Kap. 4, S. Il: ok vas pâ pat pegar i Içg leitt
at rddi Porkels mâna ok annarra spakra manna), womit sie entscheidende zivilisa-
tionsstiftende Akte vollbringen.234 Es wird zudem das beträchtliche Gebiet abge-

232 Assmann 2007, S. 73. Bereits Jon H. Aöalsteinsson vermutete z.B. in Bezug auf die Beschreibung
der Christianisierung als Schlüsselszene der Ib., dass Ari über die Ereignisse auf dem Allthing mehr
wusste, als er in seinem Text preisgibt (vgl. Jon H. Aöalsteinsson 1999, S. 131).

233 Harald Schönhaar (*852-933+; altn. Haraldr enn härfagri) gilt als der erste König über einen
großen Teil der Küste Norwegens, wird in den altisländischen Quellen jedoch als erster
Alleinherrscher und damit Reichseiniger Norwegens dargestellt.

234 Lindow sieht hierin eine enge Parallele zum Schöpfungsbericht der Vçluspâ («Weissagung der
Seherin», erstes Gedicht der sog. Liederedda, berichtet von Beginn und Ende der Welt), in der die
Götter nach Erschaffung der Welt ein Zeitsystem zur Strukturierung einführen. Es liegt nahe, dass

der Schöpfung einer neu formierten Gesellschaft solche mythischen Denkmuster zugrunde liegen
und insbesondere die Namensgebung und das Zeitsystem entscheidene Motive in einem solchen
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steckt, das Ingolfr besiedelt: die gesamte Halbinsel Reykjanes bis hinauf zum Qlfos-
vatn, dem heutigen Bingvallavatn, direkt am Allthingplatz ftingvellir.235 Doch trotz
dieser Hinweise werden neben Ingolfrs Status als Erstsiedler seine mächtigen
Nachkommen nicht hervorgehoben (wie es in der Lb. der Fall ist, vgl. SH 9, S. 46),
sondern nur beiläufig erwähnt.236 Es wäre zu vermuten, dass Ingolfr (vor allem in den

späteren Texten wie der Lb. und den Isländersagas) deshalb eine so herausragende
Rolle in den Landnahmeberichten erhielt, weil er das Land um das erste Gericht, das

Kjalarnesthing, und den späteren Allthingplatz herum besessen hatte und aufgrund
seiner genealogischen Verbindungen zu den ersten administrativen Amtsträgern ein
Rückbezug auf ihn als Stammvater nahelag. Für die Machtfundierung der Haukdcelir

war Ingolfrs Siedlungsgebiet allerdings elementar, da es ihren Autoritätsbereich im
Gebiet des Arnesthings mit dem Bischofsitz Skälholt umfasste,237 womit Ingolfrs
Rolle als Erstsiedler für die Machtverteilung im Südwesten Islands immens wichtig
wurde. Doch reicht diese Verbindung allein als Begründung für Ingolfrs Rolle,
besonders in späteren Texten, nicht aus. Die Ib. führt seine Funktion für die
isländische Gesellschaftsgründung nicht nur sehr knapp aus, sie verschweigt auch, im
Gegensatz zur Lb., ein wichtiges Detail: Mit Ingolfr wird das Amt des allsherjargodi
begründet, das nur gemäß dem Erbrecht der Inhaber seines Godentums bekleiden
durfte und die Aufgabe hatte, das Allthing zu heiligen (möglicherweise im Sinne
einer Friedheiligkeit), wenn es zusammentrat. So erklärt es jedenfalls eine Passage in
f>, die mindestens auf M oder auf noch ältere Darstellungen zurückzugehen
scheint238:

borsteinn Ingôlfsson lét setja fyrstr manna Jjing â Kjalarnesi, aär aljnngi var sett, viö râô

Helga bjölu ok 0rlygs at Esjubergi ok annarra viturra manna, ok fylgir Jaar enn sçkum

Mythos darstellen (vgl. Lindow 1997, S. 458). Darüber hinaus fehlt der gesamten Ingolfr-Episode
die hochmittelalterliche exemplum-Ausformung, die in der Lb. zu finden ist, darunter v.a. die

Überhöhung seines Enkels borkell mâni zum vorbildhaften <Edlen Heiden>. Aris Darstellung
könnte für die spätere Ausformung in der Lb. die Vorlage im Hinblick auf die Personenkonstellation

abgegeben haben und borkells Beiname mâni («Mond») gab wiederum Spielraum für
weitere Assoziationen.

235 Vgl. zur Illustration des Gebietes das Kartenmaterial in IF I, S. 529 Landnàm Ingôlfs.
236 Als es um die Einrichtung des Allthings in Kapitel 3 geht, wird (ebenfalls im Gegensatz zu der

detailreicheren Schilderung der Lb.) lediglich in einem Nebensatz erwähnt, dass es bereits vorher
das Kjalarnesthing gegeben habe, das von Ingolfrs Sohn borsteinn und weiteren Höfdingen
eingerichtet worden wäre (Alpingi vas sett at rddi Ulfljôts ok allra landsmanna par es nü es, en âÔr vas

ping â Kjalarnesi, pat es Porsteinn Ingolfssonr landnâmamanns, fadir Porkels mdna Içgsçgumanns,

hafli par ok hçfdingjarpeir es atpvi hurju. Kap. 3, S. 8; «Das Allthing wurde mit dem Beschluss von
Ulfljötr und allen Bewohnern dort eingerichtet, wo es nun ist. Doch zuvor war das Thing auf
Kjalarnes, das der Landnehmer borsteinn Ingolfssonr, der Vater des Gesetzessprechers borkell
mâni, sowie die Höfdinge, die das unterstützten, eingerichtet hatten.»). Auch borkell mânis
herausragende Rolle in der Lb. wird hier nur auf sein Amt des Gesetzessprechers beschränkt, der
im Rahmen dessen die Schaltwoche gesetzlich einführt: [...] ok vas pd pegar t Içg leitt at rddi Porkels

mdna ok annarra spakra manna (Kap. 4, S. 11; «und [diese] wurde dann sogleich gesetzlich
festgelegt nach dem Beschluss borkell mânis und anderer kluger Männer.»).

237 Vgl. Magnus Stefânsson 1993, S. 315.
238 Vgl. JönJöhannesson 1941, S. 35.
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<J)ess> Jm goäoröi al|>ingishelgun. î>orkell mâni lçgsçgumadr var son korsteins

Ingölfssonar. kormöör var son korkels, er |aâ var allsherjargoöi er kristni kom â Island.

[...] (Kap. SH9, S.46, Anm. 3)

korsteinn Ingölfsson ließ als erster von allen Männern ein Thing in Rjalarnes einrichten,

bevor das Allthing eingerichtet worden war, mit der Unterstützung von Helgi
bjôla und 0rlygr von Esjuberg sowie anderer weiser Männer und führt es dort weiter,

wegen des Godentums der Allthingsheiligung. Der Gesetzessprecher korke]I mâni war
der Sohn von borsteinn Ingôlfsson. kormöör war der Sohn von korkell, der damals das

Amt des allsherjargodi innehatte, als das Christentum nach Island kam.239

Es war daher wohl eher diese unauflösbare Verbindung zwischen Ingolfrs Goden-

tum und dem Allthing, die seine Popularität und spätere Rolle wegen seines
Initiatorstatus innerhalb der isländischen Besiedlung auch für andere Familien und Inte-

ressensgruppen dauerhaft prägte, jedoch in der Ib. erstaunlicherweise unerwähnt
bleibt.240 Eine mögliche Erklärung für diese Ausblendung könnte folgende sein: Das

Kjalarnesthing, das entsprechend der Darstellung in k unauflösbar mit Ingolfrs
Godentum und dem Amt des allsherjargodi mit der zentralen Funktion auf dem
Allthing verbunden gewesen ist, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vorläufer
des Allthings gewesen sein, da Ingolfrs Nachkommen der Würdentitel zukam. Auf
dieser Basis wäre der Einfluss von Ingolfrs Familie auf Dauer mit dem Allthing
unauflösbar verbunden gewesen. Diese Fundierung kollidierte aber offenbar mit den
Bedürfnissen der Bischöfe und deren Familie der Haukdœlir, deren Einflussbereich
mit ihrem Godentum das Ärnesthing umfasste und in dessen Einflussgebiet auch das

Allthing lokalisiert war. Um also zu ihren Gunsten die Verbindung zwischen Ingolfrs
Familie und dem Bereich des Allthings auflösen zu können, blieb nur die Möglichkeit,

der Basis für diese Verbindung (nämlich das vererbbare Amt des allsherjargodi)
die Fundierung in frühester Zeit zu entziehen und sie auszublenden. Doch nicht nur
die geographische Verbindung zwischen dem Einflussgebiet der Haukdœlir und dem

Allthing mag dabei eine Rolle gespielt haben, sondern auch der Versuch, die fundierte

Verbindung zwischen dem Amt des allsherjargodi und Ingolfrs Familie zu lösen,
als die Kirche dieses Amt übernahm.241

239 Dass diese Passage wenigstens zum Teil ein Reflex der historischen Wirklichkeit sein muss, lässt
sich an einer auffälligen Verbindung dieses Amtes und der Familie mit der Eigennamenvorsilbe
Por- erkennen: alle Amtsinhaber tragen Eigennamen mit dieser Vorsilbe, woraus man sogar
abzuleiten meint, dass Söhnen mit diesen Namen der Vorrang im Hinblick auf die Besetzung solcher
Ämter gegeben wurde (vgl. Jon V. Sigurôsson 1999, S. 186). Diese Verbindung ist hier keineswegs
einmalig, sondern tritt beispielsweise auch in der Eyrbyggja saga sowie der entsprechenden Lb.-

Passage in ganz ähnlicherWeise auf (vgl. Wamhoff2010, S. 83 sowie Anm. 208 und S. 90), was auf
einen kollektiven Erinnerungsbestand hinweist.

240 Vgl. Gunnar Karlsson. Goöamenning: Stada og ahrif goSorösmanna i jsjodveldi Islendinga. Reyk¬

javik 2004, S. 82 f.
241 Vgl. Gisli Sigurösson 1994, S. 211. Die Lb. zeigt jedoch, dass diese Ausblendung nicht von Dauer

war. Möglicherweise liegt der Grund dafür in dem Interesse an diesem Amt und der Region, das

auch andere Familien zu Fundierungszwecken hegten.
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Ingolfrs Landnahme folgt, ohne die Angabe von Beweggründen, eine weitreichende
Auswanderungswelle, die König Harald Schönhaar dazu veranlasst, die Ausfahrt zu
verbieten, da er die Verödung seines Landes befürchte:

En JA varö fçr manna mikil mjçk ût hingat yr Norvegi, til J>ess unz konungrinn Haraldr
bannaöi, afJ)vi at hônum J>ötti landauÖn nema. (Kap. 1, S. 5 f.)

Und es gab damals eine große Auswanderung der Leute von dort aus Norwegen
hierher, solange bis König Harald es verbot, weil er fürchtete, dass es zu einer
Entvölkerung des Landes käme.

Hier wird diese Darstellung allerdings nicht durch Freiheitsliebe, sprich Flucht vor
einem tyrannischen König, motiviert, sondern um im Anschluss zu erläutern, wie die
Schiffs- und Hafenzölle für den norwegischen König (die sog. landaurar) zustande
kamen. Das Bild von Harald Schönhaar ist in der Ib. also ein völlig anderes als in der
Lb. und den Isländersagas, in denen seine Reichseinigungsversuche die Siedler zur
Auswanderung nötigen.242 Man muss damit rechnen, dass aufgrund der verschiedenen

Entstehungszeiten der Texte die Darstellung in der Ib. eine tatsächlich ältere

ist, in der dem König offensichtlich noch kein direkter Einfluss auf die Auswanderung

zugeschrieben wurde. Bisher ist in der Forschung unklar, unter welchen
Umständen das Bild von König Harald sich derart pejorativ entwickelte. Klar ist
hingegen, dass man es mit einer uneinheitlichen Darstellung des Norwegerkönigs zu
tun hat, die abhängig von dem politischen Hintergrund eines Textes ist.243 Es fehlt
allerdings bisher an Erklärungen, wo sich der missing link zwischen Aris sachlicher

Darstellung und den späteren pejorativen Entwicklungen im 13. und 14. Jahrhundert

befinden könnte.244 Eine solche Erklärung könnte sein, dass Ari mit seiner

Beschreibung von König Haralds Auswanderungsbeschränkung den Anknüpfungspunkt

für die spätere Funktionalisierung gab: wenn man diese Beschreibung vor
dem Hintergrund der Bedrohung der isländischen Identität durch Norwegen
betrachtet, überschritt der König seinen Einflussbereich, indem er über das nicht in
sein Herrschaftsgebiet fallende Island bestimmte und den Menschen durch seine

Reglementierung die Auswanderung erschwerte. Für eine pejorativere Darstellung
konnte die in der Ib. beschriebene Personencharakterisierung bedarfsgerecht
verschärft werden. Sie gab daher unter dem Einfluss des offensichtlich schon im 12.

Jahrhundert befürchteten Identitätsverlustes bis über die politische Angliederung

242 Einen erhellenden Überblick über die Entwicklung der Figur von Harald Schönhaar in der isländi¬
schen Literatur geben Gert Kreutzer (Das Bild Harald Schönhaars in der altisländischen Literatur.
In: Studien zum Altgermanischen. FS für Heinrich Beck. Hrsg. v. Heiko Uecker. RGA Ergbd., 11.

1994. S. 443-461) sowie Sverrir Jakobsson (Erindringen om en maegtig Personlighed. Den norsk-
islandske historiske tradisjon om Harald Hârfagre i et kildekritisk perspektiv. In: Historisk
tidsskrift, 81. Oslo 2002. S. 213-230).

243 Vgl. Kreutzer 1994, S. 461.
244 Zwar berichten die Lb.-Versionen auch von unterschiedlichsten Verhältnissen zum König, jedoch

ist strittig, ob diese bereits in der frühesten Version um 1100 Teil der Auswanderungsberichte
waren. Daher ist davon auszugehen, dass es sich dabei in den meisten Fällen um intertextuelle Bezüge

(im Kontext der Figurenentwicklung) zwischen der Lb. und den entsprechenden Isländersagas
handelt.
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1262/64 hinaus (besonders für die Isländersagas und die Lb.-Versionen) die ideale

Vorlage für die Figur eines tyrannisch herrschenden Königs ab, unter dessen

Herrschaft die Siedler aus Freiheitsliebe fliehen mussten.245 In der Ib. kommt dem
Einlenken des Königs allerdings noch keine negative Bewertung zu; offensichtlich
wird sein Handeln ob seiner Befürchtung der Landesverödung für gerechtfertigt
erachtet und damit begreifbar.246 Daher lässt sich in der Landnahmebeschreibung
der Ib., im Gegensatz zur Lb., keineswegs eine Abgrenzung zum norwegischen
Königtum erkennen, vielmehr wird eine friedliche, auf einer Rechtsgrundlage basierende

Beziehung zwischen dem König und den Auswanderern suggeriert.
Über die Zeit vor der Besiedlung weiß Ari, wie auch die Lb., zu berichten, dass

das Land dicht bewachsen war und christliche Einsiedler irischer Abstammung,
genannt papar, dort lebten, während Island weitflächig mit Wald bewachsen

gewesen sei.247 Auf den ersten Blick gleichen sich die Erzählungen der Vorsiedler in
beiden Texten und wurden von der Forschung daher als Einbindung Islands in die
christliche Sphäre (terra Christiania) gedeutet.248 Doch im Gegensatz zur Lb. betont
die Ib. deutlich, dass die Siedler sofort nach Beginn der Besiedlung wieder davonführen

(en peir ßru siöan â braut), wohingegen die Lb. nur berichtet, dass man
religiöse Gegenstände von ihnen gefunden habe und daher die Abreise der papar
nicht zwingend im Kontext der Landnahme gestanden haben muss (S 1, S. 32 f.).249

Darüber hinaus weiß Ari ein weiteres Detail zu berichten, von dem die Lb.-
Versionen keinen Gebrauch machen: die papar verließen laut Ari freiwillig das Land,
als die ersten heidnischen Siedler kamen, «da sie mit jenen nicht gemeinsam leben
wollten» ([...] en peir fôru stdan â braut, afpvi at peir vildu eigi vesa hér viö heidna

menn [...]. Kap. 1, S. 5). Nachdem die gesamte Passage auf einen fehlenden direkten
Kontakt zwischen den beiden Gruppen hindeutet (das Wissen um die irische

Abstammung der papar erlangten die Siedler allein durch die Herkunftszuweisung
der zurückgelassenen Gegenstände), irritiert Aris Wissen hinsichtlich der Beweggründe

ihrer Abreise. Im Gegensatz zu dem weit verbreiteten Motiv der Bezwingung

245 So führt die politische Situation im 13. Jahrhundert dazu, dass die Landnahme zu Beginn der
isländischen Gesellschaftsformierung neben einer fundierenden Funktion eine kontrapräsentische
bekommt: Den Verlust der Unabhängigkeit vor Augen wird der ursprünglich fundierende Mythos
nun kontrapräsentisch: „Er konstruiert eine Vergangenheit, die ein Gegenbild der als defizient
empfundenen Gegenwart darstellen soll." (Walther 2013, S. 97).

246 Vgl. Kreutzer 1994, S. 445.
2+7 Zu der Diskussion um die Historizität der papar sowie der Umstände einer möglichen Erstbesied¬

lung Islands siehe folgende Literatur: Hermann 2010 sowie die erste Publikation des 'papar'-
Projekts: Barbara E. Crawford (ed.). The Papar in the North Atlantic: environment and history.
St. John's House Papers, no. 10. University of St. Andrews 2002.

248 Allen voran stellen hierfür die Lb. und die fb. ein Zeugnis dar, deren Schilderungen über die papar
und den paradiesähnlichen Urzustand der Insel (vgl. Clunies Ross 1997, S. 21, Clunies Ross

1998a, S. 145, Clunies Ross 1998b, S. 174) den Anlass für diese Beurteilungen lieferten (vgl.
Hermann 2005, 2007, The Construction of Iceland as a Meaningful Location 2009 sowie 2010).

249 Interessanterweise berichtet die Hauksbôk gar nicht von dieser Vorbesiedlung. Beide betonen aber

am Ende des Textes, dass der christliche Glaube schnell nach der Besiedlung aufgegeben wurde
und Island bis zur Christianisierung heidnisch war (S 399/ H 356, S. 396).
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oder Unterordnung der ansässigen Bevölkerung in den germanischen Gründungsmythen,

entspricht die Erinnungsfigur der papar aufgrund der passiven Rolle der
Einwanderer daher nicht der gängigen Darstellung (früh)mittelalterlicher
Gründungsmythen in Europa.250 Die fremde Herkunft eines Volkes impliziert laut der
Historikerin Alheydis Plassmann neben der Landnahme auch die Verdrängung der

Bewohner, häufig finde man die Darstellung einer Eroberung, selten die eines
Bündnisses mit jenen. Im Fall der Ib. wird diese Motivik sogar in ihr Gegenteil
verkehrt, da eine Flucht der papar stattfindet. Mit dieser Verkehrung scheint auch eine

umgedrehte Wirkung einherzugehen:

Steht also die Wandemng auf der einen Seite für die Prüfung der gens, und exemplifiziert

ihre Fähigkeit zum Leiden und Durchhalten, so steht die Eroberung auf der anderen

Seite für den Ansprach der gens auf eine Hegemonialstellung und auf einen besonderen

Platz in der Weltordnung, [...].251

Statt also einen besonderen Platz in der Weltordnung zu beanspruchen, wird eine
solche Position offenbar erst gar nicht gefordert. Doch wie erklärt es sich, dass die
Isländer keinen Anspruch auf eine solche Vormachtstellung erhoben haben sollen?

Und wenn nicht darauf, worauf erhob die Ib. dann einen Anspruch bzw. welche
Rolle wollten die Isländer laut ihr in der Welt im 12. Jahrhundert spielen? Problematisch

an der bisher häufigsten Antwort auf diese Frage in der Forschung, nämlich
einer vorrangig religiös motivierten Identitätsfindung und Einordnung in die christliche

Welt, ist, dass diese a priori jegliche Motivation in der christlichen Religiosität
des Autors begründet sieht, diese aber nur an wenigen tatsächlichen Textbeispielen
festgemacht werden kann: Der oben genannte Abschnitt über die papar scheint das

einzige christlich motivierte bzw. gedeutete Motiv im Rahmen des Landnahmeberichts

der Ib. zu sein, das auf eine derartige Intention hindeuten könnte.252 Diese

250 Vgl. Alheydis Plassmann. Das Wanderungsmotiv als Gründungsmythos in den frühmittelalterli¬
chen Origines gentium. In: Gründungsmythen Europas im Mittelalter. Hrsg. v. Michael Bernsen,
Matthias Becher, Elke Brüggen. Bonn 2013. Gründungsmythen Europas in Literatur, Musik und
Kunst, 6. S. 62-77, S. 69 f. So stellte Heinrich Beck heraus, dass es sich bei der Terminologie des

landnâm im Altisländischen gerade aufgrund des fehlenden Aspekts der Auseinandersetzung mit
vorheriger Besiedlung um einen Sonderfall der Landnahmen generell handle, die vorrangig das

Ziel der Inanspruchnahme und Kultivierung unbewohnten Landes bedeute (vgl. Beck 1994a,
S. 197 f.). Folgenschwer ist jedoch seine Schlussfolgerung, dieses Charakteristikum auf die historische

Wirklichkeit zu übertragen und die Erwähnung der papar für nicht beachtenswert zu halten.
251 Plassmann 2013, S. 70.
252 Es wurde über die Anführung einzelner Aspekte für diese Argumentation hinaus auch die Struktur

der Ib., in deren Mitte die Christianisierung als .Wendepunkt' interpretiert wurde, als Idee einer
typologischen Anordnung (typus und antitypus) interpretiert. Diese Deutung ist nicht zuvorderst

von Motiven abhängig, sondern von einer christlich geschichtstheologischen Ausdeutung,
entsprechend einem heilsgeschichtlichen Verständnis; die Basis der mittelalterlichen Geschichtstheologie

(v.a. Weber 1987 sowie Hermann 2010). Doch weder der Landnahmebericht noch spätere
Episoden transportieren Hinweise auf eine solche umfassende christliche Geschichtsauffassung
oder -ausdeutung. Das wird vor allem darin deutlich, dass die Ib. im Gegensatz zu späteren Texten
wie der Kristni saga, der Oläfs saga Tryggvasonar en mesta oder der Hungrvaka (eine Art Bischofschronik

der Skälholter Bischöfe) keine eindeutig christlichen Erklärungen für Ereignisse anbietet,
so z.B. an der Stelle des bevorstehenden Kampfes auf dem Allthing vor der Annahme des Chris-
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Beobachtung manifestiert sich auch darin, dass im Gegensatz zur Lb., die zum
Beispiel etliche christliche Siedler mit irischer Abstammung oder solche, die über
Irland und die Hebriden nach Island kamen (darunter sogar einige der bekanntesten
Siedler, nämlich die Kinder von Bjçrn buna respektive Ketill flatnefr) anführt, die Ib.

- bis auf die papar - eine Verbindung zu diesen Orten und dem christlichen
Glauben ausblendet.

4.2.1.1.1 Aufder Suche nach Herkunft: Genealogien als Monumente einer Wanderidee

Aus Aris Sicht wurde Island einzig aus dem damals noch heidnischen Norwegen
besiedelt. Sogar - oder gerade - den Landnehmern, auf die in den Mttartala am
Ende der Ib. die Bischofsgeschlechter zurückgeführt werden (exakt dieselben

Siedler, die später in der Lb. über oder von den Hebriden nach Island reisen), wird
explizit eine rein norwegische Herkunft attestiert: zu Beginn von Kapitel 2 zählt Ari
die vier (seiner Meinung nach offensichtlich wichtigsten) Landnehmer auf, die alle

nôrrœnn («norwegischer Herkunft», S. 6) waren bzw. aus der Gegend More in
Westnorwegen stammen sollten:

Hrollaugr, sonr Rognvalds jarls â Mceri byggöi austr a Siöu; Jtaöan era Sföumenn
komnir.
Ketilbjçrn Ketilssonr, maör nôrrœnn, byggöi suör at Mosfelli enu ofra; jaaöan era
Mosfellingar komnir.
Auör, döttir Ketils flatnefs, hersis nôrrœns. byggöi vestr l Breiöafiröi; Jaaöan era
BreiöfirÖingar komnir.
Helgi enn magri, nôrrœnn. sonr Eyvindr austmanns, byggöi norör i Eyjafiröi; Jraöan

era Eyfiröingar komnir. [Hervorhebungen durch die Verfasserin]

Erstaunlich ist, dass bei diesen Landnehmern die norwegische Abstammungslinie
bis auf die Erwähnung ihrer Väter gezielt verschwiegen wird. Im Gegensatz zur Lb.,
in der möglichst weit in den Genealogien zurückgegangen wird, um eine ansehnliche

Abstammung festzuhalten (entsprechend einer <Allianz zwischen Herrschaft und
Erinnerung>), verzichtet die Ib. (mit Ausnahme der JEttartala) sogar generell
darauf, Vorfahren weiter als eine zurückliegende Generation, man könnte es das

,Vater-Prinzip' nennen, aufzuführen. Das verwundert vor allem in den Fällen, in
denen sich Personen wie Bischof Gizurr, der lt. der Lb. verwandt war mit Olaf dem

tentums, der durch ein Wunder abgewendet worden sei (vgl. Siân Gronlie. Kristni saga and Medieval

Conversion History. In: Gripla, XV. Reykjavik 2005. S. 137-160, S. 155). Es gibt zudem keine

theologische Ausdeutung des heidnischen Glaubens, Ari erwähnt nur an einer einzigen Stelle ohne

nähere Erläuterung die heidnischen Tempel und zwar in Kap. 2: En hönumfekk hverr madr penning

til â lundi hér, en hann gaffé pat stdan til hofa (S. 7 «Und ihm gab jeder hier im Land einen
Pfennig, er wiederum gab das Geld dann den Tempeln.»). Offensichtlich ging er davon aus, dass

in der heidnischen Zeit genau wie in der christlichen Zeit Abgaben an die religiösen Zentren
geleistet wurden. Ari verzichtet somit darauf, Unterschiede zwischen den Glaubensrichtungen
darzulegen oder sich abzugrenzen - er verweist lediglich auf Gemeinsamkeiten und entzieht sich der

Auseinandersetzung mit der Dichotomie von heidnischer und christlicher Zeit, wie sie typisch für
die späteren Texte sein wird. Vielmehr legt Ari Wert auf die Assimilierung heidnischer und christlicher

Zeit (vgl. Hermann 2010, S. 150 f.).
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Heiligen (S 177/ H 143, S. 214)253, mit einer besonders eindrucksvollen
Abstammungslinie hätte schmücken können. Norwegen als das einzige Heimatland der
isländischen Siedler anzugeben, bedeutet zwar eine Fundierung der isländischen
Gesellschaft in norwegischen Verhältnissen (allen voran die Verwandtschaft mit
norwegischen Hersen, entsprechend der erwähnten Väter der Landnehmer), doch

gleichzeitig wird das Augenmerk durch einen konsequenten genealogischen Schnitt
verstärkt auf die Nachkommen der Siedler gerichtet.254 Dieses Mittel verfolgt genau
wie die Herauslösung der Königsviten durch die Bischöfe den Zweck, den Fokus

weg vom «alten Island mit seiner norwegischen Zugehörigkeit und den
Familienwurzeln» hin zum «neuen Island» zu schwenken.255 Hiermit geht eine überwiegend
prospektive statt einer retrospektiven Ausrichtung des Textes einher, d.h. es wird an
einer bestimmten Stelle der Geschichte eine Abgrenzung vollzogen, um einen

Neuanfang zu markieren.256 Den Ausführungen Assmanns zufolge spricht das

wiederum dafür, dass nicht primär ein Herrschaffsanspruch in der Ib. deklariert werden
soll, da Herrschaft allen voran Herkunft für ihre Legitimation benötigt, also eine

retrospektive Seite hat, die in der Ib. dafür jedoch entscheidend zu kurz kommt.257

Mithilfe der stringent fingierten Herkunft aus Norwegen sowie der Vermeidung
jeglicher religiöser Kontroversen wird die Geschichte linearisiert.258 Dies hat gemäß
Assmann den Zweck, den Bruch zwischen vorher und jetzt - im isländischen Fall
also den Umbruch und die Veränderung, die sich durch die Auswanderung ergeben
haben -, sinnvoll erscheinen zu lassen und zu betonen.259 Es wird also an dieser

253 Die b-Version der Lb. behauptet hingegen eine Verwandtschaft Gizurrs mit OlafTryggvason (vgl.
Jakob Benediktsson 1986, S. 215 Anm. 8). Diese Unstimmigkeit liegt darin begründet, dass zwei
verschiedene Mütter für Gizurr erinnert wurden, die Verbindung über die maternale Seite aber für
die Bemühungen in der Lb. spricht, eine genealogische Verbindung zwischen Gizurr und der
norwegischen Königsdynastie herzustellen.

254 Dass dieser genealogische Schnitt nicht schon bei der Landnehmergeneration selbst vollzogen wird,
hat wohl den Hintergrund, dass dann der Beweis einer norwegischen Herkunft nicht erbracht wäre,

der beispielsweise bei einem Aufenthalt in Norwegen am Königshof doch eine entscheidende
Rolle spielte („[...]; zwar geht die isländische Geschichte von der norwegischen aus und bleibt
mit ihr auch durch Aris Chronologie besonders verbunden, woraus sich aber keinerlei Abhängigkeit

herleiten lässt. Das Verhältnis zu Norwegen und seinen Königen erscheint demnach
problematisch, wenngleich es angesichts der Handelsverflechtungen, der gleichen Sprache und zahlreicher

Isländer im Gefolge des Königs zweifellos sehr dicht gewesen sein muss." Scheel 2012,
S. 139). Doch noch weitere Gründe, die Vatergeneration anzugeben, waren entscheidend für die
isländische Identität, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

255 Vgl. Theodore M. Andersson. The Icelandic Family Saga: An Analytical Reading. Harvard Studies
in Comparative Literature 28. Cambridge 1967, S. 225.

256 In diesem Kontext lässt sich auch erklären, wieso die Bischöfe Ari anwiesen, die Genealogien und
Lebensdaten der Könige aus seinem Text zu entfernen, wie Ari im Prolog vermerkt. So konnte die
Ib. .isländischer' erscheinen (vgl. Andersson 1967, S. 225).

257 Vgl. Assmann 2007, S. 70 f.
258 Vgl. ebd., S. 72 in Anlehnung an Erdheim 1988.
259 Diese Bestrebungen verstärken sich bis in das 14. Jahrhundert noch weiter durch die in Island

konstruierten Genealogien nordeuropäischer Königshäuser sowie deren Anbindung an
verschiedenste Herkunffsmythen. So lassen sich hierfür Texte mit unterschiedlichster Ausrichtung
und Intention anführen (vgl. Andreas Heusler. Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen
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Stelle der Ib. schon jener Sinngebungsrahmen der isländischen Besiedlung
ausgebildet, der in den späteren Landnahmeberichten des 13. Jahrhunderts dann den
Rahmen füir die charakteristische divinatorische Führung darstellt, womit die
Umstände der Landnahme, d.h. die Anfänge der isländischen Geschichte, semiotisiert
werden. Aufgrund der historisch erst späten Gesellschaftsformierung (Ende des 9.

Jahrhunderts) gibt es im isländischen Fall keine Gründungsmythen in illo tempore,
sondern nur solche in historischer Zeit. Diese sind charakteristisch für <heiße>

Gesellschaften, die mittels ihrer «geschichtlichen Mythen> (gemäß Assmann) ihre
Geschichte verinnerlichen und ihr Selbstbild fundieren:

Mythos ist die zur fundierenden Geschichte verdichtete Vergangenheit. Der
Unterschied, [... ] liegt darin, ob es sich dabei um „absolute" oder „historische" Vergangenheit

handelt. Im Falle der absoluten Vergangenheit [...] fundiert der Mythos das

Weltbild und Wirklichkeitsverständnis einer „kalten" Gesellschaft. [...] Im Falle der
„historischen" Vergangenheit fundiert der Mythos das Selbstbild einer „heißen
Gesellschaft", die ihr geschichtliches Werden [... ] verinnerlicht hat. Man kann diesen Unterschied

nicht treffender kennzeichnen als Eliade das getan hat: an die Stelle einer Se-

miotisierung des Kosmos tritt die Semiotisierung der Geschichte.260

Eine solche Semiotisierung der Geschichte kann zu einer «Linearisierung der
Geschichte> führen.261 Verfolgt man diesen Gedanken weiter, ergibt sich allerdings
die Frage, woran eine solche überhaupt angeknüpft werden konnte bzw. welchem

geschichtlichen Fortgang sie linear folgen sollte? Diese Frage beantwortet der Text
nicht explizit, da er über die Zeit vor der Landnahme nicht berichtet. Jedoch lassen

sich in Vor- und Nachwort (Prolog und ALttartala) implizite Hinweise darauf finden,
in welchem historischen Kontext Ari die Besiedlung sah: schon im Prolog wird eine

kontextlose, offenbar erst durch Ari konstruierte, Genealogie von König Harald
Schönhaar angeführt (Prolog, S. 3), die jenen nicht nur mit dem Norwegerkönig
Halfdan hvftbeinn, sondern auch mit dem aus dem Gedicht Ynglingatal bekannten
schwedischen Ynglingarkönig Olâfr trételgja verbindet.262 Mit diesem genealogisch-

Schrifttum. Berlin 1908). Ein Vergleich der Darstellungen findet sich auch im Anhang dieser

Abhandlung, S. 256: Aris Genealogie der norwegischen Könige und seine eigene.
260 Assmann 2007, S. 78.
261 An dieser Stelle muss einschränkend vermerkt werden, dass sich diese Linearisierung nicht auf alle

Aspekte der Geschichte bezieht, sondern zuvorderst auf den historischen Rahmen, den der
Verfasser für die Besiedlung Islands und das geschichtliche Werden der Isländer wählt. An den
entsprechenden Stellen wird noch darauf verwiesen werden, dass der Text durchaus auch Merkmale
eines zyklischen Geschichtsdenkens als Relikt vorchristlicher Zeit repräsentiert und damit eine

Synthese zweier konträrer Weltbilder darstellt.
262 S. Aris Genealogie der norwegischen Könige und seine eigene, Anhang S. 256. Die Forschung hat

vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts darüber diskutiert, ob diese Genealogie von
einem späteren Kopisten (man vermutete im Laufe des 12. Jahhrunderts) eingefügt worden wäre.
Als Hauptargument führte man hierbei die fehlende Kontextualität dieser Passage an. In diesem

Zusammenhang sah man auch Aris eigene Genealogie von eben jenem Schreiber als hinzugefügt
an (vgl. Jakob Benediktsson 1986, S. XVI). Einige vermuteten, dass diese allerdings der bereits
älteren Version der Ib. oder einem Notizteil zu Genealogien (sog. Schedœ) angehörte (vgl. Halldör
Hermannsson. Introductory Essay. In: The Book of the Icelanders (Islendingabôk) by Ari Thor-
gilsson. Ed. and transi, with an Introductory Essay and Notes by Halldôr Hermannsoson. Island-
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en Gedicht, entstanden um 900, verfasste der Skalde Fjööölfr ör Hvini einen
Lobpreis auf einen Herrscher namens Rçgnvaldr aus dem norwegischen Vestfold.263 Die
dort präsentierte Genealogie umfasst die Ahnenreihe der Ynglingardynastie aus

Uppsala in Schweden, die als Nachkommen des Fruchtbarkeitsgottes Frey bezeichnet

werden.264 Vor allem für Ari offenbar einschneidend war aber die Verknüpfung
der schwedischen Ynglinge mit den Vestfoldkönigen, die ihm mit großer Sicherheit
die Grundlage für seine Geschichtsdarstellung eröffnete. So wird angedeutet, dass

Olâfr trételgja Uppsala verließ (Sa âttkonr / jrâ Uppsçlum / loßa kyns / fyr Içngu

hvarf (Ynglingatal, Str. 26, S. 74; «Dieser Nachfahre / aus Uppsala / königlich
Geborener / verschwand für lange Zeit.»). Wenige Strophen später berichtet der
Skalde von der erfolgreichen Etablierung eines Königsgeschlechts in Norwegen,

ica, XX. Ithaca/ New York 1930. S. 1-46 sowie Björn Sigfusson 1944, S. 106). Diese Frage musste

jedoch letztendlich wegen fehlender Überlieferung unbeantwortet bleiben. Der einzige Grund,
der für eine solche These spricht, ist, dass Aris eigene Genealogie in diesem Text fehl am Platz
erscheint, da seine genealogische Verbindung mit einem Herrschergeschlecht vermutlich wenigstens

den Auftraggebern missfallen hätte und Ari daher vermutlich aufgefordert worden wäre, sie

zu entfernen (vgl. Jakob Benediktsson 1986, S. XVI). Dieser Gedanke wurde auch von Richard
North wieder aufgegriffen, wobei er ohne konkrete Hinweise diesen Einschub auf das 17.
Jahrhundert datiert (vgl. Richard North. Kurzweilige Wahrheiten: Ari und das Ynglingatal in den
Prologen der Heimskringla. In: Snorri Sturluson - Historiker, Dichter, Politiker. Hrsg. v. Heinrich
Beck. Berlin 2013. S. 171-216, S. 189). Daher scheint es schon plausibel, dass Ari seine eigene
Genealogie im Rahmen der Herauslösung von Konunga cevi und Aittartala, wie er selbst im Prolog
schreibt, für die zweite Fassung entfernt hat (nicht plausibel ist jedoch, dass auch die Genealogien
der Auftraggeber als Teil der Aittartala (vgl. S. 26 f.) herausgelöst wurden, was wiederum für ein
bewusstes Platzieren des gesamten Anhangs in der zweiten Fassung spricht). Es ist zu bedenken,
dass letztendlich nicht eindeutig klärbar ist, ob diese Passagen tatsächlich Einschöbe sind oder von
Ari selbst als Teil der ersten (oder erst zweiten) Fassung konzipiert wurden. Immerhin könnten
eine mögliche fehlende Kontextualität oder die eigene überhöhende Genealogie deshalb so prägnant

erscheinen, weil ihr einstmaliger Kontext in der älteren Fassung nach der Herauslösung
anderer Teile wegfiel. Sollte man dennoch der Vermutung, dass die Genealogien von Harald Schönhaar

und Ari spätere Einschübe sind, zustimmen, so muss man trotzdem aus folgenden Gründen
davon ausgehen, dass sie aus der älteren Version der Ib. stammen: Erstens liegt es nahe, dass ein
mittelalterlicher Historiker sich in seinem Text namentlich (im isländischen Fall nicht ungewöhnlich

im Rahmen einer Genealogie) verewigt, zweitens scheint es unwahrscheinlich, dass jemand
anderes als Ari selbst ihm eine derart gewichtige Herkunft hätte zukommen lassen und drittens
funktioniert Aris eigene Genealogie und deren implizierte Aussage nicht ohne die vorangestellte
Ahnenreihe von König Harald Schönhaar, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Somit stammen
diese Passagen mit großer Wahrscheinlichkeit von Ari selbst, weshalb im Folgenden auch eben
davon ausgegangen wird.

263 Dieses Gedicht wurde nur im Rahmen von Snorris Einarbeitung in die Y.s. überliefert und wird
entsprechend aus jener zitiert.

264 Den einzigen Hinweis, den das Ynglingatal auf eine Abkunft von Frey bzw. Yngvi-Frey gibt (vgl.
Joan Turville-Petre. On Ynglingatal. In: Medieval Scandinavia, 11. Odense 1978-79. S. 48-67,
S. 53 ff.), sind indirekte göttliche Bezeichnungen einzelner Figuren als Freys afspringr, Yngva

pjödar, Freys âttungr («Freys Nachkomme, von Yngvis Volk, Freys Verwandter»), wegen derer

man vermutet, diese Namen hätten möglicherweise auch am Beginn des Gedichts gestanden (vgl.
Walter Baetke. Yngvi und die Ynglinger. Eine quellenkritische Untersuchung über das nordische
„Sakralkönigtum". Sitzungsberichte der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Philologisch-historische Klasse, 109,3. Berlin 1964, S. 90 sowie weiterführende Literatur in Anm.
l) oder Fjçlnir sei eine andere Bezeichnung für Frey (vgl. Turville-Petre 1978-79, S. 53).
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woraus nachträglich Ölafrs Auswanderungsziel bestimmt wird: Ok nidkvîsl / i Nôr-
egi / prôttar Prôs / ofprôazk haßi (Ynglingatal, Str. 31, S. 82; «Und der Zweig / in
Norwegen / des Odin- [oder Frey-] Geschlechts / war sehr gewachsen.»).265 Unab-

2fo Es wurde in der Forschung verschiedentlich vermutet, dass dieses und andere Gedichte keine

Genealogien seien, sondern schlichtweg Königslisten, in denen zum Beispiel verschiedene, u.U.
auch mehrere Generationen auseinanderliegende Herrscher genannt werden (vgl. Jön Jöhannes-
son 1956, S. 60), wofür mehrere Wendungen in Bezug auf Gudroör und Olâfr im Ynglingatal sprechen

wie z.B. sas fyr Içngu vas (Ynglingatal, Str. 30, S. 80) oder réd Olâfr [... ] fordum (Ynglingatal,
Str. 31, S. 82). Hierbei ist zu bedenken, dass auch erst Ari, wohl in Folge einer Missinterpretation
abgeleitet von Yngvi, dem .Geschlecht' der Ynglingarkönige ihren Namen gab (vgl. ÄLttartala,
S. 27), obwohl im Ynglingatal nur selten Hinweise auf verwandtschaftliche Beziehungen zu finden
sind (u.a. weil keine Patronyme genannt werden): „Yngvi here [d.i. in Skaldengedichten] denotes
the head of a clan. The name is never used for historic persons. It belongs to an early stratum of
heroic legend, where tribal leaders, eponyms and mythological figures are found in the same
milieu. [...] The status of Yngvi as a founder-figure derives in some way from common Germanic
mythology. [...] It could indicate 'member of the Inguaevonian war-band', i.e. a confederacy of
warriors celebrated in heroic tradition whose members were prized as ancestors of historic families)

Icelandic genealogists produced a different interpretation of the phrase allvaldr Yngva
pjodar. For them, it implied that an Yngvi must be the ultimate ancestor of the Swedish royal family"

(Turville-Petre 1978-79, S. 54 f.). Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Skalde hjôôôlfr
überhaupt eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen dem Auswandererkönig Olâfr trételgja
aus Uppsala und dem folgenden König Halfdan [hvitbeinn] sah, schließlich schreibt er am Ende

von Strophe 26: Sd âttkonr j frd Uppsçlum / lofda kyns / fyr Içngu hvarf (Ynglingatal, Str. 26, Y.s.

Kap. 43, S. 74, «Dieser Nachfahre / aus Uppsala / königlich Geborener / verschwand für lange
Zeit.»), wobei man frâ Uppsçlum auch mit «von Uppsala (weg)» übersetzen könnte: «Dieser
Nachfahre / von Uppsala (weg) / der königlich Geborene / verschwand für lange Zeit.»). So oder
so bedeutet das nicht zwingend, dass er sich überhaupt andernorts niederließ und dort
Nachkommen hatte. Der einzige Hinweis auf eine verwandtschaftliche Abfolge folgt erst in
Strophe 31 (Ynglingatal, Str. 31, S. 82) mit der Bezeichnung nidkvisl «der Zweig des Odin- [oder
Frey-] Geschlechts» und impliziert gleichzeitig eine unklare Verbindung zu Odin. Möglicherweise

war damit aber auch Frey gemeint (vgl. IF, Anm. 1, S. 82), was zwar dem ersten Teil des

Gedichts entsprechen würde, aber eindeutig nicht aus dieser Strophe hervorgeht. Der Skalde hatte
es wohl selbst mit verschiedenen Erinnerungsfragmenten mehrerer Genealogien zu tun und
versuchte sie zusammenzuführen (vgl. Elias Wessén. Studier tili Sveriges hedna mytologi och fornhis-
toria. Uppsala Universitets ârsskrift 1924. Filosofi, sprâkvetenskap och historiska vetenskaper, 6,
S. 63 f.). Es ist schwer festzustellen, ob er bereits die Idee einer chronologisch abfolgenden Genealogie

hatte oder ob diese erst im Rahmen der hochmittelalterlichen Rekonstruktionen entstand
(zumal die verwandtschaftlichen Beziehungen ausschließlich Snorris Prosatext der Y.s. entstammen).

Einiges spricht dafür, dass an etlichen Stellen des Gedichts nicht allzuviel Wert auf die
zweifellose Verwandtschaft der genannten Könige gelegt wurde, wohl aber darauf, sie (nicht zwingend

durch Verwandtschaft, sondern möglicherweise auch über Eigenschaften, Zugehörigkeiten -
wie die zu einer bestimmten sozialen Gruppe) miteinander in Verbindung zu setzen. Diese Ambitionen

erscheinen vor allem daher sinnvoll, weil eine soziale Gruppe stets nach Identitäts-
fundierung strebt und im ausgehenden 9. Jahrhundert diese mit Sicherheit aufgrund verschiedener

soziokultureller Prozesse auf dem Kontinent sowie der Wikingerexpansionen und dadurch
entstehende kulturelle Kontakte aufkamen. Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, dass das

Ynglingatal auf einen König namens Rçgnvaldr ausgerichtet ist und die personale Identität im Zuge
der Entwicklung der Königtümer (Ende des 9. Jahrhunderts, zur Zeit König Harald Schönhaars)
in Skandinavien Bedeutung bekam. Das bezeugt dann auch das später, Ende des 10. Jahrhunderts.,
entstandene Gedicht Hdleygjatal des Skalden Eyvindr Skâldaspillir, in dem die Herkunft des Jarl
Hâkon Sigurôarson und seiner Vorfahren, den Ladejarlen in Nidaros, Norwegen, von dem Gott
Odin beschrieben wird.
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hängig davon, ob nun diese Wanderidee bereits im Ynglingatal intendiert war oder
nicht, eröffnet auf dessen Basis die eingeschobene Genealogie von König Harald
Schönhaar im Prolog der Ib. den rekonstruierten historischen Hintergrund, vor dem
die Besiedlung Islands platziert wird: der Wanderung einer Königsdynastie von
Schweden nach Norwegen. Diese wird dann am Ende der Ib. in den JEttartala in
Aris eigener Genealogie bis nach Island fortgeführt, indem er seine Vorfahren von
Olâfr trételgjas Sohn Halfdan hvitbeinn ableitet.266 Das bedeutet, dass allein die

Königsgenealogie im Prolog und Aris eigene in den JEttartala als Monument
historischer Ereignisse dienen.

Seine eigene Genealogie knüpft Ari jedoch nicht nur an die (offenbar bekannte)
Ynglingarabstammung des Ynglingatal an, sondern stellt ihr als erster Verfasser
darüber hinaus Götter euhemerisiert als Könige voran:

Pessi eru nçfn langfeöga Ynglinga ok Breiöfiräinga: I. Yngvi Tyrkjakonungr. II. NjçrcSr
Sviakonungr. III. Freyr. [...] XXV. Halfdan hvitbeinn Upplendingakonungr. [...]
XXXII. Öleifr feilan, es fyrstr byggöi jieira â Islandi. [...] XXXVI. [...] en ek heitik Ari.
(/Ettartala, S. 27 f.)

Dies sind die Namen von den Nachkommen aus dem Geschlecht der Ynglingar und
der Leute aus dem Breiöafjord: I. Yngvi, der Türkenkönig. II. Njörd, König der
Schweden. III. Frey. [...] XXV. Halfdan hvitbeinn, König über die Upplönd. [...]
XXXII. Öleifr feilan, der als erster von ihnen auf Island wohnte. [...] XXXVI. [...] und
ich werde Ari genannt.267

266 Die Idee einer Wanderung wurde bereits durch Andreas Heusler und Walter Baetke ansatzweise
untersucht (vgl. Heusler 1908, bes. S. 37 ff. sowie Baetke 1964, bes. S. 98 ff.), allerdings lediglich
im Hinblick auf ihren gelehrten Hintergrund, woraus dann bei Heusler phantasiereiche Konstruktionen

wurden, die Baetke zu fast schon dogmatischen Ungetümen wie „euhemeristische
Klitterungen" weiterentwickelte: „der Phantasie der Dichter und Mythologen waren im Grunde keine
Grenzen gesetzt." (Baetke 1964, S. 102). Doch eben jene Grenzen setzen das kulturelle Gedächtnis

bzw. Erinnerungsträger.
267 Problematisch im Hinblick auf das Ynglingatal ist, dass der Text seine Genealogie offiziell mit

einer Figur namens Fjçlnir beginnt und keine Rede von der später von Snorri in der Ynglinga saga
beschriebenen Ahnenfolge der Götter Odin, Njörd und Frey ist. Von Frey sollen laut Snorri
(wegen des Namens Yngvi-Frey) wiederum die Ynglingar abstammen. Es ist jedoch aufgund eben

jener fehlender Namen im Ynglingatal Ari zuzuschreiben, als erster (wenn auch inspiriert durch
das Ynglingatal) in einem literarischen Text eine Ahnenreihe genutzt zu haben, die explizit auf
Figuren mit mythologischen Namen (also Göttern) zurückgeht. Allerdings werden diese im
gleichen Zug offenbar euhemerisiert, indem sie als konungr «König») bezeichnet werden. Irritierend
ist jedoch, dass lediglich die ersten beiden Götter (nämlich Yngvi und Njörd) konkret als Könige
bezeichnet werden, wohingegen Frey an dritter Stelle keine solche Bezeichnung erhält. Das
erscheint recht uneinheitlich, zumal Frey sicherlich ebenfalls einer Euhemerisierung unterzogen
werden hätte müssen, um ihn eindeutig nicht als göttliche Figur darzustellen. Diese Tatsache fand
in den bisherigen einschlägigen Abhandlungen wie denen von Heusler 1908, Baetke 1964 oder
Claus Krag (Ynglingatal og Ynglingasaga. En Studie i historiske kilder. Studia Humaniora, 2. Oslo
1991) keine Beachtung. Es scheint nur zwei mögliche Beweggründe hierfür zu geben: entweder
hätte Ari damit dem Ynglingatal seinen Quellenwert und der Ynglingardynastie ihren repräsentativen

Ahn entzogen, womit ein Rückgriff unmöglich geworden wäre, oder er transportiert mit
seinem Text eine möglicherweise ältere Vorstellung: nicht nur in vorchristlichen Texten, sondern
noch in der H.N. trifft man die Darstellung Yngvis als sterblichen König an, dessen Nachfahren
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Hinter dieser Abstammung versteckt sich offenbar die Idee einer großräumigeren
Ost-West-Wanderung, die über die Quelle Ynglingatal hinaus auf einen trojanischen
Ursprung zurückgeführt wird: beginnend mit dem Stammvater Yngvi im türkischen
Gebiet (Yngvi Tyrkjakonungr, S. 27) setzt die Wanderbewegung ein, geht über
Schweden (Njörd, König der Schweden) und Norwegen (Halfdan hvitbeinn, König
über die norwegischen Upplönd) hinweg zu dem Landnehmer Öleifr feilan in Island
und endet schlussendlich bei Ari selbst und damit der Verfassergegenwart.268 Daraus
lässt sich ableiten, dass Ari aus dem Ynglingatal heraus als erster Skandinavier die

Vorlage für eine historische Wanderung rekonstruierte und sie über seine Quelle
hinaus mittels einer gelehrten Vorstellung, der des trojanischen Ursprungs, in eine
weitaus umfassendere Wanderbewegung einschloss, um seine eigene Ahnenlinie
dann bis nach Island fortzuführen. Damit aktualisiert Ari den Stellenwert des

Ynglingatals für seine Zeit (sicher auch aus seiner persönlichen Ambition heraus) als

historische Quelle, indem er sie als kompatibel mit den ihm bekannten gelehrten
Konzepten mittelalterlicher Geschichtsschreibung darstellt.269

Njörd und Frey göttlicher Abstammung seien: Hos amhos tota illorum posteritas per longa saecula ut
deos venerati sunt (H.N., Kap. IX, S. 74). Es schien also offenbar nicht zwingend ein Widerspruch
darin zu liegen, dass eine Figur göttlicher Herkunft war und doch gleichzeitig von einem Sterblichen

abstammte. Möglicherweise zeigt sich hierin ein Relikt aus einer Zeit, in der die Sphären
verschiedener Wesen noch nicht getrennt waren, wie auch Turville-Petre für den Hintergrund des

Ynglingatal konstatierte (s.o.: „It [i.e Ynglingatal; LW] belongs to an early stratum of heroic
legend, where tribal leaders, eponyms and mythological figures are found in the same milieu."). Legt
man dieses vorchristliche Verständnis zugrunde, dürfte es auch den christlichen Autoren deutlich
leichter gefallen sein, euhemerisierte Könige einer Genealogie voranzustellen, deren Abkömmlinge

eindeutig göttlicher Herkunft waren. Weitergehend stellt sich dann auch die Frage, ob man hier
tatsächlich von einer Euhemerisierung (im gelehrten Sinne; vgl. Weber 1994) Yngvis und Njörds
ausgehen muss oder ob dieser Darstellung nicht die Vorstellung einer ineinander übergehenden
Götter- und Menschenwelt zugrunde liegt, die erst gar keine Widersprüche zwischen göttlicher
und menschlich-heroischer Herkunft aufwirft (s. generell dazu den erhellenden kritischen Beitrag
von Jens Peter-Schjodt. Freyr and Frööi and Some Reflections on Euhemerism. In: Analecta sep-
tentrionalia: Beiträge zur nordgermanischen Kultur- und Literaturgeschichte. Gewidmet Kurt
Schier zu seinem 80. Geburtstag. Hrsg. v. Wilhelm Heizmann. RGA Ergbd., 65. 2009. S. 567-579).

268 Die Grundlage für eine solche Assoziation werden wahrscheinlich kontinentale fränkische Quel¬
len gewesen sein, welche die Trojasage rezipierten bzw. eine euhemerisierte Darstellung von
Götterfiguren implizierten (vgl. Heusler 1908, S. 37-43; Rudolf Simek. Der lange Weg von Troja nach
Grönland. Zu den Quellen der gelehrten Urgeschichte in Island. In: Germanisches Altertum und
christliches Mittelalter. Festschrift für Heinz Klingenberg zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Bela Brog-
yanyi. Schriften zur Mediävistik, 1. Hamburg 2002. S. 315-327, S. 320 ff.; einen kurzen, aber
hilfreichen Überblick über die umfangreichen Forschungspositionen zu diesem Thema hat Heinrich
Beck zusammengestellt (s. Heinrich Beck 1994b. Yngvi Tyrkja Konungr. In: Sagnafüng helgaö
Jönasi Kristjänssyni sjötugum 10. april 1994. Fyrri hluti. Reykjavik 1994. S. 55-68). Dieser
Wandertheorie begegnet man erst wieder in deutlich späteren Texten des frühen 13. Jahrhunderts, wie
der Ynglinga saga und in der Hauksbôk im Pättr afUpplendingakonungum.

lm Die Verbindung zwischen Skandinavien und Troja war bereits vor Ari in der festlandeuropäischen
Historiographie bekannt, so z.B. in der Historia Brittonum um 820 oder bei Dudo von Saint-

Quentin in seinem Text De moribus et actis primorum Normanniae ducum, Anfang des 11. Jahrhunderts.
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Auffällig ist, dass in Harald Schönhaars Genealogie im Prolog (sowie in Analogie
dazu in Aris eigener Genealogie) an den Stellen, wo sie sich eigentlich inhaltlich am
Ynglingatal orientiert, Widersprüche zu jenem sowie zur späteren Y.s. auftreten: zum
einen wird König Halfdan hvitbeinn als Upplendingakonungr bezeichnet, obwohl er
laut der Strophe 27 des Ynglingatals keine konkrete Verbindung zu den norwegischen

Opplönd hatte (S. 76).270 Zum anderen trägt König Goöroär einen in keinem
älteren Text vorkommenden Beinamen (nämlich veiöikonungr «Jagdkönig»), der
auf ein Herrschaftsgebiet im mittleren Norwegen deutet.271 Es liegt nahe, dass beide

Varianten, die des Upplendingakonungr sowie Goöroörs Beiname, Ari zugunsten
eines Ortswechsels zuzuschreiben sind, da er offenbar bewusst den norwegischen
Teil der Ynglingarfamilie nach Olâfr trételgja in den norwegischen Opplönd statt im
südöstlich gelegenen Vestfold platzieren wollte.272 Diese Landschaft in Mittelnorwegen

passt deutlich besser zu Aris Wanderidee über Norwegen hinweg Richtung
dem westlich gelegenen Island als eine Verortung der Ynglingardynastie im
südöstlich gelegenen Vestfold. Auf der Grundlage dieser Konstruktion lässt sich

vermuten, dass sich für Ari die isländische Landnahme gemäß dieser linearen

Geschichtsanbindung im Kontext der Ost-West-Wanderungsbewegung unweigerlich

ergeben musste, was erklären würde, weshalb er auch keine weitere Begründung
für die Landnahme für notwendig hielt.

Interessant und kaum erklärbar ist hingegen die Rolle von Aris Familie innerhalb
dieser Wanderungsidee, die sich in seiner eigenen Genealogie manifestiert: zuerst
einmal sorgt er basierend auf der bereits konstruierten Genealogie Harald Schön-

270 Aris Darstellung versucht dann später Snorri zu rechtfertigen, indem er zwischen der Ynglingatal-
Strophe und Aris Darstellung eine Verbindung herstellt, die nicht sehr überzeugend wirkt: Halfdan

habe Asa, die Tochter des Königs Eysteinn aus Opplönd geheiratet und sei daher mit diesem
Gebiet verbunden, herrschte, lebte und starb jedoch in Vestfold (vgl. Y.s. Kap. 43, S. 75 f).

271 Vgl. Joan Turville-Petre. The Genealogist and History. In: Saga-Book of the Viking Society, XX.
London 1978-81. S. 7-23, S. 19. Joan Turville-Petre stellt heraus, dass erst Snorri sich dieser beider
Beinamentraditionen bewusst geworden sei, weil dieser die beiden (semantisch nicht kompatiblen
Beinamen inn gçfugldti «der Vornehme» und veidikonungr «Jagdkönig») in der Y.s. als Varianten
auffuhrt. Ari scheint die Variante des Jagdkönigs (wenigstens in der Literatur) begründet zu
haben, da (bis auf zwei) auf Ari folgende Texte mit einer genealogischen Verbindung zwischen
Goöroär und Harald Schönhaar mit Aris Darstellung einhergehen (vgl. Turville-Petre 1978-81,
S. 19).

272 Berechtigterweise ist einzuwenden, dass eine historische Entwicklung dieser Königsfamilie sich
derart eher nicht ereignet haben wird und bereits das Ynglingatal Familien miteinander
verknüpfte, die tatsächlich in der Form nicht verwandt waren (vgl. Wessén 1924, S. 63). Durch die
fatale Vermischung von literarischer Konstruktion und historischer Faktizität folgert Turville-Petre
jedoch folgenschwer, dass Aris Verweis auf den Familiensitz in den Opplönd deshalb zustande
kam, weil ihm die historischen Geschehnisse sowie die entsprechend arbiträre Familienverbindung

im Ynglingatal (einer etwa zweihundert Jahre zuvor entstandenen Quelle) bewusst
gewesen sei und er diese Zusammenführung zugunsten anderer Ziele akzeptierte (vgl. Turville-Petre
1978-81, S. 8). Wahrscheinlicher aber ist es, dass die Könige zu der Zeit noch gar nicht mit den

norwegischen Opplönd verbunden waren (worauf auch fehlende Hinweise im Ynglingatal
hindeuten), sondern sich ihr Einflussgebiet, wie das Ynglingatal und auch Snorri festhalten, vielmehr
im südwestlich gelegenen Vestfold befand. Die Opplönd-Idee beruht wohl einzig und allein auf
der Basis frühester isländischer historiographischer Texte, an deren Anfang Aris Darstellung steht.
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haars im Prolog dafür, dass die späteren norwegischen Könige allesamt von jenem
abstammen (in Kap. 7, S. 14 stellt er Olaf Tryggvason als den Urenkel von Harald
Schönhaar vor und wendet sich damit gegen die ihm bekannte Ahnenfolge, gemäß
derer Olaf Tryggvasons Großvater Tryggvi Haralds Sohn gewesen sei statt dessen

Onkel) - eine Genealogie, die erst einige spätere Quellen teilen und die mit hoher
Wahrscheinlichkeit als Anis Konstruktion zu bewerten ist.273 An diese somit kohärente

königliche Abstammungslinie reiht er dann in den JEttartala seine eigene
Familie an, indem er Hälfdan hvitbeinn einen Sohn namens Goäroör zur Seite stellt,
von dem wiederum Aris Ahnenreihe abzweigt:

XXV. Halfdan hvitbeinn Upplendingakonungr. XXVI. Goöreör. XXVII. Ölafr. XXVIII.
Helgi. XXIX. Ingjaldr, döttursonr Siguröar Ragnarsonar loöbrökar. XXX. Oleifr enn
hviti. XXXI. Forsteinn enn rauöi. XXXII. Oleifr feilan, es fyrstr byggöi Jreira â Islandi.
[...] XXXVI. [...] en ekheitik Ari. (ÄLttartala, S. 27 f.)

XXV. Halfdan hvitbeinn, König über die Upplönd. XXVI. Goöraör. XXVII. Ôlâfr.
XXVIII. Helgi. XXIX. Ingjaldr, der Enkel von Sigurör, dem Sohn von Ragnarr loöbrök.
XXX. Oleifr enn hviti. XXI. Forsteinn enn rauöi. XXXII. Oleifr feilan, der als erster von
ihnen auf Island wohnte. [...] XXXVI. [...] und ich werde Ari genannt.

Die Herkunft dieses Goöraör ist ungewiss und es liegt nahe, dass Ari bei dieser Figur
den besagten, einige Generationen später genannten, Goöroör veiöikonungr (bzw.
inn gçfuglâti gemäß dem Ynglingatal und der Y.s.), den Großvater König Rçgnvaldrs

273 Diese Beobachtung wurde bislang nicht ausreichend in den Diskussionen um die Genealogien in
der Ib. berücksichtigt (so z.B. bei Turville-Petre 1978-81, S. 21). Ganz ähnlich überliefert auch das

spätere Nôregs konunga tal (um 1190 entstanden und ganz im Zeichen von Sœmundrs Genealogie
der Oddaverjar stehend), dass die ersten zehn Norwegerkönige alle Nachfahren von Harald
Schönhaar gewesen seien und stützt sich dabei auf Saemundr als Quelle für die beschriebenen cevi

«Lebensdaten/ Lebensberichte»: Nu hefir ek talt / tiu landreka / pa er huerr var / fra Haralldi //
inta ek sua / cedui peirra / sem Sœmundr / sagdi hinnfrodi (Nôregs konunga tal, In: Flateyjarbok. En
samling af norske kongesagaer med inskudte mindre fortœllinger om begivenheder i og udenfor
Norge samt Annaler. Udg. e. offentlig foranstaltning, II. Christiania 1862. S. 533-701, Str. 40,
S. 524; «Nun habe ich aufgezählt / zehn Herrscher / von denen jeder / von Harald abstammte //
ich fügte so / ihre Lebensdaten ein / wie es Saamundr / der Gelehrte berichtete.»). Aus der Strophe

geht jedoch nicht eindeutig hervor, dass schon Saemundr die Abstammung dieser Herrscher
von Harald Schönhaar behauptete. Die zweite Halbstrophe lässt sich durchaus als inhaltlich
unabhängiger Teil betrachten, wodurch der Verweis auf Saemundr sich auf die Lebensdaten der Herrscher

beschränkt. Doch davon unabhängig drängt sich die Frage auf, warum Ari (im Gegensatz zu
Sœmundr, der seine Familie dem norwegischen Königshaus ja anscheinend angliedern wollte)
trotz des offenbar distanzierenden Versuchs gegenüber Norwegen in der Ib. gleichzeitig den
Norwegerkönigen zu einer herrschaftslegitimierenden Genealogie verhalf. Eine mögliche Erklärung
dafür wäre, dass dies in erster Linie der Sicherung der Existenz der isländischen Oberschicht (evtl.
sogar gerade der Kirchenvertreter, d.h. eben Aris Umfeld) diente, die hinsichtlich wenigstens
gewisser politischer Anerkennung, wirtschaftlicher Interessen sowie internationaler (vorrangig
kirchenpolitischer) Belange von Norwegen und dessen Königsherrschaft trotz der Herausbildung
eigener insularer Strukturen abhängig war. Ein über einzelne Personen hinausgehendes Bedürfnis
ist vor allem deshalb zu vermuten, da viele der hochmittelalterlichen Texte diese Abstammung
verzeichnen, so z.B. die Olafs saga Tryggvasonar (kurz OIO) des Mönchs Oddr Snorrason
(entstanden auf Latein kurz nach 1200 und kurz danach übersetzt, vgl. Olâfs saga Tryggvasonar eftir
Odd munk. IF XXV. Ölafur Halldörsson gaf üt. Reykjavik 2006, Kap. 1, S. 127) uvm.
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und Urgroßvater Olaf Tryggvasons, als Beispiel vor Augen hatte.274 Von Halfdans
Sohn Goöroör berichtet zwar auch Snorri in der Y.s., doch scheint jener seine
Informationen einzig aus der Ib. bezogen zu haben, da er keine über dessen Namen
hinausgehenden Details über Goöroör mitzuteilen weiß: Pau Hälfdan ättu tvä sonu,

Eystein ok GuÖr0d (Y.s. Kap. 44, S. 75, «Äsa und Hälfdan hatten zwei Söhne,

Eysteinn und Guöroör.»).275 Die Figur Goöroör als Stammvater von Aris Familie
bewirkt, dass jene nicht etwa ein ,Ableger' der Königsgenealogie ist, sondern sie (im
Hinblick auf Harald Schönhaars Abstammung) eine in einer vollwertigen
Parallelentwicklung entstandene Familie darstellt. Damit behauptet Ari, er stamme genau
wie das norwegische Herrschergeschlecht direkt - in einer quasi gleichwertigen
Parallelentwicklung - von den Ynglingarkönigen ab. Wie das obige Zitat zeigt,
beansprucht Ari demnach dieselbe Abstammung, die auch Harald Schönhaar aufweisen
kann (vgl. Prolog, S. 3).276 Damit geht nicht nur eine Identifikation mit einer
mächtigen Abstammungslinie, sondern auch eine gleichzeitige Abgrenzung gegenüber

den sich aus dieser Finie ebenfalls später entwickelnden Norwegerkönigen
einher. Norwegen wird also nicht als ,klassisches' Mutterland dargestellt, denn wenn
sowohl die norwegischen Könige als auch seine Familie von dem bereits in
Schweden etablierten und nach Norwegen gewanderten Königsgeschlecht abstammen,

stehen beide hinsichtlich ihrer Herkunft auf einer Stufe.277 Mithilfe der bis
Island fortgeführten Wanderung kann repräsentativ für alle Isländer sowohl eine

Einordnung in einen überregionalen - historischen - Kontext erfolgen als auch eine
Identifikation mit dem Heimatland Norwegen, ohne dass daraus eine Verpflichtung
abgeleitet hätte werden konnte.

Aris eigene Genealogie am Ende der Ib. zeigt, dass es offenbar ein aktuelles
Bedürfnis für ihn war, seine isländische Identität nicht nur an die bekannten
Herleitungen anderer Familien wie beispielsweise an die im Ynglingatal belegte
Herkunft der Ynglingarkönige anzuknüpfen, sondern eine auch darüber hinausgehende
Herkunft zu konstruieren. Deshalb griff Ari als einer der ersten Verfasser nicht nur

274 Zu dieser Überlegung und dem Hintergrund dieser Konstruktion s. Aris Genealogie der norwegi¬
schen Könige und seine eigene, S. 256. Jon Jöhannesson macht in seinem Aufsatz Olafur konungur
GoSrödarson darauf aufmerksam, dass die mittelalterlichen Verfasser in Genealogien häufig
Namen in Analogie zu anderen Genealogien oder Personenpaaren rekonstruierten, wie es auch hier
vorstellbar wäre (vgl. Jon Jöhannesson. Olafur konungur Goöröäarson. Sldrnir, CXXX. Reykjavik
1956. S. 51-63, bes. S. 61 ff.).

275 Aris Abstammung findet man in gleicherweise auch in den S- und H-Versionen der Lb. (S 95/ H
82, S. 136) sowie im Pdttr af Upplendingakonungum, dort allerdings ohne die Nennung von Oläfr,
Goöroörs Sohn (vgl. Turville-Petre 1978-79, S. 49 Anm. 8), was für den bedarfsgerechten
Rekonstruktionscharakter dieses Abschnitts der Genealogie spricht. Es scheint, als ob die Texte, die noch
im 12. Jahrhundert entstanden, sich sehr aufAri als Quelle stützten, während ab dem 13. Jahrhundert

Snorris Darstellung nicht nur erst existent, sondern offenbar auch populärer wurde.
276 Richard North stellt zudem heraus, dass Ari in dieser Genealogie durch den Umweg über eine

Verwandtschaft mit dem sagenhaften Dänenkönigssohn und Wikinger Ragnarr loöbrök auch
Verbindungen zu dessen Familie der Skjçldungar und damit auch zum dänischen Königshaus
herzustellen versuchte (vgl. North 2013, S. 209).

277 Vgl. North 2013, S. 188 f.
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auf genealogische Verbindungen zu einflussreichen Familien zurück, wie es noch
Saemundr wahrscheinlich wenige Jahrzehnte vor ihm durch eine Anbindung seiner
Familie (der Oddaverjar) an die Ahnenreihe der Norwegen- bzw. Dänenkönige
(Familie der Skjçldungar) tat,278 sondern rekonstruierte neben seiner Anknüpfung
an das Herrschergeschlecht der schwedischen Ynglingar zusätzlich eine trojanische
Herkunft von dem Türkenkönig Yngvi, allerdings ohne dabei eine mögliche christliche

Anbindung (obwohl sie ihm durchaus aus den fränkischen Quellen bekannt
war) anzuführen, wie es dann erst deutlich später die um 1300 entstandene Hauks-
bök tut. Diese Bestrebungen sowie die Verbindung mit Troja deuten auf Aris
zweifellosen Wunsch hin, seine eigene Abstammung zu internationalisieren. Welche

persönlichen Ansprüche er daraus abgeleitet sah und ob diese Darstellung über Aris
Bedürfnis hinaus auch kollektive Relevanz hatte, bleibt hingegen unklar.279 Im Text
der Ib., der sich auf die gesamte isländische Gesellschaft beziehen soll, wird jedoch
deutlich, dass die Väter der zu Beginn genannten Landnehmer keine genealogische
Verbindung zu den späteren Norwegerkönigen aufweisen und sämtliche genealogische

Verbindungen zwischen Isländern und dem norwegischen Königshaus
ausgeblendet werden (s. wie zuvor als Beispiel genannt Bischof Gizurr), wodurch
offensichtlich eine bewusste Abgrenzung bewirkt werden soll. Ob Aris Genealogie als

repräsentativ für Herkunffsbemühungen anderer isländischer Familien oder einzel-

278 Vgl. Bjarni Guönason. Um Skjöldungasögu. Reykjavik 1963. S. 152-163, Einar Ölafur Sveinsson.

Sagnaritun Oddaverja: nokkrar athuganir. Reykjavik 1937, S. 11-16 sowie Stefan Karlsson.

Frööleiksgreinar frâ tôlftu öld. In: Sjötlu ritgeröir. Helgaöar Jakobi Benediktssyni 20. jüll 1977, 1.

Ed. by Einar G. Pétursson, Jonas Kristjänsson. Reykjavik 1977. S. 328-349, S. 347.
279 Richard North geht so weit, Ari als Rivalen des Gelehrten Saemundr zu betrachten, und meint, Ari

habe ihn in seinem Ansehen mit dieser umfassenderen Ahnenreihe übertrumpfen wollen (vgl.
North 2013, S. 209). Ob solche möglichen Rivalitätsgedanken innerhalb der isländischen Gesellschaft

der Zeit generell aufkamen, kann, wenn überhaupt, nur vermutet werden. Fest steht jedoch,
dass Saemundr in irgendeiner Form ebenfalls über die Landnahme Islands schrieb, weil die S-

Version der Lb. am Ende eines ihrer ersten Berichte wie folgt auf Saemundr rekurriert: Svd sagdi
Sœmundr prestr enn frôdi (S 3, S. 34; «So berichtete es Saemundr der Gelehrte.»). In dem
Abschnitt, auf den sich dieser Beleg zu beziehen scheint, wird beschrieben, dass Island von einem

gewissen Naddoddr und seinen Leuten gefunden wurde, als dieser von einer Fahrt aus Norwegen
zu den Färöern westlich ins Meer abgetrieben wurde. Ihre erste Landbegehung wird relativ
ausführlich beschrieben genau wie ihre Rückfahrt zu den Färöerinseln. Es lässt sich also daraus schließen,

dass Saemundr offenbar viel detailreicher über die Landnahme zu berichten wusste, als Ari es

in der Ib. tut. Dass Saemundr bereits zu Aris Lebzeiten eine große Rolle innerhalb gelehrter Kreise
spielte, machen auch zwei Bemerkungen in der Ib. deutlich: Einmal wird er neben den Auftraggebern

als Redakteur seiner ersten Fassung im Prolog angeführt und ein weiteres Mal bricht Ari mit
seinem Chronologiekonzept, um im Rahmen seiner Aufzählung der amtsinhabenden
Gesetzessprecher in Kap. 9 schon fast biographisch anmutend zu vermerken: Â peim dçgum kom
Sœmundr Sigfüssonr sunnan afFrakklandi hingat til lands ok lét sidan vîgjask til prests (Kap. 9, S. 20
f.; «In dieser Zeit kam Saemundr Sigfüssonr von Süden aus Frakkland hierher zurück ins Land und
ließ sich zum Priester weihen.»). Doch an keiner Stelle nutzt Ari Saemundr als Quelle für seine

Ausführungen, obwohl es allein aufgrund ihrer Lebenszeiten sehr wahrscheinlich ist, dass dieser

vor Ari über die Landnahme schrieb. Hieraus entsteht mindestens der Verdacht, dass es möglicherweise

unterschiedliche Darstellungen der Landnahme Islands am Anfang des 12. Jahrhunderts
gegeben hat und dass diese möglicherweise in sozialen Gruppierungen innerhalb der Oberschicht
entstanden, die sich voneinander abgrenzen wollten.
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ner Personen gelten kann, ist aufgrund fehlender Referenztexte aus dieser Zeit nicht
mit Sicherheit zu beantworten.280 Jedenfalls mag sie auch für andere mit dem
Wunsch nach Abgrenzung einen möglichen Lösungsansatz für das Problem einer
unabängigen und legitimen Herkunft geboten haben, weshalb Aris erstmalig belegte
Anknüpfung an die im Ynglingatal präsentierte Ynglingardynastie sowie die
trojanische Herkunft im Kontext einer Ost-West-Wanderung auch in der später folgenden

Literatur (vor allem der Hkr.) eine immense Rolle spielen wird. Da auch der
Gelehrte Saemundr aller Wahrscheinlichkeit nach seinerzeit versuchte, seine Familie
mit denen des norwegischen bzw. dänischen Königshauses zu verbinden, lässt sich

wenigstens ein aufkommendes Bestreben der isländischen Aristokraten ab der Mitte
des 11. Jahrhunderts vermuten, ihre eigene Familie mittels genealogischer Verbindungen

oder Abgrenzungen zu anderen Königshäusern zu überhöhen bzw. sich
dadurch politisch zu positionieren.

Hervorzuheben ist auch, dass die Genealogien in der Ib. bedeutend mehr
Vergangenheit und Ideen des frühen 12. Jahrhunderts im Hinblick auf historische

Ereignisse transportieren als bisher in der Forschung berücksichtigt wurde. Offenbar
hatten einheimische Zeugnisse der Vergangenheit für Ari einen nicht zu unterschätzenden

Wert bei der Rekonstruktion der Vergangenheit und ließen sich überdies -
unabhängig davon, ob man von euhemerisierter Darstellung oder grundsätzlich
fehlender Differenzierung zwischen göttlichen und nicht-göttlichen Wesen ausgeht

- mit gelehrten Vorstellungen wie dem Euhemerismus, einer trojanischen Herkunft
usw. vereinbaren und dadurch in ihrem historischen Quellenwert sichern. Gleichermaßen

funktionierten sie auch auf der Ebene eines Textes, auch wenn sie mit
augenscheinlich wenig Information gefüllt waren. Aus der Perspektive des beginnenden

12. Jahrhunderts mussten diese Genealogien verstanden werden, um Aris
<lineare Geschichtskonstruktion> verstehen zu können. Daher lässt sich mit großer
Wahrscheinlichkeit sagen, dass Genealogien als Grundgerüst der Historiographie
nicht nur der Chronologie dienten, um mündliche Zeugnisse datieren zu können
oder um mächtigen Familien einen entsprechenden Stammbaum zu verschaffen -
sie dienten auch als Zeugnisse vergangener Ereignisse.

280 So behaupten z.B. Birgit und Peter Sawyer: „The interest in Norwegian kings shown by Saemund

may have been dampened by pride in „the new Iceland", but it was reawakened shortly before
1200. One sign of this is Nöregs konunga tal, which was composed in about 1190 in honor ofJon
Loptsson following the recognition that his mother was an illegitimate daughter of Magnus
Bareleg. Other Icelanders similarly traced their ancestry back to Norwegian kings, which was one
reason so much intention was paid to them in Iceland." (Sawyer/ Sawyer 1993, S. 219). Dabei
vernachlässigen sie jedoch die Tatsache, dass Ari offensichtlich sehr wohl Interesse an Königsviten
hatte, die immerhin Teil seiner ersten Ib.-Fassung waren. Laut Snorris Prolog in der Hkr. schrieb
Ari Königsviten nicht nur über die norwegischen, sondern auch über die dänischen und die

englischen Herrscher. Das spricht für eine andere Perspektive und möglicherweise auch eine
andere Darstellung als Saemundrs norwegenzentrierter. Das Interesse an den norwegischen
Königen ist demnach nicht der Unterschied zwischen Sasmundrs und Aris Texten, sondern
vielmehr die Abgrenzung, die in der Ib. mittels genealogischem Schnitt und weiteren Motiven
vollzogen wird.
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4.2.1.1.2 Innerisländische Fundierung statt außerisländischer Legitimierung

Der <linearen Geschichtskonstruktion> folgen allerdings nicht nur die Genealogien.
Ihr dient auch die geographische Strukturierung der Insel, beginnend bei der
wiederum ost-west-orientierten Landnahme: Ari sortiert die vier bereits genannten
Landnehmer im Uhrzeigersinn um die Insel herum, beginnend mit Hrollaugr, der
im Osten (wobei hier eher der Südosten gemeint ist281) siedelt, von ihm stammt die
Familie der Sidumenn ab. Ketilbjprn Ketilssonr siedelt im Süden, von ihm stammen
die Mosfellingar (spätere Haukdcelir) ab. Auär siedelte im Westen, von ihr stammen
die Breidfiröingar ab. Und Helgi enn magri siedelte im Norden, von ihm stammen
die Eyfiröingar ab. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als begründe sich Aris
Auswahl darin, je einen Siedler pro Himmelsrichtung anzuführen, verknüpft mit
einer durch jenen begründeten mächtigen Familie. Bei näherer Betrachtung, unter
Einbeziehung der Unstimmigkeit des Südostens statt Ostens im Falle Hrollaugrs,
wird deutlich, dass Ari dieser Konstruktion nicht die Himmelsrichtungen, sondern
die sich erst später herausbildenden isländischen Landesviertel zugrunde legt.282 Das
Ostviertel schließt nämlich noch einen weiten Teil des Südens der Insel mit ein und
deckt somit Hrollaugrs Siedlungsgebiet gänzlich ab. Die Auswahl der vier Siedler

unterliegt daher offensichtlich einer bewussten Selektion, gestützt durch die

Tatsache, dass gemäß der Lb. die Anzahl der Siedler, die als bedeutend galten oder

große Gebiete für sich in Anspruch nahmen, deutlich mehr gewesen sein sollen.
Zwar muss man davon ausgehen, dass Fundierungs- und Legitimierungsversuche
einzelner Familien mindestens in der mündlichen Überlieferung bereits existierten,
doch scheint Ari der erste zu sein, der unter dem Aspekt des Rückgriffs über die

Christianisierung hinweg mittels Selektion - d.h. durch bewusste Ausgrenzung von
Erinnerungen - jene vier Landnehmer als Repräsentanten der gesellschaftlichen
Anfänge anführt. Der Grund für Aris Auswahl wird am Ende des Textes in den
Aittartala deutlich, als er auf diese Genealogien zurückgreift und dieselben
Landnehmer als Vorfahren der isländischen Bischöfe anführt, chronologisch nach ihrem
jeweiligen Amtsantritt sortiert (vgl. Kap. 10, S. 26 f.): So beginnt Ari mit Ketilbjçrn
Ketilssonr im Süden, von dem der erste Bischof Isleifr und letztlich auch Bischof
Gizurr Isleifsson abstammen (vgl. Kap. 9 und 10). Von Hrollaugr im Osten stammt

281 Vgl. Karte Suöaustrland IF I, S. 543.
282 Vgl. Karte in Klaus Böldl. Die Welt der Sagas. Island und der Norden im Früh- und Hochmittelal¬

ter. In: Isländersagas. Texte und Kontexte. Hrsg. v. Klaus Böldl, Andreas Vollmer und Julia Zer-
nack. Frankfurt am Main 2011. S. 73-125, S. 105. Interessanterweise finden sich nicht nur an dieser

Stelle konkrete Verbindungen zwischen Vormachtstellungen und bestimmten Gebieten,
sondern auch die von Ari aufgeführten Gesetzessprecher bis zur Christianisierung werden mit
ihren jeweiligen Siedlungsorten genannt. Nach der Christianisierung bleiben diese aus und nur noch
Name und Patronym - und damit die genealogische Verbindung - bleibt (vgl. Gisli Sigurässon
1994, S. 214). Es handelt sich bei diesen Wohnortangaben wohl weniger um eine, von Gisli
SigurSsson behauptete, intendierte Desorganisation, um die familiären Verbindungen stärker zu
manifestieren, sondern genau umgekehrt um eine für Aris Gegenwart notwendig gewordene
Rekonstruktion ortsgebundener Macht in heidnischer Zeit, da <Mnemotope> in Form von
geographischen Verbindungen für die Legitimation der Kirchenstuktur bedeutender geworden waren als

genealogische Verbindungen.
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der erste Bischof in Hölar ab, Jöan Qgmundarson. Von Auör im Westen stammt
Bischof borlâkr ab, der im Prolog als einer der beiden Auftraggeber genannt wird,
und von Helgi enn magri im Norden stammt der zweite Auftraggeber der Ib.,
Bischof Ketill in Hölar, ab.283 Mithilfe dieses Rückgriffs innerhalb des Textes
fundiert Ari einerseits die in seiner Zeit bestehenden Machtverhältnisse in den um 965

geteilten Landesvierteln, die er mit den genannten Landnehmern bis auf die
Landnahmezeit zurückfuhrt. Und andererseits verbindet er sie unauflösbar mit der
kirchlichen Macht seiner Zeit, indem er eben diese mächtigen Landnehmer später in
den Atttartala als Vorfahren der Bischofsgeschlechter anführt und damit eine
innerisländische Fundierung anstrebt statt einer Legitimation durch außerisländische
Strukturen aus der Zeit vor der Besiedlung.284 Somit fündiert Ari weltliche und

281 Die Auswahl der Landnehmer begründet sich jedoch nicht nur durch die Textlogik, sondern
offenbar auch durch Aris persönlichen Hintergrund: Die Haukdœlir sind insofern relevant, als sein
Ziehvater Hallr diesem Geschlecht angehörte, die Breidfirdingar sind Aris Vorfahren väterlicherseits

und eines der wichtigsten Geschlechter im Westen Islands bis hin in das 13./ 14. Jahrhundert.

(vgl. Laxdœla saga und Eyrbyggja saga als wichtigste Quellen). Die Eyfirdingar lassen sich
nicht näher identifizieren. Es wäre aber möglich, da die Nordisländer insgesamt im Text mit
großer Distanz beschrieben werden, dass die Verwandtschaft mit den Eyfirdingar als Abgrenzung
angeführt wird. Von den letztgenannten Siöumenn stammen Aris Vorfahren mütterlicherseits ab

(vgl. die Familienverhältnisse im Anhang, S. 257: Aris Machtfundierung).
284 Aufgrund der kontextlosen Auflistung zu Beginn von Kapitel 2 wurde wie bei der Genealogie

Harald Schönhaars im Prolog angenommen, dass es sich um einen in späterer Bearbeitungszeit
vorangestellten Auszug der am Ende angeführten Genealogien handle (vgl. Jakob Benediktsson
1986, S. XV). Man stellte bisher nur die verschiedenen Reihenfolgen, in denen die Landnehmer

genannt werden, als Unterschied beider Genealogien heraus, beachtete aber nicht, dass sie innerhalb

des Textgefüges durch den Rückgriff Kontinuität und damit eine Fundierung bezwecken. Aus
dieser Perspektive heraus scheint daher die Aufzählung der Landnehmer in Kapitel 2 keinesfalls
willkürlich eingeschoben zu sein, wie es Jakob Benediktsson behauptet (vgl. IF I, S. 3 Anm. 7 vgl.
auch ders. 1986, S. XV). Für einen bewussten Rückgriff durch Ari selbst spricht außerdem, dass er
eine ähnliche Konstruktion bereits zwischen Prolog und den Asttartala am Ende forciert: Die zu

Beginn angeführte Genealogie von König Harald Schönhaar wird am Ende wieder aufgegriffen
und fundiert damit Aris eigene Genealogie. Hätte er nicht zuvor Harald Schönhaar diese Abstammung

attestiert, würde seiner eigenen Genealogie die Basis entzogen. Daher ist auch in Bezug auf
die Landnehmerliste damit zu rechnen, dass, auch wenn sie durch einen späteren Redaktor
eingefügt worden wäre, diese mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus Aris älterer Version
stammte und daher seiner bewussten Konstruktion unterlag. Somit wird im Prolog und in Kapitel
2 ein genealogischer Anfang in heidnischer Zeit gesetzt und am Ende des Textes aufgegriffen, um
ihn in der christlichen Zeit (bzw. Gegenwart des Verfassers) fortzuführen. Möglicherweise sind
diese Genealogien zwar nur Überbleibsel der verlorenen ersten Version der Ib., aber sie ergeben in
dieser Version noch immer einen fundierenden Sinn und können meiner Ansicht nach daher nicht
als funktionslose Einschübe späterer Kopisten gewertet werden. Weiterhin unterscheiden sich die
beiden Auflistungen auch darin, dass in Kapitel 2 auch die Herkunft der Landnehmer erwähnt
wird, die in den Mttartala am Ende keine Rolle mehr spielt. Interessant ist das, weil dadurch einerseits

eine andere zeitliche Tiefe entsteht (in Kap. 2 nämlich vor der Landnahme und in den
jEttartala als Ausblick auf die jeweiligen Nachfolger im Bereich der kirchlichen Macht) und
andererseits der Auswanderungsbereich klar auf Norwegen eingegrenzt wird und eine genealogische
Verbindung zu den mächtigen norwegischen Herrschergeschlechtern geschaffen wird. Das alles

spricht gegen einen funktionslosen Einschub durch einen späteren Kopisten, sondern (da Aris
eigene Genealogie von dieser Konstruktion abhängig ist) vielmehr für seine eigene Konstruktion.
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kirchliche Macht seiner Zeit und stellt sie gleichsam mittels geographischer sowie

genealogischer Kontinuität von der Landnahme bis zu seiner Gegenwart in eine
unauflösbare Verbindung miteinander.285 Seine Rekonstruktion schürt aufgrund
ihrer vordergründigen Verbindung zwischen diesen beiden Einflussbereichen die

Erwartung, dass er sie zum Zweck einer Fundierung der am Anfang des 12.
Jahrhunderts etablierten Bistümer innerhalb der säkularen Machtstruktur verfolgt.286 Bis
das Bistum in Hölar vom Bischof in Skälholt im Jahr 1006 gegründet wurde,
umfasste das Bistum Skälholt die gesamte Insel. Als es dann geteilt wurde, fiel etwa
ein Drittel der Insel (wohl nicht nur zufällig exakt das Nordviertel?) dem Bistum in
Hölar zu:

Doch diese auffällige Verteilung findet erstaunlich wenig Beachtung in der Ib.: zwar
vermerkt Ari in Kap. 10 S. 23, dass etwas mehr als ein Viertel der Insel von Bischof
Gizurr dem neu gegründeten Bistum übergeben wurde, doch konstruiert Ari am
Ende seines Textes in den Azttartala (S. 26) ein offenbar fiktives Gleichgewicht im
Machtgefüge der Bistümer - je zwei Landnehmer (bzw. Genealogien) werden in

28s Vgl. Aris Machtfundierung, S. 257. Ein möglicher Anstoß für die Ib. könnte gemäß Svend Ellehoj
eine Demonstration der möglichen Zusammenarbeit zwischen weltlichen und kirchlichen Autoritäten

gewesen sein, die in dem 1117-1121 bestehenden Rechtsstreit zwischen HafliSi Mâsson und
borgils Oddason begründet gewesen sein könnte (vgl. Ellehoj 1965, S. 80-84; wird im folgenden
Kapitel näher ausgeführt). Gleichzeitig lässt sich die im Südwesten Islands beginnende
Machtakkumulation Einzelner in Form der riki nachweisen. Doch Aris Konstruktion belegt keine dieser

Vermutungen, vielmehr verweist er auf ein völlig anderes Modell der Machtzentrierung und exponiert

vier wichtige Landnehmer bzw. Familien, von denen die späteren Bischöfe abstammen. Daher

ist seine Auswahl der vier Landnehmer mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Auftraggeber
und sein eigenes Umfeld zurückzuführen.

286 Die norwegische Skandinavistin Else Mundal versuchte bereits durch eine vergleichende Analyse
zwischen der Ib. und Adam von Bremens Gesta Hammaburgensis, nachzuweisen, dass auch Ari mit
seinem Text in Anlehnung an jenen eine Bistumschronik intendierte, wofür eine entsprechende
Fundierung der Bistümer sprechen würde (vgl. Mundal 1994, S. 63-72).

287 Orri Vésteinsson 2000, S. xvi; farbige Hervorhebungen durch die Verfasserin.

Mai» t, lecfu'l«/: shewing ijuarim and kjùnu

Abb. 1 : „Iceland showing quarters and regions"287
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abwechselnder Reihenfolge jedem Bistum zugeordnet: Die beiden Genealogien der
Bischöfe in Skâlholt beziehen sich auf die beiden Landnehmer Ketilbjçrn und Auär,
die im Süden und Westen Land nahmen. Die beiden anderen Landnehmer

Hrollaugr und Helgi werden verknüpft mit den Bischöfen in Hölar.288 Welchem
Zweck diese Konstellation geschuldet ist, erklärt sich jedenfalls nicht aus dem
historischem Hintergrund um 1120. Hätte das Ostviertel (und damit stellvertretend
das von Hrollaugr genommene Land) noch dem Bistum Hölar unterstanden, ginge
Aris regionales Konzept auf und eine kontinuierliche Entwicklung würde sich von
der Landnahmezeit über die Viertelteilung bis hin zur Etablierung der Bistümer
verfolgen lassen.289 Hierin könnte man einen Einfluss der beiden Auftraggeber, dem
Bischof von Skâlholt und dem Bischof von Hölar, sehen. Allerdings unterwandert
der Text dieses fingierte Gleichgewicht an mehreren Stellen, wenn er beispielsweise

ganz deutlich macht, dass dem Bistum Hölar ein bedeutend kleinerer Teil der Insel
unterstellt wurde oder wenn ein Nord-Süd-Gefälle deutlich wird, indem die
Bewohner des Nordviertels auffallend distanziert als Norölendingar «Bewohner des

Nordens» bezeichnet werden und somit deutlich der Gruppe im Süden/ Südwesten
der Insel als nicht zugehörig beschrieben werden.290 Dennoch scheint Ari der
Landnahme und der Viertelteilung der Insel aus der Retrospektive des frühen 12.

Jahrhunderts, einen immensen Einfluss auf die Machtverteilung seiner Zeit
zugeschrieben zu haben: historisch belegbar ist das jedoch nur im Fall des Hölarbistums,
dessen Gebiet exakt dem Nordviertel entspricht. Diese zum Teil ahistorische

geographische Kontinuität, die in der Ib. zwischen der Landnahmezeit und der
Verfasserzeit um 1120 rekonstruiert wird, lässt sich möglicherweise damit erklären, dass

die Bischöfe in der Lögretta auf dem Allthing ihren Einfluss auch auf weltlicher Seite

fundieren wollten - denn auf Basis der Landesviertel (und der jeweils tonangebenden

Familien) setzte sich die Lögretta zusammen. Vermutlich ist diese Darstellung
daher denselben Fundierungsbemühungen geschuldet, für die bereits die genealogischen

Verbindungen der oben genannten Landnehmer mit den späteren Bischö-

288 Letztlich ist hier der Siedlungsort Hrollaugrs (bzw. seines Nachfahrens Bischof Joan) aber inso¬

fern symbolträchtig, weil er darauf verweist, dass, auch wenn J6an erster Bischof in Hölar war, er
dennoch zur Ausbildung in Skâlholt bei Bischof Isleifr war (vgl. Ari und die Haukdœlir, S. 255)
und von diesem im von ihm neu gegründeten Bischofsitz in Hölar eingesetzt wurde. In diesem

Sinne ist die fehlende klare Zuordnung zu einem der beiden Bistümer möglicherweise sogar
intendiert, um die Machtzentrierung auf Skâlholt zu lenken?

289 Problematisch an der Rolle des Ostviertels in einer möglichen Fundierung ist zudem, dass der
Osten ohnehin nicht dicht besiedelt war und es an religiösen Zentren mangelte (vgl. Orri Vés-

teinsson 2000, S. xvi). Diese Beobachtung trifft jedenfalls bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, zu.
Orri Vésteinsson weist in seinem Eingangskapitel auf die geographischen Bedingungen hin, unter
deren Einfluss sich im Südwesten und im Norden zuerst religiöse Zentren wie die Bistümer Skâlholt

und Hölar ausbilden konnten (vgl. ebd., S. 8-16, bes. S. 15 f.).
290 Es ist zudem möglich, dass Ari mit diesem verallgemeinerten Begriff einzelnen tonangebenden

Familien im Norden die Fundierungsgrundlage entziehen wollte, indem er ihre Rolle in der Ib.

verschweigt. Eine dieser Familien könnte die von Hafliöi Mâsson gewesen sein, dessen Einfluss
und enge Verbindungen zu den Haukdœlir in der Ib. (mit Ausnahme seiner Beteiligung an der
Gesetzesniederschrift im letzten Kapitel) nicht erwähnt werden.
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fen herangezogen wurden. Interessanterweise wird den Landesvierteln trotz historisch

nicht verifizierbarer Verbindungen zu den Landnahmegrenzen auch in den
hochmittelalterlichen Texten eine immense Relevanz zugeschrieben. Allerdings ist
die einzige historische Entsprechung in den hreppar («Gemeindeverbänden») zu
sehen, die offenbar auf Basis der Landnahmegrenzen (spätestens kurz vor der

Einführung des Kirchenzehnten 1096/97) etabliert worden waren.291 Da eine der

Hauptaufgaben der hreppar war, die Kirchengemeinden zu bestimmen, worauf sich
wiederum die entsprechenden Einnahmequellen der Kirche stützten, würde eine

Fundierung durch die Zeit hinweg die entsprechenden Ansprüche legitimieren. Der
Grund für die <Versinnlichung> der Landesviertelteilung als Erinnerungsfigur
könnte sein, dass sich in dieser auferlegten (statt einer aus sich heraus entwickelten)
Struktur der vorrangig für die Gerichtsbarkeit (durch die Zuordnung von
Thingversammlungen) wichtigen Landesviertel ein entscheidendes Fundierungsbedürfnis
der Oberschicht zeigt.

Es lässt sich aufgrund der genealogischen und geographischen Kontinuität von
der Landnahme (Kap. l) bis hin zu den ersten bzw. Aris zeitgenössischen Bischöfen
(erster Teil der Azttartala) - unter Einbindung aller relevanten Institutionen sowie

geschichtlichen Ereignisse - die Fortführung der <linearen Geschichtskonstruktion>
feststellen, die gemäß Assmann in Form einer <heißen Erinnerung> Wandel und
Veränderung der gegenwärtigen Situation bewirken soll.292 Ein solches Streben

empfinden in der Regel nur die Beherrschten, Unterdrückten oder Unterprivilegierten.
Diese Beobachtung scheint auf den ersten Blick jedoch nicht der isländischen

Realität um 1120 zu entsprechen. Bedenkt man hingegen die Tatsache, dass die
Isländer sich stets in einer gewissen ökonomischen (im Hinblick auf die Anerkennung

ihrer Eigenständigkeit sogar in einer politischen) Abhängigkeit von Norwegen
befanden, wie insbesondere die H.N. eindrucksvoll belegt, könnte man die Isländer
(oder sie sich selbst) aus dieser Perspektive auch als beherrschte bzw. untergeordnete

Gesellschaft betrachten. Aris offensichtliche Bemühungen, die Geschichte Islands
derart zu semiotisieren, dass sie den Isländern eine eigene, vom norwegischen
Königtum unabhängige Identität verschafft, deuten auf eine historische Defiziterfahrung

hin: „Unter den Bedingungen der Unterdrückung kann Erinnerung zu einer
Form des Widerstands werden"293, vor allem dann, wenn es zu verhindern gilt, dass

sich eine Reihe bestimmter Ereignisse oder Einbrüche zu Geschichte verdichten.294

Kurioserweise entsprechen daher die Fundierungsbemühungen der isländischen
Gesellschaft nach außen einer durch andere Herrschersysteme dominierten Gesellschaft

und nach innen einer durch sich selbst bestimmten Herrschaftsform. Diese
Ambivalenz wird nur dadurch möglich, dass Island räumlich so weit von anderen
einflussreichen Machtsystemen entfernt war, dass sich dort ein autonomes System
von Autoritäten herausbilden konnte, das wiederum gleichzeitig um seine Anerken-

291 Vgl. Jon V. Sigurösson 1999, S. 194.
292 Vgl. Assmann 2007, S. 72.
293 Ebd., S. 73.
294 Vgl. ebd., S. 72 f., in Anlehnung an A. und J. Assmann 1988, S. 35 f.



106 4 Die altnordische Historiographie

nung innerhalb des Nordens rang. Das politisch ambivalente Verhältnis zu Norwegen

(ökonomische Abhängigkeit sowie politische Unabhängigkeit) führte somit
einerseits zu einer <Linearisierung der Geschichte» in der Ib., um nach innen gerichtet

die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung an der Geschichte auszurichten
und andererseits zu einer Identitätskonstruktion, die auf <Distinktion> vom
dominanten Norwegen abzielte. Mittels der <Allianz von Herrschaft und Vergessen»
sollte verhindert werden, dass Ereignisse in die eigene Geschichte eingingen, die die
Position der Autoritäten innerhalb der isländischen Gesellschaft und auch gegenüber

anderen Herrschern hätten aushebeln können. Im Rahmen dieser Form des

Widerstands waren die Erinnerungen an die Zeit vor der Besiedlung um 1120 offenbar

unerwünscht und wurden ausgeblendet, um eine Kontinuität zu erzielen, in der
der Bruch der Landnahme als bedeutungsvoll betrachtet werden kann. Was nach all
diesem Vergessen noch bleibt und somit ins Gewicht fällt, ist eine Identität der <Dis-
tinktion» statt einer vorzeigbaren Herkunft.

4.2.1.1.3 Fundierung säkularer oder klerikaler Macht?

Neben der Textebene der politischen - gesamtisländischen - Abgrenzung zum
Zweck des Neubeginns tritt noch ein weiteres Thema hinzu: die Frage nach dem
innerisländischen Verhältnis zwischen säkularer und klerikaler Macht, das offenbar
ein grundsätzliches Thema der Ib. darstellt. Es ist auffällig, dass trotz der Verbindung
zwischen den Landnehmern und den späteren Bischöfen interessanterweise nicht
nur die historisch verifizierbare und zudem in späteren Texten wie der Lb. und den

Isländersagas durchaus thematisierte Auswanderung über die bzw. von den
Hebriden oder Irland aus verlief, sondern auch keine religiöse Ausrichtung der
Landnehmer erwähnt wird. Gerade weil die Forschung seit jeher davon ausgeht, Ari
habe einen kirchenfundierenden Gründungsmythos konstruiert, hätte ihm doch die
Tatsache gelegen kommen können, dass wenigstens zwei seiner vier auserkorenen
Landnehmer - Auör und Helgi enn magri (so schildern es jedenfalls die späteren
Texte wie die Lb. und die Isländersagas) zur Zeit ihrer Besiedlung bereits christlich

gewesen sein sollen.295 Allerdings ist fraglich, ob oder inwiefern diese Darstellung

29S Es sollte darauf hingewiesen werden, dass in der gesamten Ib. nicht einmal eine Bezeichnung für
die Kirche als Institution auf Island (wie kirkja o.ä.) benutzt wird und eine unbestreitbar
personenzentrierte Darstellung dieser vorliegt (zur These der Kirchengeschichte/ Bistumschronik bes.

Mundal 1994, die eine umgebungszentrierte statt einer personenzentrierten Darstellung in der Ib.
für ihre Analyse zugrunde legt, die sich jedoch kaum halten lässt, wenn man sich vergegenwärtigt,
dass die Kapitel über die Bischöfe überhaupt keine Umgebung beschreiben, sondern sich nur auf
die Personen fokussieren; s. weiterhin zur Kirchengeschichte Hermann 2005, S. 73-90, dies. 2009,
S. 45-56; dies. 2007, S. 17-32). Interessanterweise entspricht diese Darstellung exakt der Aufas-

sung der um 1120 geltenden Gesetze: „In the eyes of the law the Church was not a legal person; it
existed only as individuals with certain qualifications." (Orri Vesteinsson 2000, S. 73), wodurch
deutlich wird, wie stark Aris Text von den geltenden Gesetzen geprägt ist und mit jenen konform
geht. Darüber hinaus ist diese personenzentrierte Darstellung v.a. dafür verantwortlich, dass das

Zusammenspiel beider sozialer Ebenen überhaupt möglich wird: so kumulieren sich in einer Person

sowohl klerikale als auch säkuläre Aufgaben. Dass gerade Personen als Erinnerungsfiguren
(verknüpft mit bestimmten entscheidenden Ereignissen) erinnert wurden, entspricht den bereits
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um 1120 bereits verbreitet war oder ob sie nicht erst viel später aufkam. Für Letzteres

spricht, dass es auch in späteren Texten keine Einheitlichkeit der religiösen
Ausrichtung (wenigstens von Auär) gibt (vgl. die heidnische Darstellung der Laxdœla

saga mit der christlichen in der Lb.).296 Doch allein die Tatsache, dass zwei
verschiedene Darstellungen einer Person im Hinblick auf ihren religiösen Hintergrund

im hochmittelalterlichen Island existieren konnten, spricht dafür, dass eine
christliche Ausrichtung keine zentrale Erinnerungsfigur für die Identitätsfundierung
jener Zeit gewesen sein kann bzw. nur für einen bestimmten Teil der Gesellschaft

von Relevanz war. Diese allgemeine Religiosität wurde im vorangegangenen Kapitel
für die Lb. konstatiert, indem sie heidnischen und christlichen Glauben parallelisiert
und somit als gleichwertig charakterisiert. Da die Ib. jedoch im Vergleich zur Lb.
bereits eine ganz andere Grundlage der Besiedlung - nämlich die Herkunft aus

Norwegen statt über die Hebriden - impliziert, ist davon auszugehen, dass ihr auch
hinsichtlich der religiösen Ausrichtung der Siedler entweder andere <Erinnerungs-
interessen> oder andere Vorstellungen zugrunde lagen. Doch unabhängig von der

Frage, inwiefern die religiösen Ausrichtungen zu Aris Zeit bereits bekannt waren,
muss konstatiert werden, dass Ari nicht nur hier, sondern generell auf religiöse
Schilderungen verzichtet. So finden sich (im Gegensatz zur Lb.) weder in den

Beschreibungen des ersten Siedlers Ingolfr christliche Deutungsmuster der
heidnischen Zeit zwecks Einordnung in das christliche Weltbild (vgl. Kap. 1, S. 5), noch
in den Darstellungen der ersten getauften Christen (vgl. Kap. 7, S. 14); es fehlen
auch zu erwartende Hinweise in den ausführlicheren Berichten über die Bischöfe in
Bezug auf deren religiöse Integrität oder gar Frömmigkeit (vgl. bspw. Kap. 9, S. 20
oder Kap. 10, S. 22).297 Ganz im Gegenteil scheint diese für Ari überhaupt keine
Relevanz zu haben, vielmehr wird stattdessen die gesellschaftliche Anerkennung
dieser Männer seitens der weltlichen Autoritäten betont: So vermerkt Ari bei den

ersten getauften Christen zu Beginn von Kapitel 7, dass diejenigen getauft wurden,
die den Glauben annahmen, und es viele Höfdinge waren, die sich dafür
aussprachen (deren Beweggründe scheinen also nicht primär religiöser Natur gewesen
zu sein, vgl. Kap. 7, S. 14). Bei den Beschreibungen der Bischöfe hebt Ari deren

gesellschaftliche Akzeptanz statt ihre Frömmigkeit hervor; Bischof Isleifr erkannte

man als «befähigter» an als andere Gelehrte auf Island, weshalb die Mächtigen des

Landes und die «guten Leute» ihm ihre Söhne zur Ausbildung anvertrauten und sie

zu Priestern weihen ließen: En es pat sä hgßingjar ok goöir menn, at Isleifr vas miklu

etablierten Erinnerungstechniken der vorchristlichen Zeit (am besten wird dies anhand der
Gesetzessprecherlisten zum Zweck der Orientierung in der Zeit deutlich) und signalisiert eine
personenzentrierte Gesellschaft und Erinnerungskultur.

296 Vgl. Heller 1974, S. 90 f.
297 Vor allem im Vergleich mit anderen historiographischen Texten seiner Zeit (wie der Heiligen¬

chronik des englischen Priesters TElnoth, verfasst zwischen 1110 und 1120) wird dieses Charakteristikum

noch deutlicher: „Während bei TElnoth die Taten und der Tod Knuds des Heiligen den
semantischen Kern der Geschichte bilden, zeigt sich bei Ari keinerlei Ausprägung des hagiogra-
phischen und kaum eine Entfaltung des biographischen Diskurses; er konstruiert vielmehr eine
chronikalisch angelegte Geschichts Islands, [...]" (Scheel 2012, S. 133).
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nytri en adrir kennimenn, peir es à pvisa landi nœdi, pâ seldu hônum margir sonu sina til
Iceringar ok létu vigja til presta (Kap. 9, S. 20).298 Bischof Gizurr war zudem «allseits
beliebt bei allen Bewohnern des Landes und bei allen, von denen wir wissen, dass sie

auf Island gewesen sind» (vas âstscelli afçllum landsmçnnum en hverr madr annarra,
peira es ver vitim hér â landi hafa verit, Kap. 10, S. 22). Und eben wegen seiner
Beliebtheit konnte er auch im Jahre 1096/97 den Kirchenzehnten einführen, ohne
dass es Widerstand seitens der Isländer gegeben habe, so Aris Argumentation.299 Aus
diesen Beispielen wird deutlich, dass es Ari mitnichten um die Frömmigkeit der
christlichen Vertreter ging. Vielmehr argumentiert er hier für eine seit langem
bestehende und allgemein verbreitete Unterstützung und Akzeptanz der isländischen
Kirchenvertreter durch die herrschenden Oligarchien/00 Hierin zeigt sich eine völlig
andere Auffassung als in der Lb., die ja behauptet: Ist ein Siedler besonders religiös
integer (egal ob heidnischen oder christlichen Glaubens), kumuliert er auch
weltliche Macht und damit vor allem das Recht auf Landbesitz und gesellschaftliche
Anerkennung. Dementgegen behauptet nun die Ib. entsprechend der dinearen
Geschichtskonstruktion>: Hat der Siedler bereits eine besondere Rolle bei der
Landnahme gespielt, stammt von ihm auch eine mächtige Familie ab, (wie sie bei

jedem der vier Siedler erwähnt wird), so sind seine Nachfahren besonders dazu

befähigt, ein Kirchenamt zu bekleiden und werden daher auch zweifellos von der
isländischen Gesellschaft - insbesondere von der herrschenden Oberschicht - als

298 Die Ausbildung anderer Leute Söhne war in Island ein Symbol für die Verbindung verschiedener

Sippen untereinander und diente ähnlich wie das Arrangieren von Hochzeiten der Allianzbildung.
Daher hat das Argument an dieser Stelle auch eine entscheidende Tragkraft und unterstreicht die

Befähigung des Bischofs und seine Anerkennung bei den Isländern. Diese Episode gibt im Nebensatz

zudem einen kurzen, aber interessanten Einblick in die mögliche historische Realität: Viele
Gelehrte wurden offensichtlich von den weltlichen Oligarchen für .nicht fähig' gehalten. .Fähig'
könnte hier auf ihre religiöse Aufgabe deuten oder aber auch auf die Ausübung eines einflussreichen

Amtes.
299 Dass der Kirchenzehnt in Island von allen Seiten tatsächlich bereitwillig akzeptiert wurde, ist sehr

unwahrscheinlich. Viele Bauern hatten dadurch einen erheblichen Teil ihres Besitzes abzugeben,
von denen immerhin drei Viertel der Kirche (aufgeteilt in einen Teil für den Bischof, einen für die
lokale Kirche und einen für den Priester) zugute kamen, auch wenn man davon ausgehen kann,
dass das soziale System durch den vierten Teil des Zehnten, der der Armenhilfe diente, stabilisiert
wurde und er daher viel mehr Befürworter gehabt haben mag als aufAnhieb vorstellbar (vgl. Orri
Vésteinsson 2000, S. 67-92). Letztlich ist aber anzunehmen, dass auch an dieser Stelle wieder nur
ein Teil der isländischen Gesellschaft - jene einflussreichen Personen, die Entscheidungen treffen
konnten (die meisten davon selbst eine Kirche auf ihrem Privateigentum besitzend) - widergespiegelt

wird und jene natürlich ein persönliches Interesse an der Einführung des Zehnten hatten:
„Half of the tithe was payable to the church-owners and all churches were privately owned. It is

reasonable to assume that the church-owners were among the richest and most powerful in society,

they were those who controlled legilation on the Aiding. It was clearly to their advantage to let
such a law be passed" (Orri Vésteinsson 2000, S. 69 sowie S. 78 f.).

300 Diese Darstellung liegt noch der um 1190 entstandenen Hungrvaka zugrunde, in der die Beliebt¬
heit und Anerkennung der Bischöfe für deren Charakterisierung in den Vordergrund gestellt wird,
nicht aber deren Frömmigkeit. Im Gegensatz zur Ib. werden jedoch in der Hungrvaka die
Beziehungen zu außerisländischen weltlichen und religiösen Machtzentren wie Rom oder zum
römisch-deutschen Reich hervorgehoben (vgl. Scheel 2012, S. 178 f.).
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kirchliche Autoritäten anerkannt und protegiert. Diese Idee entspricht (ausgenommen

der uneingeschränkten Befürwortung dieser Personen) insofern eher der
historischen Wirklichkeit, als dass es nur den einflussreichen Großbauern aufgrund ihrer
finanziellen Mittel möglich war, eine Kirche zu erbauen, somit durch ihre weltliche
Macht religiöse Strukturen zu etablieren und folglich auch klerikale Macht zu
kumulieren.''"1 Das bedeutet, dass die Ib. gerade jene Machtstrukturen legitimiert, die
durch die Christianisierung entstanden, aber deutlich vom derzeit herrschenden

Magnatenkollektiv abhängig waren. Nur sind diese Machtstrukturen auf Island
historisch nicht allein auf Seiten der Kirche zu sehen, sondern zu einem erheblichen
Teil auf Seiten der weltlich-politischen Machthaber, weshalb dieser Bereich aus dem

in der Ib. vorliegenden isländischen Gründungsmythos (auch wenn er durch den
Verfasser selbst und sein unbestreitbar christliches Umfeld teilweise christlich per-
spektiviert ist) nicht herauslösbar ist. Darüber hinaus entsteht der Eindruck, dass Ari
mit allen Mitteln die Anerkennung und Akzeptanz der Kirche sowie von deren
Vertretern in der isländischen Gesellschaft mit säkularen Argumenten darzulegen
versucht, sodass deren historische Wahrheit durchaus in Zweifel gezogen werden sollte.
So verschweigt er beispielsweise, dass die Bischöfe durch das Mithing (also durch
die weltlichen Machthaber) gewählt wurden, und vermeidet damit jede mögliche
Verbindung zwischen religiösem/ klerikalem und säkularem Bereich sowohl in
heidnischer als auch in christlicher Zeit. In dieses Bild fügt sich auch die zuvor
konstatierte fehlende Information über Ingolfrs Verbindung mit dem Amt des

allsherjargoöi ein: Die religiöse Funktion dieses Amtes entspräche nicht der in der Ib.
forcierten Identitätsfündierung, daher lässt Ari dieses Detail aus, obwohl es mit
großer Wahrscheinlichkeit ursächlich dafür war, dass Ingolfr ab dem 12. Jahrhundert
eine so entscheidende Rolle im kulturellen Gedächtnis spielte. Mit diesen
grundverschiedenen Annahmen, die der Legitimierung und Fundierung der säkularen und
der klerikalen Macht in der Lb. und der Ib. zugrunde liegen, gehen auch
unterschiedliche Identitätskonstruktionen einher. Aus diesem Grund ist die Ib. erst gar
nicht an religiösen Motiven oder religiös integerem Verhalten interessiert, während
die Lb. als Grundlage ihrer Legitimierung darauf nicht verzichten kann.

Die Landnahmeepisode bzw. deren Umstandsbeschreibung erstreckt sich insgesamt

bis in das 3. Kapitel hinein. Nach der besagten Auflistung der vier Landnehmer

folgt ein Zwischenstatus der Besiedlungsphase, an dem die Insel zum großen Teil
besiedelt gewesen sein soll und das erste Gesetz nach Island gebracht worden sei: En

pâ es Island vas vida byggt ordit, pâ hafdi madr austrœnn fyrst Içg üt hingatyr Norvegi, sä

es Ulfljôtr hét; [...] (Kap. 2, S. 6 f.). Erst am Ende des dritten Kapitels, nach der

Etablierung des Allthings, erklärt Ari die Landnahme nach 60 Jahren für beendet
(Svâ hafa ok spakir menn sagt, at d sex tegum vetra yrdi Island albyggt, svd at eigi vceri

meirr sidan. Kap 3, S. 9), d.h. um 930.302 Diese ersten Schritte zur Etablierung einer

301 Vgl. Orri Vésteinsson 2000, S. 69.
302 Sowohl die archäologischen als auch die geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen haben

gezeigt, dass die Besiedlungsphase über eine Zeit von 60 Jahre hinausging (vgl. Orri Vésteinsson
1998-2001, S. 23, Adolf Friäriksson/ Orri Vésteinsson 2003, S. 139-161 sowie Orri Vésteinsson
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administrativen Struktur geschehen noch während der Landnahmezeit oder kurz
bevor die Besiedlung abgeschlossen ist - also noch während der Formierung einer

neuen Gesellschaft - und lassen sich in eine bewusst konstruierte Abfolge der

Etablierung einer Legislative einordnen.

4.2.1.2 Das Gesetz als Indikator für die gesellschaftliche Entwicklung

Obwohl bei einem christlichen Autor wie Ari die Vermutung nahe liegt, er wolle in
erster Linie Island oder der isländischen Kirche mit seinem Text eine religiöse
Identität verschaffen, hat die vorangegangene Analyse des Landnahmeberichts

gezeigt, dass diese Intention - jedenfalls im Hinblick auf eine mögliche religiöse
Integrität oder mögliche christliche Deutungsmuster der heidnischen Zeit - für Ari
nicht von primärem Interesse war. Weitere Zweifel betreffend einer ausschließlich
christlichen Theologisierung der isländischen Geschichte werden im Hinblick auf
Aris Darstellung der Legislative aufgeworfen, die quantitativ den Großteil seines

Textes darstellt.303 Ist dieser Umstand tatsächlich allein damit zu erklären, dass es

eine durchaus übliche Darstellung in der festlandeuropäischen Historiographie des

Mittelalters war, dass die Christianisierung per Gesetz (sub lege) einer Gesellschaft

angenommen wurde (aufgrund einer den Heiden von Gott gegebenen ratio und
einem bestehenden Naturrecht), um die Einordnung der heidnischen Zeit in die
christliche aus dem Bedürfnis einer religiösen Identitätsfundierung heraus zu
ermöglichen?304 Dass die Ib. aus einer christlichen Perspektive heraus verfasst

2000, S. 11). Es ist daher anzunehmen, dass die Besiedlung retrospektiv vor der Einrichtung des

Allthings um 930 für beendet erklärt werden musste, um einer Infragestellung der Legitimität dieser

Einrichtung zu entgehen.
303 Insgesamt 56 Mal wird der Begriff Içg benutzt, davon 27 Mal im Hinblick auf Gesetzeseinführun¬

gen {mala 11 Içgum, leida i Içg, taka i Içg gerva i Içgum). Dabei kommen feststehende Phrasen vor, die

man auch in den später überlieferten Gesetzestexten findet und die vermutlich wegen ihrer For-
melhaftigkeit und der notwendigen Präzision bereits so oder nur geringfügig abgewandelt in der
ersten Niederschrift der Gesetze (der Haflidaskrâ von 1117/18) gebraucht wurden (vgl. zur
geringen Abwandlung der Gesetze bis zu ihrer Niederschrift Hans Henning Hoff. Hafliöi Mässon
und die Einflüsse des Römischen Rechts in der Grâgâs. RGA Ergbd., 78. Hrsg. v. Heinrich Beck,
Dieter Geuenich, Heiko Steuer. Berlin/ Boston 2012, S. 77-128 sowie 378 ff.). Letztlich ist es

schwierig nachzuweisen, welcher Text in welcher Rezeptionsphase einen anderen beeinflusst hat.
So wird wahrscheinlich der Eingangssatz des im 13. Jahrhundert überlieferten Älteren Christenrechts,

wo es heißt, dass alle einem Gesetz unterstehen (pat er melt î logum vdrom, at menn sculo

tiundafe sitt aller Içg tiund a landi her; Grâgâs-, Diplomatarium Islandicum: islenzkt fornbréfasafn,
sem hefir inni aö halda bréf og gjörninga, döma og mâldaga, og aSrar skrär, er snerta Island eöa
Islenzka menn, 1. Gefiö üt af Hinu Islenzka Bôkmenntafélagi. 834-1264. Reykjavik/ ICaupman-
nahöfn 1857, S. 88), vermutlich auf der Ib. beruhen oder aber auf einer gemeinsamen Entwicklung
zur Zeit der Niederschrift der Ib. und der Gesetze.

304 So u.a. Hermann 2007, S. 27 f., die anhand der Christianisierungsepisode eine Typologie auszu¬
machen meint sowie Gerd Wolfgang Weber (Hrsg.). 2001b. Intellegere historiam. Typological
perspectives of Nordic prehistory (in Snorri, Saxo, Widukind and others). In: Mythos und
Geschichte. Trieste. S. 99-144 [erstmals veröffentlicht in: Tradition og historieskrivning. Ed. by Kirsten

Hastrup und Preben Meulengracht Sorensen. Arhus 1987. S. 95-141], S. 125 und 138. Seit den

sechziger Jahren bis Ende des 20. Jahrhunderts lag das Hauptaugenmerk der Forschung auf der

Aufdeckung kontinentaler antik und christlich geprägter Deutungsmuster (u.a. sind hier zu nen-
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wurde, kann allein wegen des religiösen Hintergrunds des Autors sowie seiner

Auftraggeber nicht bezweifelt werden. Vor allem die Berichte über die Christianisierung,

die ersten Bischöfe, die kirchenpolitischen Ereignisse und die Datierungen
dienen unbestritten dazu, Islands Geschichte chronologisch in die kirchenpolitischen

Ereignisse Europas einzubinden.305 Daher kann ein typologisches Verfahren,
wie es Hermann vermutet, dem Text nicht gänzlich abgesprochen werden.306 Das

hängt vor allem damit zusammen, dass Ari, der ganz am Anfang der isländischen

Geschichtsschreibung sein Projekt begann, verschiedene christliche Geschichtsmodelle

und -Verständnisse sowie mögliche Quellen zur Verfügung hatte, die bei der

nen Lönnroth 1969 und einige Arbeiten von Gerd Wolfgang Weber), von deren Untersuchungen
sich viele allerdings immer wieder der Kritik der Textferne aussetzen mussten. Insbesondere Webers

nicht undiskutiert gebliebene Thesen der fast vollständigen Theologisierung der isländischen

Literatur, in der er vor allem die heilsgeschichtliche Geschichtsauffassung nach Augustinus wie-
derzuentdecken meinte, erscheinen doch, genau wie seine textferne Betrachtung der Ib. (vgl. Weber

2001a, S. 129 ff.), zu einem großen Teil fragwürdig (kritisch dazu haben sich v.a. Klaus von
See (s. 1999a, S. 315 f.) sowie der Mittelalterhistoriker Frantisek Graus geäußert (Funktionen der

spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung. In: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein
im späten Mittelalter. Hrsg. v. Hans Patze. Sigmaringen 1987. S. 11-55). Weber stellt im Grunde

lediglich die politischen Beweggründe des Autors heraus und scheint dabei sein eigentliches Ziel,
christliche Geschichtsdeutungen zu extrahieren, ganz zu vergessen. Letztlich basiert sein Ergebnis
nur auf dem Vergleich einzelner und isolierter Motive zwischen der Ib. und anderen mittelalterlichen

Texten. Webers Erkenntnisse werden trotzdessen auch heute noch insbesondere von Historikern

zum Teil undifferenziert auf die Ib. appliziert (vgl. Scheel 2012, S. 136 ff.), wodurch eine
textnahe Auseinandersetzung mit den Berichten der Ib. gänzlich verhindert wird und Schlussfolgerungen

gezogen werden, die sich durch den Text selbst nicht belegen lassen. So kommt Scheel

trotz einiger interessanter Beobachtungen zu dem zweifelhaften Ergebnis, dass sich in der isländischen

Historiographie (seine zentrale Analyse bezieht sich auf die Ib.) in keiner Form eine für
andere skandinavische Länder wie Dänemark „typische Dialektik aus Akkulturation und Abgrenzung"

finde (Scheel 2012, S. 201), sondern sie vielmehr geprägt sei durch die „Kopplung der
lokalen Geschichte an die romzentrierte Universalgeschichte" (Scheel 2012, S. 201), was im
Rahmen dieser Analyse noch begründet in Zweifel gezogen werden muss.

305 Dass die Ib. in erster Linie die Gründung der isländischen Bistümer beschreiben sollte, lässt sich
allein am Text nicht belegen - so berichtet Ari allenfalls von den ersten Bischöfen auf Island, nicht
aber spezifisch von den Umständen der Bistumsgründungen (Ausführungen dazu finden sich bei
Hermann 2005, 2009 sowie bei Mundal 1994). Zweifelsohne ist die Beobachtung Mundais, dass

das Bistum in Hölar in Aris Ausführung keinen Eingang findet, obwohl es zu seiner Zeit bereits
bestand, korrekt (vgl. Mundal 1994, S. 67). Doch auch diese Tatsache spricht eigentlich gegen ihre
These einer intendierten Bistumschronik (s. dazu auch Asdis Egilsdöttir. Formäli. In: IF XVI. Bis-

kupa sögur II. Reykjavik 2002. S. V-CLIV, S. XI). Der Fokussierung auf das Bistum in Skälholt
könnte genauso eine regionale Ausrichtung des Textes zugrunde liegen. Auch die familiäre
Verbindung zwischen Ari und Bischof Isleifr (dem Vater von Aris Ziehvater und Mentor Teitr) und
dessen Sohn Bischof Gizurr könnte eine Ursache für diese Fokussierung sein. Schließlich waren
aufgrund der persönlichen Beziehungen auch die Berichte über den Bischofsitz in Skälholt für Ari
zugänglicher; darauf verweist jedenfalls ein kurzer Kommentar in Kapitel 10, wo es über Gizurr
heißt: En pd vas nafn hans rétt, at hann hét Gisradr; svd sagdi hann oss (S. 22; «Damals wurde sein

richtiger Name verwendet, der GisroSr lautete, so berichtete er es uns.»). Auch wenn diese Stelle
ob ihres Inhalts viel diskutiert wurde, wird hierdurch deutlich, wie eng der Kontakt zwischen
Bischof Gizurr und Ari war, dem er selbst offenbar aus seinem Leben berichtete.

306 Vgl. Hermann 2010, S. 150 ff.
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Strukturierung der Geschichte halfen.307 Diese typologische Struktur befindet sich

jedoch auf einer von mehreren Ebenen des Textes, der neben der zu erklärenden
Dichothomie von heidnischer und christlicher Zeit auch das Problem der ,sinnhaften

Besiedlung' und sich herausbildenden eigenen Gesellschaft und deren Identität
lösen sollte. Auf der Identitätsebene sieht Ari offenbar die Gründung und
Entwicklung der isländischen Gesellschaft vorrangig verbunden mit der Entwicklung

der Gesetze.308 Diese Fundierung rechtlicher Verhältnisse muss nicht zwingend
einem theologischen Deutungsmuster entspringen, sondern kann neben Genealogien

auch ein identitätssichernder Aspekt im Geschichtsbewusstsein schriftloser
Völker sein, was eine in der Forschung häufig schon vorab zu Grunde gelegte
zwingende Verbindung von Gesetzesdarstellung und Christianisierung in Frage stellt.309

Insgesamt belegt die Ib. neun administrative Entwicklungsschritte: Die Einführung

des ersten .Gesetzes' durch den norwegischen König und die Auswanderer
nach 870 (Kap. 1, S. 5 f.), die Einführung der ersten Gesetze durch Ulfljötr aus

Norwegen (Kap 2, S. 6 f.), die Etablierung des Allthings 930 (Kap. 3, S. 8), die

gesetzliche Einführung der Schaltwoche um 955 (Kap. 4, S. Ii), die Viertelteilung
Islands um 965 (Kap. 5, S. 12), die gesetzliche Einführung des Christentums
999/1000 (Kap. 7), die Einführung des Kirchenzehnten 1096/97 (Kap. 10, S. 22),
die Einrichtung des Fünften Gerichts 1005 in Verbindung mit einer
Gesetzesmodifikation sowie die Errichtung des ersten Bischofssitzes in Skälholt 1056 und des

zweiten Sitzes in Elölar 1106 (S. 23). Zu jenen lassen sich noch drei weitere
Ereignisse zählen, die in direktem Bezug zum Gesetz stehen, aber nur am Rande
erwähnt werden: die Vereinbarung zur Ausfuhrsteuer (Kap. 1, S. 5), die Etablierung
des Kjalarnesthings vor der Einrichtung des Allthings (Kap. 3, S. 8) sowie die

107 Darauf, dass die Nutzung solcher Geschichtsdarstellungen keineswegs zwingend religiös inten¬
diert war, auch wenn die Autoren eine durchaus kirchenpolitische Perspektive einnahmen,
verweist Frantisek Graus (vgl. Graus 1987, S. 24).

308 Tgl. auch Mundal 1994, S. 70: „Ein bodskap i verket er: med lov skal land byggjast, og ikkje med
ulov oydast, som det vart formulert i Eldre Frostatingslov 4.52." An dieser Stelle gilt es entgegen
Else Mundais Einwand (vgl. ebd. 1994, S. 70), Ari hätte einen großen Teil der Ib. dem Ausbau der

Legislative widmen müssen, um überhaupt über die Bistümer schreiben zu können, zu betonen,
dass er dies nicht in dem vorliegenden Ausmaß hätte tun müssen. Aris Fokus liegt auf der Darstellung

herausragender Personen, die geknüpft sind an einschneidende gesellschaftspolitische Ereignisse

(vgl. Kap. 9 und 10 zu den Bischöfen Isleifr und Gizurr). Dieser Fokus entspricht der schon
in heidnischer Zeit für die isländische Gesellschaft üblichen personenzentrierten Erinnerungstechnik,

weshalb es auch nicht verwundert, dass die Rolle der Gesetzessprecher (v.a. wegen ihrer
Chronologisierungsfunktion) und damit die Rolle des Gesetzes entscheidend für das isländische
Selbstbild sind, so konstatiert auch Jön H. Adalsteinsson: „The importance of law in the old
Icelandic Commonwealth is shown e.g. by the statutes which have been preserved, which are much
more copious than those of many other nations at comparable stages of developement.' (Jon
H. ASalsteinsson 1999, S. 88). Dass das Gesetz für die isländische Gesellschaft zentral war,
vermerkt auch Adam von Bremen in seinen Gesta Hamburgensis: Apud illos non est rex, nisi tantum lex

(Gesta Hamburgensis, IV 36, S. 486; «Bei ihnen gibt es keinen König, nur das Gesetz [...].»).
309 Vgl. Rüdiger Schott. Das Geschichtsbewusstsein schriftloser Völker. In: Archiv für Begriffs¬

geschichte, 12. Bonn 1968. S. 166-205, S. 172 f.
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schriftliche Fixierung der Gesetze 1117/18 (Kap. 10, S. 23), womit der Text
entsprechend symbolträchtig endet.

Gleich zu Beginn des ersten Kapitels, nach dem kurzen Bericht über den ersten
Landnehmer Ingolfr, wird davon berichtet, wie das erste »Gesetz' (der Text spricht
nicht von Içg, sondern betrachtet es eher als eine Vereinbarung, worauf das Verb
scetta «sich einigen» hinweist) noch von Norwegen ausgehend im Zuge der Emigration

entsteht: nachdem König Harald Schönhaar die Auswanderung nach Island

verbietet, weil er befürchtet, Norwegen würde veröden, einigt man (d.h. anscheinend

der norwegische König und die Auswanderer - also die baldigen Isländer) sich

darauf, dass Norwegen zwar verlassen werden durfte, aber für die Reise von dort
nach Island eine Ausfuhrsteuer gezahlt werden musste:

hâ saettusk [>eir â Jjat,310 at hverr madr skyldi gjalda konungi fimm aura, sâ es [...] Jaaöan

fœri hingat. hau hafa upphçf verit at gjaldi ]avi' es nü es kallat landaurar, en J>ar galzk
stundum meira en stundum minna, unz Öläfr enn digri goräi skyrt, at hverr madr
skyldi gjalda konungi halfa mçrk, sâ es fœri â miöli Norvegs ok Islands, [...]. (Kap. 1, S.

5 f.)

Dann einigten sie sich darauf, dass jeder Mann dem König fünf Öre zahlen sollte, der
[...] von dort hierher führe. Diese [Abgaben] sind der Anfang jener Steuer gewesen,
die man nun landaurar nennt, und es wurde manchmal mehr und manchmal weniger
bezahlt, bis Öläfr enn digri [Olaf der Dicke] bekannt gab, dass jeder Mann dem König
eine halbe Mark bezahlen sollte, der zwischen Norwegen und Island unterwegs war,
[...].

Mithilfe dieses ersten ,Gesetzes' suggeriert der Text eine Kontinuität des Kontaktes
zwischen Island und Norwegen, der auf rechtlicher Grundlage fuße, die - wie sich

im Folgenden zeigen wird - fundamental für die isländische Identität ist.
Entscheidend ist aber, dass jeder (hverr madr) diesem »Gesetz' untersteht (weshalb
es auch als Gesetz im engeren Sinne betrachtet werden sollte), womit trotz der
offensichtlichen Abhängigkeit von Norwegen die erste Gemeinsamkeit der Auswanderer

und damit ein erstes identitätsstiftendes Moment (d.h. hier im Gegensatz zur
Lb. in Form des Rückbezugs auf den Erstsiedler Ingolfr) konstruiert wird: sie

unterwerfen sich, offensichtlich freiwillig durch die Verhandlungen mit dem König,
einer Steuer, die ihnen die Ausfahrt gewährt.311 Diese Zahlung symbolisiert eine

310 Problematisch ist hier das Subjekt peir; im Kontext wird nicht deutlich, wer genau gemeint ist.
Zwar ist wohl König Harald impliziert, da er im Satz zuvor genannt wird (En pâ vard fçr manna
tnikil mjçk üt hingat yr Norvegi, til pess unz konungrinn Haraldr bannadi, af pvi at hônum pôtti
landauSn nema.), die zweite verhandelnde Partei bleibt jedoch unbestimmt. Es liegt allerdings
nahe, dass damit die Emigranten gemeint sind, da sie im Rahmen der Auswanderung zuvor im
Text angeführt werden. Da die isländische Gesellschaft zu der Zeit noch nicht bestanden haben
kann - schließlich beginnt an dieser Stelle erst die Auswanderung - können nur Vertreter der
Auswanderer gemeint sein, die allerdings einflussreiche Fürsprecher gewesen sein müssen, um
eine solche Vereinbarung erzielen zu können bzw. als solche erinnert werden sollen.

311 Bereits Pernille Hermann verwies darauf, dass der Text eine nationale Perspektive einnimmt:
„Thus, Islendingabök -[...]- is concerned with aspects which in principle have to do with all
Icelanders [...]. Both the focus on aspects of relevance to all Icelanders and the words of borgeirr
indicate a national perspective." (Hermann 2005, S. 74). Allerdings zeigt sich doch, dass die Ib.
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legitime Auswanderung312 und gleichzeitig einen gemeinsamen Neuanfang. Darüber
hinaus kann man diese Abgabe als Grund dafür sehen, dass im Gegensatz zu einigen
Passagen der Lb. in der Ib. von keinerlei Konfliktpotential während der Landnahmezeit

berichtet wird. Es scheint, als liefe die Besiedlung völlig friedlich und geordnet
ab - der Textlogik zufolge kann das nur in diesem Gesetz begründet liegen, das die
Gemeinschaft einer ersten Ordnung unterwirft. Gleichwohl entspricht es dem

Konzept der <Allianz zwischen Herrschaft und Vergessen>, mögliches
Konfliktpotential, das nach außen die Identität und Geschlossenheit der Isländer brüchig
werden lassen könnte, auszuschließen.313

Genau aus derselben Motivation der Linearität der Geschichte heraus wird auch
die Besiedlung in einen zeitlich abgeschlossenen Rahmen gestellt: in Kapitel 2

erklärt Ari die sechzig Jahre währende Besiedlung für beendet. Er führt weiterhin
aus, wie das erste Gesetz (hier nun zu verstehen als umfassende Rechtsnorm, unter
die sich die Gesellschaft freiwillig stellt) nach Island kam:

En JA es Island vas vida byggt oräit, ]pâ h aSi maÖr austrœnn fyrst lçg üt hingat yr
Norvegi, sa es Ulffjôtr hét; svâ sagcSi Teitr oss; ok vâru JA Ulfljôtslçg kçlluô; - [...] - en
Jaau vâru flest sett at J>vi sem JA vâru Golajtingslçg eôa rââ Porleifs ens spaka Hçrda-
Kârasonar vâru til, hvar viô skyldi aulca eâa af nema eôa annan veg setja. Ulffjôtr vas

austr i Lôni. En svâ es sagt, at Grimr geitskçr vseri föstbröäir hans, sâ es kannaöi Island
allt at râôi hans, âôr aljnngi vaeri âtt. En hönum fekk hverr maôr penning til â landi hér,
en hann gaf fé J>at si <3 an til hofa. (Kap. 2, S. 7)

Und damals, als Island weitestgehend besiedelt worden war, da brachte ein aus dem
Osten stammender Mann, der Ulfljötr hieß, zuerst Gesetze aus Norwegen hinaus
hierher; so berichtete es uns Teitr; und diese wurden Ulfljôtslçg genannt; - [...] - und
diese wurden zum großen Teil danach festgesetzt, was damals die Golapingslçg waren
und danach, was auf die Empfehlungen von borleifr enn spaki Hçrôa-Kârason hin
ergänzt, entfernt oder auf anderem Wege festgelegt wurde. Ulfljötr war östlich in Lön.
Und es wird erzählt, dass Grimr geitskçr sein Pflegebruder gewesen sei, der gesamt
Island auf seinen Rat hin bereiste, bevor das Allthing eingerichtet wurde. Und ihm gab

jeder Mann hier zulande eine Münze dafür, und er gab das Geld daraufhin den

Tempeln.

Entgegen der Lb. (H 268, S. 313) werden die Umstände dieses Gesetzes hier nur
knapp geschildert: Ulfljötr habe sie den norwegischen Golapingslçg (den «Gesetzen
des Gulathing»)314 entsprechend mithilfe von Lorleifr enn spaki zusammengestellt

nicht von Ereignissen berichtet, die alle Isländer betreffen, sondern dass genau andersherum alle
Isländer von den Ereignissen als betroffen beschrieben werden. Diese umgekehrte Perspektive
impliziert, dass auch Ereignisse, die historisch nur einen kleinen Teil der Gesellschaft betrafen, in
der Ib. als für alle Isländer relevant dargestellt werden konnten.

312 Vgl. auch Mundal 1994, S. 70.
313 Somit kommt es letztlich auch zu einer besonderen Darstellung der Gesellschaft, die im Kapitel

4.2.1.3. Vom Kollektiv zur Person: Island auf dem Weg zum souveränen Staat, S. IS 1, näher erläutert

wird.
314 Die Golapingslçg galten in den Gegenden Hordaland, Sogn und Fjordane (also Südwestnorwe¬

gen), die sich geographisch mit dem Teil Norwegens decken, aus dem den Texten zufolge die
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(vermutlich in Norwegen, da Forleifr dort ein Gesetzessprecheramt o.ä. bekleidete,
so berichten es die Hkr. um 1225, die Agrip um 1190 und weitere Königssagas des

12. und 13. Jahrhunderts),315 und sie dann nach Island gebracht. Diese wurden nach
ihm Ulfljôtslçg genannt.316 Ari beschreibt Ulfljötr als madr austrœnn, als «aus dem
Osten stammender Mann». Mit dieser Bezeichnung kann sowohl eine Herkunft aus
dem Osten Islands als auch aus Norwegen bzw. Schweden gemeint sein. Da gemäß
der Lb. Ulfljötr Land in Ostisland erhielt, geht die Forschung davon aus, dass Ari
ebenfalls Ostisland meinte. Wenn man jedoch erwägt, dass auch ein schwedischer
oder norwegischer Hintergrund gemeint sein könnte, ergibt sich nicht nur eine

übertragene, sondern auch eine tiefenstrukturelle Ähnlichkeit zum Mythos von
Odin als aus dem Osten stammender Auswanderer und Zivilisationsstifter, wie in
der Y.s. beschrieben. Darüber hinaus fehlen bei Ulfljötr genau wie bei Ingolfr jegliche

Hinweise auf seine Herkunft; nur seine Nachfahren werden mit der Familie der

Djûpdœlir im Eyjafjord identifiziert. Auch schweigt sich Ari (wieder im Gegensatz zu
Haukr Erlendsson in seiner Lb.-Fassung, vgl. H 268, S. 313) darüber aus, dass For-
leifr enn spaki Ulfljötrs Onkel war. Hier wird sicherlich eine Darstellung forciert, die

ermöglicht, neben Ingolfr auch Ulfljötr als numinosen Zivilisationsstifter darzustellen:

Er, als aus dem Osten stammender und mehr oder weniger sippenloser Mann
mit einem furchteinflößenden und mit dem an eine Odin-Bezeichnung erinnernden
Namen Ulfljötr («hässlicher Wolf»), bringt die Gesetze aus Norwegen nach Island,

um den Zivilisationsprozess von dort aus nach Westen weiterzuführen. Die Tatsa-
che, dass diese Erinnerungsfiguren sowohl in der Lb. als auch in der Ib. in der Erzählung

vom gesellschaftlichen Beginn erinnert werden, zeigt, dass den Texten die gleiche

strukturell angelehnte mythische Anfangskonstruktion der Wanderung Odins
und der Asen nach Westen zugrunde liegt. Allerdings hat sie in der Ib. als <kalte

Erinnerung> einen einzig fundierenden Charakter, während sie in der Lb. in
Anknüpfung an die Y.s. die gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen soll.

An dieser Stelle wird im Text zum ersten Mal der Begriff Içg verwendet und es

wird betont, dass die grundlegende Gesellschaftsstruktur bereits bestand, als das

erste Gesetz etabliert wurde. Damit steht außer Frage, dass das geltende Gesetz alle

dort bereits lebenden Isländer betrifft und es kann nicht der Eindruck entstehen, als

wäre es von den ersten oder einflussreichsten Landnehmern den später ankommenden

Siedlern auferlegt worden. Hierin zeigt sich parallel zur Landnahmebeschrei-

meisten Landnehmer stammen sollen. Möglicherweise hat man es daher hier mit einer Reminiszenz

an die historischen Begebenheiten der Auswanderung zu tun.
,ls Demnach habe König Hakon der Gute (altn. Häkon goöi, *920-96lf, der als dritter norwegischer

König und Sohn von Harald Schönhaar um 935 an die Macht kam,) die Golapingslçg mithilfe von
borleifr verfasst (vgl. fF I, S. 7, Anm. 5).

116 John Lindow sieht in Ulfljötrs Handlung eine mythische Parallele zu dem Gott Odin: „What
Ulfljötr does, then, is what Oöinn and his brothers do early on in the mythology: create an ordered
cosmos in a place where the narrative subjects have already been living. [...] In the mythology, the
TEsir and Ymir have, paradoxically, been living in some central space before the cosmos has been
created. In the Icelandic cultural myth, the settlers [...] have been living in a space not yet made
whole bylaw." (Lindow 1997, S. 457).
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bung erneut die Eliminierung (das <Vergessen>) von Konfliktpotential, woraus sich
schlussendlich die zweifelsfreie Akzeptanz der Gesetze ergibt.

Interessant ist an diesem ersten Gesetz zudem, dass es, wie später in der Lb.

dargestellt, offensichtlich aus Norwegen stammt und nicht etwa völlig unabhängig in
Island zusammengestellt wurde. Somit wird einerseits die kulturelle Verbindung
zum Heimatland betont und andererseits strukturell angeknüpft an die Idee der Ost-

West-Wanderung, um den Prozess der isländischen Gesellschaftswerdung zu
beschreiben. Zugleich weist Ari aber auch ausdrücklich daraufhin, dass borleifr enn
spaki die Anpassung der Gesetze auf isländische - also auf andere, neue! -
Verhältnisse vornimmt.317 In dieser Abgrenzung vom Heimatland kann man das

erste autark-isländische Moment in der Entwicklung der Emigrantengesellschaft
sehen und damit neben der Erinnerungsfigur der Landnahme das zweite
innerisländische Identifikationsmerkmal: sie definieren sich nun über ein auf sie und ihre
Lebensweise abgestimmtes Gesetz. Die Einführung der Gesetze wird erneut durch
«alle» Isländer (hverr madr) in Form der Geldgabe an den von Ulfljötr abgesandten
Grimr gestützt und erhält dadurch einen fundierenden Charakter für die gesamte
Gesellschaft.

Ulfljötr ist darüber hinaus auch hauptverantwortlich für die im darauffolgenden
Kapitel 3 geschilderte Einrichtung des Allthings: Alpingi vas sett at râdi Ulfljôts ok
allra landsmanna [...] (Kap. 3, S. 8; «Das Allthing wurde nach dem Beschluss von
Ulfljötr und allen Bewohnern eingerichtet»). Das Allthing war die entscheidende

gesetzgebende Versammlung Islands und Schauplatz der meisten Konfliktaustragungen

in der altnordischen Literatur.318 Für diese so wichtige zivile Errungenschaft
ist jedoch gemäß der Ib. nicht nur der damalige Gesetzessprecher Ulfljötr zuständig,
sondern mit ihm erneut «alle Bewohner» (allra landsmanna). Hiermit betont Ari
also noch einmal die Geschlossenheit der isländischen Gesellschaft hinsichtlich des

Aufbaus der Legislative. Außerdem bestimmen die Isländer auch den Ort, an dem
das Allthing tagen soll: en pat Içgdu landsmenn til alpingis neyzlu (Kap. 3, S. 9; «und

317 Es ist anzunehmen, dass die Modifikation der anfangs norwegischen Gesetze, wenn auch nicht
zwingend sofort nach ihrer Einführung in Island, dann doch bald darauf eine immense Weiterentwicklung

und Umstrukturierung erfahren haben müssen, da norwegische Einflüsse in den späteren

Gesetzesaufzeichnungen kaum noch zu finden sind (vgl. Olâfur Lârusson. Lov og ting. Islands

forfatning og lover i fristatstiden. Oslo 1960, S. 59 f.). Zudem erforderte auch die neue soziale

Struktur auf Island bald eine darauf abgestimmte Rechtsnorm (vgl. Stephen Pax Leonard. Social
Structures and Identity in Early Iceland. In: Viking and Medieval Scandinavia, 6. Brepols 2010. S.

145-159, S. 150 f. sowie 155).
318 Die meisten Isländer reisten für die Zeit, in der das Allthing tagte, aus dem ganzen Land nach

Lingvellir, um dem Thing beizuwohnen und ihre Streitigkeiten dort gesetzlich zu regeln. Durch
die große Anzahl der Teilnehmer sowie durch seine Funktion als oberste Instanz einer
gesellschaftlichen Ordnung ist auch seine Rolle als kultureller Mittelpunkt der Gesellschaft zu bedenken
(vgl. Helgi Lorläksson 2005, S. 143). Hier wird auch ein Großteil der Erinnerungskultur gepflegt
worden sein und etliche Ereignisse mit gesamtisländischer Relevanz werden in das kulturelle
Gedächtnis der Isländer Eingang gefunden haben.
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das überließen die Bewohner der Benutzung durch das Allthing»).319 Hiermit
suggeriert Ari eine komplett gleichwertige Entscheidungsgewalt der Isländer; es werden
keinerlei Konflikte oder Problematiken beschrieben: die Einwanderer sind sich
hinsichtlich der sie betreffenden Entscheidungen einig.320 Kann man an dieser Stelle
bereits sagen: sie sind als Isländer geeint? Jedenfalls bis zum Konflikt bei der

Einführung des Christentums scheint es so: auch die Schaltwoche (Kap. 4, S. 9)
beschließen die weisesten Männer, unterstützt durch «alle» Allthingteilnehmer
(Kap. 4, S. 10 f.: pâ vçknudu allir menn viÖpat vel).

Erst in Kapitel 7 tritt der zuvor erwähnte erste und einzige Konflikt innerhalb der
isländischen Geschichte auf: durch die Christianisierungsversuche des

norwegischen Königs Olaf Tryggvason (*968- 1000t) spaltet sich die Gesellschaft in zwei
Fronten: Christen und Heiden. Obwohl der Priester bangbrandr, ausgesandt nach
Island von König Olaf, einige Männer auf Island zum Christentum bekehren kann
und diese tauft, spricht sich noch immer die Mehrheit der Isländer gegen den neuen
Glauben aus.321 Nach einiger Zeit kehrt bangbrandr nach Norwegen zurück und
informiert den König über seinen geringen Erfolg, woraufhin dieser rasend vor Wut
anordnet, im Gegenzug die sich derzeit in Norwegen aufhaltenden Isländer foltern
oder gar töten zu lassen: En hann vard viö pat reidr mjçk ok œtladi at lata meida eda

drepa ossa landafyrir, pâ es par väru austr (Kap. 7, S. 15). Indem Ari von ossa landa

(«unsere Landsleute») spricht, erreicht er eine doppelte Identifikation: einerseits

appelliert er an sein Publikum, indem er es als eine Gemeinschaft anspricht (ossa),
und andererseits stellt er eine die Zeitspanne überbrückende Kontinuität zwischen
der damaligen und der gegenwärtigen Gesellschaft her, indem er die vor über 100

Jahren in Norwegen lebenden Isländer als «Landsleute» (landa) des Publikums
bezeichnet, das er in seiner Gegenwart anspricht.322 Er macht deutlich, dass die Is-

319 Die Bestimmung des Allthingplatzes durch alle Isländer ist nur deshalb möglich, weil der entspre¬
chende Landstreifen nach der Ächtung des vorigen Besitzers Pörir kroppinskeggi wegen des

Mordes an einem seiner Knechte zum Allgemeingut erklärt wurde (Kap. 3, S. 8). Auch in dieser
Szene konnte Lindow Parallelen zu mythologischen Texten herausstellen: Bei der Erschaffung des

Kosmos, so heißt es in dem mythologischen Gedicht Vçluspd, haben Odin und seine beiden Brüder

Vili und Ve ihren Riesenbruder Ymir, ein Wesen von niedrigem sozialen Status wie es auch der

getötete Knecht war, ermordet. Ari berichtet im gleichen Zug davon, dass börirs Enkel Porvaldr
seinen Bruder umbrachte, worin Lindow wiederum eine Parallele zu Odins Mord an Ymir sieht
(vgl. Lindow 1997, S. 457 f.). Beiden Beschreibungen liegt also mindestens das gleiche Denkmuster

der Kreation von Zivilisation durch einen Mord an einem sozial niedriger gestellten Wesen
zugrunde.

320 Konflikte zwischen einzelnen Personen gibt es aber durchaus, z.B. den Thingstreit zwischen börSr
gellir und Tungu-Oddr in Kap. 11, der wiederum für Ari besonders wichtig und präsent gewesen
sein muss, da PörcSr gellir sein Großvater war.

321 Hann [d.i. König Olaf] sendi hingat til lands prest patin, es hét Pangbrandr ok hér kenndi mçnnum
kristni ok skîrdi pâ alla, es vid trû tôku. [...], en peir vâru pôfleiri, es l gegn mxltu ok neittu (Kap. 7,
S. 14; «Er sandte hierher jenen Priester, der Pangbrandr hieß und hier den Leuten das Christentum

lehren sollte und taufte dann alle, die den Glauben annahmen. [...], und dennoch waren es

mehr, die sich dagegen aussprachen und [ihn] ablehnten.»).
322 Das ist eine von zwei Stellen im Text, in der Ari als Erzähler vor den Text tritt und sich als Autor zu

erkennen gibt. Er solidarisiert sich mit seinem Publikum, sieht sich als ein Teil dessen: ossa «unse-
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länder im Ausland durch die Uneinigkeit der Gesellschaft hinsichtlich des neuen
Glaubens in Gefahr schwebten, und verurteilt folglich die Uneinigkeit innerhalb der
Gesellschaft. Erneut wird der bereits zweite ausweglos erscheinende Konflikt mit
dem norwegischen König beseitigt, indem ein weiterer Vergleich geschlossen wird,
den vertretungsweise die Isländer Gizurr und Hjalti mit dem König schließen:

«Und im selben Sommer kamen Gizurr und Hjalti von hier dorthin und befreiten
sie vom König und versicherten ihm wiederum ihre Unterstützung dahingehend,
dass auch hier das Christentum angenommen würde.»323 Doch gelingt es den
beiden, zurück auf Island, nicht für beide Parteien auf dem Allthing eine Einigung zu
erzielen, im Gegenteil: die Fronten verhärten sich, stehen kurz vor einem Kampf: En

enir heidnu menn hurfu saman med alvceipni, ok haßi svd ncer, at peir myndi berjask, at
eigi of sâ â midli (Kap. 7, S. 16; «Aber die heidnischen Männer formierten sich mit
ihren Waffen und es war so kurz davor, dass sie einander bekämpfen würden, dass

[keine Einigung] zwischen [ihnen] in Sicht war.»).324 Gizurr und Hjalti versuchen
daraufhin die Leute davon zu überzeugen, dass es wichtig sei, das Christentum
anzunehmen, haben mit ihrem Vorhaben jedoch wenig Glück; letztlich kündigen die

Männer einander die Rechtsgemeinschaft auf: En pat gorôisk af pvt, at par nefndi

annarr madr at çdrum vâtta, ok sçgdusk hvârir yr Içgum vid adra, enir kristnu menn ok

enir heidnu, okgingu sidanfrâ Içgbergi (Kap. 7, S. 16; «Und dadurch geschah es, dass

ein Mann nach dem anderen Zeugen benannte und sich beide Parteien, die
christlichen Männer und die heidnischen, dort die Rechtsgemeinschaft aufkündeten

re». Diese außergewöhnliche Erzählerperspektive spricht dafür, dass Ari dem beschriebenen

Ereignis entscheidende Relevanz zusprach.
323 En pat sumar et sama kvômu ütan hedan peir Gizurr ok Hjalti ok pägu pä undan vid konunginn ok

hétu hônum umbsyslu sinni til à nyjaleik, at héryrdi enn vid kristninni tekit, ok létu peir eigi annars van
en par mundi hlyda (Kap. 7, S. 15).

324 Warum letztlich der Kampf zwischen den Heiden und den Christen dann doch nicht stattfindet,
beantwortet der Text nicht. Jon H. ASalsteinsson nennt dafür mögliche Gründe (vgl. Jon H. Aöal-
steinsson 1999). Er verweist darauf, dass die Allthingteilnehmer eventuell zuvor über die Geiseln
in Norwegen informiert worden sein könnten. Es liegt jedoch nahe, dass Ari diese Information
den Lesern nicht vorenthalten hätte, da sie sich hervorragend in seine Darstellung eingefügt hätte.
Vielleicht muss man diese Episode weniger historisch, sondern vielmehr textlogisch betrachten:
Die kämpferischen Heiden sind in der Mehrzahl (so berichtet auch der Kapitelbeginn davon, dass

sich der Großteil der Isländer nicht hat taufen lassen) und symbolisieren die sich unabhängig
machenden Isländer, während Gizurr und Hjalti die Vermittler zwischen den Isländern und dem König

darstellen. Bevor jedoch die heidnische Partei dem Vorschlag des Königs zustimmt, bedarf es

noch einer Entzweiung der Gesellschaft, die den politischen Grund für die Annahme des

Christentums darstellt, sowie einer legitimen rechtlichen Einführung durch die entsprechende Rechtsinstanz

des Gesetzessprechers (vgl. Jon H. ASalsteinsson 1999, S. 88). Damit wird das Heidentum
als Motiv für die politische Unabhängigkeit eingesetzt. In der Logik des Textes werfen sich somit

weniger Fragen auf als aus historischer Sicht - daher ist es wahrscheinlich, dass wenigstens ein Teil
dieser Beschreibung zugunsten von Aris Gesellschaftsbild fingiert wurde. Darüber hinaus wird
hier im Gegensatz zu anderen Quellen, wie der HA. oder der Olafs saga Tryggvasonar en mesta,
kein Wert darauf gelegt, die heidnischen Männer als <Edle Heiden> darzustellen oder dieses

Ereignis als ein Wunder darzustellen (vgl. Gustav Storm. Monumenta Historica Norwegia. Kristiania
1880, S. 21; Olafs saga Tryggvasonar en mesta I-III, II. Kopenhagen 1958-1961. Olafur Halldörsson
gafüt. 1961, S. 189).
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und daraufhin den Gesetzesfelsen verließen.»). Hiermit kommt es - aus Aris Sicht -
zum Äußersten: die isländische Gemeinschaft verliert mit dem annullierten Gesetz
ihre Identitätsgrundlage. Die Lage scheint aussichtslos, da jede der beiden Seiten ein

eigenes Gesetz verlangt, das mit ihrem jeweiligen Glauben einhergeht. Die Christen
bitten den bereits getauften Hallr von Skia darum, dass er ihre Gesetze aufsagen

möge, der sich jedoch der auferlegten Aufgabe entzieht, indem er den Gesetzessprecher

borge irr besticht, der im Gegensatz zu Hallr zu dieser Zeit noch dem
heidnischen Glauben anhängt, um ihm diese Aufgabe abzunehmen.325 Daraufhin

legt sich borgeirr nieder, breitet einen Mantel über sich aus und verweilt so den

ganzen Tag und die folgende Nacht.326 Erst am nächsten Morgen setzt er sich auf
und ordnet an, dass die Leute zum Gesetzesfelsen kommen sollen, wo er seine

Überlegungen in dieser Angelegenheit in Form einer berühmten und in der
altnordischen Literatur mehrfach zitierten Rede kundtut:

En J?â hôf hann tçlu sina upp, es menn kvömu jiar, ok sagäi, at hönum jaötti jxi komit
hag manna i ônytt efni, ef menn skyldi eigi hafa allir lçg ein â landi hér, ok talöi fyrir
mçnnum â marga vega, at J>at skyldi eigi lata veräa, ok sagôi, at {sat mundi at [3vi ôsaetti

verôa, es visa vân vas, at [aser barsmiöir gorôisk â miôli manna, es landit eyddisk af.

Hann sagôi frâ Jrvi, at konungar yr Norvegi ok yr Danmçrku hçfÔu haft ôfriô ok
orrostur â miôli sin langa tiô, til f>ess unz landsmenn gorcSu friô â miôli jaeira, jaôtt jaeir
vildi eigi. En jaat raô gorôisk svâ, at af stundu sendusk j>eir gersemar â miôli, enda helt
friôr sa, meôan jjeir lifÔu. „En nù jaykkir mér j)at râô", kvaô hann, ,,at vér Iâtim ok eigi
j)â râôa, es mest vilja 1' gegn gangask, ok miôlum svâ mal â miôli jaeira, at hvârirtveggju
hafi nakkvat sins mais, ok hçfum allir ein lçg ok einn siô. bat mon verôa satt, es vér
slitum i sundr lçgin, at vér monum slita ok friôinn." (Kap. 7, S. 17)

Und dann, als die Leute dort waren, begann er seine Rede und sagte, ihm schiene, dass

die Verhältnisse der Leute in einen unhaltbaren Zustand geraten seien, wenn nicht alle

,2S Im Hinblick auf diese Epsiode bleibt die fb. ziemlich vage. Fest steht jedoch, dass der Text keiner¬
lei Hinweise darauf liefert, dass man von einer Zusammenarbeit zwischen dem christlichen Hallr
und dem heidnischen borgeirr ausgehen kann (vgl. dazu Benediktsson 1986, Anm. 10, S. 16 mit
Verweis aufJon Jôhannesson), da Ari ganz deutlich formuliert: En hann leystisk pvt undan vid pa, at
hann keypti at Porgeiri Içgsçgumanni, at hann skyldi upp segia. en hann vas enn pd heidinn (Kap. 7,
S. 16; «Doch er entzog sich ihnen dadurch, dass er den Gesetzessprecher borgeirr dafür kaufte
[bezahlte/ bestach], dass jener es aufsagen sollte, doch der war noch immer Heide.»). Auf der
anderen Seite ist es nur schwer vorstellbar, dass ein Kompromiss zwischen zwei
Glaubensrichtungen durch den heidnischen Gesetzessprecher möglich gewesen wäre (vorstellbare Ansätze

zur Zusammenarbeit zwischen borgeirr und Hallr diskutiert Jon H. Aöalsteinsson 1999, S. 91 ff.

sowie weiterfuhrende Literatur). Da Ari allerdings ein direkter Nachkomme von Hallr war, wäre er
wohl über derartige Absprachen informiert gewesen. Daher muss man davon ausgehen, dass -
abgesehen davon, dass eine gesetzliche Einführung des Christentums nur durch den gewählten
Gesetzessprecher möglich war und die christlichen Isländer derzeit nicht an rechtlichen Entscheidungen

beteiligt waren (vgl. Jon H. Aöalsteinsson 1999, S. 89) - hier offenbar betont werden soll,
dass die Entscheidung in dieser Sache freiwillig durch die heidnische Partei zustande kam.

126 Zum möglichen Hintergrund dieser Handlung vgl. Jon H. Aöalsteinsson 1999, S. 103-123 inkl.
Überblick über die weiterführende Literatur. Er deutet diese Episode letztlich als die Rezeption
eines aus heidnischer Zeit weitreichend bekannten Rituals: „[...] borgeirr did not stay under the
cloak to think but to carry out an ancient soothsaying ritual, the outcome of which he proclaimed
at the Lögberg the following day" (Jon H. Aöalsteinsson 1999, S. 113).
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hier im Land ein Gesetz haben sollten, und sprach sich vor den Leuten auf vielerlei
Weise dafür aus, dass man es nicht so weit kommen lassen dürfte. Er sagte, dass

dadurch Zwietracht entstehen würde, da zu erwarten war, dass sich Kämpfe zwischen
den Leuten entwickeln würden, die das Land veröden lassen würden. Er berichtete
davon, dass die Könige aus Norwegen und aus Dänemark über eine lange Zeit hinweg
Einfrieden und Kämpfe untereinander geführt hatten, bis die Landsleute zwischen
ihnen Frieden stifteten, obwohl jene es nicht wollten. Und diese Entscheidung geschah
auf die Weise, dass sie sich bald einander Kostbarkeiten schickten, und so hielt der
Friede an, während sie lebten. „Und nun scheint es mir ratsam", sagte er, „dass auch

wir nicht diejenigen entscheiden lassen mögen, die sich am meisten feindlich
gegenüberstehen. Lasst uns [deshalb] nach einer Einigung zwischen ihnen suchen, so dass

die Interessen beider Seiten berücksichtigt werden, und alle ein Gesetz und einen
Glauben haben. Es wird sich bewahrheiten: wenn wir die Gesetze entzweireißen,
werden wir auch den Frieden zerreißen."327

Die Gründe, die borgeirr seinen Überlegungen vorausschickt, sind ganz deutlich
profaner Natur: Er verweist darauf, dass er Handlungsbedarf sehe, weil ein
unhaltbarer Zustand herrsche, wenn nicht alle Leute in Island demselben Gesetz
unterstellt wären (Içg ein â landi her) - das würde unweigerlich zu Unfrieden führen.
Er geht sogar noch weiter und fordert, dass die Einwohner sich um die Erhaltung
ihrer Gesellschaft kümmern müssten (pat skyldi eigi lâta verda). An keiner Stelle

stützen sich die Überlegungen zur Annahme des Christentums auf religiöse Gründe
oder kirchenpolitische Argumente. Dass diese Entscheidung überhaupt getroffen
werden muss, wird einzig durch politische Umstände bedingt (Drohungen des

Königs gegenüber den Landsleuten) und aufgrund der sich dann auch ausweitenden
innerisländischen Konflikte aus rein säkularer Sicht entschieden: [Wenn wir das

Gesetz auflösen, dann verlieren wir den Frieden.' Damit ist der einzige Grund für die

gesetzliche Annahme des Christentums, dass die Leute demselben Gesetz
unterstehen müssten. Dass diese Entscheidung (von Ari eindeutig durch die

Hervorhebung dieser Tatsache inszeniert), dann auch noch ganz pragmatisch von
einem heidnischen Gesetzessprecher getroffen wird, betont, dass die heidnischen
Isländer aus sich selbst heraus aufgrund der erklärten Notwendigkeit entscheiden
und keine Indoktrination von anderer Seite erfolgt oder erfolgen muss. So entschieden

sie sich noch zuvor für den Kampf gegen die Christen gerüstet haben, so
entschieden sprechen sich die Heiden nun für die Einführung des Christentums aus: En
hann lauk svd mäli sinu, at hvârirtveggju jâttu pvt, at allir skyldi ein Içg hafa [...] (Kap.
1, S. 17; «Und er beendete seine Rede so, dass beide Parteien sich dafür aussprachen,

dass alle ein Gesetz haben sollten [•••]») ,328 Damit wird die Annahme des

327 Man muss davon ausgehen, dass Ari diese Rede mehr oder weniger eigenhändig konstruiert hat,
zumal sie die einzige wörtliche Rede im Text darstellt und es unwahrscheinlich ist, dass sie bis in
Aris Zeit unverändert in Form und Länge erinnert wurde. Zudem wirkt sie wie der Rest des Textes
intendiert, wie sich im Folgenden zeigen wird.

328 Aris Begründung entspricht wahrscheinlich nicht den historischen Umständen, da die heidnischen
Isländer mit Sicherheit nicht ohne Weiteres ,nur' durch eine Rede überzeugt worden sind, einen
anderen Glauben anzunehmen. Jon H. Aöalsteinsson verweist hier auf das zuvor durch borgeirr
ausgeübte Ritual, in dem er vermutlich eine Art Orakel abgehalten hat und die Entscheidung, das
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Christentums als freiwillige, rechtlich notwendige und für den Erhalt der isländischen

Gesellschaft unabdingbare Maßnahme verstanden. Das einheitliche Gesetz

wird wiederhergestellt und mit ihm die Einheitlichkeit der Gesellschaft: nun
entscheiden wieder alle zum Wohle des Landes.

Vornehmlich auf Basis dieser Christianisierungsepisode hat Pernille Hermann
sich dafür ausgesprochen, die Geschichtsversion in der Ib. als theologisch ausgedeutete

Heilsgeschichte (angelehnt an den 5. Römerbrief Paulus, 12-16; als Geschichte
des Gesetzes) zu lesen.329 Demnach werde die Vergangenheit mittels Typologie in
drei chronologisch aufeinander folgende Phasen geteilt: ante legem (von Adam bis

Moses; die Menschen leben unter einem natürlichen Gesetz), sub lege (von Moses
bis Christus; unter einem kodifizierten Gesetz) und sub gratia (von Christus bis zum
Ende der Welt; unter Gottes Gnade). Diese Phasen entsprächen somit der
Besiedlungszeit (beginnend mit Ingolfr), dem (kodifizierten) Gesetz (eingeführt durch
Ulfljötr) sowie der Christianisierung (letztlich durchgeführt durch den
Gesetzessprecher borgeirr). Jedoch bleibt bei dieser Betrachtung die Tatsache unbeachtet,

dass schon die Landnahme mit einem ersten Gesetz beginnt und die Schilderung
der Entwicklung der Legislative nicht mit der Christianisierungsepisode endet, wie
es die letzte Phase (sub gratia) implizieren würde: auch die letzten Kapitel über die
Bischöfe enthalten zu einem großen Teil Berichte über deren Aktivitäten im
Hinblick auf die Einführung von Gesetzen (vgl. Kap. 10, S. 23 f.: Bischof Gizurr unterstützt

die Einführung eines Gesetzes einer Volkszählung als Grundlage für die
Einführung des Zehnten sowie ein Gesetz, das bestimmt, dass ersteres so lange wirksam
sei, wie die Insel besiedelt ist; außerdem wird bestimmt, dass die Gesetze schriftlich
notiert werden sollen). Es scheint daher neben dieser typologischen Strategie, die
eine bekannte gelehrte Vorlage für Geschichtsdarstellungen war, offenbar noch weitere

Aspekte zu geben, die für die hier intendierte säkulare Identitätsfundierung der
isländischen Gesellschaft als unabdingbar betrachtet wurden. Um diese im Hinblick
auf ihre Funktion zu bestimmen, kann man sie drei überlagerten Deutungsebenen
innerhalb dieser Erzählung zuordnen: Die erste ist die strukturelle und wohlmöglich
unbewusst erinnerte Anlehnung an bzw. Umgestaltung von Figuren aus der Mytho-

Christentum anzunehmen durch die im Ritual befragten heidnischen Götter getroffen wurde (vgl.
Jon H. Aôalsteinsson 1999, S. 124 ff.). Er führt hierfür interessante Parallelquellen auf, die eine
solche These unterstützen. Tatsächlich finden sich noch weitere Ähnlichkeiten mit Szenen aus der

Mythologie wie der o.g. Parallele zur Vçluspd sowie der Namensgebung der Zivilisationsstifter, die
wiederum dafür sprechen, dass mythische Denkmuster einerseits noch in Aris Zeit eine Rolle
spielten und andererseits die Semiotisierung der Geschichte und deren Anfänge strukturierten.
Wenn Ari selbst der Hintergrund dieses Rituals dementsprechend auch noch bekannt gewesen
sein sollte, wie Jon H. ASalsteinsson vermutet (vgl. ebd., S. 130 f.), legte Ari wissentlich den Fokus

weg von einer göttlichen Führung hin zu einer politischen Entscheidung und rekonstruierte damit
einen Schwerpunkt auf dem Aspekt des .gemeinsamen Gesetzes'. Ob dieses tatsächlich die historische

Wirklichkeit widerspiegelt, wie Stephen Pax Leonard aufgrund mangelnder Quellenkritik
festzustellen versucht (vgl. Leonard 2010, S. 149), ist wohl eher fraglich.

129 Vgl. Hermann 2007, S. 28 f.
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logie (<mythological overlays»).330 Die zweite Ebene stellt die eben genannte mögliche

christlich-typologische Ausdeutung als gelehrte Vorlage für Geschichtsdarstellungen

dar: borgeirr wäre dementsprechend als Parallelfigur zu Jesus Christus zu
sehen. So betrachtet wäre es die logische Konsequenz, dass nicht Hallr von Sida,
sondern borgeirr das Christentum einfuhren muss. Die dritte Ebene wäre die
Identitätsebene, derzufolge die heidnischen Isländer aus sich heraus das Christentum
annehmen und gleichermaßen borgeirr, der immerhin das Gesetzessprecheramt inne
hatte, eine für die Fundierung eines Gesetzesbeschlusses notwendige Figur darstellt.

Als ein solch identitätsstiftender Aspekt ist die Funktion des Gesetzes innerhalb
des Textes zu nennen: es steht für das kontinuierliche Bestehen der Gesellschaft und
stellt damit das Hauptidentifikationsmerkmal der Isländer durch die Zeit hinweg
dar, durch welches sie sich offenbar auch von anderen Gesellschaften abgrenzen wie
es auch im allegorisch angeführten Königsstreit in der Rede des Gesetzessprechers
deutlich wird.331 Gleichzeitig symbolisiert der Entwicklungsstatus des Gesetzes den

Entwicklungsstatus der Gesellschaft, dessen Abschluss weder die Einrichtung des

Allthings noch die Annahme des Christentums ist. Erst mit dem letzten Gesetz, von
dem der Text berichtet, nämlich mit der Kodifizierung der Gesetze 1117/18, scheint
der Prozess der Gesellschaftsgründung abgeschlossen zu sein:

Et fyrsta sumar, es Bergjiörr sagöi Içg upp, vas nymaeli J>at gçrt, at Içg or skyldi skrifa â

bôk at Hafliöa Mâssonar ofvetrinn eptir at sçgu ok umbraöi jaeira Bergbuirs ok annarra
spakra manna, Jaeira es til Jaess vâru teknir. Skyldu Jaeir gorva nymaeli ]aau çll l lçgum, es

]aeim litisk Jaau betri en en fornu Içg. Skyldi ]aau segja upp et naesta sumar eptir i lçg-
réttu ok Jaau çll halda, es enn meiri hlutr manna maelti Jaä eigi gegn. En Jaat vard at fram-
fara, at Jaâ vas skrifadr Vigslôài ok margt annat l lçgum ok sagt upp i Içgréttu af kenni-

mçnnum of sumarit eptir. En Jaat likadi çllum vel, ok maelti ]avi manngi i gegn. (Kap. 10,
S. 23 f.)

Den ersten Sommer, als Bergjaorr das Gesetz aufsagte, wurde jene Neuerung
eingeführt, dass aus den Gesetzen im folgenden Winter nach dem Diktat und dem Rat

330 Interessant sind hier die Namen der entsprechenden Akteure: Ingélfr trägt die Vorsilbe Ing- in
Anlehnung zu Yngvi-Frev. dem heidnischen Fruchtbarkeitsgott. Ulfliötrs Vorsilbe Ulf- entspricht,
wie bereits ausgeführt, einem Odinnamen und borgeirr repräsentiert mit seiner Vorsilbe bor- den

mit verschiedenen schützenden Funktionen versehenen Gott Thor. Schaut man sich im Vergleich
zur Ib. andere prosaische Verarbeitungen der nordischen Mythologie an, trifft man Yngvi als
Spitzenahn des Ynglingargeschlechts, der hier durch Ingolfr ebenfalls als ,Spitzenahn' bzw. erster Siedler

auftritt. Odin wird nur in der Y.s. als Zivilisationsstifter, Wissens- und Gesetzesbringer
beschrieben (in den isländischen Gründungsmythen findet er sonst keine Erwähnung) - dessen Rolle

sieht man hier durch den Gesetzesbringer Ulfljötr erfüllt. Thor zu guter Letzt tritt nur in den
isländischen Gründungsmythen als Zivilisationsstifter (insbesondere als Beschützer der Seefahrer)
auf. Erkennbar ist dessen Verbindung zu den Elochsitzriten, die man häufig in der Lb. antrifft. Er
ist aber in der Mythologie auch bekannt für seinen steten Kampf gegen das Böse, der die fortwährende

Wiederherstellung der Ordnung symbolisiert. Hier tritt er ebenfalls in dieser Rolle auf: er
stellt die gesellschaftliche Ordnung durch die Einführung des Christentums wieder her. Eindeutig
entsprechen also die Götterrepräsentanten in ihren Funktionen denen ihrer mythischen Namensgeber.

331 Stephen Pax Leonard unterscheidet hier zwischen <in-group-indentities> und <out-group-identi-
ties> (vgl. Leonard 2010, S. 152).
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von Hafliöi und Bergjaôrr sowie anderen weisen Leuten, die dafür ausgewählt wurden,
bei HaflicSi Mässon in ein Buch geschrieben werden sollte. Sie sollten all jene Novellen
in das Gesetz aufnehmen, die ihnen besser erschienen als das alte Gesetz. Diese
Novellen sollten im darauffolgenden Sommer in der Lögretta [der gesetzgebenden Kammer]

vorgetragen und all jene beibehalten werden, gegen die die Mehrzahl der Männer
keinen Widerspruch erhob. Und es ging so weiter, dass die Vigslodi [«Totschlagsangelegenheiten»]

und vieles andere in die Gesetze geschrieben wurden und im
darauffolgenden Sommer von Geistlichen in der Lögretta vorgetragen wurden. Und das

gefiel allen gut und niemand sprach sich dagegen aus.

In dieser Episode finden gleich mehrere Zusammenführungen statt: zunächst wird
hier erstmalig die Verbindung der geistlichen und der weltlichen Macht offen
thematisiert, indem es Priester (kennimenn) sein sollen, die die Rechtskodifizierung mit
erarbeiten und später vor der gesetzgebenden Kammer vortragen.332 Die
Gesetzesvorschläge bleiben also nicht länger gänzlich unbeeinflusst durch die Kleriker und
damit nähert sich die Beschreibung mehr der historischen Wirklichkeit an.333 Der
Einzug der Schrift in das Rechtswesen zog wegen der nötigen Schreib- und
Lesekompetenzen den Beginn einer weitreichenden Machtverschiebung hin zum klerikalen

Bereich nach sich.

Aris Konstruktion einer einheitlichen Gesellschaft entsprechend, ratifiziert die

Lögretta dann einstimmig die vorgetragenen Novellen. Zwar wird im Hinblick auf
die Fortführung der Gesetzeskonstruktion im gesamten Text Wert darauf gelegt,
den weltlichen Hintergrund der Gesetze hervorzuheben (es werden sogar konkret
die Vigslodi erwähnt; «Totschlagsangelegenheiten» d.h. das Strafrecht), doch wird
auch angeführt, dass etliches Neue Eingang in die bestehenden Gesetze (die nun als

«alte Gesetze» bezeichnet werden) findet. Hierin kann man einerseits den letzten
Schritt hin zu einem autark-isländischen Gesetz erkennen, durch den die Gesellschaft

erst ihre Entwicklung gänzlich abschließt. Gleichzeitig werden hier aber auch
die eigentümlichen Umstände des ersten kodifizierten Gesetzes, die sog. Haflida-
skrâ, erläutert, die im Folgenden aufgrund ihrer exponierten Stellung am Ende des

Textes näher beleuchtet werden sollten.
Die Haflidaskrd wurde im Winter 1117/1118 auf dem Hof von HafliÖi Mässon

niedergeschrieben, einem mächtigen Höfding im Norden Islands, allerdings leider
in ihrer ursprünglichen Form nicht überliefert. Diese Gesetze sind jedoch genau wie
das kurz darauf eingeführte und ebenfalls später überlieferte Ältere Christenrecht
(zwischen 1122 und 1133), Kristinna laga pättr, in die späteren Gesetzesbücher (wie

132 Allerdings wurde das Gesetzessprecheramt damit nicht abgeschafft - im Anschluss an die oben
zitierte Episode wird bestätigt, dass Bergporr sein Amt weiterhin ausübte. Gisli Sigurôsson stellt
heraus, dass das Amt des Gesetzessprechers trotz der Verschriftlichung der Gesetze bis zum
Niedergang des <Freistaats> und der Angliederung an Norwegen 1262/64 weiterhin bestand. Dies ist

vor allem damit zu erklären, dass es sich nicht um Kodifizierungen, sondern um Gedächtnisstützen,

also um eine Exteriorisierung des Gedächtnisses, gehandelt hat, dessen Vermittlung und
Auslegung trotz der Schriftform nach wie vor nonnöten war (vgl. Gisli Sigurässon 1994).

333 Jedoch lässt Ari auch hier außen vor, dass seit den Bistumsgründungen auch jedem Bischof ein

permanenter Sitz in der Lögretta zugewiesen war.
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der überlieferten Grâgâs) eingegangen. Inwiefern allerdings gerade die christlichen
Gesetze darin den ursprünglichen Aufzeichnungen entsprechen, kann zwar nur
schwerlich festgestellt werden, aber womöglich ein Ansatz zur Erklärung einer
Unklarheit in Aris Bericht sein, nämlich der gezielten Unterscheidung zwischen
altem und neuem Gesetz, begründet in dem Zufügen der Novellen (nymceli), die im
Rahmen der Niederschrift Eingang in das Gesetz gefunden hätten.334 Was genau
auch immer 1117/1118 alles für «besser» als in den alten Gesetzen erachtet wurde,
es scheinen keine geringen Veränderungen gewesen zu sein («alle die Novellen in
das Gesetz aufnehmen [...], dass die Vigsloöi [«Totschlagsangelegenheiten»] und
vieles andere in die Gesetze geschrieben wurden.»). Es ist zudem auffällig, dass Ari
trotz der offensichtlichen Einbindung gelehrter Männer der Rechtskodifikation
einen ausdrücklich weltlichen Charakter verleiht, obwohl zu dieser Zeit doch der
Kirchenzehnt mindestens 20 Jahre zuvor eingeführt worden war, Island etwa
117/18 Jahre christlich war und die Kirche sich seit mindestens 100 Jahren zu
etablieren versuchte.335 Es gibt in der Forschung Uneinigkeit darüber, wann man mit
der Kodifizierung des ersten christlichen Gesetzes in Form des Kirchenzehnten zu
rechnen hat. Es wurde vielfach angenommen, dass jene relativ zeitnah nach dessen

Beschluss stattfand, weil die Kirche generell alles schriftlich festgehalten habe.336

Warum hat Ari dann aber über ein solch entscheidendes Ereignis nicht berichtet?
Geht man von einer frühen Verschriftlichung aus, wäre das Gesetz des

Kirchenzehnten wohl mit großer Sicherheit auch Teil der Haflidaskrä gewesen.337 Es

ist allerdings kaum anzunehmen, dass der Kirchenzehnt um 1096/97, also in einer
Zeit, in der sich der Einfluss der Kirche zunächst nur bei den Bischöfen kumulierte,
da die Kirche noch keine etablierte Institution in Island war, uneingeschränkt

334 Hoff weist in Anlehnung an Konrad Maurers Unterscheidung zwischen at rétta Içg und at géra
(gorva) nyrnœli (vgl. Konrad Maurer. Die Rechtsrichtung des älteren isländischen Rechts. In:
Festgabe zum Doctor-Jubiläum des Herrn Geheimen Raths und Professors Dr. Joh. Jul. Wilh. v.
Planck/ von der Juristen-Facultät zu München überreicht. München 1887. S. 117-149, S. 139 f.)
daraufhin, dass nymceli im rechtstechnischen Sinn hier mit «Novelle» im Sinne eines Nachtraggesetzes,

das ein vorhergehendes Gesetz abändert oder ergänzt, übersetzt werden muss (vgl. Hoff
2012, S. 47 f., bes. Anm. 147, S. 49).

335 So arbeitet Hoff (wenn auch aufgrund der teilweise dünnen Quellenlage an einigen Stellen auf
hypothetischer Basis) heraus, von welchen christlichen (insbesondere byzantinischen) Einflüssen
durch beteiligte Personen wie Hafliöi Mässon auszugehen ist (vgl. Hoff 2012, S. 129-175 sowie die

Analyse des Textmaterials in den darauffolgenden Kapiteln).
336 So ist strittig, ob man davon ausgehen muss, dass es sich bei der Haflidaskrä mehr um eine Kompi¬

lation, basierend auf bestehenden schriftlich fixierten Einzelvorschriften handelte oder wenigstens
das Gesetz des Kirchenzehnten zuvor schriftlich notiert worden ist (vgl. Orri Vesteinsson 2000,
S. 70; Gunnar Karlsson, Rristjän Sveinsson, Möröur Ärnason 1992, S. IX f.; Hoff 2012, S. 44 und
Gisli Sigurässon 1994, S. 209 f. sowie weiterführende Literatur).

337 Es zeichnet das mittelalterliche Island aus, dass weltliche und kirchliche Gesetze nie getrennt
voneinander aufgezeichnet wurden, wofür die Gesetzestexte wie z.B. die Grâgâs ein Beleg sind.
Zudem gab es nie eine Trennung des klerikalen und des säkularen Bereichs, was man z.B. an den
dauerhaft eingerichteten Sitzen für die Bischöfe in der gesetzgebenden Lögretta auf dem Allthing
sieht. So zeichnet sich auch die Haflidaskrä dadurch aus, dass es eben Gelehrte (kennimenn) sind,
die die Gesetze letztlich formen und vor der Lögretta vortragen.
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umgesetzt werden konnte.338 Man muss sogar mit einer anfänglichen Destabili-

sierung der Gesellschaftsstruktur bis hin zu einer völligen Umstrukturierung
rechnen, mit der durch die Einführung des Kirchenzehnten neue Machtverhältnisse
entstanden:

In short the tithe effected a fundamental change in the nature of politics; [...]. The
tithe created a new territorial division, the tithe area, which in turn defined the

congregation, as new social group uniting neighbouring households. The tithe also

contributed to the formation of territorially defined ministries which had by the end of
the thirteenth century become the basic divisions of ecclesiastical administration or
parishes.339

Für die Durchsetzbarkeit einer solchen Abgabe wäre die Niederschrift der Gesetze

im klerikalen Rahmen daher wenig hilfreich gewesen, weil es ihr an Allgemeingültigkeit

gefehlt hätte und von einzelnen Bischöfen allein schon logistisch nicht
hätte durchgesetzt werden können.340 Wäre die Abgabe aber an die weltlichen
Gesetze angegliedert worden, wie beispielsweise bei eben jener Aufzeichnung und
grundsätzlichen Überarbeitung der bestehenden säkularen Gesetze im Rahmen des

HafliSaskrä-Projektes, hätte ihre Durchsetzbarkeit deutlich erhöht werden können,
indem die Umstände einer solchen Abgabe eindeutig und verbindlich bestimmt und
gleichzeitig durch die Regierung legitimiert worden wären.341 Hoff hat
herausgestellt, dass das bis dato übliche Verfahren der Gesetzesratifizierung auf dem

Allthing bei diesem Projekt unerklärlicherweise umgekehrt wurde: über das zu
beschließende Gesetz wurde nicht zuerst auf dem Allthing abgestimmt, sondern es

wurde eine Kommission beauftragt, um die Gesetze auszuarbeiten und direkt
niederzuschreiben. Diese erhielten bereits durch ihre Niederschrift Gültigkeit, nur
ein mögliches Veto durch die mehrheitliche Ablehnung des Allthings bei der

Verkündigung hätte ein Gesetz noch abwenden können.342 Wenn man neben dieser

3,8 Zu diesem Ergebnis kommen sowohl Gisli Sigurässon (vgl. Gisli Sigurösson 1994, S. 229) als auch
Orri Vésteinsson, der festhält: „Although the tithe is a Christian idea and its acceptance in Iceland
in 1097 is therefore testimony to the influence of the Church and the extent to which its teachings
had affected society, the limited influence the Church is given over its reckoning and distribution
shows that as an institution it was still in its infancy" (Orri Vésteinsson 2000, S. 74).

339 Ebd., S. 90 f.
340 So weist auch der Rechtstext der später entstandenen Gragrfs-Redaktionen im Abschnitt zum

Kirchenzehnten darauf hin, dass Prozesse im Falle des Nichtbezahlens des Zehnten generell am
Gesetzesfelsen auf dem Allthing zu fuhren seien (vgl. Grdgds, S. 83).

3+1 Für ein säkulares Interesse an der gesetzlichen Fixierung des Kirchenzehnten im Rahmen dieser

Rechtskodiflzierung würde auch Orri Vésteinssons Argument sprechen, dass die Einführung des

Kirchenzehnten ebenso bedeutend für den säkularen wie für den klerikalen Bereich gewesen sein
muss. Nicht nur die Kirchenbesitzer profitierten vom Kirchenzehnten, auch die Kommunen
(hreppar) hatten ein Interesse daran, da sie sowohl für die Bemessung der Besitzanteile als auch
für die Verteilung eines Viertels des Zehnten für die Armenhilfe zuständig waren und somit das

gesellschaftliche Zusammenleben im Hinblick auf diese finanzielle Verteilung erheblich abhängig
war von eindeutigen Rechtsvorschriften (vgl. Orri Vésteinsson 2000, S. 80 ff.).

342 „Damit hat man das ansonsten bei Gesetzgebungsvorhaben gängige Verfahren umgekehrt, weil sie

denjenigen, denen eine neue Bestimmung mißfiel, auferlegte, eine gesonderte Abstimmung über
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neuen Möglichkeit der Einflussnahme auf die Gesetze noch einbezieht, dass dieser
Kommission in erster Linie berufene mächtige Höfdinge wie der Gesetzessprecher
und eben auch Hafliöi Mässon selbst (der überdies wegen seiner Position als

Schwiegersohn von Teitr Isleifsson eine enge Verbindung zu den Haukdœlir und
damit auch zu den Bischöfen hatte sowie wahrscheinlich selbst Priester sowie
Bischofskandidat für den Bischofsitz in Hölar 1121 war) sowie Gelehrte angehörten,
liegt es nahe, dass das Gesetz des Kirchenzehnten - entweder sowieso oder

spätestens jetzt - dem allgemeingültigen Gesetz angegliedert wurde.343 Für diese
These spricht auch die Beobachtung Jon Jöhannessons, der berechtigte Zweifel an
einer separaten Verschriftlichung vor der Verabschiedung des Älteren Christenrechts

1122-33 äußerte, da im entsprechenden Abschnitt der Grâgâs zum Kirchenzehnten

Reglementierungen zu finden seien, die obsolet gewesen wären, hätte das

Gesetz separat in Schriftform vorgelegen.344 Doch auch in diesem Fall stellt sich die

Frage, warum Ari darüber dann kein Wort verliert. Stattdessen führt er die säkular

geprägten Vigslödi als beispielhafte und bedeutsame Neuerung innerhalb der
Gesetze an. Man kann davon ausgehen (und Aris Erwähnung unterstützt diese

Vermutung), dass das Strafrecht für die laikale Oberschicht und das gesamte
Gemeinschaftswesen als essentiell betrachtet wurde, was sich auch in dem etwa
zwischen 1117-1121 stattgefundenen Thingstreit zwischen dem bereits erwähnten
Hafliôi Mässon und borgils Oddsson gezeigt bzw. bestätigt haben wird, der durch
alle Instanzen ging und „vermutlich die erste wirkliche Zerreißprobe des
isländischen Gerichtswesens [war], bei der sich zwei so mächtige Häuptlinge
gegenüberstanden, dass man von den Vorgaben des Gesetzes abweichen und ein
Waldgangsurteil in eine Geldstrafe umwandeln musste."345 Dieser Thingstreit zeigt
nicht nur die beginnende Machtakkumulation zu Beginn des 12. Jahrhunderts, sie

stellt auch den direkten historischen Hintergrund von Aris Niederschrift dar. Dass

diese Bestimmung herbeizuführen und in dieser dann eine Mehrheit erlangen zu müssen, um ein
Inkrafttreten der neuen Vorschrift zu verhindern." (Hoff2012, S. 50).

343 Es soll an dieser Stelle nicht spekuliert werden, in welcher Form oder Ausführlichkeit dieses Ge¬

setz einen Platz in der Haßidaskrä gefunden haben könnte. Dass das Gesetz allerdings wahrscheinlich

schon vor der ersten überlieferten Aufzeichnung der Gesetze um 1150 (ältestes Fragment der
Grâgâs AM 315d fol.) als schriftlicher Gesetzespassus vorgelegen hat, lässt sich aus seiner separierten

und damit eigenständigen Position innerhalb des Textes vermuten (vgl. ebd., S. 44) und
entspricht zudem Aris Beschreibung, dass das alte Gesetz um Novellen (eigenständige Gesetzesneuerungen)

ergänzt wurde. Orri Vésteinsson vermutet hingegen die eingeschobenen Regulationen im
Älteren Christenrecht als Vorstufe der später separaten Abhandlung über den Kirchenzehnten,
was durchaus die These der anfänglich geringen Möglichkeit der Durchsetzung dieser Abgabe
unterstützt (vgl. ebd., S. 71). Sollte man derartige Vorstufen dieses Gesetzes akzeptieren, liegt es

sogar noch näher, dass bereits in der Haflidaskrâ einige generelle Regelungen zum Kirchenzehnt ver-
schriftlicht wurden. Insbesondere die Tatsache, dass ein entscheidender säkularer Aspekt des

Kirchenzehnten (nämlich die Abgabe eines Viertels an die Kommune für die Armenhilfe; vgl.
ebd., S. 71) nicht im Älteren Christenrecht genannt wird, spricht dafür, dass wenigstens jener
(entsprechend seiner gesellschaftspolitischen Relevanz) bereits in die primär weltlich geprägten
Gesetze der Haflidaskrâ Eingang fand.

344 Vgl. JönJöhannesson. îslendinga saga. 1: bjödveldisöld. Reykjavik 1956, S. 204.
345 Hoff2012, S. 144.
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Ari also einen Gesetzesabschnitt betont, der für die mächtigen Männer seiner Zeit
ohne Frage als unerlässlich empfunden wurde, räumt jede aufkeimende Skepsis und

mögliche Zweifel an der Notwendigkeit der Rechtskodifikation aus. Verstärkt würde
dieser Eindruck, wenn man bedenkt, dass die Vîgslôdi als ein Beispiel für die

Novellen aufgeführt werden, d.h. dass sie in ihrer so bezeichneten Form vorher nicht
existierten. Dafür spricht ein kleines, bisher unbeachtet gebliebenes Detail in Aris
Bericht; er schreibt: [...], at pâ vas skrifadr Vîgslôdi ok margt annat î logum ok sagt

upp î Içgréttu af kennimçnnum of sumarit eptir ([...], dass die Vîgslôdi und vieles

andere in die Gesetze [einbe- oder aufge] geschrieben wurden und im darauffolgenden

Sommer von Geistlichen in der Lögretta vorgetragen wurden).346 Die
Wendung skrifa î Içgum («in die Gesetze schreiben») gehörte mindestens bis dahin
nicht zum Sprachrepertoire der Gesetzestexte, da Gesetze, bevor sie schriftlich
fixiert oder ergänzt wurden, vorher mündlich erlassen wurden (da sind die
Umstände der HafliÖaskä wie zuvor bemerkt eine rätselhafte Ausnahme). Diese
besondere Kodifizierungssituation unterstützt die These, dass eine Neuschöpfung
einer solchen Wendung für das spezielle Erlassverfahren stattgefunden hat. Diese

Formulierung (skrifa î Içgum) könnte daher in Analogie zu zwei weiteren ähnlichen

Formulierungen gebildet worden sein: mœla î Içgum bzw. gorva e-t î Içgum (Kap. 7,

S. 17/ Kap. 10, S. 23; «etwas in das Gesetz aufnehmen»). Doch selbst wenn man
sich dieser Übersetzung nicht anschließen sollte, ist über dieses sprachliche Detail
hinaus bezeichnend, dass gemäß dem folgenden Satz die Vîgslôdi neben anderen
Novellen im nächsten Sommer der Lögretta vorgetragen worden seien. Der Kontext
ist hier ganz deutlich: es sollten nur die Novellen vorgetragen werden, um sie im
Falle eines Votums zur Abstimmung stellen zu können. All dies sind Hinweise
darauf, dass die Vîgslôdi in ihrer so bezeichneten Gestalt erst im Rahmen der

Novellierung in das Gesetz aufgenommen worden sind. Wenn also das essentielle
Strafrecht durch erforderliche Novellen, wie sicher spätestens im Streit zwischen
Hafliöi und borgils deutlich wurde, ergänzt worden wäre, gäbe es noch weniger
Gründe, an der Aufstellung dieser und damit auch aller anderen Novellen in diesem

neuen Erlassverfahren zu zweifeln. Nicht ohne Grund wird Ari von Beginn der Ib. an
die Bedeutsamkeit der Gesetze und ihre autochthone Entwicklung hervorgehoben
haben: dieser Kontext, in dem sich die Gesellschaft über das Gesetz als solche identifiziert,

fundiert die Rechtskodifikation und präsentiert sie im Rahmen ihrer
unentbehrlichen Funktion für die säkulare Oberschicht. Es liegt indes nahe, dass die Auf-

346 Die Übersetzung dieser Aussage ist maßgeblich davon abhängig, wie sie verstanden wird. Es wäre

möglich, dass sich das Dativobjekt î Içgum («in [den] Gesetzen») auf das zuvor erwähnte

Teilsubjekt margt annat («vieles andere») bezieht. Dann könnte man es so verstehen, dass vieles

andere, was die Gesetze betraf, aufgeschrieben wurde. Möglich wäre aber auch, das Dativobjekt in
Kongruenz zum Verb skrifa zu sehen, woraus eine Übersetzung im Sinne von «vieles andere wurde

in die Gesetze aufgeschrieben [/einbeschrieben]» folgen würde. Problematisch hieran ist, dass

die altisländische Sprache für solche Beschreibungen eher einen Akkusativ gebrauchen würde
(wie skrifa e-t d/ i bok «etwas in ein Buch schreiben»), so auch hei den festen Formulierungen bei
Gesetzesverabschiedungen wie leida/ taka f Içg («in das Gesetz aufnehmen»). Allerdings bezeugt
die fb. an weiteren Stellen die sonst unübliche Verbindung mit einer Dativform von Içg.
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traggeber der Ib. eine bestimmte Darstellung der Geschichte intendierten, die auf
die Rechtskodifikation als Endpunkt hinausläuft, da eben diese der erste Schritt der
Kirchenvertreter war, in den säkularen Autoritätsbereich der Gesetzessprecher
einzugreifen und ihn an die Kirche zu überführen.347 Sollten dabei kirchenpolitische
Motivationen eine Rolle gespielt haben, wäre der trefflichste Grund dafür, die
Kodifikation des Kirchenzehnten sowie die wahrscheinlich bereits um 1120 geplante
Ratifizierung des älteren Christenrechts (letztlich durch eben jene Auftraggeber der
Ib. und den ebenfalls im Prolog erwähnten Ssemundr Sigfüsson 1123 eingeführt)348

zu legitimieren.
Doch unabhängig davon, ob das Gesetz des Kirchenzehnten tatsächlich Teil der

Haflidaskrd war, stellt diese Rechtskodifizierung einen entscheidenden Wendepunkt
in der Erinnerungskultur der Isländer dar, und zwar nicht nur aufgrund ihrer
Schriftform. Es findet sich hierin nämlich zweierlei: auf der einen Seite wird das

Gedächtnis durch die Schrift unterstützt, indem geltendes «altes Gesetz» (ennfornu
Içg) exteriorisiert wird und damit im Assmann'schen Sinne eine informative
Funktion> erhält (also hier zur Sicherung und Vermittlung relevanten juristischen
Wissens dient).349 Auf der anderen Seite wird das Gesetz aber im gleichen Schritt
um einen erheblichen Teil erweitert und zwar um die genannten nymceli

(«Novellen»), die bereits durch ihre Verschriftlichung ihre Gültigkeit erlangen.
Hierin liegt die zweite Funktion: die <performative Funktion> der Rechtskodifikation,

nämlich der Vollzug einer sprachlichen Handlung durch die Schrift, d.h. das

Gesetz gilt, weil es geschrieben steht.350 Mit diesem präskriptiven, bindenden
Charakter erhält die bisher in der Forschung nur als Rechtsbuch verstandene

Haflidaskrd des frühen 12. Jahrhunderts die Funktion eines Kodexes, eines Gesetzbuchs.

Üblicherweise handelt es sich bei diesen beiden Varianten um zwei sich
ausschließende Funktionen von Schrift, die im isländischen Fall offensichtlich in
genau dieser ersten Rechtskodifikation zusammentreffen. Zur Folge hat diese

Zusammenführung, dass aus dem Kodex im Sommer nach der Kodifizierung auf
dem Allthing von den Priestern vorgelesen werden musste - und das in der folgenden

Zeit auch wohl wenigstens so lange, bis sich der Gesetzessprecher (im Idealfall)
alle Novellen, die mit der Kodifizierung erlassen wurden, eingeprägt hatte - dazu

hatte Bergjaörr immerhin fünf weitere Amtsjahre Zeit (Kap. 10, S. 23). Bis dahin
wird er die kodifizierten Gesetze möglicherweise auch als Erinnerungsstütze genutzt

147 Vgl. Glsli Sigurösson 1994, S. 209.
148 Vgl. Grägäs, S. 86.
349 Vgl. Assmann 2007, S. 83 f. Darüber hinaus sollte auch auf eine sprachliche Gemeinsamkeit zwi¬

schen ennfornu Içg und dem nun entstandenen (offenbar mitgedachten) enn nyju Içg mit der
späteren altisländischen Literatur aufmerksam gemacht werden: es zeigen sich hierin Parallelen zu ittn
forni siSr und inn nyi sidr (altem vs. neuem Glauben, d.h. Heidentum und Christentum). Ob diese

Bezeichnungen in Verbindung mit Aris Darstellung zu sehen sind oder aber schon damals Teil
eines grundsätzlichen Verständnisses des Glaubenswechsels waren, kann an dieser Stelle nicht
beantwortet werden. Jedoch scheint diese Parallele interessant genug, um sie bei den Überlegungen
der Gestalt dieser «neuen Gesetze» nicht außen vor zu lassen.

350 Vgl. ebd., S. 83 f.
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haben.351 Sollte man tatsächlich davon ausgehen können, dass der Gesetzessprecher
nach dieser Kodifizierung genau wie zuvor die Gesetze irgendwann ohne Hilfsmittel
erinnerte, würde hier der übliche Weg von Erinnerungsprozessen interessanterweise
rückwärts verlaufen: aus der Schrift heraus würden Erinnerungen erst geschaffen
werden. Allerdings fehlt es sowohl an einer sinnvollen Erklärung für die zuvor
dargelegte Umkehrung des üblichen Gesetzeserlasses, die diese Kodifikation
überhaupt ermöglichte, als auch an Hinweisen, ob bzw. inwiefern in der darauffolgenden
Zeit weiterhin Gelehrte (bzw. lese- und rechtskundige Männer) für die Wiedergabe
von Gesetzen benötigt wurden. Letzteres könnte man eventuell beantworten, indem

man hierin einen Anhaltspunkt für die zu der Zeit noch kaum entwickelte
isländische Schriftsprache sieht und es daher als eine Übergangslösung begreift, bis
die Schrift sich wenige Jahrzehnte später entsprechend entwickelt hatte, sodass auf
die Hilfe geschulter Gelehrter verzichtet werden konnte.352 Für diese These

sprechen jedenfalls die Bemerkungen im Ersten Grammatischen Traktat, der
Vorschläge zur Schreibung isländischer Sprachlaute macht. Er entstand etwa in der

ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts (ca. 1150), nur wenige Jahrzehnte nach der
Niederschrift der ersten Gesetze und der Ib.353 Bedeutsam ist die darin beschriebene
Motivation: Eine entsprechende isländische Schrift sollte helfen beim Lesen der
Gesetze und bei Aris Geschichtswissen, das er in Büchern festgehalten habe.

Interessant ist jedoch vor allem die Begründung der schriftsprachlichen Relevanz in
Bezug zur Rechtskodifikation:

Enn jao at aller maette nakkvaä rett or giora fa er jao vis von at Jxeygi vili aller til eins
fera ef mall skiptir allra helldZ i logvm enda tel ek [ük ja a aeigi hafa vel svaraö er Jav fetr
aeigi javrfa i varv maali jaersa niv raddar stafi [...].3S4

Und auch wenn alle irgendetwas Richtiges daraus [aus einer Schreibweise] machen

[im Sinne von Auslegungen] könnten, so ist doch zu erwarten, dass es doch nicht alle

auf dasselbe zurückfuhren wollen, wenn es die Aussage verändert, am ehesten in den
Gesetzen. Und so sage ich dir, [dass] du dann nicht gut geantwortet hast, wenn du

glaubst, in unserer Sprache diese neun Laute nicht zu benötigen [...].

Dieser Traktat deutet also einerseits daraufhin, dass die isländische Schriftsprache
sich in engem Zusammenhang mit der Kodifizierung der Gesetze entwickelte, um
vor allem die Wahrscheinlichkeit von folgenschweren Missinterpretationen der

,sl Wovon vor allem deshalb auszugehen ist, wenn man Hoffs Ausführungen über die byzantinischen
Rechtseinflüsse auf die Grâgâs berücksichtigt, die in vielerlei Hinsicht nicht der bis dahin bekannten

Praxis der Rechtssprechng entsprochen haben (vgl. Hoff 2012, bes. Kap. 4 und 5).
352 Vgl. ebd., S. 51.
153 Vgl. Hreinn Benediktsson (ed.). Introduction. In: The First Grammatical Treatise, S. 13. Vgl. als

Überblick auch Kurt Braunmüller. Grammatische Traktate. In: RGA, 12. S. 573-579. Der
Originaltitel dieses Traktats ist unbekannt, überliefert ist er mit der zweiten, dritten und vierten
grammatischen Abhandlung im Codex Wormianus, ca. 1350 (AM 242 fol.), einer der Haupthandschriften

der Snorra Edda.
354 The First Grammatical Treatise. Ed. by Hreinn Benediktsson. Reykjavik 1972. S. 205.
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Gesetze zu minimieren.355 Andererseits zeigt dieser Abschnitt aber auch, dass die
Rechtskodifikationen entgegen bisheriger Einschätzungen in dieser frühen Phase

der Schriftlichkeit offenbar doch recht häufig zu Rate gezogen wurden. Vielleicht
deshalb, weil die Gesetze durch die vermehrten Aktivitäten der Kirche ab den 20er
Jahren des 12. Jahrhunderts komplexer wurden, und auch das ältere und im Umfang
nicht geringe Christenrecht alsbald nach der Hafliöaskrä ratifiziert wurde (zwischen
1122 und 1133). Dieser vermehrte Erlass und die Verschriftlichung von Gesetzen
sowie die Produktion der Ib. und der Lb. deuten auf Umstrukturierungen zu Beginn
des 12. Jahrhunderts hin, die vor allem die Kirche in dieser Zeit betrafen bzw. durch

jene initiiert wurden. Will man der These folgen, dass das Gesetz des Kirchenzehnten

in diese Kodifizierung einging, weist das einerseits auf die Abhängigkeit der
Kirche von der Lögretta hin: in diesem Fall hätte die Kirche ihre Gesetze an die

legitimierten weltlichen Gesetze angefügt, die durch den Gesetzessprecher und die

gesetzgebende Kammer ihre Legitimität erlangten. Man könnte andererseits auch

vermuten, dass die Umkehrung des Gesetzeserlasses auf den Einfluss der Bischöfe
bzw. Priester zurückgeht, die somit die Lögretta quasi umgehen konnten, um die
Gesetze in ihrem Sinne zu gestalten. Damit wäre die Symbiose der zwei Funktionen
von Rechtskodifikationen nur unter den spezifischen Bedingungen des

mittelalterlichen Islands zustande gekommen, wo die weltlichen Autoritäten wie die
Familie der Haukdœlir nicht nur weltlich-politischen Einfluss genossen, sondern
auch die Bischöfe stellten, die die Kirche um 1100 steuerten.

Bedenkt man nun diesen End- und gleichzeitig Höhepunkt der Gesetzesentwicklung

in der Ib., lässt sich auch die eingangs gestellte Frage nach der Rolle des

Gesetzes im Text sowie für die isländische Identität beantworten: Dadurch, dass es

ein konstituierendes Merkmal der isländischen Identität darstellte, kann Ari dieses

aufgreifen und es als Symbol für den jeweiligen Entwicklungsstand der Gesellschaft
in der Geschichte nutzen. Diese Entwicklung ist erst mit der Niederschrift der
Gesetze vollständig beendet. Gleichzeitig suggeriert dieser Endpunkt auch die

vollständige politische Unabhängigkeit von Norwegen, da sie als schriftlich fixierte
Verfassung den isländischen Staat legitimiert. Daher erhält das Gesetz im Text noch
eine weitere Funktion: Mit dessen Hilfe sollen die 1117/1118 erlassenen Gesetze

(welcher Gestalt auch immer) legitimiert werden, um für den nun eigenständigen
Staat politische Unabhängigkeit zu beanspruchen. In diesem Sinne lässt sich die in
der Ib. erinnerte Gesetzesentwicklung durchaus als Fundierung der kodifizierten
Gesetze verstehen, die man als machtpolitischen Schachzug der einflussreichsten
Personen im frühen 12. Jahrhundert auf Island sehen muss: die beiden Bischöfe als

Auftraggeber der Ib, der populärste Gelehrte Ssemundr Sigfusson und Ari als

Mitglied der mächtigen Haukdœlir,356

355 So auch Hoff 2012, S. 55. Interessant ist auch, dass Aris Ib. in der Zeit offenbar noch weithin
wahrgenommen wurde und damit wenigstens einige Jahrzehnte lang als zentraler Text zur
Geschichte Islands betrachtet wurde.

356 Vgl. auch das dazu aufschlussreiche Kapitel The Tithe Law of 1097 in Orri Vésteinsson 2000, S. 67-
92.
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Daraus ergibt sich für die Identitätskonstruktion der Ib. ein weiterer, völlig anderer

Aspekt als in der späteren Lb.: die Isländer identifizieren sich unabhängig von jeglicher

religiöser Orientierung als eine Gesellschaft, weil sie alle einem Gesetz unterstellt

sind. Dieses steht symbolisch sowohl für die Entwicklung der Gesellschaft als

auch für die Unabhängigkeit seiner Einwohner (vorrangig innerhalb Skandinaviens),

die einen souveränen und integren Status statt einer Hegemonialstellung zu
beanspruchen versuchen.

4.2.1.3 Die Christianisierung: Island auf dem Weg zum souveränen Staat

Die Inanspruchnahme einer Souveränität spielt am Anfang des Textes bei der
Landnahme noch keine Rolle: Norwegen wird als das Heimatland der Auswanderer

dargestellt, die sich eine legitime Auswanderung verschaffen, indem sie die vom
norwegischen König erlassene Auswanderungssperre durch Verhandlungen in eine
Ausfuhrsteuer umwandeln. Zu Beginn wird die Landnahme somit als ein

Kolonialisierungsprojekt von Norwegen aus dargestellt, aus dem die Auswanderer
ihr (später an die neuen Umstände angepasstes) Gesetz mitnehmen. Es wird Wert
gelegt auf die Legitimität der Auswanderung sowie auf die Darstellung einer
konfliktlosen Formierung der neuen Gesellschaft auf Island. Somit lässt sich eine

pro-norwegische bzw. neutrale Stellung zum norwegischen Königshaus in den

ersten Kapiteln der Ib. feststellen, die solange anhält, bis alle die Gesellschaft
ordnenden Gesetze und legislativen Einrichtungen etabliert worden sind (ein
gemeinsames Gesetz, das Allthing, die Schaltwoche sowie die Viertelteilung der
Insel, d.h. bis Abschluss des Kapitels 5). Nach diesen Entwicklungsschritten scheint
die Gesellschaft in der Lage zu sein, wiederum selbst ein Kolonialisierungsprojekt zu
beginnen, nämlich die Besiedlung Grönlands:

Land jjat, es kallat es Groenland, fannsk ok byggöisk af Islandi. Eirikr enn rauöi hét
maör breiöfirzkr, es för üt heÖan Jaangat ok nam land, es si dan es kallaör Eiriksfjçrôr.
Hann gaf nafn landinu ok kallaöi Groenland ok kvaö menn ]aat myndu fysa jaangat farar,
at landit aetti nafn gött. heir fundu (aar manna vistir baeöi austr ok vestr â landi ok
keiplabrot ok steinsmiÖi Ja at es af ]avi ma skilja, at Jaar hafÖi Jaess konar jajoä farit, es Vin-
land hefir byggt ok Grcenlendingar kalla Skraelinga [...]. (Kap. 6, S. 14)

Das Land, das Grönland genannt wird, wurde von Island aus entdeckt und besiedelt.
Eirikr enn rauöi hieß ein Mann aus dem Breiöafjord, der von hierher dorthin
hinausfuhr und an der Stelle Land nahm, die seither Eiriksfjord genannt wird. Er gab
dem Land einen Namen und nannte es Grönland und meinte, dass die Leute Fahrten
dorthin unternehmen wollen würden, wenn das Land einen schönen Namen trüge. Sie

fanden dort im Land sowohl im Osten als auch im Westen Wohnstätten von Leuten
und Uberreste von Fellbooten genau wie solche Steingeräte, von denen man schließen

konnte, dass dort Leute jener Art hemmgefahren waren, die auch Vinland besiedelt
haben und die die Grcenlendingar Skrcelingar nennen.

Mit dieser Besiedlung wird die bereits herausgestellte Wanderungsgeschichte der
Isländer fortgeführt, sowohl chronologisch als auch geographisch: von Island
westwärts über Grönland - die Ost-West-Bewegung findet sich dort auch in der Be-
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Schreibung der Fundorte menschlicher Behausungen in Grönland selbst wieder -
bis nach Vinland. Bisher führte die Forschung dieses Kapitel (das dem der
Christianisierung unmittelbar vorangeht) als Hauptargument für eine dem Text zugrundeliegende

typologische Deutung und Einordnung Islands in die christliche Sphäre an.
Insbesondere in der Parallelisierung der Beschreibungen der Ureinwohner (papar
vs. Skrcelingar), die im Falle Islands bereits christlich waren, in Grönland hingegen
noch in einem unzivilisierten Stadium verharrten - zu erkennen an den archaischen

Gegenständen, die man dort fand: Krummstäbe vs. Steingeräte etc. - konnten
typologische Züge herausgestellt werden.357 Doch ähnlich wie in Bezug auf die
Christianisierungsepisode scheint die Funktion dieses Kapitels innerhalb des Textes noch
darüber hinaus zu gehen: Es markiert den Wendepunkt des politischen Status
Islands. Mit der Fortführung der Wanderungsbewegung über Island hinweg wird
impliziert, dass sich dort erfolgreich eine neue Gesellschaft formiert hat, die nun
wiederum auch als Heimatland für weitere Kolonien (hier die sich herausgebildeten
Grœnlendingar) fungieren kann. Dieses Moment der Grönlandbesiedlung leitet
daher den Abnabelungsprozess Islands von Norwegen ein.

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits thematisiert wurde, enthält das darauf
folgende Kapitel 7, die Christianisierungsepisode, etliche narratologische Unschär-
fen (vor allem Unklarheiten in der Textlogik). Diese resultieren möglicherweise aus
dem Versuch, verschiedene Erinnerungsfragmente in einen sinnvollen Zusammenhang

bringen zu wollen. Doch begründen sich einige dieser Unschärfen nicht nur in
der wenig gelungenen Zusammenführung von Erinnerungen, sondern vielmehr in
der Verfasserintention, die sich nur vor dem Hintergrund dieser Grönlandbesiedlung

aufschlüsseln lässt und sinnvoll gedeutet werden kann:
Gleich zu Beginn des folgenden Kapitels wird beschrieben, wie König Olaf

Tryggvason das Christentum nach Norwegen und nach Island brachte - doch sein
Vorhaben scheitert daran, dass ein Großteil der Isländer sich nicht bekehren lassen
will.358 Die Reaktion des Königs wird als Metapher dafür verwendet, wie beträchtlich
der norwegische Einfluss nach der Grönlandbesiedlung gesunken ist. Einen weiteren
Schritt in dieser Entwicklung stellt die unabhängige Entscheidung der Isländer für
die Einführung des Christentums dar, die eine Parallele zum Besiedlungsbeginn
aufweist, wo es heißt, dass der König die Emigration verbiete, weil er die Landesverödung

fürchte (vgl. Kap. 1, S. 5). Mit genau derselben Begründung spricht sich nun
der Gesetzessprecher borgeirr für die gesetzliche Einführung des Christentums aus

157 Vgl. Hermann 2009, S. 53.
358 Es lässt sich eine Homologie erkennen, die erneut den geringer werdenden Einfluss des norwegi¬

schen Königs in Island symbolisiert: der erste vom König abgesandte Missionar Fangbrandr kann
keinen großen Erfolg hinsichtlich der Bekehrung der Isländer aufweisen (vgl. Kap. 7, S. 14 f.) und
der zweite Priester Formöär, den der König mit Gizurr und Hjalti nach ihrem Einigungsversuch
mit nach Island aussendet, hat offenbar gar keine Funktion (vgl. Kap. 7, S. 15). Es wäre denkbar,
dass ihm die Aufgabe zugedacht war, die heidnischen Isländer nach der gesetzlichen Einfuhrung
des Christentums zu taufen, jedoch erwähnt der Text selbst davon nichts - damit wird jeder mögliche

(und durchaus auch realistisch zu erwartende) Einfluss des norwegischen Königs ausgeblendet.
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(vgl. Kap. 7, S. 17). Mit dieser vollständigen Parallelisierung der Isländer (bzw. des

Gesetzessprechers) mit dem norwegischen König, die beide in ihrer Funktion als

.Regenten' zum Wohle ihres Landes eine politische Entscheidung aus eigenem
Interesse heraus treffen, wird ein Anspruch auf Gleichwertigkeit der beiden Länder
erhoben. Dieser Anspruch manifestiert sich dann symbolisch im zuerst kontextlos
scheinenden Vergleich des Königsstreits, den Porgeirr direkt im Anschluss an seine

Begründung anführt. Hierin wird erstmals eine Kritik an den offenbar für unfähig
gehaltenen Königsmächten deutlich, da die Landsleute zwischen den beiden Regenten

über deren Köpfe hinweg vermitteln müssen, damit jene ihren Streit beilegen.
Offensichtlich wird diese kurze Episode, deren historische Entsprechung unklar ist,
in Form einer Allegorie vergleichend für die isländische Situation verwendet. Demnach

entsprechen die auf dem Allthing verhandelnden Isländer den Landsleuten, die
zwischen den Christen und den Heiden vermitteln müssen. Eine Vermittlung und
die darauf folgende Lösung werden erst möglich, indem die Landsleute den Königen
Geschenke des vermeintlich anderen überreichen; eine im mittelalterlichen
Verständnis respektvolle und Anerkennung bezeugende Handlung. Möglich wäre überdies,

dass hier in einer breiteren Perspektive auch der Konflikt zwischen dem
norwegischen König und den offiziell noch heidnischen Isländern mit einbezogen wird.
Damit würde wiederum eine Parallelisierung der beiden Herrschaftssysteme einhergehen

und behauptet werden, dass die Isländer keiner Königsmacht bedürften. Die
Entscheidung, das Christentum gesetzlich einzuführen, wird demnach als die bessere

politische Strategie befürwortet.359 Insgesamt stellt sich hier ein politisches Szenario

dar, das in Form einer Konfliktverschärfung mit einer Klimax schließlich durch
einen Vergleich in Form einer Gesetzesverabschiedung, von dem jede der Parteien
einen Vorteil behält, gelöst wird.360 Diesem Schema entsprechen in Form einer
immer wiederkehrenden Struktur, quasi zirkulativ, alle Konflikte in der Ib.
(Auswanderungsbegrenzung, Allthingeinrichtung, Viertelteilung, Annahme des Christentums),
die letztlich in unabhängiger Staatsführung resultieren und der isländischen Gesell-

159 Darüber hinaus ermöglicht die friedliche Christianisierung eine soziale Kontinuität, da kein signi¬
fikanter Bruch mit der vorchristlichen Tradition entsteht (vgl. Böldl 2005, S. 57 f.). Interessanterweise

schildert allerdings die H.N. aus norwegischer Sicht einen völlig anderen Ablauf der
Christianisierung, gemäß der Olaf Tryggvason in nur fünfJahren in all seinen tributpflichtigen Ländern
das Christentum aufgrund der Ergebenheit und Zuneigung zu Christus seitens deren Einwohnern
eingeführt habe: Sicque factum est, ut infra quinquennium omnes trihutarios, id est Hatlendenses,
Orchadenses, Fereyingenses ac Tilenses, fide preclaros, spe gaudentes, caritateferuentes redderet Christo

(H.N., Kap XVII, S. 94 f. : «This was effected in such a way that within five years he made all the

tributary territories, that is, Shetland, the Orkneys, the Faeroes and Iceland, remarkable in their
devotion, joyous in their expectations and glowing in their affection for Christ.» [Übersetzung
Ekrem/ Mortensen]).

360 Hierin zeigt sich eine interessante Entsprechung zum Fehden-Schema der späteren Isländersagas
(s. dazu Jesse L. Byock. Feud in the Icelandic Saga. Berkeley 1982). John Lindow stellt heraus,
dass Fehden eine grundlegende Art der Konfliktlösung innerhalb der vorchristlichen isländischen
Gesellschaft waren (s.John Lindow. Bloodfeud and Scandinavian Mythology. In: alvissmâl:
Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens, 4. Berlin 1995. S. 51-68), was an dieser Stelle

wiederum auf ein vorchristliches Deutungsmuster verweist.
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schaft die Fähigkeit attestieren, Konflikte ohne eine sie regierende Königsmacht zu
meistern.361 Solche motivischen und strukturellen Ähnlichkeiten, von denen sich
etliche in der Ib. finden, veranlassten Hermann dazu, sie als „Islendingaböks typology"

vor dem Hintergrund einer geschichtstheologischen Struktur zu bezeichnen.
Diese wird jedoch dadurch unwahrscheinlicher, dass direkt im Anschluss an die

Christianisierung ausschließlich ausländische Wanderbischöfe (insgesamt elf) auf
Island gewesen seien (vgl. Kap. 8, S. 18), die keineswegs für eine vollständige Erfüllung

im Sinne dieser Typologie stehen können. Die Information über die Bischöfe
bezieht Ari offenbar aus den Annalen, da die Aufreihung ihrer Namen und Amtszeiten

dem Schreibstil derselben entspricht und zudem weder in diesem Text noch in
anderen weitere Details über jene Bischöfe angeführt werden.362 Bis der erste
isländische Bischof, Isleifr Gizurarson, im Jahr 1055/56 zum Bischof ernannt wird (vgl.
Kap. 9, S. 20), scheint es während Skapti Eöroddsons Amtszeit (1004-1030) eine

Zeit des Unfriedens auf Island gegeben zu haben, so berichtet Kapitel 8 weiter:

Skapti haföi lçgsçgu sjau sumur ok tuttugu. Hann setti fimmtardômslçg ok ]pat, at engi
vegandi skyldi lysa vig â hendr çârum manni en sér, en âàr vara hér slik lçg ofJ>at sem i

Norvegi. Ä hans dçgum urdu margir hçfôingjar ok rikismenn sekir eäa landflôtta of vig
eôa barsmiôir af rikis sçkum hans ok landstjôrn. (Kap. 8, S. 19)

Skapti hatte das Gesetzessprecheramt siebenundzwanzig Jahre inne. Er führte das

Gesetz für die Einrichtung des fimmtardômr [des Fünften Gerichts] ein sowie jenes, das

keinem Mörder gestattete, einen anderen Mann als sich selbst wegen eines Totschlags
anzuzeigen, denn zuvor galten dahingehend hier die gleichen Gesetze wie in Norwegen.

Zu seiner Zeit wurden seinetwegen und wegen seiner Führung des Landes viele

Höfdinge und mächtige Männer wegen Totschlägen oder Streitigkeiten straffällig oder
aus dem Land vertrieben.

In dieser Episode wird nicht nur deutlich, dass die Annahme des Christentums
keineswegs als <Erfüllung> im Sinne einer typologischen Ausdeutung betrachtet
werden kann, sondern auch, dass die gesellschaftliche Formierung noch nicht
abgeschlossen ist: es scheint eine Zeit des Umbruchs stattzufinden, die wiederum
durch die Änderung - oder vielmehr Fortentwicklung - von Gesetzen gekennzeichnet

ist. Mit diesen erfolgt die weitere politische Abgrenzung von Norwegen, wenn
explizit daraufhingewiesen wird, dass das neue Gesetz nun nicht mehr länger dem in

361 Diese gezielte Deutung lässt sich insbesondere dadurch unterstreichen, dass die aufAri folgenden
außerisländischen Quellen, die von der Bekehrung Islands berichten, völlig andere Darstellungen
liefern. So berichtet beispielsweise die H.A., die Isländer haben sich nicht bekehren lassen und die

Ermordung der wenigen Getauften durch die Heiden hätte nur durch Gottes Eingreifen verhindert

werden können (einem Wunder gleich). Damit liefert Theodoricus eine, in der Ib. fehlende,
Erklärung für das NichtZustandekommen des Kampfes zwischen beiden Fronten (s. zum Verhältnis

der Texte Bjarni Guönason. Theodoricus og islenskir sagnaritarar. In: Sjötiu ritgeröir.
Helgaöar Jakobi Benediktssyni 20. jüli 1977, 1. Ed. by Einar G. Pétursson, Jonas Kristjänsson.
Reykjavik 1977. S. 107-120, S. 107-112).

362 Offenbar trugen jene auch nichts Entscheidendes zum Selbstbild der Isländer bei und wurden
daher auch nicht ausführlicher memoriert. Daraus lässt sich ableiten, dass die isländische Identität
zu Aris Zeit nicht auf außerisländischen Personen oder auf Kontakten zu anderen Ländern beruhte.
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Norwegen entspreche.363 Daher sind diese Erinnerungsfiguren und Wiederholungen
wohl eher dem von Assmann herausgestellten grundsätzlichen Bedürfnis der
Selbstdefinition einer Gruppe zuzuschreiben:

Bei dem Selbstbild, das sie [d.i. die Gesellschaft] von sich erstellt, wird die Differenz
nach außen betont, die nach innen hingegen heruntergespielt. Zudem bildet sie „ein
Bewußtsein ihrer Identität durch die Zeit hindurch" aus, so daß die erinnerten Fakten
stets auf Entsprechungen, Ähnlichkeiten, Kontinuitäten hin ausgewählt und perspekti-
viert zu werden pflegen.364

Diese Parallelen sind daher auch kein eindeutiger Hinweis auf eine dezidiert christliche

Identitätsfundierung, sondern vielmehr eine andauernde Wiederholung der

geschichtlichen Abläufe zum Zweck der Kontinuitätsbildung, die das Grundprinzip
des mittelalterlichen Geschichtsbewusstseins und der Identitätsfundierung generell
bildeten.

Die gesellschaftspolitischen Hintergründe der Annahme des Christentums
zeigen sich auch in einer weiteren Irregularität; nämlich im kompromissorientierten
Gesetz für die sich streitenden Fronten auf dem Allthing: alle müssten sich taufen
lassen, das Aussetzen von Kindern sowie das Essen von Pferdefleisch werde

hingegen nach den alten Rechten behandelt; das Opfern im Geheimen sei erlaubt,
doch strafbar, wenn es dafür Zeugen gäbe (vgl. Kap. 7, S. 17). Diese Regelung
unterscheidet zwischen privatem und öffentlichem Raum (privater Raum ist wie
zuvor heidnisch, der öffentliche Raum offiziell christlich)365, wobei das Augenmerk
mehr auf das Äußere gelegt und damit zentrale christliche Grundsätze unterlaufen
werden, in deren Vordergrund eindeutig das Innere des Menschen steht. Diese
Distinktion wird aus einem zunächst nicht erkennbaren Grund heraus konstruiert,
ermöglicht allerdings die konfliktlose Parallelexistenz beider Glaubensformen. In
der Forschung wird diese Passage unterschiedlich bewertet, mehrheitlich wird ihr
jedoch eine historische Entsprechung abgesprochen.366 Allerdings gibt der
Skandinavist Hans Kuhn eine doch zu bedenkende Erklärung hierfür, indem er

363 Darüber hinaus verwundert diese überaus negative Beschreibung von Skaptis Amtszeit, da sie in
der Ib. die einzige offenkundige Bewertung des Führungsstils eines weltlichen Machthabers
darstellt. Es ist kaum etwas über diese Zeit überliefert, v.a. finden sich aber keine Hinweise auf einen
derartigen Unfrieden (vgl. Benediktsson, ÎF I, S. 19, Anm. 2). Was hieran besonders irritiert, ist
die Tatsache, dass er als Gesetzessprecher überaus lange amtierte und demnach mehrfach
wiedergewählt wurde. Das konterkariert die Beschreibungen seines Führungsstils und macht diesen
Vermerk besonders unverständlich. Eine noch verbleibende Erldärung könnte sein, dass die Zeit
nach dem Christentum mit der unbefriedigenden Situation der Wanderbischöfe aus der
Retrospektive des frühen 12. Jahrhunderts ein Ungleichgewicht nach sich zog, welches erst mit der
Einrichtung des isländischen Bistums in Skälholt beendet werden konnte.

364 Assmann 2007, S. 40.
365 Diese Unterscheidung ist für das mittelalterliche Skandinavien allerdings in der Form nicht zu

treffen, vielmehr waren sogar Handlungen in privater Sphäre häufig von entscheidender politischer

(und damit öffentlicher) Relevanz, so beispielsweise Sitzordnungen und Servierreihenfolge
bei Festen und Zusammenkünften (vgl. Helgi borläksson 2005, S. 141), deren Berichte aus eben

jenem Grund auch eine erhebliche Rolle in der Literatur spielen.
366 Vgl. Sveinbjörn Rafnsson. Art. „Island". In: RGA, 15. Berlin/ NewYork 2000. S. 524-530, S. 525.
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feststellt, dass sich hierin die Auseinandersetzung mit sozialen Problematiken
manifestiert haben könnte, deren Lösung unter anderem derartige Methoden
erforderte.367 Kuhns These wird darin unterstützt, dass auch die Gesetzestexte der
<Freistaatszeit> einen ähnlichen Pragmatismus in diesen sozialen Fragen zeigen und
ist daher nicht von der Hand zu weisen.368 Eine solche sozialökonomische
Betrachtungsweise dieser auf den ersten Blick dem christlichen Glauben widersprechenden
Regelungen unterstreicht, dass religiöse Hintergründe für die Annahme des

Christentums auf Island tatsächlich weniger verantwortlich gewesen sind und die

gesetzliche Einführung in erster Linie vor dem entsprechenden gesellschaftspolitischen

Hintergrund geschah.369 Geht man hingegen von einer intendierten
Konstruktion dieser Regelung aus, könnte Ari ein kontextloses Erinnerungsbruchstück

vorgelegen haben, aus dem er auf den beschriebenen Kompromiss zwischen
Christen und Heiden schloss. Mögliche Anregungen für eine solche Rekonstruktion
könnte er dann in fränldschen und angelsächsischen Bekehrungsgeschichten wie bei

Gregor von Tours oder Beda Venerabiiis bekommen haben, in denen nach der

freiwilligen Bekehrung eine Zeit der christianitas imperfecta geherrscht habe.370

Interessant ist nämlich, dass Ari schon kurz darauf den von ihm beschriebenen und
offenbar nicht unproblematischen Kompromiss wie folgt löst: En sidarrfäm vetrum
vas sü heidni af numin sem çnnur (S. 17, «Doch schon wenige Jahre später wurde
dieser heidnische Brauch genau wie die anderen abgeschafft.»). Dass die Umstände
dieser Abschaffung jedoch vermutlich mit dem im Jahr 1022 durch Olaf Haraldsson
den Dicken, später: Olaf der Heilige, initiierten Traktat zwischen ihm und den
Isländern zusammenhängen könnte, verschweigt der Text.371 Hieran wird deutlich,

367 Vgl. Hans Kuhn. Das alte Island. Düsseldorf 1971, S. 120. So verhinderte das Aussetzen von Kin¬
dern die Vergrößerung der Armut einer Familie und das Essen von Pferden, dem kostengünstigsten

Vieh auf Island, garantierte sicher einigen eine entscheidende ökonomische Grundlage (vgl.
Wolfgang Gerhold. Armut und Armenfürsorge im mittelalterlichen Island. Berlin 2002, S. 134).

368 Vgl. Gerhold 2002, S. 134.
369 Interessant ist zudem, dass auch die eingeführte Armenfürsorge keinerlei christliche Motivation

aufweist und entsprechende Maßnahmen wie der Armenzehnt oder die Speiseabgaben zwar
denen des europäischen Kontinents nachempfunden wurden, aber dafür offenbar sozialökonomische

Faktoren im Vordergrund standen (vgl. ebd., S. 135).
370 Vgl. Weber 1987, S. 115-118. Auch Sveinbjörn Rafnsson (Um kristnitökufräsögn Ara prests bor-

gilssonar. In: Sldrnir, 153. Reykjavik 1997. S. 167-174) verwies auf Parallelen in Aris
Übergangsbestimmungen zu irischen Pönitentialien (er nennt sie immer wiederkehrende Stereotypen), die
christlichen Autoren wie Ari geholfen haben könnten, ihre Vorstellung eines guten Christentums
darzustellen.

371 In diesem Traktat wurden Rechte und Pflichten beider Länder geregelt, überliefert ist er erst 1085

in Form einer notitia und in eingegliederter Form in der aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

stammenden Gesetze der Grdgds (vgl. Dieter Strauch. Mittelalterliches nordisches Recht bis
1500. Eine Quellenkunde. RGA Ergbd., 73. Hrsg. v. Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer.

2011, S. 220), wo es am Ende des Traktats heißt: PaN rett oc pav löggafolafr hiN hcelgi konvngr
islendingom. er her er merkpr. GitzoR. byscop oc Teitr filius eius. Marcus. Hrein. Einar. Björn. Gud-
mundr. Dade. HolmsteiN. Peir svoro pess. atJsleifr byscop oc menn med honom suordo tilpess rettar sem
her er mercpr. atpaN rett gafolafr eN hcelgi islendingom eda betra (Grdgds, S. 65; «Dieses Recht und
diese Gesetze, die hier notiert sind, gab König Olaf der Heilige den Isländern. Bischof Gizurr und
sein Sohn Teitr, Markus, Hreinn, Einarr, Bjçrn, Gudmundr, Daöi und Hölmsteinn bekräftigten
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dass der Einfluss des Königs auf Island in der historischen Wirklichkeit doch

entsprechend größer war, als der Text uns glauben machen will. Folglich
rekonstruiert er eine ahistorische Unabhängigkeit vom norwegischen Königshof, die unter
Umständen erst vor dem Hintergrund dieses Traktats möglich wurde: es wird kein
Zufall sein, dass die Ib. kurz nach der ebenfalls in dem Traktat festgelegten Besitz-
und Handelsrechte der Isländer und Norweger im jeweils anderen Land entstand.
Diese Rechte gewährten den Isländern, zugesichert durch den norwegischen König,
besondere Privilegien (nämlich die des sog. hçldsréttr-, Stand, Recht und Privilegien
eines freien Bauern). Diese Vorzüge werden sogar explizit von denen anderer
ausländischer Leute in den alten norwegischen Golapingslçg differenziert.372 Ohne
diese Zusicherung hätte eine derartig scharfe Abgrenzung der Isländer von
Norwegen in der Literatur nicht stattfinden können. Dass dieser Traktat dennoch
nicht in der Ib. erwähnt wird, hängt damit zusammen, dass er trotz aller Privilegien

durch einen Eid, dass Bischof Isleifr und die Männer mit ihm zuvor betreffend der hier notierten
Gesetze eidlich bekräftigt hatte, dass Olaf der Heilige dieses Recht und mehr [unklar: könnte auch
«oder noch besseres (u.U. im Sinne des christlichen) Rechts» bedeuten] den Isländern gab.»).
Dieser Traktat zeigt, dass man Olaf dem Heiligen deutlich später (die zweite Gesetzesbestätigung
durch Isleifrs Sohn Gizurr wurde vermutlich um 1083 durchgeführt, auf der Rückreise nach der
Bischofsweihe aus Deutschland via Norwegen, vgl. LuSvik Ingvarsson. Goöorö og goöorösmenn I.

Egilsstaöir 1986, S. 209-213) eine viel zentralere Rolle innerhalb der isländischen Politik
beigemessen hat. Diese blendet die Ib. konsequent aus, genau wie sie die Heiligsprechung von Olaf dem

Heiligen im Jahr 1040 retuschiert und jegliche Form einer heilsgeschichtlichen Bedeutung der

norwegischen Könige für die isländische Geschichte vermeidet (vgl. Scheel 2012, S. 139; Scheel

verkennt, dass der Heiligenkult Olafs zu Aris Zeit in Island bereits bekannt gewesen ist (Olafur
Asgeirsson. Olav den heiige pâ Island. In: Helgonet i Nidaros. Olavskult och Kristnande i Norden.
Stockholm 1997. S. 83-90 und es daher eine bewusste Entscheidung gewesen sein muss, Olaf seine

Heiligkeit vorzuenthalten). Der Text erweckt den Eindruck, als wenn Olaf Tryggvason sogar
einen größeren Einfluss auf Island gehabt habe als Olaf der Heilige. In der späteren hochmittelalterlichen

Literatur Islands trifft man häufig ein gegensätzliches, teleologisch geprägtes
Geschichtsbild an, das die Ausrichtung der Geschichte auf Olaf den Heiligen widerspiegelt (vgl. Julia
Zernack. Vorläufer und Vollender. Olaf Tryggvason und Olaf der Heilige im Geschichtsdenken
des Oddr Snorrason munkr. In: Arkiv för Nordisk filologi, 113. Lund 1998. S. 77-96 sowie Öläfür
Äsgeirsson 1997, S. 83-90; weiterführend zur Olafsdarstellung in späteren Texten s. Gunnhild
Rothe. Helt, konge og helgen. Den hagiografiske tradisjon om Olav den hellige i Den legendariske

saga, Heimskringla og Flateyjarbök. Oslo 2004). Demnach sei die Christianisierung durch Olaf
Tryggvason lediglich formal geschehen und erst durch Olaf den Heiligen effektiv durchgeführt
worden. Dieses Deutungsmuster gibt die Ib. allerdings nicht her; sie besteht sogar darauf, Olafden

Heiligen nur als politische Autorität zu betrachten (vgl. Kap. 1, S. 6; Kap. 8, S. 19, 21, 25) und
lediglich Datierungen anhand seiner Amtszeit festzusetzen. Mit dem Verschweigen von Olafs Rolle
für die isländische Geschichte wird eine (doch recht auswirkungsreiche) Verbindung zu den
norwegischen Königen zugunsten einer Abgrenzung ausgeblendet. Ebenfalls unerwähnt bleibt aus
ähnlichen Beweggründen, dass Bischof Isleifrs Frau Dalla eine Cousine von Olaf dem Heiligen
war (vgl. Orri Vésteinsson 2000, S. 21 f.); eine Tatsache, die eine ideale Vorlage für die Ableitung
weltlicher oder auch kirchlicher Macht gegeben hätte. Darauf wird jedoch offensichtlich zugunsten

wichtigerer <Erinnerungsinteressen> des Autors und seiner Auftraggeber, nämlich der Fokus-

sierung auf die innerisländische geographische und genealogische Kontinuität, ebenfalls verzichtet.

372 Vgl. Grdgds, S. 65 ff. sowie Anm. 2.
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auch die Abhängigkeit der Isländer vom norwegischen König demonstriert, der
ihnen ihre Freiheiten schließlich erst gewähren konnte.

Im weiteren Kontext europäischer Gründungsgeschichten ist in dem Umgang
mit Norwegen außerdem ein Grund zu sehen, weshalb die Herkunftserzählung in
der Ib. genau wie die der Lb. nicht den europäischen origines gentium entsprechen: es

wurde deshalb kein Anspruch auf eine Hegemonialstellung erhoben, weil es keine
direkte Auseinandersetzung mit den Römern wie im festlandeuropäischen Raum im
Frühmittelalter gab und es daher auch keiner Abgrenzung von ihnen bedurfte. So

resümiert Alheydis Plassmann in Bezug auf die europäischen Herkunftserzählungen:

Einheitliche Herkunftsvorstellungen hatten die germanischen gentes nicht, was wir
feststellen können, ist allein die Tatsache, dass der Bezugsrahmen ähnlich war: Es galt
ein Verhältnis zu den Römern zu definieren, was man mit der Abstammung tat. Es galt
die Ehrwürdigkeit und Auserwähltheit der eigenen gens im Verhältnis zu Gott zu
betonen, was man anhand der Bewährung auf der Wanderung tun konnte und es galt
die Eroberung und die Herrschaft im eigenen regnum unter einem König zu
legitimieren und zu rechtfertigen, was man im Moment der Ankunft und Eroberung
erreichen konnte. Die Notwendigkeit für diese causa scribendi ergab sich aus der

spezifischen Situation in der Transformation der römischen Welt. Wir kommen nicht
umhin, zu konstatieren, dass die Vorstellungen germanischer gentes von ihrer
Herkunft, Wanderung und Reichsgründung geprägt waren [sie!] von ihrer
Konfrontation und ihrer Nachahmung des römischen Vorbildes.373

All diese Aspekte, die Plassmann als charakteristisch für die germanischen
Gründungsmythen nennt, entsprechen nur teilweise oder gar nicht den isländischen

Herkunftserzählungen: es wurde kein Verhältnis zu den Römern definiert, da die

Abstammung der Isländer (noch) nicht auf jene zurückgeführt wird; es wird nicht
die Auserwähltheit der Isländer behauptet, da alle möglichen Bewährungsproben auf
der Wanderschaft gänzlich verschwiegen werden, und auch ihre Herrschaft wurde
nicht legitimiert, weil es keine Eroberung des neuen Landes gab. All diese

Phänomene lassen sich nur dadurch erklären, dass Island überhaupt kein eigenes

regnum vorzuweisen hatte, sondern dies erst in Abgrenzung und Abnabelung zu
erreichen versuchte, die Souveränität jedoch nie (vor allem nicht von Norwegen)
anerkannt wurde - daher war die Positionierung zu Norwegen in der Ib. bedeutsamer

als eine mögliche Abgrenzung oder Identifikation zu Europa respektive Rom.
Das Interesse an einer universalgeschichtlichen Eingliederung Islands wuchs erst

später, ab der Mitte des 12. Jahrhunderts, was man anhand des Stoffes der in der Zeit
entstehenden historiographischen Texte wie der Veraidar saga, der Rômverja saga
oder der Tröjumanna saga usw. festmachen kann. Sicherlich kann man festhalten,
dass diese Texte der Einbettung Islands in das Weltgeschehen dienten und dass sie

auch aufgrund ihrer spezifischen Geschichte der Wanderung Analogien zu
strukturell ähnlichen origines gentium suchten. Doch muss bezweifelt werden, dass

hierin lediglich das Bedürfnis nach heilsgeschichtlicher Einordnung zum Ausdruck
kommt, da in solchen mittelalterlich relgiösen Zusammenhängen auch immer

373 Plassmann 2013, S. 73.
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politische Aspekte eine Rolle spielen, wie Plassmann herausstellt. Diese Beobachtung

unterstützt die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchung. Darüber
hinaus muss auch darauf hingewiesen werden, dass es verschiedene Abstufungen
christlicher Beeinflussung in Herkunftsgeschichten gibt, die durchaus der Selektion
der Verfasser unterliegen:

Am deutlichsten von der Christianisierung beeinflusst sind Herkunftserzählungen, die
eine biblische Anknüpfung suchen und die gens oder den heros eponymos mit biblischen
Erzählungen verknüpfen. [...] Eine neue Verwurzelung in christlichen Mythen lag
nahe, wenn man der Christianisierung einen wichtigen Platz im Entstehungsprozess
der gens einräumte und sie als entscheidenden Wendepunkt für das Werden der gens
betrachtete.374

Dies trifft im isländischen Fall nicht zu, in dem doch vielmehr den Erinnerungsfiguren

der Wanderung und Landnahme sowie der Entstehung der Legislative ein
zentraler Platz im Selbstverständnis der Isländer eingeräumt wird. Darüber hinaus

präsentiert die Ib. in den anhängigen ÄLttartala eine von drei möglichen räumlichen

Anknüpfungspunkten, die Plassmann neben dem biblischen kategorisiert: die implizite

Verbindung zu Troja und den Römern durch trojanische Verwandtschaft, d.h.
hier wird kein separater Mythos geschaffen, sondern mittels der Genealogie des

Verfassers im Hinblick auf seine personale Identität an Rom angeknüpft:

Die Funktion ist hier ganz ähnlich wie bei den biblischen Anknüpfungen eine Veror-

tung in der Weltordnung, aber hier nicht im religiösen [sie!], sondern an den legitimen
Machthabern an sich, die die Spätantike zu bieten hatte. Hier kommt zum Element der

Identitätsstiftung das der Legitimierung der Herrschaft hinzu.375

Doch gerade hierin grenzen sich die isländischen Legitimierungsbemühungen ab:

der Rückbezug und damit die Legitimation erfolgt trotz offenbar bekannter
Anbindungen an andere Herrschaftssytseme völlig eigenständig durch den genealogischen

Schnitt der Siedler sowie die auf dieser Basis ausgebildeten autochthonen
Strukturen.376

Die Abgrenzungsbemühungen gegenüber Norwegen sowie weiteren
festlandeuropäischen Machtzentren lassen sich wohl am ehesten vor den kirchenpolitischen
Hintergründen der Entstehungszeit der Ib. um 1120 erklären, von denen allerdings
nur wenig bekannt ist. In erster Linie muss man das besonders gute Verhältnis
Bischofs Isleifrs und wohl auch Gizurrs zu den Erzbischöfen in Hamburg-Bremen
sowie den steigenden Einfluss des Erzbistums Lund ab seiner Gründung 1104
bedenken, dessen Jurisdiktion dann auch Island umfasste.377 So wurde das kurz nach

374 Vgl. Plassmann 2013, S. 63.
375 Ebd., S. 65.
376 Dieses Phänomen hat Plassmann auch in den fränkischen Herkunftsgeschichten feststellen kön¬

nen (vgl. ebd., S. 72).
377 Die Erzbischöfe in Hamburg-Bremen positionierten sich sehr konservativ in Fragen der säkularen

und weltlichen Herrschaft und stießen später auch im anstehenden Investiturstreit auf die Seite
der päpstlichen Feinde, was unter anderem die Exkommunikation Bischofs Liemar (Adam von
Bremens Auftraggeber) zur Folge hatte. Wie sich in diesem Streit die isländischen Bischöfe ver-
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der Ib. eingeführte Ältere Christenrecht nicht nur von den Auftraggebern der Ib.

initiiert, sondern auch mit der Unterstützung des Erzbischofs Özurr von Lund
erlassen:

Sua setto Jseir borlakr ketill byscop oc Ketill byscop at raöi Autzorar erkibyscops oc
Saemundar oc margra kennimanna annarra cristinna laga Jaâtt sem nu var tint oc upsagt.
(.Kristinna laga pâttr, Grâgâs, S. 86)

So setzten Bischof Ketill und Bischof borlâkr mit der Unterstützung von Erzbischof
Autzorr [Özurr], Saemundr und vielen anderen gelehrten Männern das Christenrecht,
wie es nun [hier] vermerkt und aufgesagt wurde.

Die Haukdcelir respektive Bischöfe hatten seit dem Traktat zwischen Isleifr (der zu
der Zeit noch kein Bischof war) und Olaf dem Heiligen um 1022, dessen neuerliche
Verifikation durch Isleifrs Sohn Gizurr wohl 1083 stattfand, bis hin zur Ratifizierung
des Älteren Christenrechts für Island offenbar entscheidende .außenpolitische'
Funktionen (auch wenn jene in der Ib. ausgeblendet werden): sie unterzeichneten
mit dem norwegischen König im Namen der Isländer einen Traktat, der Rechte und
Pflichten Islands und Norwegens festhielt, und erließen christliche Gesetze (den
Kirchenzehnt und das Ältere Christenrecht) mit entscheidenden gesellschaftspolitischen

Auswirkungen.378 In der Abwendung vom norwegischen Königshof und der

norwegischen Kirche kurz nach dem Erlass des Traktats sowie der Auslassungen der
für Island zuständigen Erzbistümer in der Ib. lässt sich wohl am ehesten die Abgrenzung

der isländischen Magnaten zu all diesen möglichen Einflusszentren verstehen:

Norwegen, dem Erzbistum Hamburg-Bremen und dem Erzbistum Lund.379 Für eine
solche Intention der Fundierung einer Unabhängigkeit spricht auch, dass die später
auf der Ib. beruhende Hungrvaka diese Grundidee aufgreift und die Geschichte
dahingehend ,neu schreibt':

Iceland was exeptional. Its unity was expressed not by a king but by law. For Ari and his

successors, the acceptance of Christian law marked the decisive step in the conversion,

hielten, ist unklar. Dennoch könnten es solche kirchenpolitischen Interessen gewesen sein, die das

Verfassen einer Ib. anregten. So könnte man vermuten, dass die Bemühungen Papst Gregors VIII.
(1073-1085), die nationalen Kirchen Skandinaviens zu stärken und vom Erzbistum Hamburg-
Bremen zu emanzipieren, von den Vertretern der isländischen Kirche unterstützt wurden und die
fb. vorsorglich eine Begründungsgeschichte der isländischen Kirche durch die Haukdcelir und
entsprechende Machtansprüche fundieren sollte. Der Investiturstreit wird außerdem ebenfalls nicht
gänzlich an den isländischen Klerikern vorbeigegangen sein.

378 Auch nach der in der Ib. geschilderten Zeit gibt es Hinweise darauf, dass die Haukdcelir dem nor¬

wegischen Königshof sehr zugewandt waren. So wurde Gizurr Hallsson (*1125-1206f,
Gesetzessprecher), der Sohn von Hahr Teitsson, irgendwann zwischen 1136 und 1155 laut der Stur-

lunga saga Gefolgsmann des Königs SigurSr munnr Haraldsson und dessen offizieller Sprecher auf
dem Allthing (stallari, d.i. eine Art königlicher Marschall; vgl. Helgi borläksson 2005, S. 147).
Außerdem gab er die Bischofschronik Hungrvaka in Auftrag.

379 Norwegen gab in kirchenpolitischer Hinsicht Anfang des 12. Jahrhunderts keine sinnvolle Identi¬
fikationsbasis ab, da die Organisation der norwegischen Kirche derzeit noch genauso wenig
ausgeprägt war wie in Island (vgl. Scheel 2012, S. 154), das erste Erzbistum in Nidaros wurde erst
1152/53 gegründet. Island unterstand bis ca. 1104 dem Erzbistum Hamburg-Bremen, danach
Lund, die beide bei Ari keinerlei Erwähnung finden.
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and in Hungrvaka, an account of the conversion written in the first years of the
thirteenth century, native Icelanders are given all the credit; Olav Tryggvason is not
even mentioned. This deliberate rewriting of history to deprive the Norwegian king of
any part in the process may be seen as a reaction to the growing influence of Norway,
represented at that stage by the archbishop. But as the proliferation of sagas about both
Olav Tryggvason and Saint Olav shows, some Icelanders were very interested in them,
although they were sometimes described in unfavorable terms.380

Genau wie außerisländische kirchenpolitische Ereignisse mögen auch innerisländische

Begebenheiten den Anstoß für die Geschichtsdarstellung der Ib. gegeben
haben: Um Bischof Gizurrs Todesjahr 1118 herum begab sich der später für die

Machtstreitigkeiten des 13. Jahrhunderts als symbolträchtig memorierte Thingstreit
(ca. 1117-1121) zwischen HafliÖi Mässon und Borgils Oddsson.381 Darauf folgend
begaben sich laut den Annalen ab den 1120er Jahren etliche solche
machtpolitischen Konflikte, weshalb der Streit zwischen Haflidi und borgils aus der

Retrospektive des 13. Jahrhunderts wie der Beginn dieser folgenden Auseinandersetzungen

gewirkt haben mochte.382 Da von den vorangehenden 100 Jahren nur
wenige Unruhen und Streitigkeiten dieser Art bekannt waren, schien es

entsprechend logisch, diese eher friedlichere Zeit der Führung von Bischof Gizurr
zuzuschreiben.383 Darüber hinaus gab es im Jahr 1120 eine Hungersnot auf Island,
deren Folgen einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Sichtweise des Autors
gehabt haben werden.384 Möglicherweise haben eben diese Ereignisse dazu

beigetragen, dass die Zeitspanne während Bischof Gizurrs Amtszeit später als

<goldenes Zeitalter> erinnert wurde.385 Für eine solche Darstellung gibt Ari eine

380 Sawyer/ Sawyer 1993, S. 224.
381 Vgl. Ellehoj 1965, S. 80-84. Dieser Streit wird in der Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts als

Beginn der Konflikte betrachtet, die auch die Machtkämpfe der Sturlungenzeit nach sich zogen:
„borgils and Hafliöi did not manage to break each other, but the attempt had been made. They
had shown that chieftains were capable of mustering hundreds of men to fight for a cause which
was no immediate concern of these men, and thereby they showed that chieftains had the will and
the means to crush each other by force, with little or no regard for the law or the established order.
If [... ] these were totally new concepts, it makes it easier to understand why so much was made of
this affair and why memories of earlier conflicts were not preserved" (Orri Vésteinsson 2000, S. 67
sowie S. 65 ff. und weiterführende Literatur).

382 Vgl. Orri Vésteinsson 2000, S. 65 f. sowie Anm. 8.
383 Vgl. ebd., S. 65 f.
384 Vgl. ebd., S. 64.
385 Vgl. ebd, S. 64. Auffällig ist, dass die Annalen von merkwürdigen Ereignissen nach Gizurrs Tod

berichten: „After Gizurr's death in 1118, we are told of a series of bad weather with freak
accidents, followed by depriviation in many places" (ebd., S. 63). Möglicherweise hat die Verbindung
zwischen Gizurrs bedeutender Rolle und einer relativ friedlichen Zeit, die die ersten Historiker in
ihren Texten zogen, auch die späteren Annalisten beeinflusst (so Ib. und wie folgt Hungrvaka:
[... ] ok var rétt at segja at hann var hxSi konungr ok byskupyfir landinu medan han lifli (Hungrvaka.
IF XVI, Biskupa sögur II. Äsdis Egilsdöttir gaf üt. Reykjavik 2002, Kap. 4, S. 16; «[...] und es war
korrekt zu sagen, dass er sowohl König als auch Bischof über das Land war, während er lebte.»
Denselben Eindruck über die prominente Rolle der Bischöfe für die isländische Geschichte deutet
auch Adam von Bremen in seinen Gesta Hamburgensis an: Episcopum suum habentpro rege; ad illius
nutum respicit omnis populus; quicquid ex Deo, ex scripturis, ex consuetudine aliarum gentium ille con-
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entsprechende Grundlage, wenn er Bischof Gizurrs Wirken in ein derart positives
Licht stellt (vgl. Kap. 9, S. 21 f.). Auch Ari wird die Ereignisse um 1120 nicht
unabhängig von Gizurrs Tod gesehen haben, der Inhalt der Ib. geht allerdings nicht
über das Jahr 1120 hinaus, weshalb keine Rückschlüsse auf seine Sicht der Geschehnisse

gezogen werden können. Dennoch ist es vor dem Hintergrund des Machtstreits

zwischen Hafliöi und borgils symbolträchtig, dass die Ib. mit dem ,letzten'
Gesetz - der Verschriftlichung der Gesetze am Ende von Gizurrs Amtszeit -
abschließt und damit die vollständige Formierung der isländischen Gesellschaft sowie
die <Friedenszeit> (wenigstens bis 1120) das sind, womit seine isländische
Geschichte endet.

4.2.1.4 Vom Kollektiv zur Person: ein Gesellschaftsbild als Rezeptionshindernis

Aufgrund der Ähnlichkeit des Stoffes haben sich in der vorangegangenen Analyse
etliche Vergleichspunkte mit der Lb. ergeben, die häufig eine andere Erinnerung der

geschilderten Ereignisse implizieren. Auffällig für die Ib. ist, dass der Fokus kaum auf
bestimmten Personen liegt (ausgenommen die beiden Kapitel, die den beiden
Bischöfen Isleifr und Gizurr gewidmet werden), solange sie nicht entscheidend an
bedeutsamen Ereignissen beteiligt sind. Island - also die isländische Gesellschaft als

Kollektiv - wird hier von vornherein als bestehendes Ganzes, als Einheit, betrachtet
und nicht etwa als die Summe der übersiedelnden Familien oder der sie repräsentierenden

Landnehmer.386 Somit scheint im Gegensatz zur Lb. die Konstruktion
personaler Identitäten, die als Summe das Kollektiv darstellen (von der Person zum
Kollektiv), hier weniger eine Rolle zu spielen als die Darstellung der gesamten
isländischen Gesellschaft als geschlossene Einheit (vom Kollektiv zur Person). Das

Verhältnis zwischen Ib. und Lb. wurde in der Forschung bisher als ein komplementäres

betrachtet: die Lb. funktioniere im Gegensatz zur Ib. nur auf personaler
Identitätsebene (entspricht einer personalen Identitätsfundierung; allerdings seitens der

Forschung immer nur diskutiert im Hinblick auf den Anspruch einer Person oder
Familie auf Land), während die Ib. das Ziel verfolge, die Isländer als Kollektiv
darzustellen (entspricht einer kollektiven Identitätsfundierung).387 Das würde allerdings

stituit, hoc pro lege habent (Gesta Hamburgensis, IV 36, S. 486 f.: «Ihr Bischof ist wie ein König. Auf
seine Weisung achtet das ganze Volk. Was er nach Gottes Willen, nach den Hl. Schriften, nach
dem Rechtsbrauch anderer Völker anordnet, gilt ihnen als Gesetz.» [Übersetzung Werner Trill-
mich]). Die ersten zeitgenössischen Ereignisse wurden um 1131 aufgezeichnet, bei denen aus der

Retrospektive des 13. Jahrhunderts eine Idealisierung von Gizurrs Amtszeit vorgenommen wurde
(vgl. Orri Vésteinsson 2000, S. 65 f.).

,a" Auch der Titel des Textes verrät, dass die isländische Gesellschaft als Kollektiv betrachtet wird
und sich die Einwohner Islands als Islendingar bezeichnen.

387 „There is also reason to see early twelfth-century historical endeavor as working to a programme,
in which the Landnâmabôk project covered the genealogy of the Icelanders and the story of the
settlement period, while îslendingabôk dealt with these summarily in order to continue the story
up to the author's present. The two works are also complementary to the extent that îslendingabôk
is concerned with the Icelanders as a nation, and Landnâmabôk with families and individuals"
(Whaley 2000, S. 174). Sabine Walther geht sogar so weit, beide Texte als <die eine kanonisierte
Erzählung> zu betrachten, die die Basis für die aus ihrer Sicht offenbar kohärente isländische Iden-
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auch bedeuten, dass sich die beiden Texte hinsichtlich ihrer Identitätskonstruktion
ergänzt hätten bzw. sogar derart konzipiert worden wären.388 Da hier jedoch
offensichtlich zwei unterschiedliche und zunächst nicht miteinander zu vereinbarende
Formen der Identitätsstiftung vorliegen, einerseits von der Person zum Kollektiv und
andererseits vom Kollektiv zur Person, muss die Behauptung, die Lb. und die Ib. seien

komplementär, als unberechtigt abgelehnt werden. Somit könnten sich die beiden
Texte zwar auf funktioneller Ebene (sofern man hinsichtlich der Lb. z.B. vorrangig
den Anspruch auf Land betrachtet) ergänzt haben. In identitätsstiftender Hinsicht
stellen sie allerdings kein einheitliches und somit erst recht kein einander ergänzendes

Bild dar - sie widersprechen sich sogar offensichtlich.
Vér, ossa landa, â landi her - diese und weitere Formulierungen wählt Ari be-

wusst, um deutlich zu machen, wie er die isländische Gesellschaft betrachtet - als

Kollektiv und als nicht infrage zu stellende Einheit. Mit der Formulierung vér spricht
er eindeutig seine Zeitgenossen an, was anhand einer Passage in Kap. 10, S. 22 deutlich

wird: peira es vârufyrir vârt minni (jene [Ereignisse], die sich vor unserer Erinnerung

begaben) im Gegensatz zu der darauf folgenden Formulierung es fyrir hans

minni väru (die sich vor seiner Erinnerung begaben).389 Die Formulierung vârt in
diesem Zusammenhang umfasst demnach all jene Erinnerungsträger, die der Gesellschaft

zu Aris Lebzeiten angehören und spricht damit das (bzw. ein) kommunikative^)

Gedächtnis seiner Zeit an.390 Mithilfe dieser <communal voice>391 als rhetorischem

Mittel fordert der Verfasser Erinnerungshoheit in einer von Konkurrenzen
dominierten Erinnerungskultur. Diese Vorstellung einer einheitlichen Gesellschaft

(<wir, die Isländer>) formuliert Ari nicht nur mit seiner direkten Anrede an sein

zeitgenössisches Publikum, sondern auch mit seiner Darstellung der Entwicklung
der Gesellschaft: bei allen beschriebenen Ereignissen oder Entscheidungen in der

titätskonstruktion gebildet habe (vgl. Sabine H. Walther. Ingölfr war der berühmteste aller Land-
nehmer - Gründungsmythen im hochmittelalterlichen Island. In: Gründungsmythen Europas im
Mittelalter. Hrsg. v. Michael Bernsen, Matthias Becher, Elke Brüggen. Bonn 2013. Gründungsmythen

Europas in Literatur, Musik und Kunst, 6. S. 87-103, S. 94), legt für diese These jedoch
nur die Ähnlichkeit einiger Beschreibungen und Motive in beiden Texten zugrunde (vgl. Walther
2013, S. 93 f.).

388 Vgl. Whaley 2000, S. 174. Zu dieser Überlegung führte sicherlich u.a. die Datierung der ersten Lb.-
Version auf die Zeit um 1100, womit sie etwa in die gleiche Zeit fiele wie die Entstehung der Ib.,
was zwar nicht von der Hand zu weisen ist, aber auch keine unkritische Schlussfolgerung erlaubt.

389 Die Überlegung, dass Ari seine Zeitgenossen mit der Ib. tatsächlich direkt ansprechen wollte, wird
zudem unterstützt durch fehlende und somit wohl nicht benötigte Kontextualisierungen wie Landes-

und Ortsbeschreibungen sowie den Gebrauch der Volkssprache: „Certain larger scale
features also imply an informed ,home' audience, for instance the lack, in Islendingabök, of the
conventional description of the land, [...]" (Whaley 2000, S. 183).

390 Da es an dieser Stelle um die Erinnerungen von Ereignissen geht, die sich vor der Zeit des Verfas¬

sers zutrugen, können hier nur die Erinnerungen aus dem kulturellen Gedächtnis zur Rekonstruktion

einer Geschichte herangezogen worden sein. Somit ist davon auszugehen, dass die Gestet-
zessprecherlisten fundierend für die kollektive Identität waren - vermutlich vor allem im Hinblick
auf die Ordnung vergangener Ereignisse in Form einer relativen Chronologie.

391 Vgl. Susan Sniader Lanser. Fictions of authority: women writers and narrative voice. Ithaca/ New
York 1992, S. 223 ff.
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Vergangenheit werden die Isländer als geschlossene Einheit dargestellt, so heißen

beispielsweise alle den Vorschlag gut, die Gesetze aufzuschreiben und diese stetig,

vorausgesetzt die Mehrheit der Männer stimme dafür, zu aktualisieren (Kap. 10,
S. 24: En pat Ukadi ollum vel, ok mcelti pvi manngi igegn.), oder wählen politische
Entscheidungsträger aus, die im Sinne aller Isländer Beschlüsse erzielen sollen (Kap. 10,
S. 22: at sçgu ok umbrâdi peira Bergpôrs ok annarra spakra manna, peira es tilpess vâru
teknir). Auf irgendeine Art und Weise unterstützt die Bevölkerung (vorwiegend
freiwillig bzw. allen rechtmäßigen Beschlüssen folgend) jede das Kollektiv
betreffende Entscheidung; so suggeriert es der Text jedenfalls (s. auch Kap. 2, S. 7,
als beschrieben wird, wie Grimr von Ulfljötr beauftragt wird, Island zu umreisen,
und dann von jedem Mann Geld bekommt: En hônumfekk hverr madr penning til à

lundi hér. en hann gap fé pat sîdan til hofa.). Gleichzeitig wird immer von einer
grundlegenden Gerechtigkeit ausgegangen (impliziert wird fast schon eine Art
demokratische Verfahrensweise, wie im zuvor genannten Zitat zur Wahl der
Entscheidungsträger392), aufgrund der sich die Isländer überhaupt erst als Einheit verstehen
können - und diese Gerechtigkeit wird durch das Gesetz gesichert (vgl. u.a. Kap. 1,

S. 6, als beschrieben wird, dass «jeder» (hverr madr) dem Gesetz der Ausführsteuer
unterstünde, oder Kap. 3, S. 8: Das Allthing wird durch Ulfljötr, der die Gesetze
nach Island brachte, und «allen Bewohnern» (allra landsmanna) eingerichtet
u.v.m.).393 Dieser Eindruck wird noch verstärkt, indem Ari ein- und ausgrenzende
Lokaladverbiale wie hér (â landi), (üt) hingat, hedan oder tü bzw. ütan gebraucht.394
Sie bewirken, dass die Leserschaft Island als souveränes Land wahrnimmt, das seit

jeher deutliche Grenzen sowie Gegensätze zu anderen Ländern aufweist.395 Indem
die Unterschiede und Grenzen nach außen verifiziert werden, erfolgt automatisch
eine Identifikation nach innen, da die Einwohner sich somit über bestimmte
Kriterien als Gesellschaft betrachten können. Doch nicht nur die Ib. weist eine
solche Fülle an Lokaladverbien auf, die isländische Literatur des Mittelalters ist

insgesamt durch diese spezifische Sicht der Insel als abgegrenzte Region mit der sich
daraus ergebenden differenzierten Richtungsorientierung geprägt. Darin lässt sich in

392 Tatsächlich wird diese Wahl nur auf die mächtigen Männer beschränkt gewesen sein, wie es beim

Allthing generell der Fall war. Ari geht entweder davon aus, dass diese Tatsache seiner Leserschaft
bekannt war, oder suggeriert absichtlich, dass alle (wahrscheinlich dennoch mit der Beschränkung
auf die freien) Männer Anteil an diesen Entscheidungen hatten.

393
Insgesamt fünfzehn Mal benutzt Ari für die Gesellschaft eine Formulierung, die sie als Einheit
darstellt: Hverr madr (3x: Kap 1, S. 5, S. 6/ Kap 2, S. 7); allra landsmanna (2x: Kap. 3, S. 8/ Kap.
10, S. 22); landsmenn (2x: Kap. 3, S. 9/ Kap. 9, S. 21 at bœn landsmanna)-, allir (menn) (9x: Kap 4,
S. 10; 4x: Kap. 7, S. 17; 4x: Kap. 10, S. 24).

394 «hier (zu Lande), hierher hinaus [auf die Insel], von hier, hinaus, von draußen/ von außen her».
Insgesamt zehn Mal verwendet Ari die folgenden geographischen Beschreibungen: (üt) hingat/
hingat (til lands) (6x: Kap 1, S. S, S. 6/ Kap 6, S. 14/ Kap. 9, S. 21; 2x/ Kap. 10, S. 25); (ütan)
hedan (2x: Kap. 5, S. 13/ Kap. 7, S. 15); ütan/ üt (2x: Kap. 10, S. 24).

395 Vor allem im Vergleich mit anderen historiographischen Texten des mittelalterlichen Skandina¬

viens wird deutlich, dass die Darstellung Islands in der Ib. vorrangig darauf abzielt, die
Kultivierung und Unabhängigkeit des Landes zu betonen, während andere Texte (so bspw. die H.N.)
die Insel als abhängig, fremd und außerhalb ihrer Sphäre betrachten (vgl. Hermann 2009, S. 54).
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jedem Fall das Bewusstsein einer gewissen Isolation erkennen, deren implizierter
Ausgangspunkt jedoch immer Island darstellt (vor allem erkennbar an
Richtungsadverbialen wie ütan «von draußen/ von außen her», hédan «von hier aus», hingat
«hierher» etc.). Mittels dieser Formulierungen konstruiert Ari einen gesellschaftlichen

Konsens, der auf einem Gemeinschaftsgefühl basiert, das im Text bereits vor
der Christianisierung geschaffen wird und diese auch überdauert.

Ari unterstreicht diese Gemeinschaftsidee, indem er die Leserschaft durch die
direkte Anrede vér, vârt, ossa landa («wir, unser, unsere Landsleute») als Einheit
anspricht.396 Der Gebrauch von ossa landa im Bericht der Christianisierungsversuche
des norwegischen Königs OlafTryggvason (Kap. 7, S. 15) hat dabei die bedeutsamste

Wirkung: sie führt zu einer starken Identifikation der isländischen Leser mit ihrem
Land und ihren Landsleuten, die in Form einer Abgrenzung von Norwegen erfolgt.
Durch den Zusammenhalt gegen die Bedrohung der eigenen Landsleute, denen
durch Olaf Tryggvason aufgrund fehlgeschlagener Bekehrungsversuche in Island die
Todesstrafe angedroht wird, erstarkt die Gesellschaft nach innen und grenzt sich

gegen Andere ab. Zu guter Letzt betont Ari die gesellschaftliche Einheit auch mit
dem Pronomen vér («wir») insgesamt drei Mal. Für diese funktionalisiert er den

Gesetzessprecher Forgeirr, indem er ihn in dessen Ansprache zur Wiedervereinigung

der Isländer auf dem Allthing in der direkten Rede sprechen lässt:

„En nü Jrykkir mér jrat rää," kvaô hann, „at vér lâtim ok eigi joà râôa, es mest vilja i gegn
gangask, ok miôlum svâ mal â miôli Jteira, at hvârirtveggju hafi nakkvat sins mais, ok
hçfum allir ein lçg ok einn siä. Fat mon veröa satt, es vér slitum i sundr lçgin, at vér
monum slita ok friclinn." (Kap. 7, S. 17)

„Und nun scheint es mir ratsam", sprach er, „dass auch wir nicht gerade die bestimmen
lassen, die sich mit der größten Feindseligkeit gegenüberstehen. Lasst uns [deshalb]
nach einer Einigung zwischen ihnen suchen, so dass die Interessen beider Seiten

berücksichtigt werden, aber alle gemeinsam ein Gesetz und einen Glauben haben. Es

wird sich bewahrheiten: Wenn wir das Gesetz entzweireißen, dann zerreißen wir auch
den Frieden."

Diese Ansprache ist auch als direkte Aufforderung an sein gegenwärtiges Publikum
zu verstehen: <das Gesetz sind wir, es hält unsere Gesellschaft zusammen - so wie es

damals entscheidend war, das Christentum gesetzlich einzuführen, so müssen wir
auch heute dafür Sorge tragen, dass wir das Gesetz achten und wir uns unter ihm als

Gesellschaft verstehen» Dieser Appell bezieht sich jedoch nicht nur auf die

Erzählung von der Christianisierung, sondern zieht sich als roter Faden durch die

gesamte Ib. hindurch. Wie schon in den Auseinandersetzungen mit dem norwegi-

396 Vér («wir» 3x: wörtl. Rede Kap. 7, S. 17) vârt («unser» lx: Kap. 10, S. 22), oss («uns» 7x: 3x
Teitr, je 1 borkell Gellisson, UlfhéSinn, Gisroör, Hallr) und ossa landa («unsere Landsleute» lx:
Kap. 7, S. 15). Aufgrund der vielfältigen Verwendung des vér! oss in verschiedenen Kontexten
innerhalb des Textes kann ihr Ursprung in Anlehnung an die lateinisch gelehrte Tradition, in der ein
Verfasser von sich in der 1. Person Plural spricht, ausgeschlossen werden. So spricht Ari mehrfach
von sich selbst in der 1. Person Singular (vgl. Prolog; Kap. 1, S. 4; Kap. 9, S. 20&21; Aittartala,
S. 28).
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sehen König zu Beginn der Emigration und der beispielhaften Erzählung der beiden
im Streit liegenden Könige, die borgeirr vor dem zuvor genannten Appell anführt,
sehen sie sich auch in dieser Situation dafür verantwortlich, mit Bedacht eine

Lösung herbeizuführen, anstatt sich durch Konfrontation dem gesellschaftlichen
Niedergang preiszugeben. Dabei betrachten sich der Gesetzessprecher und jene, die er
hier anspricht, offensichtlich als (in ihrer Entscheidungsfindung weise handelnde)
Vermittler. Durch diese Vermittlerposition rekonstruiert der Text einen seit jeher
bestehenden, guten politischen Kontakt zwischen Island und Norwegen: auf einer

gemeinsamen Grundlage (die auch die Religion mit einschließt) soll Friede durch
zuvorkommendes großzügiges und respektvolles Verhalten zwischen den
Entscheidungsträgern der Länder (d.h. dem norwegischen König und der isländischen
Gesellschaft) herrschen. Damit wird die isländische Gesellschaft hinsichtlich ihrer
Souveränität als gleichwertig mit dem Königtum dargestellt, womit vermutlich ein
Zustand konstruiert wird, der der Realität nicht entsprach und somit durch diesen

Gründungsmythos kompensiert werden soll. Es zeigt sich, dass etliche Einflüsse von
außen - speziell seitens der norwegischen Könige -, die für die Isländer von Nachteil

waren, in der isländischen Geschichte der Ib. ganz im Sinne einer <Allianz von
Herrschaft und Vergessen> ausgelassen werden. Diese dient dazu, Widerstand zu
leisten.397 Widerstand gegen einen Zustand, der für die Identität einer Gemeinschaft
als bedrohlich empfunden wurde. Daher wird in der Erinnerung ein Zustand
rekonstruiert, der die abgelehnte Gegenwart positiv verändern soll.

In Form des Appells an seine Leserschaft, den Frieden nicht durch die

Abschaffung des gemeinsamen Gesetzes zu zerreißen, beabsichtigt er die Festigung
einer inneren Geschlossenheit innerhalb der Gesellschaft und erinnert im kontra-
präsentischen Modus damit ein gegenwärtiges Defizit: einer gesellschaftlichen
Einheit seiner Zeit. Es ist deshalb davon auszugehen, dass dieses Gesellschaftsbild
eine durch aktuelle Umstände beeinflusste Rekonstruktion des Autors und seiner

Auftraggeber bzw. Berater war. Und trotz der sehr erfolgreichen <Allianz von
Herrschaft und Vergessen> und damit einer überzeugend dargelegten Gesellschaftsgründung,

liegt in Aris Gesellschaftsbild der Grund, wieso der Gründungsmythos
der Ib. in seiner Gänze niemals rezipiert wurde: er entspricht in zu geringem Maße
und den Fundierungsbedürfnissen bzw. <Erinnerungsinteressen> der Isländer im
Mittelalter.398 Die Möglichkeit einer solchen Darstellung ermöglichte erst der

197 Vgl. Assmann 2007, S. 73.
,9a Zwar wird Ari als herausragender Historiker bzw. Verfasser in etlichen Texten des Hochmittelal¬

ters erwähnt, jedoch nur zur Verifizierung genealogischer Bezüge, nicht aber hinsichtlich seiner
Geschichts- oder Gesellschaftskonstruktion. So verweist beispielsweise die H-Fassung der Lb.
zwar darauf, dass Ari über die Landnahme berichtet habe (H 354, S. 395) vermerkt darauf jedoch,
dass die vorliegende Fassung eine Zusammenführung der Texte von Sturla und Styrmir sei. Die S-

Version der Lb. nennt sogar ganz konkret den Gelehrten Saemundr als ihre Quelle für den Bericht
über Islands Entdeckung (S 3, S. 34), doch weder Ari noch seine fb. werden in S als Quelle
angeführt. Auch in den Isländersagas wird fünf Mal aufAri als Gewährsperson für genealogische
Beziehungen oder chronologische Informationen hingewiesen, ohne die tatsächliche Quelle, d.h. den

zugrundeliegenden Text, zu nennen (vgl. Anm. 121, S. 44). Nur ein einziges Mal wird die Ib. als
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Medienwechsel, durch den sich „zuvor unbekannte Wege eröffneten, die Isländer
und ihren Ursprung an einem einzigen Ort zu vereinen: in einem Buch".399

Im Gegensatz zur Ib. erfreute sich die Lb. seit ihrer ersten Zusammenstellung
einer regen Rezeption, da sich in ihr jeder Einzelne (d.i. jeder freie Mann)
wiederfinden konnte und die Legitimation einer jeden Familie darin sichergestellt
war. Die Identitätskonstruktion, die Ari mit der Ib. anstrebte, entsprach gegen Ende
des 12. Jahrhunderts nicht (mehr) den benötigten Legitimierungs- und Fundie-
rungsbedürfnissen einzelner Familien und Personen: wegen der beginnenden
familien- und personenzentrierten Machtakkumulation sowie der sich etablierenden
Kirchenmacht wurde ein gesellschaftlicher Anfang mit stratifizierter Sozialstruktur
erinnert, aus dem sich die später entwickelten Vormachtstellungen ableiten ließen.
Aris eigene Genealogie zeigt, dass sich neben einer intendierten kollektiven
isländischen Identität bereits um 1100 das Bedürfnis entwickelte, eine personale
Identitätsfundierung vorzunehmen, woraus sich sicher wesentliche Ansprüche
hätten ableiten lassen. Insofern bezeugt die Ib., wenn auch nur peripher, schon im
frühen 12. Jahrhundert auf Island das Aufkommen verschiedener Identitätsbedürfnisse

und unterstützt damit nochmals auch die zuvor aufgestellte These, dass die Lb.
ebenfalls ein Bewusstsein für ein gewisses Nebeneinander von personaler und
kollektiver Identität bis in das 13. Jahrhundert hin widerspiegelt - auch wenn sich
das Verhältnis von 1120 bis in das 13. Jahrhundert umzukehren scheint - der

Schwerpunkt entwickelt sich (jedenfalls in der Literatur!) weg von einem vorrangig
kollektiven Bedürfnis hin zu einem vermehrt personalen Fundierungsbedürfnis.

4.2.2 Das kollektive Gedächtnis des frühen 12. Jahrhunderts

Als ältester überlieferter Text Islands in Volkssprache, dessen Inhalt sich auf Ereignisse

bezieht, die sich bis zum Zeitpunkt der Niederschrift begaben, liegen der Ib.
gemäß der Assmann'schen Erinnerungsrahmen nicht nur Erinnerungen aus dem
kulturellen Gedächtnis (<fundierende Erinnerungen;-), sondern in Form von
Zeitzeugenberichten auch Erinnerungen aus dem kommunikativen Gedächtnis (<bio-
graphische Erinnerungen>) zugrunde. Etwa 260 Jahre deckt die Ib. insgesamt ab,

beginnend mit dem Zeitpunkt der Landnahme. Die meisten Ereignisse, von denen

Ali berichtet, trugen sich jedoch in der Zeit ab 1000 - der Zeit der Christianisierung
- und den folgenden 110-130 Jahren zu. Die Erinnerungen innerhalb dieser

Zeitspanne werden zum größten Teil durch das kommunikative Gedächtnis abgedeckt -
es umfasst etwa 80-100 Jahre - bei besonders alten Zeitzeugen auch etwas darüber
hinaus. Ari musste demnach lediglich ein bis zwei Generationen zurückverfolgen,
um auf fast-direkte oder sogar direkte Zeitzeugenberichte zurückgreifen zu können.

Quelle angeführt, nämlich in dem Christianisierungsbericht der OIO: Ok kômupeir sidan üt hingat
ok til aljpingis, sem segir Î Islendingabök. [...] (Kap. 35, S. 246). Dieser Verweis entstammt
allerdings nur einer von insgesamt drei erhaltenen Handschriften, die jeweils einen sehr unterschiedlichen

darstellerischen Charakter haben.
399 „[...] opnad aäur öjrekkta leid til aö sameina landsmenn og uppruna f>eirra â einum staS: i bök."

(Gfsli Sigurässon 1994, S. 207, Anm. 3).
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Die Ib. bezieht also ihren Inhalt offensichtlich aus beiden modi memorandi des

kollektiven Gedächtnisses und befindet sich damit an der Schwelle vom kommunikativen

zum kulturellen Gedächtnis.

4.2.2.1 An der Schwelle vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis

Der Text beginnt mit seinen Schilderungen (nach Prolog und Inhaltsverzeichnis)
bei dem Ereignis, das den Beginn der isländischen Gesellschaft markiert und damit
am weitesten von der Verfassergegenwart entfernt ist: der Landnahme. Betrachtet
man Aris generelle Berichtausfuhrlichkeit und Detailgenauigkeit, wird deutlich, dass

die Landnahmeschilderung mit Abstand den kürzesten Bericht darstellt, die
Beschreibungen im Textverlauf jedoch immer umfänglicher werden. Es gilt im Sinne
schriftloser Geschichtserinnerung: je entfernter die geschilderten Ereignisse von der

Gegenwart des Verfassers, desto knapper und ungenauer werden sie - am deutlichsten

lässt sich dieses Phänomen anhand des Vergleichs zwischen dem Landnahmebericht

(Kap. l) und den Berichten ab dem der Christianisierung (Kap. 7 bis 10)
illustrieren.400 Über die Landnahme schreibt Ari lediglich etwa 10 Sätze, wohingegen er
über die Bischöfe auf Island drei Kapitel zusammenstellt.401 Der Grund hierfür wird
sein, dass die Informationen und Darstellungen aus jüngerer Zeit bzw. von Zeitzeugen

erzählt, detailreicher sind als die Berichte, die bereits nach allen Selektionsprozessen

in das kulturelle Gedächtnis eingegangen sind.

Ari selbst schildert im bereits oben zitierten Prolog den Leitfaden für seinen Text
und gewährt damit auch einen tieferen Einblick in die Erinnerungskultur der isländischen

Gesellschaft um 1120/30. Er beschreibt darin nicht nur die Entstehungs-
umstände seines Textes, sondern auch die Maßstäbe, die er für die Auswahl seiner
Inhalte ansetzt: nämlich möglichst genaue und aktualisierte Informationen: ok jôkk
pvî es mér vard sidan kunnara (Prolog, S. 3; «und ich fügte hinzu, was mir seitdem
noch bekannt wurde»). Er formuliert zudem einen deutlichen Wahrheitsanspruch,
der aus den Begriffen sannara («wahrer» Prolog, S. 3), sannliga («wahr» Kap. 1, S.

5) sowie der Charakterisierung seiner Gewährspersonen Pöriör als ôljûgfrôd
(«gewissenhaft/ zuverlässig» Kap. 1, S. 4) und Elallr als ôlyginn («wahrheits-

400 Vgl. Vansina 1985. S. 23 f. sowie Meinhard Schuster. Zur Konstruktion von Geschichte in Kultu¬

ren ohne Schrift. In: Vergangenheit in mündlicher Uberlieferung. Hrsg. v. Jürgen von Ungern-
Sternberg, Hansjörg Reinau. Colloquium Rauricum, I. Stuttgart 1988. S. 57-71.

401 Hier könnte man das Argument anführen, dass die Ib. nicht ihren Schwerpunkt auf dem Bericht
über die Landnahme hatte, da ja die Lb. bereits diesen Zweck erfüllte. Doch sind auch andere
Berichte (wie die Auswahl des Allthingplatzes) nur kurz gefasst - häufig beinhalten sie auch Elemente

oder kurze Beschreibungen, die im Text keinen tieferen Sinn ergeben oder zusammenhanglos
erscheinen (z.B. die Geschichte von Grimr geitskpr in Kap. 2, S. 7, die davon berichtet, dass Grimr
anscheinend von Ulfljötr ausgesandt wurde, die Insel in Augenschein zu nehmen. Diese Stelle
wird so gedeutet, dass er nach einem passenden Thingplatz suchte (vgl. Jakob Benediktsson, IF I,
S. 7, Anm. 7). Warum dann allerdings noch die Information folgt, dass ihm jeder auf der Insel
Geld gab und er das wiederum den Tempeln überließ, ist völlig unklar). Aufgrund solcher Passagen

lässt sich das Argument im Hinblick auf die Intention des Landnahmeberichts als knappe
Zusammenfassung der Lb. nicht halten. Der Text macht zudem im Gesamten einen geplanten und
strukturierten Eindruck, so dass es keine unintendierten Beschreibungen zu geben scheint.
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getreu» Kap. 9, S. 21) hervorgeht.402 Diesem Wahrheitsanspruch wird er gerecht,
indem er seine Quellen nennt und damit ihre Glaubwürdigkeit unterstreicht. Auffällig

ist dabei, dass Ari entgegen seiner Nähe zur lateinisch gelehrten Tradition keinen

einzigen Quellenverweis zu jenen Texten anführt.403 Dass diese (mindestens in
Form von Annalen und Genealogien) der Ib. aber zugrunde liegen, ist unbestritten.
Zwar bedeutet die Angabe rein isländischer Gewährspersonen noch nicht, dass die
Informationen auch zwingend einer einheimischen Tradition entspringen, doch
macht es den Anschein, als wollte Ari den Leser glauben lassen, er beziehe sich auf
eine rein autochthone Tradition.404 Mit diesem Vorgehen betont er die einheimische,

also insbesondere die mündliche Erinnerung. Das hängt vermutlich damit

zusammen, dass er auf keine schriftlichen Zeugnisse der Vergangenheit zurückgreifen
konnte - die Isländer übernahmen zwar mit der Schrift zunächst das lateinisch
gelehrte Schrifttum, aber Ari scheint an dem Übergang zur Etablierung einer eigenen
Schrifttradition zu stehen, anstatt (jedenfalls suggeriert dies der Text) die mit der
Schrift übernommene ,lediglich' zu adaptieren. Die Quellenberufungen auf
einheimische Berichte in der Ib. deuten ebenfalls darauf hin, dass Ari sie mit Bedacht auf
eine hohe allgemeine Akzeptanz verfasst hat, wobei er als Publikum offensichtlich
die isländische Gesellschaft (oder eine isländische Gruppe von an der Literatur
partizipierenden Personen) im Sinn hatte - das wird nicht nur durch die mündlichen
Elemente deutlich, sondern auch durch die Volkssprachlichkeit des Textes, den
weltlich geprägten Inhalt und die Gesellschaftskonstruktion. Diese Quellenangaben
verdichten sich im Textverlauf zu einem Netz an Quellenberufungen, die entscheidende

Hinweise auf die Erinnerungsprozesse sowie die Modi des Erinnerten geben.
Es lassen sich in der Ib. zwei Arten von Quellenberufungen unterscheiden405: Einerseits

personengebundene, also personale Angaben, die sich auf konkrete Aussagen

402 Vgl. Jôn H. AcSalsteinsson 1999, S. 55. Zum Wahrheitsanspruch in der altnordischen Historiogra¬
phie s. vor allem Meulengracht Sorensen 1993, S. 33-51.

404 Es gibt nur eine Ausnahme in Kapitel 1 (S. 4), als Ari bezüglich des Todesjahres von Eadmundr
enn helgi vermerkt: atpvt es ritit es i sçgu hans («danach, wie es in seiner Geschichte geschrieben
steht»). Sian Grönlie weist zu Recht daraufhin, dass Ari ansonsten isländische (orale) Äquivalente

der europäischen auctores kreiert und damit eine andere, noch erklärungsbedürftige Nennung
von Gewährspersonen und Quellen nutzt als sein häufig angeführtes Vorbild Beda Venerabiiis
(vgl. Gronlie, Siân. Aris Islendingabôk. In: fslendingabök - Kristni saga. The Book of the
Icelanders - The Story of the Conversion. Viking Society of Northern Research, XVIII. Ed. by
Anthony Faulkes and Alison Finlay, transi, by Sian Gronlie. London 2006. S. ix-xxx, S. xix sowie
Anm. 48).

404 Auch wenn man davon ausgeht, dass Ari neben seinen offensichtlichen Quellen wie Annalen etc.
weitere lateinische (möglicherweise historiographische) Texte kannte, stellt sich immer noch die

Frage, warum er diese dann nicht angibt - schließlich scheint er viel Wert auf seine Gewährspersonen

zu legen. Genau darin aber zeigt sich, wie sehr Ari bemüht ist, nur autochthone isländische
Quellen zu benennen. Sogar bei den Jahreszählungen, die sich an Christi Geburt orientieren,
verzichtet Ari (als christlicher Autor) auf einen entsprechenden Verweis zu christlicher Literatur und
beruft sich lediglich auf eine allgemein bekannte Jahresrechnung (s. Kap. 7, S. 18 at alpydu tali und
Kap. 10, S. 26 atpvt, es talit es und at almannatali).

405 Als Quellenberufungen werden all jene Verweise verstanden, die auf irgendeine Art und Weise als

Beleg oder Verifizierung einer Erinnerung genutzt werden. Hierunter fallen generell auch die
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einer bestimmten Gewährsperson beziehen (z.B. svâ sagôi Teir oss, S. 7; «so
berichtete es uns Teitr») und andererseits personenungebundene, also nonpersonale

Angaben, die sich auf einem breiten Publikum bekannte Berichte beziehen (z.B. svâ

es sagt, S. 6; «so wird [es] erzählt»).406 Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass

die Verwendung beider Angaben klar differenziert wird: Die nonpersonalen
Angaben werden ausschließlich bei den Berichten von der Landnahme bis hin zur
Christianisierung genutzt (Kap. 1, S. 5-6: es sanniliga es sagt, En svâ es sagt-, Kap. 2,

S. 7: En svâ es sagt; Kap. 3, S. 9: Svâ hafa ok spakir menn sagt, at tçlu spakra manna;
Kap. 4, S. 9: es enir spçkustu menn â landi hér hçfdu talit; Kap. 7, S. 16: En svâ es sagt; S.

18: at alpyöu tali; Kap. 10, S. 26: at pvt, es talit es sowie Kap. 10, S. 26: at almanna-
tali),407 während die personalen Angaben erst nach dem Bericht der Christianisierung

auftreten, der daher eine Art Schwelle darzustellen scheint.408 Gegen Ende
des Textes, wenn sich Aris Bericht immer weiter seiner Gegenwart nähert (Anfang
10. Kapitel), gibt es keine Quellenbenennungen mehr und nur noch zwei nonpersonale

Angaben (Kap. 10, S. 26: at pvt es talit es und at almannatali), die Jahreszahlen
betreffen.

Die nonpersonalen Quellenbenennungen in der Ib. belegen Erinnerungen von
Ereignissen in einer Zeit, aus der es keine Zeitzeugen mehr gibt, weshalb sie dem
kulturellen Gedächtnis zuzuordnen sind, da sie auf allgemein bekanntes Wissen
innerhalb der Gesellschaft rekurrieren.409 Jene Erinnerungen betreffen einen großen

Formulierungen, die auf allgemeines Wissen rekurrieren. Da sie jedoch nicht auf eine erinnerungsgebundene

Überlieferung verweisen, werden sie im Folgenden nur unter Vorbehalt einbezogen.
406 Zu Übersichtszwecken wurden alle Angaben im Anhang aufgelistet: Aris Gewährspersonen,

S. 258-260.
407 «wie es wahrheitsgemäß erzählt wird / und so wird erzählt (2x) / so haben es auch kluge Männer

erzählt / nach der Rechnung kluger Männer / wie die klügsten Männer hier im Land berechnet
hatten / und so wird erzählt / nach allgemeiner Rechnung / gemäß dem, wie gerechnet wird /
nach allgemeiner Zeitrechnung»

408 Die personalen Angaben kommen entweder bei Berichten über die Gesetze oder bei

Jahreszählungen und Jahreseinordnungen vor (s. Aris Gewährspersonen, S. 258-260). Da es in der
mündlichen Kultur Islands bis zur Christianisierung und damit bis zur Adaption der Schrift keine
absoluten, sondern nur relative Datierungen vor allem anhand der Amtszeiten der Gesetzessprecher

gab, verwundert es nicht, dass Ari bei den absoluten Daten auf seine Gewährsmänner
verweist, um jene zu belegen. Diese absoluten Daten und die damit beabsichtigte Einordnung Islands
in das Weltgeschehen wird für die Leserschaft der Zeit eine Neuerung dargestellt und deshalb

einer besonderen Fundierung bedurft haben. Das erklärt, wieso Ari insgesamt sieben Quellenangaben

bei Datierungen (3 personale, bzw. auf insgesamt fünf Personen beziehend, sowie fünf
nonpersonale) anführt.

409 Die Formel svâ er sagt gab u.a. Anlass zur Historizität der isländischen Literatur des Mittelalters,
wurde jedoch im Zuge der aufkommenden Quellenkritik Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr
als tatsächlicher Beleg für realhistorische Ereignisse (ausgenommen einige Freiprosetheoretiker,
die diese Formel als Nachweis einer aus der Mündlichkeit unverändert überlieferten Erzählung
postulierten), sondern vielmehr als ein die mündliche Tradition suggerierendes Stilmittel betrachtet

(vgl. Theodore M. Andersson. The Textual Evidence for an Oral Family Saga. In: Arkiv für
nordisk filologi, 81. Lund 1966. S. 1-23). Letztlich ist jedoch kaum zu klären, ob diese Formel
ihren Ursprung bereits in der mündlichen Tradition hatte oder nur eine solche inszeniert. Klar ist
aber, dass diese Formulierungen ein Ereignis oder einen Bericht als allgemein (oder jedenfalls
mindestens einer größeren Gruppe der Gesellschaft als allgemein) bekannt kennzeichnen und
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Teil der Gesellschaft entweder aufgrund ihrer kollektiven Relevanz oder aufgrund
ihres Stattfindens an einem öffentlichen Ort wie dem Allthing: angefangen mit der
Landnahme und dem ersten Landnnehmer Ingolfr, über die Geschichte von Grimr
geitskçr in Verbindung mit der Allthingplatzsuche und den heidnischen Tempeln,
dem Besiedlungsende und symbolischen Anfang einer Gesellschaftsformierung bis
hin zu der Ansprache von Hjalti und Gizurr auf dem Allthing vor der Einführung des

Christentums (Kap. 7).

Einige von Aris Informationen betreffen allerdings noch das kommunikative
Gedächtnis bzw. befinden sich an der Schwelle zum kulturellen Gedächtnis - dieser

Übergang fällt anscheinend auf die Zeit um die Christianisierung, die zur Zeit der
Niederschrift etwa 110-120 Jahre zurücklag: auffällig ist, dass die Ereignisse in Kap.
6 und 7 (Grönlands Besiedlung ca. 14 oder 15 Jahre vor der Christianisierung sowie
der Bericht über die Christianisierung) Ari noch mittels indirekter Zeitzeugenberichte

der vergangenen ein bis zwei Generationen zugänglich waren. Dies wird an
den folgenden zwei Stellen deutlich: at pvt es sä taldi fyrir Porkeli Gellissyni ä

Grœnlandi, es sialfr fylgdi Eiriki enum rauda üt (Kap. 6, S. 14; «gemäß dem, was

derjenige, der Eirikr enn rauöi selbst begleitet hatte, es in der Gegenwart von borkell
Gellisson in Grönland erzählte») sowie Svä kvad Teitr pann segja, es sialfr vas par
(Kap. 7, S. 15; «So berichtete Teitr, erzählte es jener, der selbst dort gewesen
war.»).410 In beiden Fällen liegt ein typisches Hören-Sagen vor; einer von Aris
Gewährsmännern erhält Informationen von einer Person, die selbst das Geschehen
als Augenzeuge miterlebte. Es liegt also bereits mindestens eine Generation
zwischen Ari und dem Ereignis. Indem sich seine beiden Gewährsmänner daran

erinnern, was ihnen erzählt wurde, greifen sie wiederum Erinnerungen auf, die im
kommunikativen Gedächtnis kreisen und deren Ursprung aufgrund der geringen
Zeitspanne noch belegt werden kann. Mittels Aris Rekonstruktion des Grönlandberichts

zum Zweck der Abgrenzung nach außen und der Lokalisierung Islands

inmitten und nicht am Rande der (christlichen) Welt, erhält die Erzählung kollektive

Relevanz - mindestens für die klerikale Erinnerungsgemeinschaft.411 Die zweite

zuvor genannte Augenzeugen-Referenz bezieht sich auf die Vermittlerfahrt Hjaltis
und Gizurrs zum König und zurück nach Island. Sowohl die Akteure als auch der
Ort dieser Episode sind Teil von Aris direktem Umfeld, dessen Informationen

somit eine Gemeinschaft ansprechen, die eine gemeinsame Erinnerung pflegt. Insofern sind es

fundierende Erinnerungen, über die sich die Gemeinschaft definiert. Mindestens lässt sich feststellen,

dass die Formulierungen keinen Unterschied zwischen verschiedenen Teilhabern der
Erinnerungsgemeinschaft machen, woraus sich schließen lässt, dass sie Bezug nehmen auf eine alle Isländer

verbindende Erzähltradition oder wenigstens eine solche konstruieren. Wenn diese Formulierungen

nicht anerkannt worden wären, hätten dieser und weitere Texte ihrem Wahrheitsanspruch
nicht standhalten können und ihr Stoffwäre nicht auch in anderen Texten rezipiert worden.

410 Diese Quellenangaben demonstrieren zudem sehr gut, wie Erinnerung und damit Gedächtnis

überhaupt zustande kommt: durch Kommunikation. Ein Zeitzeuge berichtet Aris Gewährsperson
davon, was er erlebt hat, wodurch diese Schilderung Eingang in das kommunikative Gedächtnis
findet, aus dem Axi dann wiederum seine Information bezieht.

411 Vgl. Hermann 2009, S. S3.
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familiäre Hintergründe zu haben scheinen (Gizurr ist der Sohn seines Ziehvaters
Teitr und Hjalti ist mit Gizurrs Tochter Vilbjprg verheiratet, beide gehören Aris
Generation an) - so betont er vermutlich nicht ohne Grund zuvor im Kapitel, dass

eben diese beiden sich als erstes auf Island taufen ließen: En Hallr â Sidu

Porsteinssonr lét sktrask snimhendis ok Hjalti Skeggjasonr yr Pjôrsârdali ok Gizurr enn

hviti Teitsson, Ketilbjarnarsonar fra Mosfelli, ok margir hgßingjar adrir [...] (Kap. 6,

S. 14; «Und Hallr borsteinsson von Siäa ließ sich alsbald taufen genau wie Hjalti
Skeggjason aus dem björsärdalr und Gizurr enn hviti Teitsson, der Enkel von
Ketilbjçrn aus Mosfell, sowie viele andere Höfdinge [...].»).412 Darüber hinaus fällt
auf, dass in Kap. 7 die letzte nonpersonale Angabe angeführt wird. Diese bezieht sich
auf die Rede von Hjalti und Gizurr auf dem Allthing, nachdem sie aus Norwegen
zurückgekommen sind und versuchen, den Konflikt zwischen den heidnischen und
den christlichen Männern beizulegen: En annan dag eptir gingu peir Gizurr ok Hjalti
til Içgbergs ok bâru par upp erendi sin. En svâ es sagt, at pat bœrifrâ, hvé vel peir mœltu

(Kap. 7, S. 16; «Und am nächsten Tag gingen Gizurr und Hjalti zum Gesetzesfelsen
und trugen dort ihr Anliegen vor. Und es wird erzählt, dass es [anderes/ voriges]
übertroffen hätte, wie vortrefflich sie sprachen.»). Diese letzte indirekte Quellenberufung

indiziert, dass dieses Ereignis Teil des kulturellen Gedächtnisses ist, auf
welches Ari zurückgreift. Die darauf folgende Geschichte von der Annahme des

Christentums per Gesetz (d.h. symbolisch durch die isländische Gesellschaft) wird jedoch
nur durch eine personale Angabe belegt: Penna atburd sagdi Teitr oss atpvi, es kristni
kom â Island (Kap. 7, S. 17; «Diesen Bericht davon, wie das Christentum nach
Island kam, erzählte uns [/mir] Teitr.»). Es wird schnell deutlich, dass Ari einen

großen Teil des 7. Kapitels mit Erzählungen füllt, die er aus seinem engsten
familiären Umfeld bezieht. Das zeigen vor allem die agierenden Personen und die
deutlich subjektive Ausrichtung der Szenen, wie im zuvor genannten Zitat der ersten

getauften Isländer oder dem Bericht von Hjalti, der auf dem Allthing wegen eines

Spottveres auf Freyja geächtet wurde (vgl. Kap. 7, S. 15), dennoch aber
hauptsächlich an der Annahme des Christentums beteiligt ist und von Ari - entgegen
seiner sonst so konsequenten Gesetzestreue - nicht negativ bewertet wird.413

Darüber hinaus wurde bereits an voriger Stelle herausgestellt, dass Ari (oder sein
Ziehvater Teitr) dem Gesetzessprecher borgeirr dessen (wörtliche) Rede zur
Annahme des Christentums etwas später im 7. Kapitel in den Mund gelegt hat und
diese Episode größtenteils, wenn nicht sogar ganz, konstruiert hat. Das bedeutet,
dass die Rede von Hjalti und Gizurr sowie die Ereignisse auf dem Allthing zwar

412 S. Aris Machtfundierung S. 257, sowie Aris Gewährspersonen, S. 258-260.
413 Festzuhalten ist, dass Hjalti eine besondere Schlüsselfigur in dieser Szene darstellt, da er sowohl

als Geächteter auf dem Thing sprechen darf (bzw. dies geduldet wird) als auch die einzige Strophe
im Text, ein Schmähvers auf die Göttin Freyja, auf Hjalti zurückgeht. Nicht zuletzt seine
märtyrerhaften Züge unterstreichen seine offenbar prominente Rolle: so sucht er unter dem Risiko des

Verlustes seines eigenen Lebens das Allthing auf, um sich dort für die christliche Sache einzsetzen.
Dabei begleiten ihn, wohl angelehnt an die Darstellung Jesu Christi, zwölf Gefolgsmänner. Hjaltis
Erscheinen trotz Ächtung könnte einer von mehreren möglichen Gründen sein, weshalb sich die
Männer auf dem Allthing zum Kampf rüsteten.
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Gegenstand des kulturellen Gedächtnisses waren (belegt durch die nonpersonale
Quellenangabe), die geschilderten Umstände der Christianisierung selbst jedoch -
jedenfalls zum Zeitpunkt der Niederschrift noch - nicht. Vermutlich leitete die
isländische Gesellschaft ihre kulturelle Identität nicht - bzw. noch nicht - von der
formalen Christianisierung ab. Diese war in jener Zeit vermutlich in erster Linie für
die Mitglieder der Kirche nützlich und notwendig.414

Um solche Grenzfälle beider modi memorandi zu überbrücken, führt Ari
überdurchschnittlich alte Informanten ins Feld, die es ihm ermöglichen, den

berichteten Ereignissen durch direkte Erinnerungsberichte oder, wie im Kapitel vor
dem Christianisierungsbericht, durch Zeitzeugenschaft zeitlich sehr nahe zu kommen.

Im Fall der Ib. fehlt entgegen den theoretischen Ausführungen Assmanns das

den Übergang beider Gedächtnisrahmen kennzeichnende «floating gap>.415 Es gibt
keine offensichtliche Zeitspanne im Text, die auf ein Fehlen von Erinnerungen
hindeuten würde. Allerdings enthält die Erzählung eine Lücke zwischen 1030, dem
Tod des Gesetzessprechers Slcapti Föroddsson, und der Bischofsweihe von Bischof
Gizurr 1056 (also zwischen Kap. 8 und 9), die auf den ersten Blick zu kurz für ein

«floating gap> scheint, zumal die bewusste Auslassung jeglicher Ereignisse vor der

jeweiligen Bischofsweihe in Kapitel 9 und 10 intendiert scheint (vgl. S. 20 und 21).
Durch die Vermeidung von Berichten jeglicher Aktivitäten der Bischöfe im Ausland,
obwohl solche vor dem Amtsantritt eines jeden Bischofs üblich waren, wird hier eine

Abgrenzung nach außen vollzogen. Jedoch zeigt sich auch in der Kristni saga, in der

nur in einem Satz am Rande bemerkt wird, dass ausländische Wanderbischöfe nach
der Christianisierung auf Island waren, dass aus der ersten Hälfte des 11.
Jahrhunderts keine bemerkenswerten Ereignisse memoriert worden sind.416 Bei genauerem

Hinsehen auf die Berichte in der Ib. um die Lücke ab 1030 herum zeigt sich,
dass auch der vorangestellte Christianisierungbericht in Kapitel 7 aufgrund von
Mangel an Erinnerungen im Rahmen eines «floating gaps> konstruiert worden ist,
da sie durch Teitr als einzige Quelle verifiziert wird.

414 Eine mögliche Erklärung fiiir dieses Phänomen wäre auch, dass die offizielle Annahme des Chris¬

tentums in einem deutlich kleineren Kreis, als Ari es hier darstellt (z.B. der Lögretta), stattgefunden

hat und sich daraus deshalb noch nicht so bald eine kollektive Erinnerung bilden konnte.
415 Die Überbrückung zwischen beiden Gedächtnisrahmen im Sinne Assmanns ist in dessen Theorie

unklar. Er beschreibt beide Gedächtnisse als variable Rahmen, deren Übergang fließend sei.

Gleichermaßen verweist er aber auch auf das Konzept des «floating gaps>. Welche Zeitspanne diese

Lücke umfasst, scheint abhängig von verschiedenen Faktoren. Im isländischen Fall gibt es keine
Ursprungsmythen in illo tempore über die Entstehung der Gesellschaft, da sie erst in historischer
Zeit gegründet wurde. Einen solchen Fall berücksichtigen weder Assmann noch Vansina oder
andere Forscher in ihren Ausführungen (Assmann stellte lediglich hinsichtlich der Konsequenz für
die Optionen des Gedächtnisses eine solche Differenzierung auf, vgl. Assmann 2007, S. 77 f.). Es

stellt sich nämlich u.a. die Frage, ob man im isländischen Fall überhaupt mit einer Art «floating
gap> rechnen muss und in welcher Form es sich dann darstellen würde. Zudem finden diese
fundierenden Erinnerungen erst in historischer Zeit statt, weshalb der Übergang zwischen kommunikativem

und kulturellem Gedächtnis wegen der kurzen Zeitspanne schwerer zu ermitteln ist.
416 Kristni saga. ÎF XV2. Biskupa sögur I. Sigurgeir Steingrimsson, Olafur Halldörsson og Peter Foote

gafüt. Reykjavik 2003, S. 36-39.
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Die Quellenangabe im Christianisierungsbericht illustriert besonders gut, dass Ari
die Auswahl seiner Gewährspersonen keineswegs neutral und objektiv vornimmt:
Sie stammen alle aus seinem direkten Umfeld (dem Generationengedächtnis der
Haukdœlir) und nur einige wenige dieser Personen (vor allem sein Ziehvater Teitr)
liefern ihm den Großteil seiner Informationen: Bei allen Berichten, welche die

Christianisierung und die Bischöfsviten umfassen, wird nur sein Ziehvater Teitr als

Quelle angeführt (Kap. 7, S. 15: Svâ kvaÖ Teitr pann segja, es sjalfr vas par. S. 17:

Penna atburd sagdi Teitr oss atpvî, es kristni kom â Island. Kap. 8, S. 18: at sçgu Teits;

Kap. 9, S. 21: Svâ sagdi Teitr oss.). Auf Teitr beruft er sich so häufig wie auf sonst
keine andere Person (in sechs von insgesamt einundzwanzig personalen
Quellenberufungen, von denen sich sonst höchstens zwei jeweils auf dieselbe Person
beziehen, s. Aris Gewährspersonen, S. 258-260). Es hat den Anschein, als wäre Teitr
entweder für jene Ereignisse als einzige Quelle für Ari zugänglich gewesen oder als

greife Ari auf biographische Erinnerungen zurück. Aus Teitrs Schilderungen
konstruiert Ari ein kollektiv relevantes Ereignis, indem er es im offiziellen Rahmen
auf dem Allthing platziert und im Einvernehmen aller Isländer beschließen lässt.417

Bei näherem Elinsehen der Christianisierungsepisode zeigt sich jedoch, dass sie

auffällig subjektiv gefärbt ist: Obwohl Gizurrs Schwiegersohn Hjalti wegen eines

Spottverses geächtet wurde (vgl. Kap. 7, S. 15), werden seine Bemühungen auf dem

Allthing irritierenderweise von allen positiv wahrgenommen (En svâ es sagt, at pat
bœrifrâ, hvé velpeir mœltu. Kap. 7, S. 16). Zu guter Letzt scheint Gizurrs und Hjaltis
Vermittlerposition nicht nur den König zu beschwichtigen (vgl. Kap. 7, S. 15),
sondern auch indirekt in der Rede des Gesetzessprechers borgeirr gewürdigt zu werden:
„En nü pykkir mér pat râd, " kvaÔ hann, „at vir lâtim ok eigi pâ rdÖa, es mest vilja i gegn
gangask, ok midlum svâ mâl â midli peira, at hvârirtveggju hafi nakkvat stns mâls, [...]."
(Kap. 7, S. 17. «„Und nun scheint es mir ratsam", sprach er, „dass auch wir nicht
gerade die bestimmen lassen, die sich mit der größten Feindseligkeit gegenüberstehen.

Lasst uns [deshalb] nach einer Einigung zwischen ihnen suchen, so dass die
Interessen beider Seiten berücksichtigt werden, [...]."»). Wer sollte anderes mit
«wir/ uns» angesprochen werden, als diejenigen, die sich (wie Gizurr und Hjalti)
für eine Lösung einsetzen, wenn sich der König und die christlichen Isländer
einerseits und die heidnischen Isländer andererseits feindselig gegenüberstehen? Für
wen sonst sollten die Landsleute aus der Parabel stehen? Ari scheint sich hier zwar
durch die wörtliche Rede und die direkte Ansprache an alle Isländer zu wenden,
doch zeigt sich auf den zweiten Blick, wie sehr Gizurr und Hjalti für ihre Taten
heroisiert werden. Der Ursprung dieser subjektiven Färbung scheint auf Teitr als

Quelle zurückzuführen zu sein, da er Ari an einer familienzentrierten Erinnerung
teilhaben lässt, die im Assmann'schen Sinne an das Generationengedächtnis der
Haukdœlir anknüpft und insofern als identitätskonkrete Erinnerung gelten kann.
Daher mag es eben dieser Zeitpunkt gewesen sein, an dem die Erinnerung an die

Christianisierung durch Aris Rekonstruktion und Niederschrift in das kulturelle

417 Familiäre Verbindungen zwischen Teitr und Gizurr und Hjalti illustriert die Genealogie im An¬

hang, S. 255.
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Gedächtnis der Isländer überführt wurde.418 Wie der Christianisierungsbericht hatte
anscheinend ein Großteil der von Ari zusammengetragenen Erinnerungen zum
Zeitpunkt der Niederschrift der Ib. noch nicht Eingang in das kulturelle Gedächtnis

gefunden; weshalb er seine Sammlung aus den letzten zugänglichen Quellen erstellt
und daraus eine fundierende Geschichte (re)konstruiert. In diesem Fall geschieht
Aris Rückgriff also über eine relativ kurze Zeitspanne hinweg und er überführt in
Form der Niederschrift die ihm zugänglichen Erinnerungen des kommunikativen
Gedächtnisses in das kulturelle Gedächtnis. In diesem Sinne stellen die Kapitel 7

und 8 der Ib. sowohl eine Schwelle zwischen beiden modi memorandi im Sinne eines

<floating gaps> dar als auch einem Bruch; im Sinne von Assmann (in diesem Fall
einem Traditionsbruch), der erst die Vergangenheit als Differenz zum Heute
bewusst werden lässt.419

In den letzten Kapiteln der Ib. erfolgen dann statt der Quellenberufungen
Angaben über jene Personen, die an den gegenwärtigen Geschehen beteiligt sind,
verfasst in einem auffällig ähnlichen Schema wie zuvor in den Quellenberufungen: af
tçlum peira Scemundar med umbrädi Marküss Içgsçgumanns vas pat f Içg leitt, Kap. 10,
S. 22: «durch Gizurrs und Saemundrs Redekunst wurde mit der Unterstützung des

Gesetzessprecher Markus ein Gesetz erlassen»; at sçgu ok umbrâdi peira Bergpôrs ok

annarra spakra manna, Kap. 10, S. 23: «nach dem Diktat und der Instruktion von
Hafliöi, BergJjörr sowie von anderen weisen Männern (vergleichbar mit beispielsweise:

Kap. 4, S. 11: vas pâ patpegar î Içg leitt at râdi Porkels mâna ok annarra sparkra
manna). Mit diesen gleichartigen Formulierungen betont Ari einerseits aufs Neue
die Geschlossenheit der isländischen Gesellschaft, deren Entscheidungsträger
sowohl damals als auch zu seiner Zeit weise bzw. kluge (spakr) Männer gewesen
sind. In Form dieser analogen Strukturen werden Wiederholungen (re)konstruiert,
die dann andererseits die zeitlich weit auseinander liegenden Ereignisse miteinander
verknüpfen und damit eine Kontinuität suggerieren.420 Diese durch Wiederholung
erzeugte Kontinuität (vor allem im Hinblick auf die Gesetze) zeigt ein weiteres Mal,
dass der offensichtliche Bruch zwischen Gestern und Heute mittels Kontinuität
überwunden wird, zum Zweck einer gesellschaftlichen Fundierung: „Da aber jede
Gruppe nach Dauer strebt, tendiert sie dazu, Wandlungen nach Möglichkeit
auszublenden und Geschichte als veränderungslose Dauer wahrzunehmen."421

418 Dafür spricht zudem, dass alle weiteren Berichte der Christianisierung in isländischen Texten, die
auf Aris Darstellung zurückgreifen, keine hier nicht verwendeten Erinnerungen präsentieren (s.

OIO, Kristni saga, Njâls saga und Porvalds pâttr).
419 Assmann 2007, S. 34.
420 „[...] it seems [... ] that past and present, in spite of differences caused by faith, are represented as

a coherent continuum. [... ] The acceptance of Christianity is a historical change, but it is not
articulated as a change in Islendingabök. In this text the dichotomy between the pagan and Christian
periods is equalized, and continuity between them is established." (Hermann 2007, S. 26). So

stellt auch Klaus Böldl in Anlehnung an Gumbrecht fest: „Nicht in der Identifikation von
Entwicklungslinien, sondern im Aufdecken von Wiederholungsstrukturen erblicken die mittelalterlichen
Historiographen ihre vornehmste Aufgabe." (Böldl 2005, S. 52).

421 Assmann 2007, S. 40.
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Nicht nur auf die Klugheit und Weisheit der isländischen Entscheidungsträger,
sondern auch auf die seiner Gewährspersonen legt Ari besonderen Wert (insgesamt
elf Mal benutzt Ari das Adjektiv spakr, wovon acht im Zusammenhang mit seinen

Quellen und 3 in Form von Beinamen vorkommen).422 Die Voraussetzungen seiner
Informanten beschreibt Ari auffallend ausführlich in der Gestaltung insgesamt dreier
Einschübe. Den ersten platziert er gleich zu Beginn des ersten Kapitels:

Island byggäisk fyrst yr Norvegi â dçgum Haralds ens hârfagra, Halfdanarsonar ens

svarta, i Jaann tià - at eetlun ok tçlu Jaeira Teits fôstra mins, Jaess manns es ek kunna
spakastan, sonar Isleifs byskups, ok borkel fçâurbrôèur mins Gellissonar, es langt
munäi fram, ok bôriàar Snorradôttur goàa, es baeöi vas margspçk ok öljügfröä, - es

îvarr Ragnarssonr loäbrökar lét drepa Eadmund enn helga Englakonung [...]. (Kap 1,

S. 4)

Island wurde zuerst von Norwegen aus zur Zeit der Regentschaft von Harald Schönhaar,

dem Sohn von Halfdan enn svarti, besiedelt, in jener Zeit - nach der Meinung
und Rechnung von Teitr, meinem Ziehvater, dem Sohn von Bischof Isleifr, dem Mann,
den ich fur den weisesten halte, borkell Gellisson, meinem Onkel, der sich weit
zurückerinnerte, und boriör Snorradöttir goda, die sowohl sehr weise als auch zuverlässig

war, - als Ivarr, der Sohn von Ragnarr loäbrökr den Engländerkönig Eadmundr enn
helgi töten ließ [...].

Dieser Einschub dient dazu, sowohl von Vornherein die Zuverlässigkeit seiner
Gewährspersonen unangreifbar zu machen als auch eine der wichtigsten Gründungsmomente

der isländischen Gesellschaft zu belegen: den Beginn der Landnahme
Islands. Die beiden anderen Einschübe, in denen mittels positiver Charakterisierungen

seiner Hauptzeugen deren Glaubwürdigkeit - und damit auch die von Aris
Berichten - gestützt werden soll, folgen in Kapitel 9 und 10:

En Hallr sagäi oss svä, es baeäi vas minnigr og ölyginn ok munäi sjalfr Jaat es hann vas

skfrär, at bangbrandr skfröi hann Jarevetran, en Joat vas vetri fyrr en kristni vseri hér f lçg
tekin. (Kap. 9, S. 21)

Und Hallr, welcher sowohl ein gutes Gedächtnis hatte als auch wahrheitsliebend war
und sich selbst daran erinnerte, als er getauft wurde, berichtete uns, dass bangbrandr
ihn als Dreijährigen taufte, und das war einen Winter, bevor das Christentum hier
gesetzlich eingeführt worden sei.

At hans [d.i. Gesetzessprecher Markus] sçgu es skrifuö aevi allra Içgsçgumanna â bök
Jaessi, Jaeria es vâru fyrir vârt minni, en hönum sagäi borarinn brööir hans ok Skeggi
faöir jaeira ok fleiri spakir menn til Jaeira aevi, es fyrir hans minni vâru, at javf es Bjarni
enn spaki hafäi sagt, fçàurfaàir Jaeira, es munäi börarin lçgsçgumann ok sex aära siäan.

(Kap. 10, S. 22)

Nach seiner [d.i. Gesetzessprecher Markus] Erzählung sind die Daten aller
Gesetzessprecher in diesem Buch niedergeschrieben, die vor unserer Erinnerung [lebten/]

422 In zwei Fällen kommt das Adjektiv zwar als Beiname vor (Bjarni enn spaki; Kap. 10, S. 22;
Ulfheäinn Gunarsson enn spaki; Kap. 10, S. 23), doch handelt es sich bei beiden Personen um
Aris Gewährsmänner. Insofern müsste man eigentlich zehn auf die Informanten und einen auf
Beinamen zählen, der keine Gewährsperson qualifiziert.
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liegen [bzw. sich vor der Zeit, in die unsere Erinnerung zurückreicht, begaben], und
ihm berichteten sein Bruder bôrarinn und ihr Vater Skeggi sowie viele weise Männer
von deren Lebensdaten [oder/ und: Amtszeiten], die vor seiner Erinnerung [lebten/]
liegen [bzw. s.o.], nach dem wie es Bjarni enn spaki, ihr Großvater, der sich des

Gesetzessprechers börarinn und sechs darauf folgender erinnerte, erzählt hatte.

Diese Einschübe geben nicht nur Auskunft über seine Gewährspersonen, sondern
auch über eine wichtige Voraussetzung, über die sie verfügen müssen: eine weit
zurückreichende Erinnerung. Sie wird von Ari als herausragendes und vielleicht
wichtigstes Kriterium zur Auswahl seiner Informanten angeführt. So verfügen alle

seine Hauptzeugen über eine überdurchschnittliche Fähigkeit der Erinnerung, wie
er anhand eindrucksvoller Beispiele erläutert (s. Zitate oben). Die zweite zitierte
Passage über den Gesetzessprecher Markus macht deutlich, wie die Vorstellungen
von Erinnerung und Gedächtnis zur Zeit des Verfassers ausgesehen haben mochten:
Hier wird beschrieben, wie spezielles Wissen (nämlich die Auflistung aller
Gesetzessprecher der Isländer) innerhalb des des Gesetzessprecheramts (das hier eindeutig

eine familiäre Verbindung aufweist) erinnert wird. Das Wissen, welches zeitlich
nicht mehr Teil von Aris Erinnerung und dem kommunikativen Gedächtnis seiner
Zeit ist (es väru fyrir vdrt minni), wird von Markus ergänzt. Dieser bezieht sein
Wissen von seinem Vater Skeggi und seinem Bruder börarinn, die ihres wiederum
von Markus' Großvater Bjarni erworben haben. Hierin lässt sich eine fortlaufende

Erweiterung der Erinnerung durch die Person, die das Wissen weitergibt, erkennen.
Interessanterweise verweist Ari hiermit aber auch auf den Unterschied zwischen
individuellem und kommunikativem Gedächtnis einerseits sowie kommunikativem
und kulturellem Gedächtnis andererseits: Mit den Beschreibungen „das, was sich

[zeitlich] vor unserer Erinnerung begab" und „das, was sich [zeitlich] vor seiner

Erinnerung begab" wird der Unterschied zwischen der Erinnerungskultur seiner
Zeit (also dem kommunikativem Gedächtnis) und der Erinnerung, die eine einzelne
Person haben kann, deutlich. Gleichzeitig weist Ari mit der Erinnerung einer
einzelnen Person in diesem Fall auf die Träger eines speziellen Gedächtnisses hin,
da die betreffenden Erinnerungen (hier die Amtszeiten der Gesetzessprecher)
aufgrund ihrer Komplexität nur bestimmten Erinnerungsträgern vorbehalten waren.
Diese Darstellung entspricht exakt der Assmann'schen Erläuterung der
Partizipationsstruktur von kulturellem Gedächtnis:

Im Gegensatz zum kommunikativen Gedächtnis spricht sich das kulturelle nicht von
selbst herum, sondern bedarf sorgfältiger Einweisungen. Dadurch kommt eine
Kontrolle der Verbreitung zustande, die einerseits auf Pflicht zur Teilhabe dringt und
andererseits das Recht aufTeilhabe vorenthält.423

Ari ist auf Markus als Träger des kulturellen Gedächtnisses (und damit des Spezial-
wissens) angewiesen, um eben jene Erinnerungen zu rekonstruieren, zu denen er
selbst keinen Zugang hat.

423 Assmann 2007, S. 54 f.
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Welche Relevanz das Gedächtnis und das Erinnern in der Gesellschaft des 12.
Jahrhunderts in Island hatten, wird außerdem an der Verwendung von Begriffen deutlich,

die dem Begriffsrepertoire rund um das Gedächtnis entspringen: insgesamt drei
Mal trifft man im Text auf das Verb muna («erinnern»)424, einmal auf das Adjektiv
minnigr (wofür es im Deutschen keine Entsprechung gibt, am ehesten zu übersetzen

mit «ein (gutes) Gedächtnis besitzend»)425, und zwei Mal nutzt Ari das dazugehörige

Substantiv minni (immer in der doppelten Bedeutung: «Gedächtnis/
Erinnerung»)426. Diese Begriffe kommen ausschließlich in Verbindung mit den
Charakterisierungen seiner Gewährspersonen vor, die zeigen, dass sich jene durch ihr
außergewöhnliches Gedächtnis und ihr hohes Lebensalter (Teitr wurde 71 Jahre alt,
die Tochter von Snorri goöi, Lôri'ôr, 87 Jahre und Aris ältester Zeuge Hallr wurde 94
Jahre alt) ihre besondere Position innerhalb der Gesellschaft verdienen, durch die
sie sich letztlich auch als Quellen für Ari qualifizieren. Die isländische Erinnerungskultur

zeichnet sich bereits in vorchristlicher Zeit durch die Tradierung von Wissen
in Gedichtform aus, weshalb man davon ausgehen kann, dass ein gutes Erinnerungsvermögen

innerhalb der Gesellschaft bereits vor 1120 eine angesehene Fähigkeit
darstellte. Auf dieser Grundlage ist sicherlich auch eine spezielle Erinnerungskultur
installiert worden (Wissensspezialistentum).427 Und nur vor diesem Hintergrund

424 Er bezieht sich dabei auf seinen Onkel torkell Gellison, es langt mundi fram (S. 4), auf seinen
Großvater Hallr bôrarinsson es mundi sjalfr pat es kann vas skîrdr (S. 21) und auf seinen Verwandten

aus dem Westen Bjarni enn spaki es mundi Pôrarin Içgsçgumann ok sex adra sidan (S. 22).
Auffallig ist dabei, dass Ari zu diesen drei Gewährsmännern familiäre oder mindestens entfernt
familiäre Beziehungen hat.

425 Im Neuisländischen gibt es dieses Adjektiv noch immer; allerdings nur vorkommend in Phrasen

wie: Hann er mjög minnugur; «Er hatte ein gutes Gedächtnis.».
426 peira es värufyrir värt minni (S. 22), esjyrir hans minni väru (S. 22).
427 Interessant ist nämlich, dass Ari für seine Informationen nur Gewährspersonen anfuhrt, die ent¬

weder Gesetzesvertreter (z.B. der Gesetzessprecher Markus) oder Kleriker wie Teitr und Hallr
sind und aus ihren Bereichen über entsprechende Informationen verfügen (so stammen hspw. alle

Amtszeiten der Gesetzessprecher von Markus). Eine Ausnahme stellt böriör Snorradöttir dar, die

zwar eingangs als Gewährsperson aufgezählt wird, jedoch im Folgenden in keiner personalen
Angabe vorkommt. Auch außerisländische Quellen wie die norwegische H.A. und die dänischen Ges-

ta Danorum des Gelehrten Saxo Grammaticus (so heißt es im Prolog: Nec Tylensium industria
silentio oblitteranda. Qui cum ob natiuam soli sterilitatem luxuria nutrimentis carentes officia continuç
sobrietatis exerceant omniaque uitç momenta ad excolendam alienorum operum notitiam conferre sole-

ant, inopiam ingenio pensant. Cunctarum quippe nationum res gestas cognosse memoriçque mandate

voluptatis loco reputant, non minoris gloriç iudicantes aliénas virtutes disserere quam proprias exhibere.

Quorum thesauros historicarum rerum pignoribus refertos curiosius consulens, haud paruam prçsentis
operis partem ex eorum relationis imitatione contexui, nec arbitros habere contempsi, quos tanta ve-

tustatis peritia callere cognovi. Gesta Danorum. In: Saxo Grammaticus. Gesta Danorum.
Danmarkshistorien, I. Latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen. Dansk overssettelse ved Peter Zee-

berg. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Kobenhavn 2005, S. 74, 1,4; «Auch die Thätigkeit
der Isländer darf nicht von mir verschwiegen werden. Da sie wegen der natürlichen Unfruchtbarkeit

ihres Landes die Mittel zu einem üppigen Leben entbehren, ein nüchternes Leben unausgesetzt

fuhren und alle ihre Lebenszeit auf die Pflege der Kenntnis fremder Thaten verwenden, so

wägen sie ihre Armut mit ihrer geistigen Tüchtigkeit auf: aller Völker Geschichte zu kennen und
weiterzugeben, das ist ihnen Lebensgenuss; sie erachten es als eben so ruhmreich, fremde Hel-
denthaten zu schildern, wie ihre eigenen darzustellen. Ihre mit geschichtlichen Zeugnissen ange-
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funktionieren Aris Quellenbeschreibungen: wäre ein gutes Erinnerungsvermögen
nicht bereits für die Gesellschaft von Wichtigkeit und würde sie nicht für die
Glaubwürdigkeit von Informationen stehen, würde Ari statt der Zuverlässigkeit seiner

Quellen nur deren Unzuverlässigkeit hervorheben. Man kann deshalb von einer

allgemeinen Akzeptanz der Eigenschaft, ein gutes Erinnerungsvermögen zu besitzen,
innerhalb der angesprochenen Leserschaft der Ib. ausgehen. Im Gegensatz zur Lb.
werden die Erinnerungen in der Ib. zum einen Teil als allgemein tradiertes Wissen
des kulturellen Gedächtnisses gekennzeichnet und zum anderen Teil durch
Wissensträger mit Zugang zu beiden modi memorandi belegt, die entweder aus dem
Bereich der Legislative kommen oder aus dem klerikalen Bereich (so z.B. die

Haukdœlir).
Das formative Wissen beschränkt sich in der Ib. auf den ersten Teil des Textes.

Der zweite Teil des Textes berichtet nämlich kaum von säkularen Ereignissen wie
Thingstreitigkeiten o.ä. Dies wird darin begründet sein, dass Erinnerungen des

kommunikativen Gedächtnisses keinen kulturellen Sinn transportieren. Daher
scheinen die Schilderungen ab der Christianisierung in Kapitel 7 Teil des lokalen,
klerikal geprägten, kommunikativen Gedächtnisses zu sein, zu dem Ari aufgrund
seiner familiären und persönlichen Situation Zugang hatte. Das bedeutet, dass er
seine Informationen aus einem engen Bekanntenkreis bezog, der auch unter dem

Gesichtspunkt Familientradition sowie im Eünblick auf die Fundierung ihrer
klerikalen Funktion eine eigene interessensgebundene Erinnerung pflegte, die dadurch
als regional abhängige (bzw. geprägte) Erinnerungskultur betrachtet werden muss.
Dass Ari diese dann als kollektive Erinnerungen der gesamten Gesellschaft darstellt,
lässt vermuten, dass es hinsichtlich einiger Erinnerungen, die er (re)konstruiert,
nicht unbedingt einen überregionalen Konsens gegeben hat. Ari konstruiert somit
zum Teil erst die isländische Geschichte als gemeinsame Geschichte. Offensichtlich
gab es im 12. Jahrhundert in Island nicht nur eine einzige Erinnerungskultur, wie
Assmann sie für die ägyptische Kultur festzustellen vermochte - im Gegenteil: in
diesem Text zeigt sich, dass bereits in nur einen Text mehrere Erinnerungskulturen
Eingang fanden.428 Es ist davon auszugehen, dass die Ausbildung solcher lokal ge¬

füllten Schatzkammern habe ich eifrig zu Rate gezogen und einen nicht geringen Teil des

vorliegenden Werkes auf der Wiedergabe ihres Berichtes aufgebaut und habe nicht verschmäht, bei
denen mir Rat zu holen, die ich eine so eingehende Kenntnis des Altertums besitzen sah.» [Übersetzung

Paul Herrmann, in: Erläuterungen zu den ersten neun Büchern der Dänischen Geschichte
des Saxo Grammaticus, I. Bücher I-V. Leipzig 1901, S. 4 f.]) berichten einstimmig von der guten
Erinnerung der Isländer (oder einzelner exponierter Erinnerungsträger in Skandinavien, so z.B.
Adam von Bremen, der in seinen Gesta Hamburgensis vermerkt, dass er «mit einem Dänenkönig
gesprochen hat, der die gesamte Überlieferung der Barbaren kannte, als wäre sie schriftlich festgelegt»

(vgl. Gesta Hamburgensis, II 42-43, S. 278).
428 So stellte bereits Pernille Hermann heraus: „Thus, even if the traditions brought to Iceland were

not based upon fundamentally differing traditions - at least not at the time of the landndm - there
is still reason to believe that the traditions were spread during the settlements, and that the
settlements gave a basis for local diversities depending upon the family, the territorial community
(hreppr), or another community living in a limited geographical area." (Hermann 2005, S. 81) Sie

kommt jedoch aufgrund dieser Beobachtung voreilig zu dem Schluss, dass wegen der in der Ib.
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prägten Erinnerungskulturen auch durch die dezentrale und familiendominierte
Struktur der isländischen Gesellschaft gefördert wurde, die sich durch die Einführung

des Christentums in kultureller Elinsicht noch weiter stratifizierte und
dementsprechend weitere Erinnerungskulturen entstehen ließ. Letztlich verweist der Text
darauf, dass die mittelalterliche isländische Kultur um 1120 in der Literatur eine
mehr oder weniger kleine Anzahl an tatsächlich kollektiv fundierenden Erinnerungen

teilte (hier sind vor allem die Auswanderung selbst, die Landnahme sowie die

spezifischen Gegebenheiten der Legislative - allen voran das Allthing - zu nennen).
Darüber hinaus scheint die Erinnerungskultur in mehr lokale kommunikative
Gedächtnisse unterteilt zu sein. Diese existieren in Form von überregionalen
kommunikativen Gedächtnissen, wie sich eines gemäß der Ib.-Analyse innerhalb der klerikalen

Gemeinschaft entwickelt hatte oder auch in Form von Generationengedächtnissen,

aus denen sich vor allem die Familiengeschichten in den Isländersagas
speisen. Hierfür spricht auch die in ihrer Rezeption erfolglos gebliebene
Gesellschaftskonstruktion der Ib. In diesem Sinne muss die Unterteilung Assmanns in nur
zwei Gedächtnisrahmen für den Fall des 12. Jahrhunderts in Island um weitere
Gedächtnisrahmen bzw. Erinnerungskulturen erweitert werden, die sich einzig durch
die separate Betrachtung der Texte erschließen lassen.

Die Ib. steht an der Schwelle vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis,
da sie sich sowohl aus dem kulturellen als auch aus dem kommunikativen Gedächtnis

speist und darüber hinaus Erinnerungen aus dem kommunikativen in das kulturelle

Gedächtnis transferiert. Mit der Ib. rekonstruiert Ari eine kollektive isländische

Identität, indem er bestehende Erinnerungen aufgreift, diese kombiniert (von denen
viele auf einer lokalen Erinnerungskultur basieren) und ihnen mithilfe ihres neuen
Kontextes eine kollektiv fundierende Funktion verleiht. Somit ist die Ib. ein
beeindruckendes Beispiel dafür, dass die Schrift als Medium einen entscheidenden Anteil
daran haben konnte, dass bzw. welche Erinnerungen aus dem kommunikativen in
das kulturelle Gedächtnis übergehen: Literatur kann aktiv in die Selektionsprozesse
des kollektiven Gedächtnisses eingreifen und mittels ihrer überdauernden Fixierung
Erinnerungen in das kulturelle Gedächtnis überführen, die in einer mündlichen
Kultur ohne die Teilnahme der gesamten Gruppe in dieser Form nicht wieder
hätten aufgegriffen werden können - das betrifft vor allem die konstruierte Darstellung

der Christianisierung sowie die der isländischen Gesellschaft als Einheit.
Infolgedessen (re)konstruiert der Text eine kollektive isländische Identität, die in dieser
Form nie bestand. In der Ib. wird daher die Geschichte semiotisiert, um der isländischen

Vergangenheit einen kollektiven Sinn zu verleihen.

fingierten nationalen Perspektive eine lokale mündliche Erinnerungskultur als Quelle für den
Inhalt der Ib. gänzlich auszuschließen sei: „By writing the historiography the author and the editors
obviously aim first of all at a national and regional perspective, and secondly at an international
and universal one. [... ] If we suppose that oral traditions in Iceland have developed into certain
local variants, then it does not seem that îslendingabôk is a direct transmission of oral traditions into

written form" (ebd., S. 82). Wie die obige Analyse zeigen konnte, ist allerdings davon auszugehen,

dass wenigstens einige Ereignisse und Berichte sehr wohl aus der mündlichen Erinnerungskultur

stammen.
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4.2.3 Versuch einer Einordnung

Der Text der Ib. setzt sich aus mehreren Aussageebenen zusammen, die allesamt
Teil der isländischen Identität sind. Sie lassen sich durchaus anhand ihrer Priorität
hierarchisieren: den Text zeichnet auf einer Ebene die religiöse Aussage aus, die bisher

in der Forschung vorherrschend betrachtet wurde. Aber auch auf zwei weiteren
Aussageebenen, nämlich einerseits der sozialen Aussage in Form der spezifischen
Gesellschaftskonstruktion und andererseits der doch im Vordergrund stehenden

politischen Aussage in Form von Machtverteilung und Abgrenzung zu anderen
Einflusszentren definiert und fundiert der Text eine neue kollektive isländische Identität.

In diesem Sinne lassen sich in der Forschung auch entsprechend dem gewählten
Interpretationsansatz unterschiedliche Intentionen des Textes ausmachen, von
denen keine völlig unzutreffend ist, jedoch allein den <Sitz im Leben> der Ib. nicht
ganzheitlich zu erfassen vermag. Es gilt daher alle drei Aussageebenen mit ihren
(re)konstruierten Erinnerungsfiguren allesamt als Teil der isländischen
Identitätskonstruktion einzubeziehen. Diese Ebenen sind allerdings keineswegs isoliert
voneinander zu sehen, da es in der Ib. ja gerade um die Einbindung der frühen (eben
laikal geprägten) kirchlichen Struktur in die oligarchisch organisierte Gesellschaft

geht, deren Grundlage wiederum die fundierten rechtlichen Institutionen sind. Die
Ib. bezeugt somit in einzigartigerWeise die enge, für das Island des 12. Jahrhunderts
charakteristische Verbindung verschiedener Lebensbereiche der Gesellschaft und
kann daher als eine Perspektive auf die historische Wirklichkeit betrachtet werden.
Der Text macht deutlich, dass die insulare Gesellschaft sich nicht nur auf einem
kulturellen Aspekt begründete, sondern vielmehr das Zusammenspiel und die enge
Verknüpfung verschiedener sozialer Bereiche eine entscheidende Grundlage für die
isländische Identität darstellte. Damit inszeniert der Text im gleichen Zug auch eine

Abgrenzung zu anderen Regierungsformen wie bspw. der norwegischen Monarchie.

Fragt man davon ausgehend nach der Funktion des Textes, fällt zuallererst ins

Auge, dass Ari aus einer vorrangig lokal geprägten Erinnerungskultur eine
gesamtisländische Geschichte (re)konstruiert und seine Gewährspersonen zum großen Teil
an einem regionalen kommunikativen Gedächtnis partizipieren. Diese
regionalgeschichtliche Perspektive hatte vor allem vier mächtige und versippte Familien im
Fokus:

Fast alle Helden der Geschichte lassen sich in vier Landnehmerstammbäumen finden,
und ihre Nachkommen besetzen ausnahmslos die beiden Bistümer; das Buch der
Isländer ist das Buch der Haukdselir, der Oddaverjar, der Siäumenn und der Breiöfiröin-

gar; ihre Genealogien [... ] bilden den Anfang und den Schluss von Aris Narration.429

429 Scheel 2012, S. 141. Scheels Beobachtung ist zwar im Hinblick auf den Inhalt der Ib. Recht zu
geben, allerdings vernachlässigt er die formale Tatsache, dass die vier Familien, die in Kapitel 1

und am Ende in den Mttartala genannt werden, nicht exakt die von ihm aufgeführten sind, da

(abgesehen von der Nennung der Mosfellingar, die erst später unter dem Namen Haukdœlir auftauchen)

statt der Oddaverjar (Saemundrs Nachkommen) die Eyfirdingar (Helgi enn magris
Nachkommen) genannt werden. Saamundr selbst hat zwar immensen Einfluss und Relevanz für den
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Eine Regionalgeschichte ist die Ib. daher hinsichtlich ihrer Quellenlage und ihrer
Erklärung der Machtfundierung, jedoch nicht hinsichtlich der Identitätsfundierung
des Autors (und der Auftraggeber). Daher darf man ihr einen historiographischen
Wert nicht gänzlich absprechen, sondern muss sie als eine Version der isländischen
Geschichte akzeptieren, die möglicherweise anders akzentuiert gewesen wäre, wäre
sie an einem anderen Ort, von einem anderen Verfasser geschrieben worden, wie
Klaus Böldl konstatierte:

Die Beobachtung, dass Aris Bild von der isländischen Geschichte stark von seiner
persönlichen Umgebung geprägt ist, spricht keineswegs gegen sein Bemühen, der historischen

Wirklichkeit auf den Grund zu gehen. Sie offenbart aber mit besonderer
Deutlichkeit die Abhängigkeit jeder Geschichtsschreibung von der Perspektive des Autors,
von den Kriterien, nach denen er Fakten auswählt und in einen Zusammenhang bringt,
und natürlich auch von den ihm zugänglichen Quellen. [...] Ari hat also nicht die,
sondern eine Geschichte des ersten Vierteljahrtausends auf Island geschrieben - eine
andere haben wir freilich nicht.430

Einen ganz entgegengesetzten Versuch zur Funktionsbestimmung dieses Textes
machte Hermann, indem sie die Ib. trotz ihrer intendierten nationalen Relevanz als

eine Art Statement des isländischen Selbstbewusstseins versteht:

Most likely it was a tool for defining an Icelandic self-consciousness. [... ] Considering
the spatial and temporal perspectives, it might seem as if Islendingabôk would not only
have been written by learned persons, but furthermore for learned persons. At least the
framework addresses an esoteric unit, not a majority of the population. If kept among
learned persons Islendingabôk would not have been of practical relevance to most
Icelanders; it would merely have been a symbol kept in libraries showing that Iceland was

part of the world. Written in Old Icelandic and written in the first half of twelfth century,

Islendingabôk is one of the first steps in the development of Old Icelandic
literature.431

Für diese These würde in erster Linie die sehr spärliche handschriftliche Überlieferung

und weitestgehend ausgebliebene Rezeption in Form nur zweier Abschriften
sprechen. Darüber hinaus wurde auf die Ib. als eigenständiger Text bis in die
Moderne hinein (neben der OIO) nur ein weiteres Mal, nämlich im Ersten Grammatischen

Traktat von 1150, verwiesen. Alle weiteren Verweise, von denen man vermutet,

sie bezögen sich auf die Ib., beziehen sich tatsächlich nur auf Ari als Historiker:
spätere Historiographen sowie einige Sagaverfasser rekurrieren auf ihn als verlässliche

Quelle für bestimmte, vornehmlich genealogische, Informationen ohne nähere

Erläuterungen zu seinen konkreten Texten anzuführen. Diese Hinweise sprechen für

geschichtlichen Verlauf auf Island, seine Familie hat jedoch bis Ende des 12. Jahrhunderts keine

Verbindung zu den Bischöfen. Dafür wurde Helgi enn magri als Vorfahre von Aris Auftraggeber
Bischof Ketill hingegen entsprechende Relevanz zugesprochen. Es fällt somit auf, dass gerade den

Oddaverjar und auch Hafliöi Massons Familie, die beide sehr viel Einfluss genossen, in der Ib. kein
Platz eingeräumt wird, womit auch im Hinblick auf innerisländische Machtverhältnisse die
<Allianz von Herrschaft und Vergessen> die Darstellung bestimmt.

4,0 Böldl 2011, S. 88.
431 Hermann 2005, S. 86.
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einen gewissen Symbolcharakter der Ib., der jedoch weniger mit der von Hermann
behaupteten Adressatenfrage, sondern mehr mit der Identitätskonstruktion der Ib.

zusammenhängt: durch den Gebrauch der Volkssprache wird zwar eine Hinwendung

nach innen, d.h. zur isländischen Gesellschaft als Adressat, deutlich. Doch
stellt sich gleichzeitig die Frage, ob Aris Gesellschaftsbild überhaupt Anklang in der
isländischen Gesellschaft des Mittelalters fand oder ob nicht Aris andere Texte (zu
denen noch eine vermutete Lb.-Fassung gezählt wird bzw. mögliche, nicht überlieferte

eigenständige Texte, vor allem Genealogien, eine erste Ib.-Version, auf die der
Erste Grammatische Traktat unter Umständen auch verwiesen haben könnte) eine
entscheidendere Rolle für das Selbstbild der Isländer spielten? Vor allem im Licht
der hier herausgestellten lokalen Erinnerungsgemeinschaften erklärt sich die geringe
Rezeption der Ib., die für die Isländer selbst wohl weniger von Wert war als

beispielsweise die Lb., die in ihrer Gestalt die Ausbildung und Fundierung lokaler sowie

personaler Identitäten förderte. Insofern war die Ib. zwar zunächst nicht als <Sym-
bol> intendiert, ist aber durch die fehlende langfristige Akzeptanz des Publikums ein
solches geworden.

Über diese Aspekte hinaus konstruiert der Text allen voran eine säkulare Identität.

Diese entsprang dem Bedürfnis der laikalen Oberschicht nach einem grundsätzlichen

Konsens über die Machtausübung auf Island, die zu einer notwendigen
Stabilisierung des gesellschaftlichen Fortbestehens führen sollte. Hierfür setzt Ari eine

gedächtnispolitische Strategie ein, die primär durch eine <Allianz von Herrschaft
und Vergessen> sowie eine <lineare Geschichtskonstruktion> geprägt ist, deren
historische Information durch die Genealogien transportiert wird. Es liegt nahe, dass

eine solche Strategie für die Oligarchen des 12. Jahrhunderts eine erste mögliche
Lösung der Ambivalenz zwischen isländischer und norwegischer Herrschaft - und
damit als Lösungsansatz zur Definition ihrer eigenen Identität und Machtlegitimation

- gewesen sein wird. Schließlich greifen jene später in gleicher Form auf Aris
Schilderungen, wie beispielsweise der vom Eingriff Harald Schönhaars in die
Landnahme oder der freien Annahme des Christentums, in Form ihrer eigenen
Begründungsgeschichten zurück: so entstehen im 12. und 13. Jahrhundert die Isländersagas
mit ihren Topoi wie dem Freiheitsmythos und der Machtfundierung einzelner Oli-
garchenfamilien, die nicht mehr länger eine fundierende, sondern nun auch eine

kontrapräsentische Funktion erhalten. Auch der Idee einer <linearen Geschichts-
konstruktion> schließen sich etliche spätere Texte an und bauen diese, wie
beispielsweise Snorri, weiter aus, womit sie entscheidenden Anteil an der Entstehungsgeschichte

der isländischen Gesellschaft bzw. sogar der gesamtskandinavischen
Herkunft nehmen.

Abschließend muss daher darauf verwiesen werden, dass die Ib. aufgrund der
verschiedenen siedlungsgeschichtlichen, ereignisgeschichtlichen (hier allen voran
politikgeschichtlichen), landeskundlichen und sozialgeschichtlichen Aspekte sowie

wegen ihrer zugrundeliegenden Erinnerungen (wenn auch zum Teil lokal geprägt)
und der spezifischen Gesellschaftskonstruktion (von der Person zum Kollektiv) nicht
nur einer der bisher in der Forschung herausgestellten Arten von Geschichtsschrei-



164 4 Die altnordische Historiographie

bung entspricht, da alle ihre präsentierten Facetten - die eine mehr, die andere

weniger - zur Identitätskonstruktion der Isländer um 1100 gehörten. So lässt sich die
Ib. nur als intendierte Nationalgeschichte verstehen, denn zu dieser wurde sie im
Augenblick ihrer Niederschrift, wenn auch nur als <Symbol> bewahrt, und ist es dank
ihrer vielschichtigen Identifikationsgrundlage bis heute geblieben.
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